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Henry K. und Louise S. – Tote ohne Namen
Schweigen mit Rücksicht auf die lebenden Verwandten
Den Euthanasiemorden fielen zwischen 1939 und 1945 etwa 200000 Deutsche zum Opfer. Die vielen Beteiligten sprachen beschönigend von Erlösung, Lebensunterbrechung, Gnadentod, Sterbehilfe oder eben von Euthanasie. Sie agierten halb geheim, doch inmitten der Gesellschaft. Viele Deutsche befürworteten den gewaltsamen Tod der »nutzlosen Esser«, zumal im Krieg; nur wenige verurteilten das Morden deutlich, die meisten schwiegen schamhaft, wollten es nicht allzu genau wissen. Das setzte sich nach 1945 fort. Nur ausnahmsweise erinnerten sich Familien ihrer ermordeten Tanten, Kleinkinder, Geschwister oder Großväter. Erst heute, nach rund 70 Jahren, löst sich der Bann. Langsam tauchen jene Vergessenen wieder auf, die sterben mussten, weil sie als verrückt, lästig oder peinlich empfunden wurden, weil sie unnormal, gemeingefährlich, arbeitsunfähig oder dauernd pflegebedürftig waren, weil sie ihre Familien mit einem Makel belasteten.
Noch in der Gegenwart werden bei Veranstaltungen, in Büchern und auf Denkmälern die Namen der Ermordeten zumeist nicht genannt. Mit verklemmter Diskretion ist von Henry K. und Louise S. die Rede, oder es werden alberne Ersatznamen vergeben. Warum nur? Nach dem Bundesarchivgesetz dürfen sämtliche in den Akten genannten Namen der vor dem 8. Mai 1945 auf welche Weise auch immer Verstorbenen veröffentlicht werden. Der Datenschutzbeauftragte des Bundes teilte mir mit: Für Tote gilt kein Datenschutz. Er gab jedoch zu bedenken, man möge Rücksicht auf die heute lebenden Verwandten nehmen. Sie könnten sich beeinträchtigt fühlen. Ähnlich antwortete 2012 der Präsident des Bundesarchivs auf meine Anfrage.[1]  
Wer aber, so ist zu fragen, hat nicht im weiteren Familienkreis einen, der von der Norm abweicht? Ist das eine Schande? Ist es nicht vielmehr schändlich, die Namen von Opfern der Gewaltherrschaft zu unterschlagen? Ich meine, es sind vor allem die Namen der Toten, an die heute erinnert werden muss. Die Behinderten, Geistesschwachen und Krüppel, die alleingelassen wurden und sterben mussten, waren keine anonymen Unpersonen, deren Namen unterhalb der Schamgrenze liegen oder unter das Arztgeheimnis fallen. Sie waren Menschen, die vielleicht nicht arbeiten, aber lachen, leiden und weinen konnten – jeder Einzelne von ihnen eine unverwechselbare Persönlichkeit.
Es ist an der Zeit, die Ermordeten namentlich zu ehren und ihre Lebensdaten in einer allgemein zugänglichen Datenbank zu nennen. Erst dann wird den lange vergessenen Opfern ihre Individualität und menschliche Würde wenigstens symbolisch zurückgegeben. Die wehrlosen, heimtückisch getöteten, chronisch kranken, die verwirrten, die körperlich oder geistig beeinträchtigten Menschen, die aus vielerlei Gründen, oft einfach wegen ihrer Armut und Verlassenheit, in Anstalten leben mussten, sollten nicht länger der Geheimhaltung unterworfen werden. Als eine der wenigen hat Sigrid Falkenstein das verschämte Schweigen im Jahr 2012 gebrochen und in ihrem beeindruckenden Buch »Annas Spuren. Ein Opfer der NS-›Euthanasie‹« das Schicksal ihrer Tante Anna Lehnkering beschrieben, die am 7. März 1940 in der Gaskammer Grafeneck sterben musste.
Dem entspricht, dass einzelne Nachfahren der Ermordeten immer häufiger Nachforschungen anstellen. So verdoppelte sich die Zahl der Nachfragen von Familienangehörigen, die an die Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein gerichtet wurden, vom Jahr 2011 zum Jahr 2012 von 48 auf 95.[2]   (Im Keller der Anstalt Sonnenstein wurde seinerzeit eine Gaskammer eingebaut, in der zwischen Juni 1940 und August 1941 insgesamt 13720 psychisch Kranke starben.) Gemessen an den vielen Toten mögen manche die Zahl der Anfragen für gering halten, aber das Interesse und die innere Haltung beginnen sich merklich zu verändern. Dazu beigetragen hat gewiss auch, dass in der einschlägigen Literatur nicht mehr hauptsächlich die Mörder im Vordergrund stehen, sondern immer stärker die Ermordeten. Als Beispiel kann das liebevoll gemachte Buch von Boris Böhm und Ricarda Schulze gelten »› … ist uns noch allen lebendig in Erinnerung‹. Biografische Porträts von Opfern der nationalsozialistischen ›Euthanasie‹-Anstalt Pirna-Sonnenstein« (2003), ebenso der bewegende, im Selbstverlag veröffentlichte Lebensbericht von Elvira Manthey (geborene Hempel) »Die Hempelsche. Das Schicksal eines deutschen Kindes, das vor der Gaskammer umkehren durfte« (1994). Aus beiden Büchern zitiere ich im Kapitel »Berichte aus dem Archipel Gaskammer«.

Von solchen Lektüren angeregt, fragte ich die Leserinnen und Leser der Berliner Zeitung und der Frankfurter Rundschau in einer Kolumne vom 1. September 2012: »Wissen oder ahnen Sie etwas von einem solchen ermordeten Verwandten in Ihrer Familie? Wäre es nicht gut, Sie könnten einfach in einer Gedenkdatei nachschauen und sich Gewissheit verschaffen? Ist es nicht ein Gebot der Menschlichkeit, den Ermordeten wenigstens ihre Namen zurückzugeben? Schreiben Sie uns Ihre Meinung.«
Ich erhielt ausnahmslos positive Antworten. Einige davon seien hier wiedergegeben. Die Leserin Maili Hochhuth schrieb: »Die Kolumne hat mich nachdenklich gemacht. Mir fiel ein, dass mein Vater vor Jahren von der Ermordung einer Großtante erzählte, die in einer psychiatrischen Klinik gelebt hatte. Nachforschungen in den Familienunterlagen brachten keine Hinweise auf das Schicksal dieser Großtante. Auch in unserer Familie sprach und schrieb man offensichtlich nicht darüber. Ich möchte es sehr unterstützen, dass eine allgemeine Gedenkdatei mit Namen (ähnlich der für jüdische Menschen) für Opfer der ›Euthanasie‹ eingerichtet wird.«
Lothar Wiese berichtete: »Auch ich stamme aus einer Familie, welche in der NS-Zeit ganz direkt und mit aller Brutalität von diesen Euthanasiemordaktionen betroffen war. Das Opfer war meine Großmutter mütterlicherseits. Sie litt an Schizophrenie. Leider weiß ich bis heute nur sehr wenig aus dem Leben dieser Frau, das wenige, von dem ich da Kenntnis habe, hat meine Mutter mir vor vielen Jahren mal erzählt. Meine Großmutter hieß Hilde Ströver, geboren wurde sie in Dortmund, so zwischen 1905 und etwa 1908 als das älteste von zwei Kindern einer Bergarbeiterfamilie. (…) Irgendwann, so Anfang der 1940er-Jahre muss sie dann psychisch krank geworden sein, sie veränderte sich zusehends, sie begann auffällig zu werden. So weckte sie einmal spätnachts ihre beiden Kinder und rannte in Panik nur im Nachthemd mit den völlig verängstigten zwei Mädchen auf einen Friedhof. Ähnliche Dinge wiederholten sich, und natürlich fielen solche Vorkommnisse auch den Nachbarn irgendwann auf. Und dann dauerte es nicht mehr sehr lange, bis gewisse Ämter und Behörden aktiv wurden. Sie wurde letztendlich eingewiesen, in eine entsprechende ›Klinik‹, angeblich irgendwo in der Nähe von Regensburg. Dort endete ihr Leben, gerade einmal mit Mitte 30 irgendwann im Laufe des Jahres 1943. Ihr Vater hat noch versucht, seine Tochter aus dieser Todesklinik herauszubekommen, es war vergeblich.«
Rainer Assmann teilte über seinen Urgroßvater Emil Saefkow mit: »Nach Recherchen zu meinem Urgroßvater, der 1943 in der Nervenheilanstalt Ueckermünde offensichtlich diesem Programm zum Opfer fiel, nach Kontakten zur heutigen Klinik und ihrem Chefarzt Dr. Kliewe, der uns half, alte Krankenakten ausfindig zu machen, haben wir uns zum 65. Todestag auf den Weg nach Ueckermünde gemacht und mit unseren 16- und 18-jährigen Söhnen sowie den Eltern an Ort und Stelle an ihn gedacht – eine sehr tiefgehende und eindrückliche Erfahrung.«
Der Blogger »sg« schrieb zu meiner Frage: »Ich bin sehr dafür, auch diesen – in der Tat von vielen Familien wenig gewürdigten – Opfern der Nazi-Diktatur einen Namen zu geben. Ich habe das in dem Artikel beschriebene Verhalten in meiner eigenen Familie erlebt beziehungsweise erlebe es noch. Eine Schwester meiner jetzt 98-jährigen Mutter wurde 1942 im Alter von knapp 30 Jahren wegen manisch-depressiven Verhaltens zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik bei Berlin gebracht. Nach vier Tagen erhielten ihre Eltern die Nachricht, dass sie an Herzversagen verstorben sei. Da sie aber körperlich völlig gesund war, liegt der Verdacht eines Euthanasiemordes außerordentlich nahe. Allerdings wollte damals niemand in der sehr weitläufigen Familie (meine Mutter hatte elf Geschwister) diesem Verdacht nachgehen. Auch die Eltern meiner Tante, zermürbt von Bombenangriffen und der Sorge um die depressive Tochter, wollten (soviel ich weiß) keine Untersuchungen des plötzlichen Todes in die Wege leiten – aus einem Gefühl der Schande heraus, aus Überforderung oder aus berechtigter Angst? Das wissen wir nicht. Von den zahlreichen Nachkommen in dieser Familie hat meines Wissens bisher noch niemand meiner Generation Nachforschungen angestellt, obwohl es uns allen bekannt und selbstverständlich erscheint, dass unsere Tante von den Nazis ermordet wurde. Ich selbst habe das – unter anderem aus Rücksicht auf meine Mutter, die das Thema immer abwehrte – auch nicht getan. Erst jetzt hat ihre Enkelin (unsere Tochter) sich bemüht, Fakten und Erinnerungen zu sammeln und das Geschehen aufzuarbeiten. Meine Mutter hat trotz ihres hohen Alters noch ein sehr gutes Gedächtnis und steht ihr für Interviews zur Verfügung, und es gibt Unterlagen beziehungsweise Listen, auf denen das Opfer und ihr Transport von einer Klinik zu einer weiteren namentlich verzeichnet ist. Jetzt endlich überlegen wir (verschiedene Nachkommen des Opfers), auf welchem Weg und mit welchen Mitteln wir unserer Tante gedenken können. Eine Gedenkdatei, wie im Artikel vorgeschlagen, wäre eine Möglichkeit, die Verlegung eines Stolpersteines eine weitere.«
Jürgen F. Bollmann teilte mit: »Unsere Großmutter, Hedwig Minna Schuster, ist nach den Recherchen der Gedenkstätte Sonnenstein am 12. November 1940 dort vergast worden (in der Sterbeurkunde steht als Datum der 21. November – neun Tage, für die das Regime länger die Zahlung der Krankenkasse eingesteckt hat, was wohl in solchen ›Fällen‹ üblich war). Bis 1995 haben meine Eltern und Tanten darüber mit uns Kindern nicht gesprochen. Erst nach ihrem Tod bin ich einer Intuition folgend den Dingen nachgegangen. 1995 konnte ich aus Dresden keine Auskunft über Sonnenstein als Euthanasiestation erhalten. Eine Zeitungsnotiz über die Eröffnung der Gedenkstätte 2001 und mein anschließender Besuch dort haben mir dann Gewissheit verschafft, dass meine Großmutter wie die Künstlerin Elfriede Lohse-Wächtler und der als Kriegsdienstverweigerer inhaftierte Justitiar der Bekennenden Kirche, Martin Gauger, in Sonnenstein noch am Tag ihrer ›Anlieferung‹ aus Tschadraß (bei Leipzig) ermordet worden ist. Das einzige Papier, das wir von ihr neben der Sterbeurkunde gesehen haben, ist der ›Lieferschein‹ über den Transport.«

Solche Briefe und zuvor schon Gespräche mit Nachkommen von Opfern der Euthanasiemorde bestärkten mich bei der Arbeit an diesem Buch. Es reicht nicht, auf der einen Seite die vielen Opfer zu beklagen und auf der anderen rund 500 Nazitäter als gewissenlose Ideologen, Bösewichte oder Mörder im weißen Kittel zu verteufeln. Auf Dauer bedeutsam, vielleicht lehrreich bleibt die Frage nach den gesellschaftlichen Verhältnissen, nach jener Vielzahl von Menschen, die zwischen den unmittelbaren Mördern und den Ermordeten standen. Deshalb entschied ich mich für den mehrdeutigen Buchtitel »Die Belasteten«. Das Wort deutet nicht auf die Mörder, sondern auf die Ermordeten. Es führt zum »erblich« oder »psychisch Belasteten« und zu dessen »belasteter Familie«; es enthält Anklänge an Begriffe wie »Lästige«, »Ballastexistenzen« und »Soziallasten«, aber auch an Menschen, die jemandem »zur Last fallen« oder – heutzutage überwiegend umgekehrt formuliert – »niemandem zur Last fallen möchten«. Der Titel »Die Belasteten« umfasst die Ermordeten, aber auch die »Lebenslast« der Angehörigen und das damit verschwisterte Bedürfnis nach »Entlastung«, nach individueller und kollektiver »Befreiung von einer Last«.
Aus dem Umkreis meiner Familie weiß ich von zwei gegensätzlichen Geschichten, die mit den Euthanasiemorden zusammenhängen. Die eine handelt von Martha Ebding, geboren 1906, gestorben 1957 in den Bodelschwinghschen Anstalten Bethel. Sie litt an schweren, ihr Wesen verändernden epileptischen Anfällen. Ihren Nichten erschien sie als »schmale, graugekleidete, düstere, unheimliche Gestalt«. Sie war in den Korker Anstalten untergebracht. Die Schwestern dort warnten die Verwandten rechtzeitig vor den Abtransporten, und ihr Bruder, Pfarrer Friedrich Ebding, reagierte sofort, nahm sie aus der Anstalt und brachte sie später zurück. Ende 1944 schrieb er: »Unsere liebe Martha konnten wir am 22. September 1944 nach Bethel bei Bielefeld bringen. Bethel ist einzig, und wir waren immer wieder froh, Martha so gut untergebracht zu wissen …« Des ungeachtet blieb das Thema Tante Martha nach der familiären Überlieferung »stets tabu«.
Die zweite Geschichte erzählte mir meine Mutter kurz vor ihrem Tod 2008. Mit aller Absicht kam sie auf ihre verstorbene Freundin Annemarie zu sprechen. Diese habe seinerzeit ihr behindertes Baby in eine Euthanasieanstalt gegeben, auf Druck ihres Ehemanns, und immer sehr darunter gelitten. Ich weiß nicht, ob das Kind ein Mädchen oder Junge war. Es hieß mit Nachnamen Kröcher. Bislang sind meine Nachforschungen gescheitert.
Beide, Tante Martha, die Schwester eines angeheirateten Onkels, und das Kind Kröcher fallen nicht in die Kategorie engere Verwandtschaft. Wählt man nur letzteren Bezugspunkt, dann ist zumindest jeder achte heutige Deutsche oder Österreicher, der älter als 25 ist und dessen familiäre Wurzeln im ehemaligen Reichsgebiet bis 1900 zurückreichen, mit einem Menschen direkt verwandt, der zwischen 1939 und 1945 als »nutzloser Esser« ermordet wurde. Welche – konservativ gewählten – Faktoren führen zu einem solchen Ergebnis? Die 200000 Opfer der Euthanasie starben zwischen 1940 und 1945; sie waren im Durchschnitt 45 Jahre alt.[3]   Das heißt, sie waren um 1897 geboren worden. Mithin gehört ein 25-jähriger Nachkomme im Jahr 2012 der vierten Generation an. Aus dessen Sicht wurde ein Urgroßverwandter ermordet.
Nehmen wir ein konstruiertes Beispiel. Ich nenne den fiktiven 1897 geborenen Vorfahren Wilhelm und schreibe diesem drei Geschwister zu. Alle vier bilden die erste Generation. Diese Generation brachte es auf durchschnittlich 2,1 Kinder. Der unschöne statistische Fachbegriff heißt Kohortenfertilität. Demnach besteht die zweite, durchschnittlich 1927 geborene Generation aus 8,4 Personen. Deren durchschnittliche Nachkommenschaft betrug ebenfalls 2,1, also 18 weitere Nachkommen von Wilhelm. Die durchschnittliche Nachkommenschaft der dritten, um 1957 geborenen Generation sank auf 1,4 Kinder. Um 1987 wurden demnach 25 Urenkel, Urgroßnichten und -neffen Wilhelms geboren. Ich unterstelle, dass die Angehörigen der vierten und dritten Generationen noch leben, desgleichen noch zwei aus der zweiten, um 1927 geborenen Generation, und dass die 25-Jährigen der vierten Generation im Jahr 2012 noch keine Kinder hatten. Zu dieser Zeit lebten demnach 45 direkte Nachkommen des Euthanasieopfers Wilhelm. Geht man von 200000 Menschen aus, die diesen Morden zum Opfer fielen, dann sind diese mit rund zehn Millionen heute lebenden (nicht später zugewanderten) Deutschen (und Österreichern) in gerader Linie verwandt.
Das Ergebnis der vorsichtig kalkulierten Modellrechnung vervielfachte sich sofort, würde man nicht nur Wilhelms drei Geschwister, sondern auch noch dessen um 1896 gleichfalls geborenen zehn Cousinen und Cousins einbeziehen und, wie im Fall der ausnahmsweise geretteten Tante Martha, die angeheirateten Familienmitglieder. Bis heute sprechen die wenigsten Familien über die verschwundenen Verwandten, oft sind sie schon lange vergessen.
Inzwischen geben viele psychiatrische Kliniken Auskünfte aus ihren alten Akten, andere Informationen sind in öffentlichen Archiven zugänglich. Dort, wo einst Gaskammern standen, erstellen und ergänzen die Mitarbeiter der Gedenkstätten Hadamar, Bernburg, Pirna-Sonnenstein, Grafeneck und Hartheim Datenbanken mit den Namen der Toten. Solche Namen werden bereits in Büchern auch für einzelne, oft katholische Anstalten sorgfältig verzeichnet. Stellvertretend sei die beeindruckende Dokumentation von Herbert Immenkötter genannt: »Menschen aus unserer Mitte. Die Opfer von Zwangssterilisierung und Euthanasie im Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg«. Auch auf der Internetseite www.gedenkstaettesteinhof.at findet man die Namen und Lebensdaten von 789 Kindern, die zwischen 1941 und 1945 in der Abteilung Am Spiegelgrund der Wiener psychiatrischen Klinik Am Steinhof ermordet wurden, darunter auch Kinder aus Deutschland.
Zu einer derart schlichten, jedoch klaren Form, den Opfern Respekt und Anerkennung zu zollen, konnte sich der Präsident des deutschen Bundesarchivs bis Ende 2012 noch nicht entschließen. Die Namen und Geburtsdaten von 30076 Menschen, die in der ersten Phase der Morde, also bis August 1941, in Gaskammern starben, kann man auf der Webseite www.iaapa.org.il/46024/Claims#german nachsehen. (Vorsicht, die alphabetische Reihenfolge wird nicht immer exakt eingehalten.) Die Krankenakten zu den in dieser Datei aufgeführten Namen verwahrt das Bundesarchiv im Bestand R 179. Wie eine Sprecherin des Archivs mitteilte, stellte Hagai Aviel aus Tel Aviv die Daten illegal ins Netz. Doch könne ein Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz, diese Daten zu entfernen, nicht umgesetzt werden, weil es kein Rechtshilfeabkommen mit Israel gebe.[4]   Der Staat Israel hat dafür viele gute Gründe. Auf der genannten Internetseite erläutert Aviel, warum er ein deutsches Gesetz wegen höherrangiger Rechtsgüter breche. (Dieselbe Erklärung auf Deutsch: www.psychiatrie-erfahrene.de/explanation.html.)

Ich empfehle, die Piraterie Aviels um ihrer Legitimität willen nachträglich zu legalisieren. Das heißt, die Daten der Toten offiziell ins Netz zu stellen und laufend zu ergänzen. Dann könnten interessierte Familien, Historiker und Heimatforscher Unterlagen und Fotos beisteuern, die ebenfalls mit der Datei zu verbinden wären. So würde mit der Zeit ein sich frei entwickelndes Denkmal für die Toten entstehen. Doch wahrt der Präsident des Bundesarchivs noch Zurückhaltung und teilt mit, die »kompletten persönlichen Angaben« der ermordeten Kranken könnten nur dann veröffentlicht werden, sofern die nächsten Verwandten zustimmten. Das zu erfragen sei jedoch verwaltungstechnisch unmöglich.
Eine solche in Deutschland keinesfalls allgemeine Haltung zwingt zum Einspruch, wie die zitierten Leserbriefe beweisen. Schließlich bleiben die Ermordeten Personen eigenen Rechts. Sie sind Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Sie wurden getötet, weil sie als »leere Menschenhülsen«, als »Wesen auf niedrigster tierischer Stufe« galten. Sie sollten möglichst spurlos verschwinden. Ihr Tod wurde von Standesbeamten mit falschen Angaben beurkundet, die Todesursache von Ärzten gefälscht. Es gilt, die Würde der am Ende nurmehr mit Nummern gezeichneten, vorsätzlich entpersönlichten, vergasten und verbrannten Menschen wiederherzustellen. Sie sollen nicht länger von Amts wegen totgeschwiegen werden. Dazu gehört zuallererst die öffentliche Nennung ihrer Namen. Das steht den Toten als individuelles Grundrecht zu, unabhängig davon, was ihre Nachfahren dazu meinen könnten.

Gewidmet ist dieses Buch meiner Tochter Karline. Kurz nach ihrer Geburt 1979 erkrankte sie an einer Streptokokkeninfektion, der heute mit Hilfe einer Routineuntersuchung vorgebeugt wird. Karline bekam eine Gehirnentzündung und erlitt einen schweren zerebralen Schaden. Bei aller Hilfsbedürftigkeit lacht und weint sie, zeigt Freude und schlechte Laune, liebt Musik, gutes Essen, gelegentlich etwas Bier und Gäste. Doch einfach hat sie es im Leben nicht. Karline brachte mich bald nach ihrer Geburt auf das zeitgeschichtliche Thema »Euthanasiemorde«, das mich seither immer wieder beschäftigt hat.




Hinweise zur Lektüre
Das vorliegende Buch entstand im Verlauf von 32 Jahren. Dazu teile ich in der Nachbemerkung einige Einzelheiten mit. Die vollen Namen, manchmal auch die Lebensdaten derer, die den Euthanasiemorden zum Opfer fielen, nenne ich, sofern sie mir bekannt sind, nur dann nicht, wenn sie unauffindbar blieben oder ausdrückliche Verbote bestehen. Ich handhabe die Namensfrage genauso, wie das im Fall ermordeter Juden oder politisch Verfolgter üblich ist.
Die Schreibweise in den Zitaten gleiche ich den derzeit gültigen Regeln an, offenkundige Schreibfehler korrigiere ich stillschweigend, Abkürzungen schreibe ich aus. Abweichend davon glätte ich Selbstzeugnisse von Anstaltsinsassen nur insoweit, als es der Lesbarkeit dient, gebe in Klammern gesetzte Verständnishilfen und ergänze die Interpunktion.
Solche Texte enthalten Lebensäußerungen von Menschen, die ihre Verfolger als »geistig tot« einstuften, die es jedoch vermochten, ihre Wahrnehmungen, Ängste und Nöte in bewegender Weise aufzuschreiben. Andere Insassen psychiatrischer Einrichtungen konnten zwar nicht schreiben, sich jedoch so klar ausdrücken, dass andere Menschen aufschrieben, was die später Ermordeten mitgeteilt und gefühlt hatten. Quellen, in denen die Ermordeten zu Wort kommen, sind mir wichtig. Ich versammle sie in den Kapiteln »Berichte aus dem Archipel Gaskammer«, »Letzte kindliche Lebenszeichen« und »Nachrichten aus den Sterbehäusern«.
Seinerzeit gebräuchliche Begriffe wie Euthanasie, Aktion T4, Krüppel, Idiot, Schwachsinniger, Erbgesundheit, Irrer, Geisteskranker usw. setze ich im Vertrauen auf meine Leserinnen und Leser nicht in Anführungszeichen. Den Begriff Euthanasie verwende ich an keiner Stelle im Wortsinn von »schöner Tod«. Zu meinem Bedauern verfüge ich über kein Wort, das ich unbeschwert benutzen könnte, um die Ermordeten insgesamt und frei von negativen Beiklängen zu bezeichnen. Deswegen behelfe ich mich mit Wörtern wie Opfer, Behinderte, psychisch Kranke, Demente, geistig Gebrechliche oder von Geburt an Geschädigte. Solche Umschreibungen sind nicht wesentlich besser als Geisteskranker, Idiot oder Schwachsinniger – Begriffe übrigens, die man in den Zeiten, als sie eingeführt wurden, stets als Versuch verstand, derbe umgangssprachliche Bezeichnungen im Geiste von Wissenschaft und Humanität zu ersetzen. Doch vereinnahmte der Volksmund die neuen, zunächst neutral erscheinenden Fachtermini schnell und konnotierte sie mit verächtlichen Untertönen. In der Gegenwart werden die Begriffe Opfer, Spastiker und Behinderter zunehmend in Schimpf- und Schmähwörter verwandelt.
Ich halte nichts davon, von Menschen zu sprechen, »die als schizophren, manisch-depressiv oder epilepsiekrank diagnostiziert wurden«, oder andere gewundene, scheinbar korrekte Ausdrucksweisen zu erfinden. Die meisten Opfer der Euthanasie litten an realen, nicht an herbeidiagnostizierten Problemen, die allermeisten erfüllten das zentrale Kriterium der Morde: Sie konnten nicht hinlänglich produktiv arbeiten, sie verbrauchten Gelder, banden Ressourcen und Arbeitskräfte. Deshalb mussten sie sterben. Als Klaus Hartung und ich 1987 den Text für das Berliner Denkmal entwarfen, mit dem seit 1989 die Toten der Euthanasie geehrt werden, umschrieben wir diese so: »Die Opfer waren arm, verzweifelt, aufsässig oder hilfsbedürftig. Sie kamen aus psychiatrischen Kliniken und Kinderkrankenhäusern, aus Altersheimen und Fürsorgeanstalten, aus Lazaretten und Lagern.« Der Text kann sich, denke ich, noch sehen lassen, ein Wort, das die Ermordeten insgesamt in freundlicher Weise umschließt, ist damit nicht gefunden.

Wien und Berlin, November 2012 




Um eine Gewissenslast erleichtert
Sterbehilfe, Idee einer säkularisierten Welt
»Darf der Arzt töten?« Das fragten sächsische Nervenärzte auf ihrer Jahresversammlung 1922. Den Anlass bot das kurz zuvor erschienene Manifest »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens – ihr Maß und ihre Form«, das zwei hochangesehene Gelehrte verfasst hatten, der Freiburger Psychiater Alfred Hoche und der Leipziger Strafrechtslehrer Karl Binding. Einer der debattierenden sächsischen Ärzte, der Geheime Medizinalrat Otto Hösel, verwies auf den seiner Meinung nach merkwürdigen Widersinn, »dass dieselben Leute für den Tod von Idioten« plädierten, die für »die Abschaffung der Todesstrafe bei Verbrechern« einträten.[5]  
Er sprach damit einen Zusammenhang an, der nach 1933 und auch 1945 vergessen gemacht wurde. Für Sterbehilfe, humanen Tod oder sanfte Erlösung warben in den 1920er-Jahren vielfach jene politisch Engagierten, die gegen Todesstrafe und Abtreibungsverbot auftraten, Frauenrechte forderten, den verpönten Selbstmord begrifflich zum individuell gewählten Freitod läutern, Ehescheidungen und überhaupt freiere Lebensformen erleichtern wollten. Nicht selten propagierten dieselben Reformer die Sterilisierung behinderter Menschen – allerdings in freiwilliger Form, wobei sie darunter auch das Einverständnis von Sorgeberechtigten und amtlich bestellten Vormündern verstanden. Für das Töten behinderter Kinder traten deutsche Sozialreformer in den 1920er-Jahren nur ausnahmsweise ein, wohl aber für Prävention im Sinne eugenisch indizierter Abtreibungen. Sie taten das im Namen des sozialen Fortschritts und eines nur mehr irdisch verstandenen Glücks. Solche Diskussionen und der damit einhergehende Wertewandel fanden nicht nur in Deutschland statt, doch führten sie nirgendwo sonst zu derart radikalen praktischen Konsequenzen.[6]  
In ihrer zivilen Vorgeschichte spiegeln selbst die Krematorien, die später zu Symbolen nationalsozialistischer Verbrechen wurden, die Ambivalenz dieses Fortschrittsdenkens. Von 1880 an ertrotzten liberale und sozialdemokratische Laizisten – über Jahrzehnte hinweg und von Großstadt zu Großstadt – die Möglichkeit der Feuerbestattung gegen die christlichen Kirchen, insbesondere gegen den katholischen Klerus.[7]   Ähnlich gebrochen erscheint der Begriff Fortschritt hinsichtlich der gesetzlichen Zwangssterilisierung von rund 350000 Menschen während der ersten sieben nationalsozialistischen Jahre: Jene Kliniken, deren (in der Regel katholische) Träger und Ärzte sich damals erfolgreich weigerten, Zwangssterilisierungen durchzuführen, waren im Großen und Ganzen dieselben, deren ärztliche Direktoren es in der späteren Bundesrepublik ablehnten, die 1974 gesetzlich straflos gestellten, medizinisch jedoch nicht gebotenen Abtreibungen vorzunehmen.
Zwischen 1939 und 1945 wurden die als Euthanasie bezeichneten Morde namens der deutschen Regierung an etwa 200000 Angehörigen deutscher Familien vollstreckt. Der Widerstand dagegen blieb insgesamt gering. Wo aber Protest aufbrach, speiste er sich kaum je aus den Prinzipien moderner Rechtsstaatlichkeit oder aus den Ideen eines säkularen Humanismus, sondern aus dem längst schon geschwächten Glauben an die Gottebenbildlichkeit eines jeden Menschen – sei dieser noch so verkrüppelt, idiotisch oder schwachsinnig, pflegebedürftig oder schwer leidend.
Wie wenig die meisten heutigen Deutschen die ethischen Grundlagen dieses Widerstands teilen, wird für jeden greifbar, der die vollständige Predigt liest, die Clemens August Graf von Galen am 3. August 1941 hielt. Der Bischof von Münster brandmarkte die Morde an den Geisteskranken als Verbrechen und ermahnte im selben Atemzug seine Gemeinde, sich aus anderen Gründen vom gottlosen Nationalsozialismus abzuwenden: »Denkt an die Anweisungen und Zusicherungen, die der berüchtigte Offene Brief des inzwischen verschwundenen Rudolf Hess, der in allen Zeitungen veröffentlicht wurde, über den freien Geschlechtsverkehr und die uneheliche Mutterschaft gegeben hat. (…) An welche Schamlosigkeit in der Kleidung hat die Jugend sich gewöhnen müssen. Vorbereitung späteren Ehebruchs! Denn es wird die Schamhaftigkeit zerstört, die Schutzmauer der Keuschheit.« Ähnlich predigte am 2. November 1941 der katholische Bischof von Berlin, Konrad Graf von Preysing, gegen die Euthanasiemorde. Er mahnte: Eine derartige »Tötung ist schwere Sünde, schwere Schuld, ob es sich um das Kind im Mutterleib handelt oder um alte, gebrechliche, geisteskranke Menschen, um sogenannte ›lebensunwerte‹ Existenzen«.[8]   Galen wie Preysing bezogen Mut und Kraft, Unbeirrbarkeit und Willensstärke aus Glaubensquellen, die vor 1945 vielen Deutschen fremd geworden waren und mehr noch heute fremd sind.
Umgekehrt stimmten nicht wenige laizistisch eingestellte Deutsche den Euthanasiemorden zu, die den Nationalsozialismus in anderer Hinsicht rundweg ablehnten. Zum Beispiel Wolf Goette (1909–1995), damals Jungschauspieler am Deutschen Theater in Prag, später in der DDR erfolgreich. Er berichtete in den Briefen an seine Familie immer wieder, dass er die deutsche Politik »zum Kotzen« finde, er verspürte das »Gefühl entsetzlicher Scham«, wenn er den »Gelbgezeichneten« begegnete. Doch empfand er den Film »Ich klage an«, mit dem im Herbst 1941 die Euthanasiemorde propagiert und legitimiert wurden, zunächst als Dokument einer »sauberen und anständigen Gesinnung«, als erschütterndes Kunstwerk, in dem die »Notwendigkeit« der Euthanasie »in bestimmten Fällen hoffnungslosen Siechtums (…) filmisch großartig demonstriert wird«. Später regten sich leise Zweifel, »wenn ein Willkürstaat diese Idee proklamiert«.[9]  
Mit dem 1933 erlassenen Gesetz zur Sterilisierung von Menschen, deren Nachwuchs als unerwünscht galt, und dann mit dem staatlich gelenkten Mord an körperlich und geistig behinderten Menschen schwächte die Regierung Hitler ihre politische Basis in den laizistisch geprägten Milieus nicht. Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, die sich an diesem Programm beteiligten, mussten keine überzeugten Nazis sein, und sie konnten – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nach 1945 als angesehene Bürger in ihren Berufen weiterarbeiten.[10]  
Noch Ende 1934, als die terroristischen Züge des Dritten Reichs längst unübersehbar waren, erschien im Internationalen ärztlichen Bulletin, dem »Zentralorgan der Internationalen Vereinigung Sozialistischer Ärzte«, ein Artikel, in dem die »Vernichtung lebensunwerten Lebens« im Sinne von Binding und Hoche mit Verve vertreten wurde. Die Redaktion der Zeitschrift hatte längst ins Prager Exil flüchten müssen. Davon und vom nationalsozialistischen Gebrauch der Erb- und Rassenhygiene ganz unbeeindruckt, übernahm der Verfasser Bindings rhetorische Frage: »Gibt es Menschen, die so stark die Eigenschaft eines Rechtsgutes eingebüßt haben, dass ihre Fortdauer für die Lebensträger wie für die Gesellschaft dauerhaft allen Wert verloren haben?« Wie Binding antwortete auch der sozialistische Autor mit ja und folgerte daraus: Neben denjenigen, die sich den künstlich beschleunigten Tod aktiv herbeiwünschen, weil sie ihre unheilbaren Leiden nicht mehr aushalten können oder wollen, bilden »die unheilbar Blödsinnigen, einerlei, ob so geboren oder im letzten Stadium der Paralyse so geworden«, die zweite »große Gruppe von Menschen, die für den Zweck der Vernichtung lebensunwerten Lebens in Betracht« kommen. Selbstverständlich müsse »die Erlösung ganz schmerzlos erfolgen« und sich »der Vorgang unter den Augen einer staatlichen Behörde vollziehen«.[11]   So viel zu den Ende 1934 nicht weiter diskutierten Maßgaben sozialistischer Ärzte.
Der im Frühsommer 1939 informell ergangene, im Herbst schriftlich gefasste Auftrag Hitlers zur »Aktion Gnadentod« klang ähnlich. In seiner Eigenschaft als Führer der NSDAP und des deutschen Volkes datierte Hitler das Schreiben auf den 1. September, den ersten Tag des Krieges, zurück und bestätigte damit schriftlich die Befugnisse, die er zuvor schon mündlich zwei Vertrauten übertragen hatte. Den Text diktierte Hitler auf Druck des Reichsjustizministers und fasste ihn in einen einzigen Satz: »Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Karl Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann.« Der Chirurg Karl Brandt begleitete Hitler während mancher Reisen als Notfallarzt und diente ihm als gesundheitspolitischer Berater. Philipp Bouhler war Reichsleiter der NSDAP und als solcher im Rang den Gauleitern gleichgestellt. Er leitete von 1934 an Hitlers Parteikanzlei, die Kanzlei des Führers (der NSDAP) und achtete in enger Abstimmung mit Hitler auf alle organisatorischen und stimmungspolitischen Fragen der Tagespolitik.[12]   Hitlers Auftrag markierte das Ende eines längeren Diskussionsprozesses zwischen Führern der NSDAP, leitenden Staatsbeamten und ärztlichen Sachverständigen. Die Beteiligten fragten dabei nicht nach dem Ja oder Nein zur Euthanasie, sondern nach den Kriterien des Mordens, den Methoden und dem Problem, ob »die Aktion« öffentlich erläutert, gesetzlich geregelt, beschwiegen oder verheimlicht werden sollte.

Moderne demoskopische Methoden kannten nationalsozialistische Politiker noch nicht. Doch gelang es ihnen auf verschiedenen Wegen, die Stimmungen ihres Volkes zu belauschen und die Ergebnisse in ihr Vorgehen einzubeziehen. Jenseits diktatorischer Vollmachten blieben sie bestrebt, die Mehrheit der Deutschen für ihre Vorhaben zu gewinnen oder wenigstens zu erreichen, dass die meisten Volksgenossen sich mit der einen oder anderen Maßnahme abfänden. Wie umsichtig die NS-Führung dabei vorging, bezeugt auch die Denkschrift »Vernichtung lebensunwerten Lebens«, die Hitlers Leibarzt Theo Morell im Sommer 1939 auf Wunsch seines mächtigen Patienten erarbeitete.
Überliefert ist der Entwurf. Der Verfasser skizzierte zu Beginn den Paragraphen 1 eines künftigen Gesetzes zur, so würde man heute sagen, aktiven Sterbehilfe. Der Passus definierte den Kreis der Betroffenen und lautete: »Das Leben von Geisteskranken, die von Geburt an oder mindestens seit (einem bestimmten) Lebensjahr so schwer körperlich und geistig missgebildet sind, dass sie nur durch dauernde Pflege am Leben erhalten werden können (…), kann nach Maßgabe des Gesetzes über die Vernichtung lebensunwerten Lebens durch ärztlichen Eingriff verkürzt werden.« Neben dem pflegerischen Aufwand, mit dem zugleich die mangelhafte Arbeitsfähigkeit umschrieben war, nannte Morell zwei weitere Kriterien: zum einen die körperliche Missgestalt, sofern deren »Anblick in der Öffentlichkeit Schauder« errege; zum anderen die Kontaktfähigkeit der potentiellen Opfer zur »menschlichen Umwelt«, falls diese »niedrigster tierischer Stufe« entspreche.
Im zweiten Teil seiner Denkschrift argumentierte er zudem mit der Knappheit des Pflegepersonals im Kriegsfall, mit dem Freiwerden von Lebensmitteln und folglich eingesparten Devisen, weil Deutschland damals den Eigenbedarf an Getreide nur zu 83 Prozent decken konnte und den Rest einführen musste. Derart utilitaristische, nicht in erster Linie erbhygienische Zwecke leiteten auch Hitler. Sein für die organisatorische Seite der Euthanasiemorde bald zuständiger Mitarbeiter Viktor Brack sagte 1946 aus: »Hitler war der Ansicht, dass durch die Vernichtung dieser sogenannten nutzlosen Esser die Möglichkeit gegeben wäre, weitere Ärzte, Pfleger (…) und anderes Personal, Krankenbetten und andere Einrichtungen für die Wehrmacht freizumachen.«[13]   Schließlich überschlug Morell die generellen Kosten: »5000 Idioten mit Jahreskosten von je 2000 Reichsmark = 10 Millionen jährlich. Bei fünf Prozent Verzinsung entspricht das einem reservierten Kapital von 200 Millionen.« Morell legte nicht die eingesparten Staatsausgaben zugrunde, sondern im Sinne von Hitlers Hang zur Schuldenpolitik die mögliche Ausgabe von Staatsanleihen (»reserviertes Kapital«), die dann, wenn die »Idioten« ermordet worden seien, mit dem eingesparten Geld verzinst werden könnten.
Folgt man Morells Modellrechnung, dann ergab der Mord an 200000 kranken und geschädigten Deutschen bis 1945 ein anderweitig verfügbares Kapital von acht Milliarden Reichsmark. (Zum Vergleich: Der Staatshaushalt des Deutschen Reichs betrug 1933 gut fünfeinhalb Milliarden Reichsmark, sieben Milliarden vor der Weltwirtschaftskrise von 1929.) Zur Vorgeschichte der Rechenweise vom »reservierten Kapital« erscheint mir interessant, dass der Rassenhygieniker Alfred Ploetz 1910 auf dem Ersten Deutschen Soziologentag bemerkte, dass »die Erhaltung der Lebensuntüchtigen ein Luxus« sei, weil sie »die Verwendung von Kapital an einer Stelle« bedeute, »wo es keine Zinsen bringen kann«. Der linksliberale Freisinnige Heinz Potthoff spann den Gedanken fort: »Wer solchen Luxus, sagen wir also einmal die Erhaltung lebensunfähiger Krüppel usw., Idiotenfürsorge, befürwortet, muss sich darüber klar sein, ob das Volk reich genug ist, um diese seine Kapitalien hier zinslos zu verwenden.«[14]   (Nebenbei: Potthoff trat im Kaiserreich dafür ein, das Dreiklassenwahlrecht in einzelnen Ländern, speziell in Preußen, abzuschaffen und das Frauenwahlrecht einzuführen.)
Morell verfasste seine Expertise für Gleichgesinnte. Er musste niemanden überzeugen. Deshalb formulierte er zunächst jene Affekte, die angesichts geistig und körperlich schwer beeinträchtigter Menschen von denjenigen empfunden werden, die sich für normal, für leistungsstark und genussfreudig halten: den materiellen, ideellen und personellen Aufwand, den unästhetischen Anblick und die mangelnde körperliche, geistige, sprachliche und emotionale Ausdrucksfähigkeit. Aus demselben Grund sprach Morell nicht von Euthanasie, Erlösung oder Gnade im Sinne eines immerhin schmerzfreien Todes, sondern sachlich von der »Lebensverkürzung« eines »Wesens«. Parallel zu dem Begriff Schwangerschaftsunterbrechung benutzten die Mörder und ihre Helfer später nicht selten den Begriff Lebensunterbrechung.[15]  




Für die Angehörigen: eine amtsgeheime Maßnahme
Des Weiteren wandte sich Morell der Frage zu, wie das Projekt durchgeführt werden könne. Er empfahl eine »staatliche Aktion« und die volle Übernahme der Kosten seitens der Berliner Zentralbehörden. Zwar hatte er seine Empfehlungen mit dem Paragraphen 1 eines künftigen Gesetzes zur aktiven Sterbehilfe begonnen, doch konzipierte er an dieser Stelle nicht etwa den Paragraphen 2, sondern warf die grundsätzliche Frage auf, ob ein Euthanasiegesetz überhaupt zweckmäßig sei: »Soll die Maßnahme zur Grundlage ein veröffentlichtes Gesetz haben« oder besser »im Wege amtsgeheimer Anordnung durchgeführt werden?« Die Antwort hatte er bereits parat: »Der letztere Weg erscheint zunächst unverständlich. Ich halte es aber doch für gerechtfertigt, ihn in diesem Zusammenhang zu behandeln. Er berührt ein Moment, das in Meltzers Statistik zum Ausdruck kommt.«
Wer war Meltzer? Was hatte es mit dessen Statistik auf sich? Obermedizinalrat Ewald Meltzer (1869–1940) leitete knapp 30 Jahre lang den Katharinenhof, eine sächsische Landespflegeanstalt für bildungsunfähige schwachsinnige Kinder in Großhennersdorf (Oberlausitz). In dieser Eigenschaft, aus freien Stücken, aber aus gegebenem Anlass hatte er 1920 eine Befragung zum »Problem der Abkürzung ›lebensunwerten‹ Lebens« durchgeführt und die Ergebnisse fünf Jahre später veröffentlicht. Unmittelbar vor der Umfrage war die bereits genannte, damals viel diskutierte Streitschrift »Die Vernichtung lebensunwerten Lebens« erschienen. In dieser Situation schickte Meltzer den Eltern der 200 ihm anvertrauten Kinder den folgenden Fragenkatalog:
»1. Würden Sie auf jeden Fall in eine schmerzlose Abkürzung des Lebens Ihres Kindes einwilligen, nachdem durch Sachverständige festgestellt ist, dass es unheilbar blöd ist?« Wer diese Frage mit Nein beantwortete, hatte sich den beiden folgenden Zusatzfragen zu stellen: »2. Würden Sie diese Einwilligung nur für den Fall geben, dass Sie sich nicht mehr um Ihr Kind kümmern können, zum Beispiel für den Fall Ihres Ablebens? 3. Würden Sie die Einwilligung nur geben, wenn das Kind an heftigen körperlichen und seelischen Schmerzen leidet?« Die vierte und letzte Frage lautete: »Wie stellt sich Ihre Frau zu den Fragen 1–3?« In einem Nachsatz versicherte Anstaltsdirektor Meltzer den Eltern, die Fragen seien theoretischer Natur: »Ihr Kind selbst ist so weit gesund und munter. Sollten Sie durch vorstehende Fragen etwa Sorge um das Leben Ihres Kindes haben, so sei Ihnen zur Beruhigung gesagt, dass den hier verpflegten Kindern auch weiterhin die gleiche gewissenhafte Pflege zuteilwird wie bisher.« Selbst wenn später einmal ein Gesetz ergehen sollte, so fuhr Meltzer fort, »das es gestatten würde, das Leben solcher Kinder abzukürzen, so könnte dies doch nie ohne Einholung der Genehmigung der Eltern geschehen«. Das Leben eines Menschen abkürzen – diese beschönigende Wendung hatten Binding und Hoche in den allgemeinen Sprachgebrauch eingeführt.
Von den 200 Befragten sandten 162 den Fragebogen ausgefüllt zurück. Davon antworteten 73 Prozent (119) auf die erste Frage mit Ja und 27 Prozent (43) mit Nein. Doch waren unter den 43 Eltern, darunter einige wenige Vormünder, die hinter die erste Frage (Zustimmung »in jedem Fall«) ein Nein setzten, nur 20 Personen, die auch die beiden folgenden spezifizierten Fragen mit Nein beantworteten. Ausdrücklich und uneingeschränkt lehnten es lediglich zehn Prozent der Befragten ab, in die »schmerzlose Abkürzung des Lebens« ihres in der Anstalt gut untergebrachten Kindes einzuwilligen. Ewald Meltzer, der in den 1920er-Jahren die Sterilisierung behinderter und geisteskranker Pfleglinge befürwortete, wollte mit seiner Umfrage Argumente gegen den modisch gewordenen Euthanasiegedanken gewinnen. Angesichts der Resultate stellte er irritiert fest: »Das hatte ich nicht erwartet. Das Umgekehrte wäre mir wahrscheinlicher gewesen.«
Einige Befragte begründeten ihre Haltung und auch ihre Zweifel. Darunter hob Meltzer eine Gruppe ähnlich argumentierender Eltern hervor, deren Aussagen knapp 20 Jahre später jene Männer besonders interessierten, die in der Kanzlei des Führers über Maß und Form der geplanten Euthanasiemorde und deren gesellschaftliche Implementierung nachdachten. »Sehr zu denken gibt doch auch die Tatsache«, heißt es in Morells Text, »dass eine ganze Reihe der Jasager folgendermaßen sich ausdrückt: ›Was soll ich als alleinstehende Frau machen; stelle es zu Ihrer Verfügung, machen Sie, was Sie für am besten halten! Richtiger hätten Sie mir das gar nicht gesagt und hätten das Kind einschlafen lassen.‹« Eine andere Mutter präzisierte ihre Zustimmung mit dem Hinweis: »Als frühere Krankenpflegerin halte ich die Anfrage für verfehlt, da es den Eltern dadurch nur schwer gemacht wird«; »ihr Beruf und christliches Gefühl« sagten dieser Frau, »dass alle unheilbaren Patienten von ihren Leiden schmerzlos erlöst werden sollten und den Angehörigen dann nur das Ableben mitgeteilt werden sollte«. Ähnlich sprachen sich andere Angehörige aus: »Wären lieber nicht mit dieser Frage behelligt worden. Bei einer plötzlichen Todesnachricht würden wir uns drein ergeben haben. Wie wohl wäre dem Kinde schon lange, wenn im Anfangsstadium etwas dafür getan worden wäre.« »Lieber wäre mir’s gewesen, ich hätte nichts davon gewusst.« »Im Prinzip einverstanden; nur dürften Eltern nicht gefragt werden; es fällt ihnen doch schwer, das Todesurteil für ihr eigen Fleisch und Blut zu bestätigen. Wenn es aber hieße, es wäre an einer x-beliebigen Krankheit gestorben, da gibt sich jeder zufrieden.«
Meltzer hatte zu diesen Antworten bemerkt: »Gern will man sich selbst und vielleicht auch das Kind von der Last befreien, aber man will seine Gewissensruhe haben.« Selbst unter den wenigen Eltern, die alle drei Fragen mit Nein beantwortet hatten, entdeckte Meltzer in den schriftlichen Begründungen noch manche, die »diese ganze Gewissensfrage auf andere Schultern abwälzen« wollten. Zu den Gründen, die hinter solchen Antworten selbst der entschiedenen Neinsager standen, bemerkte er: »Der Arzt mag es tun, wenn er seiner Sache sicher ist, und mag uns dann benachrichtigen, dass das Kind an der oder jener Krankheit gestorben ist; wir aber wollen unsere Hände in Unschuld waschen.«

Morell folgerte daraus in seiner Vorlage für Hitler: Selbst unter den wenigen Neinsagern hätten die meisten »nichts gegen die Tötung selbst einzuwenden, sie wollen nur ihr Gewissen nicht belasten!!!«. Die große Mehrheit der Jasager brauchte Morell nicht weiter zu kommentieren, doch interessierten ihn jene Angehörigen, die eigentlich für die »Erlösung« ihres Kindes waren, aber andererseits nicht über Leben und Tod entscheiden wollten: »Mehrere Eltern bringen zum Ausdruck: Hätten sie es nur gemacht und gesagt, dass unser Kind an einer Krankheit gestorben sei.« Morell folgerte: »Das könnte man hier berücksichtigen« und man dürfe »nicht denken, dass man keine heilsame Maßnahme ohne das Placet des Souveräns Volk ausführen« könne.[16]  
Später legitimierten die Organisatoren der Euthanasie ihr Morden immer wieder mit Meltzers Umfrage. Das belegen zahlreiche Dokumente. Eines davon findet sich in dem 1942 fertiggestellten Film »Dasein ohne Leben«, der für den Massenmord warb, im Auftrag der Kanzlei des Führers gedreht worden war, aber niemals öffentlich gezeigt wurde. Neben Dokumentaraufnahmen aus verschiedenen Irrenhäusern enthielt er Spiel- und Trickpassagen, darunter die folgende:
Der Direktor einer großen Heil- und Pflegeanstalt lehrt im Nebenamt als außerplanmäßiger Professor an einer Universität. Während einer Vorlesung verwandelt er sich gewissermaßen in Ewald Meltzer und berichtet von seiner früheren Umfrage unter den Eltern unheilbarer Pfleglinge. Mit ansteigender Stimme verkündet er, dass 73 Prozent der Befragten für die »Erlösung« ihrer Kinder votiert hätten. Zum weiteren Aufbau der Szene heißt es im Drehbuch: Der Kopf des Professors wird herangezoomt, »kommt nah und näher, wird überlebensgroß, jetzt füllen nur noch Augen und Stirn das Bild, darauf blendet eine Montage Sätze aus der Originalumfrage ein, vermischt mit handschriftlichen Antworten: ein Stoß von Briefen. Aus dem Durcheinander springt ein Satz auf in flammender Schrift: ›Eine Mutter schrieb: Nicht fragen – handeln!‹ Hinter der Montage steht der Kopf des Professors. (Die Musik endet in einem Furioso.)«[17]  
Der Direktor einer Hamburger Kinderklinik, der zwischen 1941 und 1945 mindestens 56 geschädigte kleine Kinder hatte töten lassen, verteidigte sich hernach mit dem Hinweis auf dieselbe Umfrage. Die bei Meltzer angeführten Antworten und Prozentzahlen führte er während seiner Vernehmung im Januar 1946 fehlerfrei an und leitete daraus zu seiner Entlastung ab: »Erwähnen möchte ich nochmals, dass viele Eltern von sich aus den Wunsch zur Erlösung aussprachen.« Doch sei es seiner Ansicht nach »als unmenschlich abzulehnen«, den Eltern, speziell den Müttern, »eine solch schwierige Entscheidung in voller Konsequenz zu übertragen«, deswegen müsse der Arzt einen erheblichen Teil der Verantwortung auf seine Schultern laden, um die Gewissensnot der Mütter zu lindern.[18]  
Neben den insgesamt eindeutigen Willensbekundungen der Eltern ließen zwei weitere Faktoren die Umfrage für den 1939 vorgesehenen Staatsgebrauch als hilfreich erscheinen. Meltzer hatte erstens Eltern befragt, deren Kinder in einer evangelischen Anstalt untergebracht waren. Demnach konnte für die Angehörigen angenommen werden, dass sie zumindest Reste religiöser Bindung aufwiesen. Zweitens waren die Väter der Pfleglinge überwiegend sächsische Arbeiter, die, so durfte vermutet werden, während der Weimarer Jahre eher links gewählt hatten. Von dieser Seite war demnach wenig Widerspruch zu erwarten, vorausgesetzt, die Väter und Mütter würden nicht mit Gewissensfragen konfrontiert, die sie lieber anderen zuschieben wollten. In diesem Sinn hatte zum Beispiel ein Bergarbeiter, dessen beide Söhne im Katharinenhof gepflegt wurden, auf Meltzers Fragen erwidert: »Ich gestehe offen, dass, als vor zweieinhalb Jahren unsere hochveranlagte zwölfjährige Luise nach dreitägiger Diphterie an Herzlähmung gestorben war und auch die beiden Knaben erkrankten, sowohl ich wie auch meine Frau den beiden zu ihren Gunsten den gleichen schmerzlosen Heimgang gewünscht haben, wenn wohl wir gleichzeitig alles taten, um sie am Leben zu erhalten. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass für alle diese Kinder der Tod eine Wohltat bedeutet.«[19]  
Für die Zwangssterilisierungen hatte die Regierung 1933 ein Gesetz veröffentlicht und eigenständige Erbgesundheitsgerichte einschließlich einer zweiten Instanz geschaffen. Über die dritte Instanz, einen Reichsgerichtshof für Erbgesundheit, wurde immer wieder debattiert. Im Fall der Euthanasie entschied sich Hitler anders. Nicht zuletzt auf Anraten Morells wollte er die Morde in gesetzlich nicht legitimierter und in nicht öffentlicher Weise durchführen lassen. Doch zielte das Verfahren nicht auf Geheimhaltung im Sinne strengster Abschirmung – es bestand in einem Angebot an das Volk, speziell an die Verwandten der künftigen Opfer, diese staatliche Maßnahme nicht näher zu hinterfragen, sie mit einem Schulterzucken in Kauf zu nehmen oder ihr stillschweigend zuzustimmen.
Die Todesursachen, die auf den Totenscheinen der alsbald Ermordeten standen, fälschten die Vollstrecker phantasievoll. Sie taten das, um den Angehörigen das Leben zu erleichtern. Desgleichen wollten sie den Angestellten von Krankenkassen und Fürsorgeverbänden, von Sterbegeld- und Krankenversicherungen und den sonst am Tod eines Menschen beteiligten Personen den Ausweg zwischen Nicht-Wissen-Wollen und Nicht-Wissen-Müssen offenhalten. Zu diesen Zwecken stand auf den Sterbeurkunden wahlweise: Grippe, Pneumonie, Hirnlähmung, Pneumonie bei Grippe, Erschöpfung, fieberhafte Bronchitis, akute Pneumonie, Lungenentzündung, Herzschwäche bei tobsüchtiger Erregung, Darmgrippe, genuine Epilepsie, progressive Paralyse, Arteriosclerosis cerebri, Pleuritis, Darmkatarrh, Marasmus, Enterokolitis, Darmverschlingung, Gesichtsfurunkel, Marasmus-Paralyse, Blutsturz, Schlaganfall, Altersschwäche, Bauspeicheldrüsenentzündung, Herzmuskelentartung, kruppöse Pneumonie, Herzmuskelschwäche, Angina, Blutvergiftung, Diphterie, Masern, Sepsis nach Masern, Miliartuberkulose der Lunge, Wasserkopf, Erschöpfung nach Anfällen, Tbc, allgemeine Leberschwellung, Entkräftung, Status epilepticus, doppelseitige Pleuritis, Bronchialkatarrh, Durchfall, Herzschwäche.




Für die Ärzte: ein Gesetzentwurf zur Sterbehilfe
Die frei erfundenen Angaben über die Todesursachen machten es Eltern, Geschwistern, Ehegatten und anderen Anverwandten einerseits leichter, den plötzlichen Tod eines Familienmitglieds als natürlich oder gottgegeben zu akzeptieren und sich andererseits in aller Stille zu sagen: Endlich hat unser schwer leidender Hans seinen Frieden gefunden und ist von allen Leiden erlöst. Auf solche Weise fanden sich die meisten Familien mit dem Tod ihrer oft schwierigen, immer wieder die Aufmerksamkeit und Kraft bindenden Lieben ab, ohne viel zu fragen. Von den Mördern verfasste Trostbriefe bestärkten den halb angebotenen, halb gewollten Selbstbetrug. In den standardisierten Schreiben hieß es an zentraler Stelle, sofern der Brief beispielsweise an die Eltern eines jungen Mannes ging: »Bei der geistigen, unheilbaren Krankheit Ihres Sohnes ist der Tod eine Erlösung für ihn und seine Umwelt.«[20]  
Wie vage, doch hinreichend deutlich die Organisatoren der Euthanasie die arbeitsteilig mitwirkenden Ärzte und Pflegekräfte einwiesen, zeigt das Tagebuch einer jungen Ärztin, die in der Anstalt Andernach arbeitete: »Die Gerüchte wurden immer zahlreicher. Dienstlich erfuhren wir über die Aktion nichts, inoffiziell wurde vorausgesetzt, dass alle irgendwie bereits genügend orientiert seien. Pflegerinnen brachten aus Hadamar von ihren dortigen Verwandten (die Nachricht) mit, dass 60 bis 80 Kranke verbrannt wurden. Ein pharmazeutischer Vertreter erzählte, dass im ehemaligen Österreich nur noch eine Anstalt bei Graz existiere.« Hadamar war eine der sechs Anstalten, in denen Patienten mittels Gas ermordet und in einem Krematorium verbrannt wurden.
Als diese Ärztin selbst die Fragebögen ausfüllen und somit die Daten für die am Ende tödliche Auswahlprozedur liefern sollte, schrieb sie: »Da der Verdacht auftauchte, es handle sich hier – die Zettel kamen vom Ministerium des Inneren – um Dinge, die vielleicht oder wahrscheinlich mit der Beseitigung der Kranken zusammenhingen, wurde eines Tages die Lesart verbreitet, die ganze Sache sei eine rein statistische Angelegenheit, gewissermaßen zur Bestandsaufnahme der Kranken, womit vorderhand keine praktischen Folgerungen verbunden seien.«[21]   Auch im Fall der Ärzte setzten die Berliner Geschäftsführer des Mordens auf Ausflüchte, auf Angebote zum Selbstbetrug und zur Betäubung des Gewissens – und das mit Erfolg.
Die Geheime Reichssache Euthanasie, die doch öffentlich war, bestand in einer Offerte an jeden einzelnen Volksgenossen, an die Verwandten der Opfer und an die mittelbar beteiligten Ärzte, Pfleger, Schwestern und Verwaltungsangestellten, sich individuell aus der Verantwortung zu stehlen. So konnten Millionen Deutsche ein uneingestandenes, nirgends dokumentiertes und das Gewissen erleichterndes Komplizentum eingehen. Allerdings verlangten nicht wenige Ärzte, die direkt mit der Exekution der Kranken und Behinderten befasst waren, nach Rechtssicherheit. Von Werner Catel, der als einer der führenden Pädiater über Leben und Tod Tausender Kinder entschied, ist das Wort überliefert: »Was wir hier tun, ist Mord.« Er und andere Ärzte drängten auf Legalität und gesetzlich verankerte Normen, während es den von Gefühlsschwankungen und Todeswünschen angefochtenen engeren Verwandten potentieller Opfer darauf ankommen musste, dass das Morden hinter angeblich kriegsbedingten Verlegungen, gefälschten Todesursachen und amtlichen Beileidsschreiben verborgen blieb.
Hitler und seine Mitarbeiter vermochten es, diesem nicht zu lösenden Konflikt über Jahre hinweg eine für alle Seiten erträgliche Form zu geben: Sie ließen das Sterbehilfegesetz von interessierten Ärzten diskutieren und ausformulieren, setzten es jedoch nicht in Kraft.[22]   Entsprechend der Präambel betraf es »Menschen, die wegen einer unheilbaren Krankheit ein Ende ihrer Qual herbeisehnen oder infolge unheilbaren chronischen Leidens zum schaffenden Leben unfähig sind«. Die ersten beiden Paragraphen lauteten: »(1) Wer an einer unheilbaren, sich oder andere stark belästigenden oder sicher zum Tode führenden Krankheit leidet, kann auf sein ausdrückliches Verlangen mit Genehmigung eines besonders ermächtigten Arztes Sterbehilfe durch einen Arzt erhalten. (2) Das Leben eines Kranken, der infolge unheilbarer Geisteskrankheit sonst lebenslänglicher Verwahrung bedürfen würde, kann durch ärztliche Maßnahmen, unmerklich für ihn, beendet werden.«
So existierte das fertige Gesetz für die Vollstrecker und deren Gehilfen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, Gesundheits- und Fürsorgeämtern und ließ diese ruhig schlafen. Umgekehrt schliefen die nächsten Verwandten der Opfer sehr viel eher ruhig und vermieden den Gewissenskonflikt mit ihrer weithin christlich geprägten Herkunftsmoral, wenn es kein veröffentlichtes Gesetz gab. Nur auf dieser Grundlage konnte gegenüber Eltern behinderter Kinder von Behandlung die Rede sein, wenn Todesspritzen gemeint waren, konnte gegenüber Ehefrauen von Syphilitikern oder Säufern von Verlegung aus Gründen der Reichsverteidigung gesprochen werden, wenn die Gaskammer das Ziel war. Wörter wie töten und morden mussten um der einverständlichen Beschönigungen willen vermieden werden. Die derart von Volk und Führung gemeinsam errichteten und mehrheitlich respektierten Tabus wurden in den meisten deutschen Familien für viele Jahrzehnte gewahrt.

Nachdem die Organisatoren der Euthanasie zwischen Januar 1940 und August 1941 mehr als 70000 wehrlose Menschen ermordet hatten, inspizierten sie im Herbst 1941 die deutschen Heil- und Pflegeanstalten, um Unterlagen für die Reorganisation des Anstaltswesens zu gewinnen. Dabei notierten sie auch, wie die Medizinaldezernenten und Anstaltsdirektoren die vorangegangene »Aktion«, also das Morden, bewerteten. Relativ häufig äußerten sich die Verantwortlichen ähnlich wie Ernst Lüdemann, über den es in einem Bericht heißt: »Während des Aufenthaltes in Rickling (Anstalt der Inneren Mission in Schleswig-Holstein) lernte ich auch den dortigen Anstaltsarzt Dr. Lüdemann kennen. (…) Er wies darauf hin, dass die Schwierigkeit eben deshalb entstünde, weil die ganze Aktion nicht durch ein Gesetz untermauert sei, (…) die Aktion sei ihm aus nordisch-germanischer Einstellung und seiner ärztlichen Tätigkeit verständlich und in vielen Fällen begrüßenswert, doch wie gesagt, mangelndes Gesetz, unzureichende Erfassung usw. Zu fördern wäre eine bessere Unterstützung im Volk durch die Propaganda der Bewegung.«[23]  
Im Winter 1942/43 überprüfte eine siebenköpfige Kommission von Ärzten 110 sächsische Anstalten und deren Insassen und versuchte auch hier herauszufinden, wie weit »die Aktion« von den jeweiligen Leitern akzeptiert, abgelehnt oder begrüßt wurde. Im Abschlussbericht heißt es dazu: »Während unserer monatelangen Tätigkeit (…) gewannen wir den Eindruck, dass die Leiter der Anstalten beziehungsweise Heime, abgesehen von wenigen Klerikalen, zum Beispiel am katholischen Antoniusstift in Kamenz und der Epileptikeranstalt der Inneren Mission in Klein-Wachau, und von einzelnen Leitern der kleineren Heime im Zittauer Bezirk, dem Euthanasieproblem durchaus positiv gegenüberstehen. Nirgends wurden uns irgendwelche nennenswerten Schwierigkeiten gemacht; überall unterstützten uns die Anstalts- beziehungsweise Heimleitungen bei unserer Tätigkeit und stellten uns bereitwillig die vorhandenen Aktenunterlagen und Krankengeschichten (…) zur Verfügung. (…) Auch dort, wo man der Euthanasiefrage gegenüber aus religiösen Bedenken heraus negativ eingestellt ist, fanden wir keine nennenswerte Obstruktion.«[24]  




Wie die ledige Mutter Frida Weiss ihren Sohn rettete
In den Berichten der Planungskommissionen findet sich eine Ausnahme: Hausvater Heinrich Hermann. Er leitete die Taubstummenanstalt Wilhelmsdorf bei Ravensburg und brachte die ärztlichen Kommissare als Einziger aus der Fassung. Empört rapportierten sie an ihre Berliner Vorgesetzten: »An der alten Anstalt, die nichts Besonderes bietet, interessiert nur der Hausvater. Dieser schickte die zuerst gesandten Meldebogen zurück, da er früher in der Anstalt Stetten war und daher Bescheid wusste, dass die Kranken ›getötet‹ – sein dauernder Ausspruch – werden sollten. Daraufhin veranlasste der Vorstand, da der Hausvater dies nicht mit seinem Wissen getan hätte, eine Beantwortung der Fragebogen durch diesen. Der Hausvater füllte daraufhin 69 aus. Verlegt wurden aus seiner Anstalt 19, von denen 18 ›getötet‹ wurden. (…) Im Oktober 1941 war Dr. Straub in der Anstalt und stellte fest, dass zehn noch arbeitsunfähig seien. Von den Übrigen würde nun niemand mehr ›getötet‹ werden. Dies die eigene Aussprache des Hausvaters. Der Hausvater Heinrich Hermann ist fanatischer Euthanasiegegner. Dabei ist wichtig, dass er Schweizer Staatsangehöriger ist. Dies ist absolut unmöglich! Denn auf diesem Posten, der mitverantwortlich in der Euthanasiefrage zeichnet, darf doch kein Ausländer stehen – noch dazu ein negativ eingestellter.«[25]  
Der Konfrontation mit dem nackten Wort »töten« waren die approbierten Ärzte und beamteten Mörder nicht gewachsen. Hermanns Angriff traf sie unvorbereitet. Ein Schweizer benannte frank und frei, was deutsche Anstaltsdirektoren, Stationsärzte und Amtsleiter nicht über die Lippen brachten – zumeist nicht über die Lippen bringen wollten, weil sie sich als »mitverantwortlich in der Euthanasiefrage« ansahen. Hermann geschah nicht das Geringste. Er blieb bis 1947 Leiter der Zieglerschen Anstalten. Seine ablehnende Haltung zu den Euthanasiemorden hatte er bereits am 6. August 1940 dem Reichsinnenministerium mitgeteilt: »Ich habe einfach die Überzeugung, dass die Obrigkeit mit der Tötung gewisser Kranker Unrecht begeht. (…) Es tut mir leid, aber man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich bin bereit, Folgen dieses meines Ungehorsams auf mich zu nehmen.«[26]  
Die 18 Patienten, von denen Hermann sagte, sie seien getötet worden, starben am 22. April 1941 in der Gaskammer von Hadamar. Sie hießen: Gotthilf Bauer (*3. 12. 1914 in Dettlingen), Hans Czapanski (*28. 4. 1917 in Berlin), Gotthilf Fischer (*7. 12. 1918 in Pfrondorf), Hermann Friedrich (*8. 5. 1920 in Stammheim), Siegfried Klotz (*19. 3. 1896 in Woringen), Karl Maier (*19. 2. 1909 in Schramberg), Hermann Müller (*10. 11. 1924 in Knittlingen), Helmut Ott (*4. 10. 1914 in Heilbronn), Eugen Wacker (*31. 3. 1922 in Tübingen), Michael Wassermann (*31. 5. 1893 in Frickenhausen), Maria Bayer (*3. 6. 1927 in Seissen), Else Geisslinger (*20. 4. 1924 in Stuttgart), Elisabeth Halbgewachs (*7. 6. 1923 in Buoch), Erika Horland (*29. 11. 1920 in Stuttgart), Hannelore Horland (*17. 10. 1925 in Stuttgart), Ella Knöller (*31. 7. 1924 in Höfen), Rosine Schaile (*9. 5. 1886 in Weiler b. Mittelfischbach), Hedwig Weber (*24. 10. 1921 in Oberkollbach).
Ernst Weiss, einer der 19 abtransportierten Pfleglinge, wurde nicht wie vorgesehen nach Hadamar deportiert, sondern in der Zwischenanstalt Weinsberg belassen und drei Monate später nach Wilhelmsdorf zurückverlegt. Dort starb er 2009 im gesegneten Alter von 89 Jahren. Der Grund für die Ausnahme ist eindeutig. Seine (ledige) Mutter Frida hielt regelmäßigen Kontakt zu ihm. Auf dem Fragebogen der Aktion T4 hatte die Anstaltsleitung zu Ernst Weiss eingetragen: »Viele Briefe und Pakete von Mutter; Frl. Frida Weiss, Stuttgart, Rotebühlstr.«
Auch in der Zwischenanstalt Weinsberg besuchte sie Ernst im Abstand von 14 Tagen und wird energisch die Rückverlegung verlangt haben. Jedenfalls schrieb Heinrich Hermann im Juni 1941 an Frau Weiss: »Es würde mich natürlich auch sehr interessieren, warum gerade Ernst nicht fortgekommen ist. Vielleicht waren Ihre Besuche die Ursache.« Genau das. Schließlich waren die Direktoren der Zwischenanstalten zu jener Zeit bereits gehalten, Entlassungsanträgen von Angehörigen »in jedem Falle zu entsprechen«.[27]   Dank der Energie seiner Mutter überlebte Ernst Weiss als Einziger von 19 Deportierten.[28]  

Aus der ebenfalls in Oberschwaben gelegenen psychiatrischen Anstalt Schussenried kann eine ähnliche Geschichte berichtet werden. Alfred N. litt an den Folgen einer Kopfverletzung aus dem Ersten Weltkrieg. Als ihn seine Mutter am 18. Juni 1940 besuchen wollte, war er am Morgen zur Vergasungsanstalt Grafeneck deportiert worden. Die Mutter sandte ein empörtes Telegramm an Hitler. Sie erhielt wenige Stunden später eine telegrafische Antwort der Parteikanzlei, in der es hieß, der Führer werde sich der Sache annehmen. Am Abend desselben Tages wurde Alfred N. nach Schussenried zurückverlegt. In der Krankenakte stehen unter dem Datum dieses Tages zwei lapidare Einträge: »Wird in eine andere Anstalt verlegt« und »Heute wieder in die Anstalt zurückgebracht. Wiederaufnahme, läppisch-albern, völlig verworren, äußerlich ruhig und geordnet.« Wieder war es eine geistesgegenwärtige und entschlossene Frau, die ihren Sohn gerettet hat.
Dokumentiert ist für dieselbe Anstalt ein weiterer Fall, in dem es einer Schwester gelang, ihren bereits zur Gaskammer abtransportierten Bruder in letzter Stunde zurückrufen zu lassen. Von insgesamt 693 Patienten, die von Schussenried zur Gaskammer Grafeneck deportiert wurden, kamen neben den beiden Genannten vier weitere Patienten mit dem Leben davon.[29]   Unterstellt man, dass auch in diesen Fällen aufgebrachte Geschwister oder Eltern eingegriffen hatten, dann bedeutet das: In knapp einem Prozent der Fälle protestierten Verwandte derart energisch, dass die Mörder von ihren Opfern abließen. Wie genau sie das Verhalten der Angehörigen im Blick hatten, belegt der Brief des ärztlichen Leiters der Todesanstalt Grafeneck. Jenseits des üblichen Verfahrens forderte er 1940 den Arzt einer badischen Pflegeanstalt auf, von sich aus acht Patienten für den Gastod zu bestimmen, und gab dafür diesen Hinweis: »Suchen Sie bitte nach Möglichkeit die Schwerstkranken heraus und diejenigen, die keine Angehörigen mehr haben oder keinen Besuch bekommen.«[30]  
Genovefa B. kam 1879 im Allgäu zur Welt und wurde 1909 ins Irrenhaus gegeben, zuletzt lebte sie in der Anstalt Reichenau, und ihr Bruder behauptete, die Krankheit sei eine Strafe Gottes, weil im Haushalt seiner Schwester nicht gebetet worden sei. Über Genovefa B.’s Verhalten in der Anstalt hieß es, sie arbeite viel, »hat immer frohe Miene, still und würdig«. Unter dem Datum des 21. Januar 1941 steht in ihrer Krankengeschichte der Eintrag: »Will fort, hat sich deswegen an die Angehörigen gewendet. Diese vertrösten sie auf das Kriegsende.«
Was auch immer in der Zwischenzeit geschah, jedenfalls traf vier Wochen später dieser Brief bei der Direktion ein: »Indem ich, Karl T., ein Bruder der Frau Genovefa B. bin, so hätte ich Sie gerne um Auskunft ersucht über diese Person. Die Frau Genovefa B. hat mir schon oft geschrieben, ich solle sie abholen, u. deshalb möchte ich anfragen, ob es ratsam ist, diese zu holen u. bei mir unterzubringen, ohne dass es Schwierigkeiten geben könnte. (…) Indem nun heute manche Anstalten geräumt werden, so möchte ich dann auch gerne um Auskunft fragen, wenn dies auch in Ihrer Anstalt der Fall sein sollte, wo denn die Frau G. B. untergebracht wird, oder kommt sie irgendwo hin, wo ich dann überhaupt nichts mehr erfahren kann? Sollte dieses letztere der Fall sein, so würde ich die Frau G. B. lieber abholen, wenn Sie mir es ratsam halten, bevor es zu spät ist. Ich bitte ergebenst um baldige Auskunft.« Die Direktion vermerkte »Sofort!« auf dem Brief und antwortete postwendend: »Ihre Schwester ist durchaus geordnet. (…) Wir haben keinerlei Bedenken gegen ihre Entlassung und glauben sogar, dass sie Ihnen eine gute Hilfe sein kann. Wenn Sie die Kranke abholen wollen, empfehlen wir Ihnen, dies umgehend (unterstrichen) zu tun.« Vier Tage später, am 25. Februar 1941, holte Karl T. seine Schwester ab; am 3. März wäre sie deportiert worden.[31]  
Nicht selten verliefen die Interventionen von Angehörigen auch in der zweiten Kriegshälfte erfolgreich. So wurden zwischen Juni und Anfang August 1943 Frauen aus Hamburg-Langenhorn nach Hadamar deportiert, insgesamt 347, von denen bis Kriegsende 309 ermordet wurden (89 Prozent). Zu den Entronnenen stellte die Staatsanwaltschaft Hamburg 1973 fest: »Wenn Pfleglinge überlebten, so hatten sie dies unter anderem dem energischen Auftreten von Angehörigen zu verdanken, die ihre Entlassung aus der Anstalt Hadamar durchsetzten.« Nach den Erkenntnissen des zuständigen Staatsanwalts Dietrich Kuhlbrodt »wollte« die Leitung »in diesen Fällen lieber von der Tötung der Pfleglinge Abstand nehmen, als unliebsame Nachforschungen bereits misstrauisch gewordener Angehöriger besorgen zu müssen«. Im Fall von 97 Frauen, die am 7. August 1943 gemeinsam von Hamburg nach Hadamar transportiert wurden, ermittelte Kuhlbrodt, dass in sechs Fällen Angehörige mit Nachdruck intervenierten und ausnahmslos durchsetzen konnten, dass die verschleppten Frauen entlassen wurden:
Anna Beth und Luise Bernhard verdankten ihr Leben dem energischen Eingreifen ihrer Familien; Heinrich Böhmk rettete seine Tochter Martha; Martha Schönfeld holte ihre Mutter Martha Goyer nach Hause; für Trude Schlesinger erwirkte deren Sohn, für Gerda Stiegert deren Vater Wilhelm die Rückkehr aus der Todesanstalt Hadamar.[32]   Die anderen 91 deportierten Frauen mussten sterben, weil ihre Verwandten vielleicht schon tot waren, im Krieg standen, andere schwere Sorgen hatten, ihnen die Kraft, der Mut oder der Wille fehlte, sich um das Schicksal der deportierten und pflegebedürftigen Mütter, Töchter, Tanten oder Cousinen zu kümmern.
Keine Frage, einzelne Anstaltsdirektoren belogen besorgte Angehörige und wiesen sie ab. Aber den Berliner Organisatoren der Euthanasie war nicht am starren, sondern am möglichst reibungslosen Vollzug ihres Vorhabens gelegen. Deshalb rieten sie immer wieder, Kranke zu entlassen, sofern nahe Verwandte mit Nachdruck darauf drängten.




Aktion T4, getarnt und wohlbekannt
Die »planwirtschaftliche Erfassung« der Kranken
Das beschleunigte Sterben begann in vielen deutschen Heil- und Pflegeanstalten 1938. Mit diskreten Mitteln führten Ärzte und Pfleger den Tod von immer mehr Patienten vorzeitig herbei. Die Sterbequoten, die üblicherweise bei etwa fünf Prozent lagen, stiegen vielerorts deutlich an, zumal in solchen Anstalten, deren Direktoren später als Aktivisten der Euthanasie hervortraten. Für viele psychiatrische Anstalten ist belegt, dass die im Sommer 1939 beginnende, zentral gesteuerte Mordaktion an schon bestehende Praktiken anknüpfte.[33]   Auch deshalb wird Hitler sein Schreiben, mit dem er die Euthanasiemorde im Oktober 1939 legitimierte, nicht als Führerbefehl, sondern als Ermächtigung zum Massenmord abgefasst haben. Vage formuliert setzte es aufgestaute Energie und planerischen Ehrgeiz frei, stimulierte praktische Phantasie und gezieltes bürokratisches Handeln.
Mein Vater, der damals in der Pfalz als Angestellter der Hitlerjugend arbeitete, absolvierte 1938 eine der üblichen erbbiologischen Besichtigungen in der Anstalt Klingenmünster. Am Ende des Rundgangs, bei dem meinem Vater, wie er mir später erzählte, auch »ganz grauenhafte Kranke« gezeigt wurden, erklärte Direktor Gottfried Edenhofer der Besuchergruppe: »In vielen Fällen wird man hoffentlich bald etwas tun können, um das Leben zu verkürzen.« In der zweiten Hälfte des Krieges steigerte Edenhofer die jährliche Sterbequote seiner Patienten auf deutlich über 20 Prozent.[34]   (Apropos erbbiologische Führungen: Als ich 1967/68 die Deutsche Journalistenschule in München besuchte, wurde unsere Lehrredaktion noch ganz im Stil erbhygienischer Aufklärung durch die oberbayerische Anstalt Gabersee geschleust. Die Schule leitete damals Franz-Hugo Mösslang, einst vielfach eingesetzter Nazipropagandist, später Chefredakteur von Quick und Epoca.)
Einige Monate vor dem 1. September 1939 berief die damalige Regierung eine interministeriell und mit Experten besetzte Kommission, der es oblag, die Euthanasiemorde vorzubereiten. Praktisch arbeitende Psychiater und Kinderärzte gehörten ihr an, ebenso Mitarbeiter der Kanzlei des Führers, des Sicherheitsdienstes und der Medizinalabteilung des Innenministeriums. Es gab damals noch kein eigenständiges Gesundheitsministerium.[35]  
Offiziell begann das Mordprogramm am 18. August 1939. An diesem Tag präsentierte das Reichsinnenministerium den Gesundheitsämtern und Ärzten eine noch unbekannte Institution: den Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anlagebedingter schwerer Leiden. Das geschah zunächst mit einem vertraulichen Erlass, der dann in leicht paraphrasierter Form im März 1940 im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde.[36]   Angeblich diente der Reichsausschuss als Sammelstelle für Daten »missgestalteter usw. Neugeborener«, um dieselben dann im Dienste besserer Prävention und Therapie wissenschaftlich auszuwerten. In Wahrheit bestand diese Aufgabe von Anfang an darin, Kinder, die an gravierenden Behinderungen litten, ermorden zu lassen.
Die Morde an erwachsenen Geisteskranken leitete nach außen hin ebenfalls die Medizinalabteilung des Reichsinnenministeriums ein. Das wurde am 21. September sichtbar. Auch hier stand der bürokratische Zugriff am Anfang, zunächst nicht auf den einzelnen Menschen, sondern auf »sämtliche im Reichsgebiet befindlichen Anstalten, in denen Geisteskranke, Epileptiker und Schwachsinnige nicht nur vorübergehend verwahrt werden«. Zweieinhalb Wochen später, am 9. Oktober, folgte die individuelle »planwirtschaftliche Erfassung« eines erheblichen Teils der Insassen per Fragebogen.[37]   Gefragt wurde nach Aufenthaltsdauer, bestimmten Diagnosen, Pflegebedürftigkeit, Arbeitsfähigkeit, nach der Religionszugehörigkeit und eventueller Sicherungsverwahrung als unzurechnungsfähiger Krimineller. Zudem verlangte das Innenministerium Auskunft darüber, wie häufig welche Angehörigen den Pflegling besuchten. Ob die genannten Patienten an einer Erbkrankheit litten, interessierte niemanden.
Ebenfalls am 9. Oktober tagte in der Kanzlei des Führers das Leitungsgremium der geplanten Aktion. Teilnehmer waren: Viktor Brack (*1904), dessen Stellvertreter Werner Blankenburg (*1905), Hans Hefelmann (*1906) und Reinhold Vorberg (*1904) für die Parteikanzlei des Führers; Werner Heyde (*1902) und Paul Nitsche (*1876), beide Professoren für Psychiatrie und Nervenheilkunde, waren als prädestinierte Leiter der noch zu gründenden Organisation des Todes dabei. Heyde gehörte der SS an, hatte jahrelang die KZS bereist und dort Gutachten für Zwangssterilisationen erstellt. Nitsche war Landesirrenarzt in Sachsen gewesen, Direktor der Anstalt Sonnenstein bei Pirna und Verbandsfunktionär der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Neurologie. Im Gegensatz zum Karrieristen Heyde war er ein Mann der alten Schule und in den 1920er-Jahren entschlossener Reformer, den die sächsischen Patienten sehr schätzten. Von der Abteilung IV des Reichsinnenministeriums nahmen Gerhard Bohne (*1902) und Herbert Linden (*1899) an der Sitzung teil. Bald darauf wurde Bohne vom Ministerium als Verwaltungschef in die Mordzentrale abgeordnet. Er gewährleistete den ruhigen Fluss der Todesbürokratie. Von 1941 an folgte ihm der geschicktere Dietrich Allers (*1910).
Bis zum Kriegsende regelte Herbert Linden perfekt und leise die Zusammenarbeit zwischen der staatlichen Gesundheitsverwaltung und den verdeckt arbeitenden Instanzen in der Kanzlei des Führers und den neuen Sonderorganisationen. Sein Referat IV3a im Reichsinnenministerium umfasste die Aufgaben »Bevölkerungspolitik (Grundsätzliches), Kriminalbiologie, Erb- und Rassenpflege, Irrenwesen«.[38]   Im September 1941 rückte Linden in der Hierarchie der Mörder auf und rangierte fortan unmittelbar hinter Blankenburg aus der Kanzlei des Führers. Das Reichskriminalpolizeiamt entsandte Oberregierungsrat Dr. Paul Werner (*1900) zu dem Treffen vom 9. Oktober; er sollte den Versammelten helfen, optimale und spurenarme Techniken des Tötens zu finden.[39]  
Die Männer, die an dieser Sitzung teilnahmen, geben einen Eindruck davon, wie jung die NS-Elite insgesamt war. Rechnet man den Senior Paul Nitsche nicht mit, dann lag das Durchschnittsalter der organisatorisch Verantwortlichen bei 37 Jahren. Das durchschnittliche Alter der Ärzte, die in den Vergasungszentren arbeiteten, betrug 30 Jahre. Über dem Leitungsgremium standen Karl Brandt und Philipp Bouhler aus der Kanzlei des Führers, denen Hitler die Verantwortung für das Euthanasieprogramm übertragen hatte, und Max de Crinis, Berliner Professor für Neurologie und Psychiatrie, Vertrauensmann und Freund von Reinhard Heydrich. De Crinis verfügte über keine organisatorische Funktion, wurde aber in alle wichtigen Entscheidungen einbezogen.
Auf der Sitzung vom 9. Oktober ging es um die Frage »Wer und wie?«. Das Wie stand schon fest. Die Beamten vom Kriminaltechnischen Institut hatten geraten, die Kranken sollten mit CO-Gas, also mit Kohlenmonoxyd, getötet, »desinfiziert werden«, wie es in der Tarnsprache hieß. Andere Experten hatten das Wer numerisch klar umrissen. Die Anzahl der zu ermordenden Patienten bestimmten die Diskutanten mit Hilfe eines statistischen Schlüssels: »Die Zahl ergibt sich aus einer Berechnung, der das Verhältnis 1000:10:5:1 zugrunde liegt. Das bedeutet: Von 1000 Menschen bedürfen 10 psychiatrischer Betreuung, von diesen 5 in stationärer Form. Davon aber fällt ein Kranker unter die Aktion.« Damit waren die Kranken gemeint, die aufwendiger pflegerischer Hilfe bedurften und nicht arbeitsfähig waren. Das bedeutete nach dieser Kalkulation: »Von 1000 Menschen wird einer von der Aktion erfasst. Auf die Bevölkerungszahl des Großdeutschen Reiches übertragen, hat man demnach mit 65–70000 Fällen zu rechnen. Mit dieser Feststellung dürfte die Frage des ›Wer‹ beantwortet sein.«[40]  
Am Rande des Treffens vom 9. Oktober erörterten die Herren des Planungsstabs, welche Ärzte sie mit den Massenmorden beauftragen könnten, und sie werden danach erste Personalgespräche geführt haben. Jedenfalls bat Herbert Linden am 18. Oktober 1939 den Oberbürgermeister von Halle, den stellvertretenden Amtsarzt Horst Schumann »für einen wichtigen Sonderauftrag zur Verfügung zu stellen«.[41]   Schumann trat seinen Dienst vier Tage später in Berlin an und wurde wenige Wochen später Leiter der Vergasungsanstalt Grafeneck. Am 28. November 1939 stand fest, dass die Anstalt Sonnenstein-Pirna aufgelöst wird; bald darauf ließen die Organisatoren der Euthanasie dort eine Gaskammer und ein Krematorium errichten.[42]  




Die kleine Mordbehörde in der Tiergartenstraße 4
Da das Morden einerseits im Verborgenen und andererseits in strikten bürokratischen Formen und nach halbwegs objektivierbaren Kriterien ablaufen sollte, bedurfte der dazu notwendige Apparat einer Tarnbezeichnung. Die war schnell mit dem Kürzel »Aktion« oder auch »Zentraldienststelle T4« gefunden; letztere Bezeichnung ergab sich aus der Adresse des Dienstsitzes in der Tiergartenstraße 4, oft diente auch einfach diese Anschrift als umschreibender Begriff für das mörderische Ganze. Im Berliner Adressbuch von 1943 steht für diese Liegenschaft lediglich: »E (= Eigentümer): ungenannt«. Im Folgenden verwende ich Aktion T4 oder T4 als kurze Begriffe für die bis 1945 aktive Mordbehörde, auch wenn diese Bezeichnung zur Tatzeit nur ausnahmsweise verwandt wurde. Das Gebäude, eine Stadtvilla der Gründerzeit, war zuvor arisiert worden, wurde später um einige Bürobaracken erweitert und schließlich im Bombenkrieg zerstört. Die wichtigsten Mitarbeiter residierten dort, bis sie Ende 1943 Ausweichquartiere beziehen mussten.
Hinter dem kleinen, effizient arbeitenden Amt verbarg sich ein Konglomerat von Abteilungen und phantasievoll erdachten Briefköpfen, die – je nach Adressat verschieden – im Schriftwechsel mit Kostenträgern, Friedhofsverwaltungen, Angehörigen und Anstalten benutzt wurden. Nach außen firmierte die Aktion T4 als Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten (RAG, Berlin W 9, Postschließfach 262). Die Chefs der Aktion T4, zunächst Werner Heyde, dann sein Stellvertreter Paul Nitsche, benutzten folglich den Briefkopf »Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten, Der Leiter«. Daneben bestand die Gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege. Sie war die für die Arbeitsverträge von 300 bis 400 Mitarbeitern, für Kauf- und Pachtverträge wichtige juristische Person des Mordens. Ihre Adresse lautete: Berlin W 35, Tiergartenstraße 4. Die Verlegungen der Patienten in die Mordzentren besorgte die Gemeinnützige Kranken-Transport-GmbH, genannt Gekrat, Berlin W 9, Potsdamer Platz 1. Nach außen hin wurden die Vergasungsanlagen als »Abteilung der Gemeinnützigen Krankentransport GmbH« bezeichnet.[43]   Die Gaskammern waren die Endstationen der Transporte. Als letzte entstand 1941 eine dann immer wichtiger werdende Abteilung der Aktion T4, die Zentralverrechnungsstelle Heil- und Pflegeanstalten (ZVST). Unter diesem Briefkopf wurden sämtliche Kosten- und Finanzprobleme, die der Tod eines in Anstaltspflege befindlichen Menschen aufwirft, abgewickelt und – später mehr und mehr – die Kriterien des Mordens von der Kostenseite her bestimmt.
Bis zum Herbst 1941 unterstand die Aktion T4 der Kanzlei des Führers unmittelbar. Vom September 1941 an gewann die neugeschaffene Institution »Der Reichsbeauftragte für die Heil- und Pflegeanstalten« sichtlich an Einfluss. Dahinter verbarg sich die Abteilung IV in der Medizinalverwaltung des Reichsinnenministeriums – zuständig für Gesundheitswesen und Volkspflege. Hatte diese von Herbert Linden geleitete Abteilung bis zum September 1941 vor allem organisatorische Hilfe für die Erfassung der Anstalten und ihrer Pfleglinge geleistet, so verkehrten sich die hierarchischen Verhältnisse danach zunehmend. Vom Herbst 1941 an verlor die Zentraldienststelle T4 ihre aktionistisch-außerinstitutionelle Form und wurde Stück für Stück in den Staatsapparat eingegliedert. Am Ende sollte die halbgeheime Behörde in der Berliner Tiergartenstraße 4 in Reichsamt für die Heil- und Pflegeanstalten umbenannt werden.[44]  
Als Hitler die Morde an deutschen Geisteskranken am 24. August 1941 abrupt und für die Organisatoren der Aktion T4 überraschend stoppte, war das ursprünglich aufgestellte Planziel, 70000 Menschen zu töten, um 273 überschritten. So argumentierte auch Viktor Brack in der Begründung, mit der er Anfang 1942 das Kriegsverdienstkreuz für Werner Blankenburg, seinen Stellvertreter, beantragte. Demnach hatte sich Blankenburg »mit der Durchführung eines vom Führer erteilten Auftrages (Geheime Reichssache) befasst« und seine Aufgabe pünktlich erfüllt: »Nur durch seine maßgebende Mitarbeit war es möglich, den kriegswichtigen Sonderauftrag auf so breiter Basis und mit dem befohlenen Tempo zu erledigen und damit zu den entsprechenden kriegswichtigen Ergebnissen zu gelangen.«[45]   Die sechs mit Gaskammern und Krematorien ausgestatteten Mordzentren waren:

	 Ort 
	 Zeitraum des Mordens 
	 Zahl der Ermordeten 

	 Grafeneck (b. Reutlingen) 
	 Jan.–Dez.  1940
	  9839

	 Brandenburg an der Havel 
	 Feb.–Sep.  1940
	  9772

	 Bernburg an der Saale 
	 Okt.  1940–Aug. 1941
	  8601

	 Hadamar, Nordhessen 
	 Jan.–Aug.  1941
	  10072

	 Hartheim bei Linz 
	 Mai  1940–Aug. 1941
	  18269

	 Sonnenstein bei Pirna 
	 Juni  1940–Aug. 1941
	  13720

	 Insgesamt 
	  	  70273


Die Vergasungsanlagen in Bernburg und in Hartheim blieben über den 1. September 1941 hinaus in Betrieb – dort ließen die Verantwortlichen der Aktion T4 und der KZ-Verwaltung weiterhin, allerdings in vergleichsweise geringer Zahl, arbeitsunfähige oder aus anderen Gründen zum Tode bestimmte KZ-Insassen, Kriminelle und sogenannte Psychopathen umbringen. In der Gaskammer von Hartheim starben zwischen dem 1. September 1941 und dem Dezember 1944 weitere 12000 Menschen, vor allem Häftlinge aus dem nahe gelegenen KZ-Komplex Mauthausen.[46]   In Hadamar wurde von 1942 bis 1945 abermals gemordet. In dieser zweiten Phase starben dort mehr als 4500 Menschen infolge von Hunger und tödlichen Gaben bestimmter Arzneigifte. In Pirna-Sonnenstein wurden im zweiten Halbjahr 1941 noch einige Hundert KZ-Insassen ermordet, dann aber die Gaskammer und das Krematorium abgerissen und die Gebäude anderen Zwecken zugeführt. Für Bernburg vermerkte der Hausverwalter am 15. Januar 1943: »Die Arbeit der gemeinnützigen Stiftung für Anstaltspflege und damit der gesamten (Vergasungs-) Anstalten ruht seit dem 24. 8. 1941. Seit dieser Zeit sind Desinfektionen nur in ganz geringem Umfange vorgenommen worden. Dies wird auch weiterhin in sehr beschränktem Umfang der Fall sein.«[47]   In Bernburg wurden die Tötungsanlagen 1943 abgebaut.




Eines schönen Tages kommt ein Paket mit einer Urne
Wie die Organisatoren der Aktion T4 ihre Ziele im größeren Kreis von Amtsträgern vertraten, belegt ein Protokoll, das ich wegen seines historischen Gewichts ungekürzt in den Text aufnehme. Für den 3. April 1940 setzte der Deutsche Gemeindetag in Berlin eine Sitzung an und lud alle deutschen Oberbürgermeister und kommunalen Spitzenbeamten ein. Die Einladung sprach der Leiter der Abteilung III (Sozialpolitik mit Anstaltswesen) des Gemeindetags aus. Er hieß Georg Schlüter und hatte dieses Amt schon während der Weimarer Republik inne.
Im Anschreiben teilte er mit, das Treffen finde »auf Veranlassung einer hohen Dienststelle« statt, und »der Besprechungsgegenstand wird in der Sitzung bekanntgegeben«. Am 3. April erschienen rund 200 deutsche Oberbürgermeister und Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände. Einer von ihnen, der Plauener Oberbürgermeister Eugen Wörner, tippte hinterher ein Protokoll. Aus Gründen der Geheimhaltung tat er das offenbar selbst und, im Umgang mit einer Schreibmaschine völlig ungeübt, im Einfingersystem. Ich habe die Rechtschreibung des Originals beibehalten, in Klammern einzelne Wörter ergänzt und nur wenige Fehler korrigiert, die den Lesefluss stark behindern würden.[48]  

»Bericht über die Sitzung des Deutschen Gemeindetags am 3. Apr. 1940. Zu den Geheimakten der Hauptverwaltung nehmen! Mitte(i)lung nur an Oberinspektor Hopfe.
Am 3. April 1940 war eine geheime Besprechung beim Deutschen Gemeindetag in Berlin. dabei sprach unter Vorsitz von Herrn Reichsleiter Fiehler[49]   ein Altparteigenosse Brack über die in den Pflegeanstalten der Städte untergebrachten Kranken. Er führte aus: In den vielen Pflegeanstalten des Reichs sind unendlich viele unheilbare Kranke jeder Art untergebracht, die der Menschhiet überhaupt nichts nützen, vielmehr nur zur Last fallen, une(n)dliche Kosten der Verpflegung verursachen und dabei ist keinerlei Aussicht vorhanden, dass diese Menschen je wieder gesund oder nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft werden können. sie vegetieren hin, wie die Tiere, sind assoziale lebenunwerte Menschen, dabei sonst in den inneren Organen absolut gesund und können noch viele Jahrzehnte leben. Sie nehmen nur andern gesunden Menschen Nahrung weg und bedürfen oft der 2 und 3 Fachen Pflege. Vor diesen Menschen müsen die übrigen Menschen geschützt werden. Wenn man aber heute schon Vorkehrungen für die Erhaltung gesunder Menschen treffen müsse, dann sei es umso notwendiger, dass man diese Wesen zuerst beseitige und wenn das vorerst nur zur besseren Erhaltung der in den Heil- und Pflegeanstalten untergebrachten heilbaren Kranken wäre. Den freiwerdenden Raum brauche man für alle möglichen kriegswichtigen Dinge: Lazarette, Krankenhäuser und Hilfskrankenhäuser.
Die in Betracht kommenden Schwerkranke(n), also Unheilbare, müssen also in besonderen ganz primitiven Heilanstalten zusammengepfercht werden und an diesen so geschaffenen besonderen Pflegeanstalten müsse man nichts tun, um diese Schwerkranke(n) zu erhalten, sondern man müsse im Gegenteil alles tun um sie raschmöglichst sterben zu lassen. Um diese Aktion durchzuführen sei eine Kommission von Ärzten ernannt worden, die alle in Betracht kommenden Anstalten daraufhin sieben würden und eine Entscheidung darüber treffen würden, welche Kranke(n) nun in solche Anstalten kommen sollen. Über dieser Kommission stehe noch eine Oberkommission, die in besonderen Fällen eine endgültige Entscheidung treffen werde.
Das ganze Problem sei ein sehr Schwieriges und man müsse dabei sehr vorsichtig vorgehen, denn die Öffentlichkeit dürfe davon nichts erfahren. in erster Linie sei es wegen der Kirche schwierig, die ja eine Verbrennung der Toden überhaupt nicht wolle, auch sei eine jetzige Auseinandersetzung mit dem Papste unbedingt unerwünscht, ebenso sei es gefährlich wegen der Amerikaner, die aus einem solchen Grunde in den Krieg gegen uns eintreten könnten. Vor der Bevölkerung könne man das Problem verheimlichen, das sei nicht so schlimm. Wesentlich schwieriger sei die Frage in den Anstalten selbst. Am besten sei es, wenn man die (in) Betracht kommenden aus taktischen Gründen in eine sehr schlechte Barracke unterbringen würde, wo sie eine Lungenentszündung bekommen könnten, also ja nicht künstlich erhalten, sondern vielmehr den Tod derselben beschleunigen. Die so gestorbenen müssten aus seuchentechnischen Gründen eingeäscher werden, aber nicht in den Krematorien der Städte, sondern in eigenen Verbrennungsöfen der Anstalten. Dabei sei der Kampf mit der Kirche, namentlich aber mit der katholischen Kirche, zu berücksichtigen und jede Spannung zu vermeiden. Es dürfe auch nicht vergessen werden, dass die meisten Angehörigen heute noch gegen einen Einäscherung eingestellt wären.
Praktisch werde die ganze Aktion etwa so vor sich gehen müssen: Dass die in Betracht kommenden Kranken durch die Kommission gesiebt werden, um dann in andere Anstalt evakuiert zu werden, so dass dann die Verbrennung der Leichen in diesen Anstalten vor sich gehen würde. Gegenüber den Angehörigen der betr. Kranken werde es am besten so gehandhabt, dass die Anstalt den Angehörigen von dem Ableben Kenntnis gibt mit dem Bemerken, dass (die Einäscherung des) Betr. aus seuchentechnischen Gründen bereits erfolgt sei, die Urne mit den sterblichen Überresten stehe der Familie zur Verfügung und (werde) zwar kostenlos übersandt, wenn aber im Heimatort oder dessen Umgebung keine Urnenunterbringungsmöglichkeit bestehe, dann werde die Urne kostenlos dem nächstgelegenen Friedhofsamte zur vorläufigen Unterbringung übersandt werden, wo die Urne jederzeit zur Verfügung stehe, sobald die Angehörigen die Urne haben wollten.
Wenn solche Urnen dem Friedhofsamte übersandt würden, dann dürfe das Friedhofsamt keinerlei Akten darüber führen. auch keinerlei Kostenverhältnisse über evtl. erwachsene Ausgaben, so dass also keinerlei Spuren der Aktion zu erkennen seien. Die Beisetzung solcher Urnen soll in der einfachsten Form und ohne jeglichen Aufwand erfolgen, ganz primitiv und sachlich. Alle solchen Urnen sollen an einem Platze aufbewahrt werden, so dass man jederzeit deren Bestimmung erkennen würde, denn auf der Urne stehe ja Name des Betr., Geburts- und Todestag und Heimatsgemeinde, so dass wenn die Angehörigen die Urne haben wollen, sie jederzeit sofort festgestellt werden könne. An den Ort der Urne sollen die Angehörigen möglichst nicht geführt werden, sondern die Urne soll vom Friedhofsverwalter geholt werden.
Der praktische Vorgang bei der Friedhofsverwaltung soll so vor sich gehen: Eines schönen Tags wird bei der Friedhofsverwaltung ein Paket eingehen, das etwa folgendes Begleitschreiben haben wird: Anbei übersenden wir Ihnen eine Urne des betr. Verstorbenen, Name, Geburtsdatum und Sterbetag, Benennung der Heimatgemeinde. Wir bitten um Beisetzung der beigelegten Urne. Die Friedhofsverwaltung bringt diese Urne an einen vorher bestimmten Ort, an dem alle künftigen auf dieselbe art und Weise zugeschickten Urnen untergebracht werden, und dort bleiben diese Urnen stehen. Damit ist die ganze Zeremonie erledigt. Kosten können den Gemeinde nur ganz wenige entstehen, denn die Kosten der Einäscherung werden vom Reiche bezahlt. im übrigen entlastet die Aktion die Gemeinden sehr, denn es fallen bei jedem einzelnen Falle die künftigen Unterhalts- und Pflegekosten weg. Anfragen sind an den Herrn Beigeordneten Dr. Schlüter beim Gemeindetag in Berlin zu richten.«[50]  

Nachdem Oberbürgermeister Wörner all das mühsam zu Papier gebracht hatte, rief er Friedhofsoberinspektor Wilhelm Hopfe herbei und gab ihm »bezüglich etwa in nächster Zeit eingehender Urnen streng vertrauliche Weisung«.[51]  
Im Gegensatz zum Plauener Oberbürgermeister legte der Regierende Bürgermeister von Hamburg, Krogmann, offenbar keinen Vermerk über die Berliner Sitzung an, sondern notierte in seinem Tagebuch trocken: »3. 4. 1940, vormittags Sitzung im Gemeindetag über Heil- und Pflegeanstalten.«[52]   Anders verhielt sich Senator Erich Vagts, der Oldenburg und Bremen in Berlin vertrat. Er schickte eine handschriftliche Notiz an den Regierenden Bürgermeister von Bremen. Sie fiel deutlich kürzer aus als der Plauener Vermerk, enthält jedoch zusätzliche Angaben zur Geheimhaltung. Demnach ging Brack im April 1940, also zu Beginn der Aktion T4, davon aus, dass infolge der Verlegungen »einige Unruhe in der Bevölkerung entstehen« könne, und bat die Versammelten daher ausdrücklich, »die Bevölkerung zu beruhigen«. Ferner sagte er: »Wo Dezernenten oder Beamte der Friedhofsverwaltung diesen Dingen gegenüber etwa eine ablehnende Haltung hätten, müssten sie unbedingt umgangen werden. Die Verbrennung (der Toten) werde bezahlt werden; allgemein möglichst vermeiden, dass unnötige Rechnungen herumschwirren.« Zum Schluss »ermahnte« Reichsleiter Fiehler die nunmehr mit dem Morden vertraut gemachten Vertreter der Kommunen und Kommunalverbände »zu größter Geheimhaltung«.[53]  
Ein Jahr später, am 23. April 1941, trat Brack sehr viel selbstbewusster auf. Diesmal unterrichtete er gemeinsam mit Werner Heyde, dem ärztlichen Leiter der Aktion T4, die nach Berlin bestellten Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte über den Stand des Mordens. Die Vortragenden hielten sich nicht mehr mit dem Versand von Urnen und mit Ermahnungen zur Geheimhaltung auf. Auch verzichteten sie darauf, den obersten Vertretern der Justiz etwas von »ganz primitiven Heilanstalten« vorzugaukeln. Vielmehr kamen sie ohne Umschweife auf das tatsächliche Verfahren zu sprechen. Darüber geben Notizen Auskunft, die sich der Präsident des Kölner Oberlandesgerichts Alexander Bergmann während der Vorträge machte.
Dieser Mitschrift zufolge äußerte Brack: »Muss getarnt werden unter unverfänglichen Namen – beste Psychiater – besondere Heil- und Pflegeanstalten mit besonderen Einrichtungen für humane Durchführung. Männer finden, die den Mut zur Ausführung und die Nerven zum Aushalten haben. Meldebogen vom Reichsinnenminister an die Heil- und Pflegeanstalt mit Krankenbericht. Zurück an Reichsinnenminister. Fotokopiert von Reichsanstalt (= Aktion T4). Gehen an mehrere (drei) Gutachter, die unabhängig voneinander sind. Nach Rückkunft (der Meldebogen) Übertragung der drei Gutachten auf neue Photokopie; diese an Obergutachter. Ist auch dieser für Liquidation, so (wird) Patient verlegt an andere Pflegeanstalt; hier Untersuchung des Patienten aufgrund persönlicher Kenntnisse. Nach Beobachtung Abholung in Liquidationsanstalt. Auch hier hat der durchführende Arzt noch ein Vetorecht. Umfangreicher Verwaltungsapparat. Auseinandersetzung mit Angehörigen. Vermögensauseinandersetzung. Benachrichtigung an Angehörige war zuerst unglücklich gewählt.« Im Anschluss redete Heyde und schloss mit diesen Bemerkungen: »Patient stirbt an fingierter Todesursache; Grund, Geheimhaltungsgebot des Führers. Sterbeurkunde. Datum und Todesursache stimmen nicht. Daneben wird aber ein wahres Standesregister geführt.«[54]  




Ein zugewandter Arzt, Reformer und Massenmörder
Die zitierten Protokolle lassen den Eindruck entstehen, als seien diejenigen Ärzte, die an den Euthanasiemorden mitwirkten, abartige, gewissenlose schwarze Schafe ihres Berufsstandes gewesen. Das mag für einzelne der Beteiligten gelten, nicht jedoch für alle. So gehörte der Nestor der Euthanasiemorde, Professor Paul Nitsche, seit langem zu den besonders engagierten und reformerisch gesinnten deutschen Psychiatern. 1903 bescheinigte der angesehene Frankfurter Nervenarzt Emil Sioli dem damals 27-jährigen Assistenten: »Durch sein Geschick, mit den Kranken umzugehen, und durch große persönliche Liebenswürdigkeit (hat er) sich die Zuneigung der Kranken und die Hochachtung des Personals und aller Mitbeamten erworben.«[55]  
Von Frankfurt wechselte Nitsche zu Karl Bonhoeffer an die Psychiatrische Klinik der Universität Heidelberg. Bonhoeffer, der nach Breslau berufen wurde, bestätigte dem jungen Kollegen, dass er ihn »gerne nach Breslau mitgenommen« hätte, doch war ihm der berühmte Nervenarzt Emil Kraepelin zuvorgekommen und holte den jungen Kollegen nach München. In seinem Heidelberger Abgangszeugnis schrieb Bonhoeffers Nachfolger Franz Nissel über Nitsche: »Ich bewerte die nach jeder Richtung hin vorzügliche Tätigkeit desselben als leitender Abteilungsarzt umso höher, als er die Geschäfte einer stark überfüllten Abteilung zu besorgen hatte, in welcher trotzdem niemand isoliert wurde und überhaupt keinerlei mechanische Zwangsmittel angewendet werden durften. Dabei enthielt sich Dr. Nitsche jeder schematisierenden Behandlung der Kranken und gab sich größte Mühe, dieselben individuell zu behandeln. Er war in der Behandlung der Kranken außerordentlich pflichttreu und gab sich speziell mit besonders schwer zu behandelnden, namentlich erregten Kranken alle nur erdenkliche Mühe. Tatsächlich war er bei den Kranken außerordentlich beliebt.« Auch bei Kraepelin in München erwarb sich Nitsche »die Liebe und Dankbarkeit der ihm anvertrauten Kranken«.[56]  
Zurück in Sachsen wurde er leitender Arzt der Städtischen Heil- und Pflegeanstalt zu Dresden. In dem repräsentativen Doppelband »Die deutschen Heil- und Pflegeanstalten in Wort und Bild« pries er 1913 sein Haus als eines, das »als ein Markstein in der Entwicklung des deutschen Krankenhauswesens bezeichnet werden« dürfe. 1908 sei in Dresden die Pflegeabteilung für Geisteskranke vom übrigen Betrieb abgetrennt worden, und eben diese Abteilung leitete Nitsche von Anfang an. Nach seinem Bericht hatte man allerdings schon einige Jahre zuvor, nämlich 1903, »zur Entlastung der Anstalt« eine große Anzahl chronisch Kranker »anderswo«, offenbar in einem kostengünstigeren Asyl, untergebracht. Chronisch kranke, arbeitsfähige Pfleglinge verlegte man zu jener Zeit von Nitsches Abteilung II auf die Abteilung III, wo sie so weit wie möglich arbeiteten: Kohlefahren, Buchbinden, Rohrflechten, Tütenkleben, Tauzupfen und Bindfadenwickeln.[57]  
Nach einer Zwischenstation in der Anstalt Pirna-Sonnenstein stieg Nitsche zum Direktor auf. Vom 1. April 1918 an leitete er die große Heil- und Pflegeanstalt Leipzig-Dösen, 1927 wurde er zum beratenden Psychiater für Anstaltsfragen der (sozialdemokratisch geführten) sächsischen Regierung ernannt. Zwei Jahre später veröffentlichte er in Oswald Bumkes »Handbuch der Geisteskrankheiten« das zentrale Kapitel »Allgemeine Therapie und Prophylaxe«. Darin warb er für eine gewaltfreie und effiziente Psychiatrie. Seiner Meinung nach musste das ärztliche Streben beschleunigt dahin gehen, »für jede Krankheit eine kausale Therapie zu finden«, allerdings, so bedauerte er, seien die »ganz vorwiegend symptomatisch« behandelnden Nervenärzte von diesem Ziel noch weit entfernt. Begeistert referierte der Autor die Ansätze des bis heute geachteten Gütersloher Reformpsychiaters Hermann Simon.
Anschließend wandte er sich der Frage zu, wie die jedem Anstaltsbetrieb innewohnende Tendenz zu bannen sei, dass die »Pflegeperson gegen den Kranken steht«: »Die Pfleger und Pflegerinnen müssen ausdrücklich auf die Gefahr falscher Einstellung hingewiesen werden; es muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass ungeschicktes und unfreundliches Vorgehen zu einer Verrohung der Irrenpflege führen kann.« Der Kranke solle, so lehrte Nitsche, »die freundliche und wohlmeinende Absicht immer durchfühlen«. Auf solche Weise entstehe eine allgemeine suggestive Atmosphäre, die statt des symptomatischen Herumkurierens eine aktive und wirksame Therapie ermögliche. Ärzte und Pflegekräfte müssten bestrebt sein, »möglichst alle Patienten der einzelnen Stationen aktiv therapeutisch zu erfassen«, weil jeder einzelne therapeutisch nicht Beeinflusste die Atmosphäre verderbe und damit »die Massensuggestion« unmöglich mache. Mit Engagement predigte Nitsche seinen Kollegen die Achtung vor dem Patienten und den konsequenten Verzicht auf hergebrachte, damals weithin übliche Gewaltmethoden: »Die Fernhaltung jeglicher Zwangsmittel aus dem gewöhnlichen therapeutischen Apparat gilt mit Recht als Grundforderung der modernen Irrenbehandlung. Mechanische Beschränkung, wie sie vor Einführung des ›Non-Restraint‹ an der Tagesordnung war, ist inhuman, menschenunwürdig, wirkt verrohend auf den Geist des Ärzte- und Pflegepersonals ein, schädigt die Kranken körperlich und seelisch.«
Die Non-Restraint-Bewegung war im 19. Jahrhundert in England aufgekommen. Ihre Vorkämpfer versuchten, den Irrenhäusern den Charakter von Gefängnissen zu nehmen, Gewalt- und Zwangsmittel aus dem ärztlichen Repertoire zu verbannen. Nitsche gehörte zu den engagiertesten Vertretern solcher Ideen in Deutschland. Bis an sein Lebensende lehnte er Fesseln, Zwangsjacken, Prügel- und Arreststrafen entschieden ab, ebenso die seinerzeit weitverbreitete Disziplinarmaßnahme »feuchte Einpackung«, die als ein »den Kranken absolut beengendes Zwangsmittel unbedingt zu verpönen« sei. Mit Nachdruck wandte sich der spätere Massenmörder gegen die seinerzeit als modern geltende therapeutische Dauernarkose, weil diese viel zu viele Todesfälle bewirke.
Darüber hinaus forderte er eine offene Sozialpsychiatrie, weil die »Anstaltsbehandlung keineswegs die Methode der Behandlung Geisteskranker schlechthin« sei. Stattdessen warb er für bürgernahe sozialpsychiatrische Dienste, damals als Einrichtungen der offenen Fürsorge bezeichnet, die den Anstalten vorgelagert werden müssten. 1925 konnte Nitsche seine Forderung im sächsischen Wohlfahrtsgesetz verankern: »In vielen Fällen kann der Fürsorgearzt beratend und helfend eingreifen, ohne dass die Patienten in Anstaltsbehandlung gebracht, ja ohne dass sie aus ihrer Berufstätigkeit herausgerissen zu werden brauchen. Das bedeutet vielfach nicht nur psychotherapeutisch, sondern auch wirtschaftlich für die Patienten und ihre Familien außerordentlich viel.«[58]  
Ebenso profilierte sich der Psychiater Valentin Faltlhauser als praktischer und publizierender Vorkämpfer der offenen Fürsorge. Auch er wurde hernach zum skrupellosen Mörder. In den 1920er-Jahren hatte er durchgesetzt, dass im Raum Erlangen-Nürnberg ein in die offene Fürsorge oder zu einer Pflegefamilie Entlassener zwei bis drei Fünftel der täglichen Anstaltskosten als Beihilfe bekam. Faltlhauser begründete das mit materiellen und sozialen Argumenten: Zum einen könnten die Fürsorgeverbände und die verschiedenen Kostenträger auf diese Weise erhebliche Kosten einsparen, zum anderen werde »dem Kranken auch unter schwierigen äußeren Verhältnissen das Eingewöhnen, das Fußfassen in der Außenwelt erleichtert«.[59]   In das System der offenen psychiatrischen Versorgung bauten Nitsche und Faltlhauser ergänzend Laienorganisationen ein, nämlich »die bereits seit Jahrzehnten in verschiedenen Ländern bestehenden Irrenhilfsvereine«. Diese kümmerten sich, wie Nitsche es ausdrückte, um »frei lebende Geisteskranke« und um die Familien von Anstaltspfleglingen »durch Gewährung von Geldbeihilfen, Arbeitsvermittlung, Beratung, Zuspruch, ferner durch die Aufklärung der Bevölkerung über das Irrenwesen«.[60]  

Um unbehandelbare und behandelbare Geisteskranke klar zu scheiden und um die bestmögliche gesellschaftliche Reintegration erfolgreich behandelter Patienten ging es auch dem von Nitsche verehrten Kollegen Hermann Simon. Er galt als Begründer der modernen Arbeitstherapie. In seinem Buch »Aktivere Krankenbehandlung in der Irrenanstalt« fasste Simon 1929 seinen Ansatz zusammen, der dem aufgeschlossenen Teil der Fachwelt als richtungsweisend galt und zahlreiche Hospitanten nach Gütersloh lockte, die dort Prinzipien der »aktiveren Krankenbehandlung« kennenlernen wollten, darunter im Herbst 1925 Paul Nitsche.[61]   Stark beeindruckt von dem in Gütersloh noch lange lebendigen therapeutischen Aktivismus zeigten sich die Gutachter einer T4-Kommission. Als sie 1942 auch diese Anstalt evaluierten, schwärmte der Gutachter Dr. Herbert Becker: »Durch die vielleicht etwas zu militärisch betriebene Arbeitstherapie herrscht eine vor sämtlichen anderen Anstalten auffallende und wohltuende Ruhe, selbst auf den unruhigsten Aufnahmestationen. Blumen, Vasen, Tischdecken findet man im heilen Zustand, selbst bei den bewegtesten Kranken. In der Natur ist alles durch Kranke urbar gemacht und selbst aufgeforstet. Die durch die Arbeit bedingte geringe Unruhe der Patienten erfordert ein geringeres Personal. (…) Alles in allem eine Anstalt, die wert ist, dass man sie eingehend studiert und fördert. Verwendungsvorschlag: Heilanstalt.«[62]   Die ärztlichen Kollegen und Mörder der Aktion T4 erwiesen Hermann Simon und seinem Lebenswerk Respekt, weil er für moderne, durchaus eingreifende therapeutische Verfahren eingetreten war. Von Simons Verehrer Nitsche ist der Ausspruch bezeugt, dass er während der Morde äußerte: »Es ist doch herrlich, wenn wir in den Anstalten den Ballast loswerden und nun richtige Therapie treiben können.«[63]  
Ebenso wichtig wie therapeutische Fortschritte und gute gesellschaftliche Reintegration der geheilten oder stabilisierten Kranken fanden die Reformer der 1920er-Jahre die Prophylaxe. Sie schien Nitsche und Simon mit Hilfe von Massensterilisierungen erreichbar. Zwar wussten beide, dass die genauen Erbgänge und das Gewicht erblicher Faktoren für den Ausbruch einer psychischen Krankheit noch unbekannt waren, doch rieten sie zu gesetzlichen Massensterilisierungen »schon aufgrund von Wahrscheinlichkeiten« und der davon erhofften günstigen Auswirkungen auf zukünftige Generationen.[64]  
Von Anbeginn prägten Reformwille, die Suche nach heilsamen therapeutischen Methoden und ein latenter Wunsch zur Aussonderung besonders schwieriger und unheilbar Kranker viele derjenigen Ärzte, die sich später, sei es aktiv oder passiv, an den Euthanasiemorden beteiligten. Die biopolitische Utopie von einer Gesellschaft leistungsstarker, lebensfreudiger und gesunder Individuen machte sie für den nationalsozialistischen Zukunftsentwurf anfällig. 1934 betrieb Nitsche die Gründung der Gesellschaft deutscher Neurologen und Psychiater, wurde deren Geschäftsführer und verfasste die Satzung, die vom Reichsinnenministerium »ohne jede Abänderung genehmigt wurde«. Über die Ziele schrieb er: »Die Arbeit der Gesellschaft dient dem Zwecke, im nationalsozialistischen Staate die Nerven- und Seelenheilkunde in wissenschaftlicher und praktischer Hinsicht zu fördern und dadurch an der Gesunderhaltung und Aufartung des deutschen Volkes mitzuhelfen.«[65]   Als der 71-jährige Nitsche am 25. März 1948 wegen seiner führenden Beteiligung an den Euthanasiemorden in Dresden mit der Guillotine hingerichtet wurde, war er den Weg dorthin auch als Reformer gegangen, als ein von Patienten und Kollegen hochgeschätzter Arzt.




Die materialistischen Motive der Mörder
Bereits in ihren Vorgesprächen hatten die Ideengeber und späteren Organisatoren der Krankenmorde den wirtschaftlichen und fiskalischen Nutzen in den Mittelpunkt ihres Vorhabens gestellt. Theo Morell nannte in seiner Denkschrift für Hitler vom Sommer 1939 ausschließlich utilitaristische, keinerlei erbhygienische Motive. Soweit sie überhaupt gebraucht wurden, dienten eugenische Argumente als Maskerade. Sie halfen denjenigen über die Gewissenbrücken, die nicht aus blankem Materialismus morden wollten, sondern den höheren Zweck dauerhaft verbesserter Volksgesundheit als Rechtfertigung bevorzugten.
Auf den bald darauf versandten Meldebogen standen Fragen nach der Aufenthaltsdauer und der Arbeitsfähigkeit der Patienten, anhand derer sich die Kosten abschätzen ließen, die der Gemeldete verursachte. Die Ärzte hatten diejenigen Patienten anzugeben, »die voraussichtlich nie entlassen würden und die zudem nicht so viel arbeiten, dass dies auf ihre Verpflegung in Anrechnung gebracht werden könnte«.[66]   Informationen zu eventuellen Erbkrankheiten interessierten die Organisatoren der Aktion T4 nicht. Erbhygienische Themen blieben die Domäne von Wissenschaftlern, die ihre Forschungen aus praktischen Gründen in einigen hundert Fällen mit dem Morden kombinierten.
Im Verständnis der NS-Politiker entlastete die Aktion T4 die Solidargemeinschaft Deutsches Volk von unnötigen Kosten. Um es mit Goebbels zu sagen: »Es ist unerträglich, dass während eines Krieges Hunderttausende für das praktische Leben gänzlich ungeeignete Menschen, die vollkommen verblödet sind und niemals mehr geheilt werden können, mitgeschleppt werden und den Sozialetat des Landes dermaßen belasten, dass für eine aufbauende soziale Tätigkeit kaum noch Mittel und Möglichkeiten übrigbleiben.«[67]   Von den bis zum 24. August 1941 ermordeten Patienten wurden nur 10,8 Prozent als »produktiv« Arbeitende eingestuft.[68]   In diesem Sinn war es konsequent, über das Ergebnis des Massenmords genau Buch zu führen und die damit verbundenen Ersparnisse zu errechnen. Der später im Bundesinnenministerium beschäftigte Statistiker Edmund Brandt verfasste 1942 einen statistischen Bericht über die erste Phase der Morde, und zwar unter dem Titel: »Was ist bisher in den einzelnen Anstalten geleistet bzw. desinfiziert worden?« Unter Anstalten verstand Brandt die sechs Todeszentren Grafeneck, Brandenburg, Bernburg, Hadamar, Hartheim und Pirna. Desinfizieren bedeutete die Ermordung mittels Gas. Summiert ergaben sich nach Brandts Rechnung von Januar 1940 bis August 1941 genau 70273 getötete Kranke. Dieser auf Seite 48 bereits abgedruckte Teil der Statistik stammt aus dem Leistungsbericht Brandts.
Während die Mörder sich später mit dem Argument verteidigten, sie hätten schwerst Kranken, die fast tot gewesen seien, den Gnadentod gewährt, rechnete der seinerzeit im Reichslandwirtschaftsministerium beschäftigte Statistiker Brandt 1942 die Einsparungen an Essen, Wohnraum, Mänteln, Hemden gleich für zehn Jahre hoch – bis 1951 einschließlich. Ausgehend vom Tagesbedarf eines Anstaltsinsassen ergab diese Kalkulation, dass mit Hilfe der Morde an den nicht arbeitsfähigen Kranken – Brandt bezeichnete das als »Leistung« – bis 1951 mehr als 880 Millionen Reichsmark an toten Kosten eingespart würden.[69]   (Das würde im Jahr 2010 einer Ersparnis von rund zehn Milliarden Euro entsprochen haben.)
Unter ausschließlich materiellen Gesichtspunkten griffen die Mörder, je länger der Krieg dauerte, nach immer neuen Gruppen potentieller Opfer: Sie sonderten in KZS sogenannte Psychopathen für die Gaskammern aus, begannen systematisch, tuberkulosekranke Deutsche und dann auch kranke Zwangsarbeiter zu ermorden, nahmen die Männer und Frauen in den Arbeitshäusern in den Blick, schwererziehbare Jugendliche und demente oder auch nur vorübergehend verwirrte alte Leute. Einmal in Gang gesetzt, erweiterten die Mörder ihr Tätigkeitsfeld von Jahr zu Jahr. Fast immer standen die Fragen im Vordergrund: Arbeitsfähig oder nicht arbeitsfähig? Brauchbar oder unbrauchbar?
In der Personalakte von Paul Nitsche findet sich ein Briefwechsel, der den materiellen Kern der Krankenmorde auf bizarre Weise belegt. Nitsche war von Hause aus Obermedizinalrat und sächsischer Staatsbediensteter. Vom 1. Mai 1940 an wurde er offiziell »unter Fortzahlung seiner Bezüge« zur »Dienstleistung für die Reichsarbeitsgemeinschaft bis auf Weiteres beurlaubt«. Das hatten Viktor Brack von der Kanzlei des Führers und der sächsische Gauleiter auf höchster Ebene vereinbart. Des ungeachtet sahen die leitenden Beamten im Dresdner Innenministerium nicht ein, warum aus ihrer Kasse eine Aufgabe des Reichs bezahlt werden solle. In der Folge führten sie einen hartnäckigen zweijährigen Streit, wer Nitsches Gehalt zu überweisen habe.
Schließlich lenkte die Kanzlei des Führers ein und übernahm vom 1. April 1942 an die Gehaltskosten. Doch ließen sich die sächsischen Haushälter damit nicht abspeisen, vielmehr verlangten sie, das Reich habe zudem rückwirkend die Gehaltskosten für den entliehenen Beamten Nitsche zu ersetzen, und zwar bis zum 1. Oktober 1939, der faktischen Abordnung Nitsches. Dieses Ansinnen lehnte Bracks Stellvertreter Blankenburg aus haushaltsrechtlichen Gründen »leider« ab und führte zudem einen zweiten, gewissermaßen sachlichen Grund an: »Ich nehme aber an, dass die Gesamtaktion (T4) dem Lande Sachsen so von Vorteil war, dass es auf eine Rückzahlung der Bezüge Nitsches für die Zeit von 1939 bis jetzt leicht verzichten kann. Im Voraus für Ihre freundliche Hilfe herzlichen Dank.«[70]  
Die Kosten-Nutzen-Rechnung bildete von Anfang an die Grundlage der Krankenmorde.




Verlegt, verschwunden, vergessen in Berlin
Die Kranken waren zu zeichnen wie die Schweine
In Augsburg und Hamburg, in Schwerin und Dresden, in München, Wien und Wiesbaden, aber nicht nur dort, fanden bald nach dem Zweiten Weltkrieg große Strafprozesse wegen der Verbrechen an psychisch Kranken statt. Nirgends aber wurde mehr vertuscht als in Berlin, in West und Ost gleichermaßen. Beispielsweise meldete sich im September 1964 eine Frau aus Basel bei der Staatsanwaltschaft Berlin-Moabit. Sie fragte nach den merkwürdigen Umständen, unter denen ihr Onkel im Januar 1945 in den Wittenauer Heilstätten gestorben war. Diese psychiatrische Anstalt liegt im Norden der Stadt. Sie wurde später in Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik umbenannt. Heute ist sie namenlos, weil die Familie Bonhoeffer im Jahr 1988 verlangte, dass ihr Name nicht länger mit dieser Klinik verbunden werde. »Es interessiert mich zu wissen«, schrieb die Anzeigende 1964, »ob in der genannten Heilstätte Euthanasie angewendet wurde.« Der zuständige Ermittlungsbeamte legte zehn Tage nach dieser Anfrage ein Blatt 2 der Akte an, verfügte das Rubrum »Gegen unbekannt wegen Mordes (›Aktion Gnadentod‹)« und schloss die Akte für immer.[71]  
Im selben Jahr, am 6. April, hatte ein ehemaliger Patient der Wittenauer Heilstätten ein Ermittlungsverfahren gegen den damaligen Professor der Freien Universität Gerhard Kujath und den in Wittenau noch tätigen Oberarzt Willi Behrendt in Gang gesetzt. Er warf den beiden Ärzten – sehr konkret – die Beteiligung an der Ermordung von Kindern und Erwachsenen vor. Der zuständige Staatsanwalt suchte nicht nach Dokumenten; desinteressiert und verbummelt vernahm er einige tatbeteiligte »Zeugen«, Vorhalte fand er überflüssig, fadenscheinige Ausflüchte protokollierte er unwidersprochen als Grundlage für seinen späteren Beschluss, das Verfahren einzustellen. Behende reagierten die Behörden nur in einer Hinsicht: Der Anzeigende, Werner K., wurde nämlich polizeilich in eine Düsseldorfer Nervenheilanstalt eingewiesen. Das geschah auf Betreiben des Bezirksamts Reinickendorf von Berlin – des Dienstherrn des Angeschuldigten Willi Behrendt. Von K. gehe, so die Begründung, eine »Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung« aus, und er steigere sich »offenbar krankheitsbedingt« in die Vorstellung hinein, dass ihm während seiner Unterbringung in den Wittenauer Heilstätten »Unrecht geschehen sei, für das er Entschädigung verlangen könne«.
Oberarzt Behrendt erreichte 1973 in Ehren das Pensionsalter; Professor Kujath starb 1978 als anerkannter und unbescholtener Jugendpsychiater; Werner K. wurde wegen offensichtlicher Unbegründetheit seiner Zwangseinweisung alsbald aus der Düsseldorfer Klinik entlassen, arbeitete weiter als Kraftfahrer in Essen und erhielt 1988 eine Zusatzrente aus dem Berliner Härtefallfonds für vergessene Opfer des Nationalsozialismus. Seine Krankenakte aus der NS-Zeit, die es 1964 noch gegeben hatte, ist verschwunden. Der Beamte des Bezirksamts Reinickendorf, W.-D. Weltzien, der den Anzeigenden K. 1964 so schnell als Gemeingefährlichen, Geisteskranken und Rentenneurotiker abgestempelt und die Polizei auf ihn gehetzt hatte, wurde später Verwaltungsleiter der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik und blieb es, bis er im Februar 1988 unfreiwillig zurücktreten musste.[72]  

Nur einmal zwischen 1945 und 1988 war die Ermordung vieler Tausender Berliner Geisteskranker ein öffentliches Thema: Gleich nach dem Krieg erschien 1946 – nicht in Berlin, sondern 800 Kilometer entfernt – ein unscheinbarer Artikel in der Badischen Zeitung. Unter der Überschrift »Die Fahrt ins Blaue« berichtete der Verfasser eine Geschichte, die er »im Großen und Ganzen schon kannte«, die ihn »aber durch ihre Einzelheiten berührte, als wäre sie neu«. Anvertraut hatte sie ihm ein ehemaliger Kollege, der den Autor in einem kleinen Ort im Schwarzwald erkannt und angesprochen hatte. Beide waren sich Jahrzehnte zuvor als Ärzte in einem der vier großen Berliner Irrenhäuser begegnet. Der eine war später niedergelassener Arzt geworden, der andere Anstaltsarzt geblieben und erzählte – »immer leicht benommen und erregt« – dem Kollegen aus jungen Jahren, wie der Direktor einer dieser Berliner Anstalten ihm und den anderen Ärzten sechs Jahre zuvor auf einer der üblichen Konferenzen und zwischen den anderen Punkten mitgeteilt habe, es seien Listen mit allen Kranken anzulegen, die sich länger als fünf Jahre in der Anstalt befänden »und die zudem nicht so viel arbeiteten, dass dies auf ihre Verpflegung in Anrechnung gebracht werden könne«. Sodann seien Fragebogen verteilt worden, die Stationsärzte füllten sie aus. Nach einer Pause von mehreren Wochen setzten Evakuierungen ein. Zuerst war das Verbrecherhaus an der Reihe, dann traf es die anderen Häuser, »eine Station nach der anderen«.
Weiter stand in dem Bericht der Badischen Zeitung: »Die Angehörigen, nicht benachrichtigt, kommen sonntags zu Besuch, verstehen nichts. Die Pfleger können keine Auskunft geben. Schließlich wird mitgeteilt: Die Berliner Anstalten müssen weitgehend geräumt werden, die Kranken kommen in Provinzialanstalten. Die Angehörigen schimpfen eine Weile herum, aber beruhigen sich. Es leuchtet ihnen ein, denn die Krankenhäuser der Stadt leiden unter den Fliegerangriffen, und man kann sich überzeugen: Die leeren Räume werden frisch gestrichen und zu Krankensälen für innere und chirurgische Kranke umgewandelt.«
Die zum Abtransport fertig gemachten Kranken sollten ihren Namen auf der Haut tragen. Sie »waren zu zeichnen wie Schweine«. So sagten es die Pfleger und Pflegerinnen. Sie halfen zu diesem Zweck einem jeden, die Bluse abzulegen, das Hemd über die Brust hochzustreifen, und während sie ihm beruhigend zusprachen, musste der Patient »den Buckel krumm machen«: »Die Pflegerin hinter ihm schreibt deutlich mit dem Farbstift einen Vor- und Zunamen auf die Haut – Tränen in den Augen.« Das alles sei im Morgengrauen geschehen, große Personenautos – Busse – rollten vor, die Fenster mit weißem Papier verklebt. So vollzog sich der Abtransport.
»Langsam aber sickerte durch, wo die Fahrt ins Blaue endete.« Nicht in einer billigeren, weniger kriegsgefährdeten Provinzialanstalt, und wenn, dann nur als vorübergehender Zwischenaufenthalt. Die Kranken mussten, zunächst ahnungslos, später durchaus wissend, im Zuchthaus Brandenburg und anderswo in Gaskammern, getarnt als Duschräume, treten. Nach dem Bericht geschah das so: »Man lässt sie sich auf die Bänke setzen. Eine stellt sich in die Ecke. Eine zieht es vor, sich auf den Boden zu setzen. Die Pflegerinnen winken: ›Ruhig sein, warten‹ und schließen die Tür. Die Kranken sind allein. Eine steht auf, fängt ihren stereotypen Kreisgang an. Eine flüstert und schimpft auf etwas Unsichtbares. Da rauscht es. Es scheint, die Duschen gehen. Eine auf der Bank lässt den Kopf sinken und plumpst, ihrem Kopf nach, dumpf auf die Steinplatten. Die im Kreis gegangen war, blickt auf und sackt in den Knien zusammen. Auf der Bank lehnen sie eine neben der anderen, rutschen, zwei zusammen und einzeln, herunter, fallen übereinander. Die ›Duschen‹ rauschen.«
Auf den »Friedhöfen kamen bald ganze Serien von Urnen auf einmal an«. Als die Berliner Heil- und Pflegeanstalten dann schon stark geleert waren, erschien ein junger Arzt, »von ›oben‹ geschickt«, der mit den Pflegern noch einmal jeden noch vorhandenen »Fall« durchging mit dem Bemerken: »Wir müssen feststellen, ob diese Kranken durch ihre Arbeit fürs Haus wirklich unentbehrlich sind. Es wäre sonst ungerecht gehandelt zu denen, die wir schon fortgebracht haben.« Fünftausend bis sechstausend Berliner machten dem Bericht zufolge in den Jahren 1940 und 1941 diese Fahrt ins Blaue. Zuletzt, 1945, habe die Zahl der Anstaltspatienten nur noch ein Zehntel des Vorkriegsstandes betragen. »Man hieß auch nicht mehr ›Heil- und Pflegeanstalt‹, sondern ›Krankenhaus‹ und hatte eine Kinderabteilung, eine Station für heilbare Nervenkranke und so weiter.«
Jedes Detail in diesem kurzen Zeitungsartikel stimmt. Verfasst hatte ihn der Berliner Arzt und Schriftsteller Alfred Döblin, der 1945 als Kulturoffizier in der Uniform der französischen Besatzungsmacht nach Deutschland zurückgekehrt war. Am Ende des Gesprächs trat der Kollege aus alten Tagen näher an Döblin heran und flüsterte: »Ich muss Ihnen noch etwas sagen. Ich habe ja selbst einen Sohn zu Hause, der – schwach ist. Wir haben ihn versteckt und zuletzt bei Freunden untergebracht. Damit er uns nicht genommen wird. Jedesmal, wenn ich solche Listen aufstellte, dachte ich: Ich verurteile mein eigenes Kind zum Tode.« An diese Sätze fügte der Berichterstatter Döblin den Schluss seines Artikels: »Seine Lippen bebten. Ich vermochte nichts zu sagen. Er griff nach meiner Hand.«[73]  




Entlassungsanträgen ist in jedem Fall zu entsprechen
Am 20. Januar 1940 hatte der Reichsverteidigungskommissar für den Wehrkreis III, das war Berlin, angekündigt, er werde »im Zuge der Neugestaltung des Heil- und Pflegeanstaltswesens in der nächsten Zeit die Verlegung einer größeren Anzahl von Insassen« anordnen. In dem Erlass stand, dass die Angehörigen über die Verlegung vorher nicht zu unterrichten seien, dies sei Sache der Aufnahmeanstalt.[74]   Im Laufe des Jahres 1940 meldeten die Berliner Heil- und Pflegeanstalten rund 6000 ihrer Patienten über die Medizinalabteilung des Reichsinnenministeriums an die Aktion T4.[75]   Das Verfahren endete mit dem schnellen Tod der meisten und führte dazu, dass schon nach wenigen Monaten, am 31. Oktober 1940, die größte Irrenanstalt, die in Berlin-Buch, geschlossen und anderen Zwecken zugeführt werden konnte. (Dort übrigens hatte Döblin 1906 bis 1908 als Assistenzarzt gearbeitet.)[76]   Die Anstalt Herzberge wurde im Juni 1941 zum Lazarett umgewandelt, Wuhlgarten wenig später zum Hospital.[77]   Wittenau blieb die einzige aufnehmende Anstalt der Stadt. 1939 lebten 9204 psychiatrische Patienten in den Berliner Heilstätten, Ende 1941 noch 3525, 1945 noch 1807.[78]  
Auf den großen Berliner Zentralfriedhöfen kamen 1940 Tausende von Urnen an. Der junge Arzt, von dem Döblin berichtete, der nach dem Ende des ersten Mordprogramms die übrig gebliebenen Patienten noch einmal selektierte, inspizierte im Herbst 1941 die Wittenauer Heilstätten.[79]   Während die Zentrale der Aktion T4 weiterhin dabei blieb, den Namen und später auch die laufende Nummer der zum Abtransport bestimmten Kranken auf einen Leukoplaststreifen zu notieren und den Opfern zwischen die Schulterblätter kleben zu lassen[80]   , entwickelten die Berliner Verantwortlichen das von Döblins Gewährsmann beschriebene Verfahren: »Wie Schweinen« ließen sie den Todgeweihten ein Identifikationsmerkmal direkt auf die Haut schreiben. Die Anregung dazu stammte vom Stellvertretenden Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Neuruppin. Dieser hatte am 29. August 1940 an das Berliner Hauptgesundheitsamt geschrieben:
»Bei der Übernahme der Transportkranken aus Berliner Anstalten haben sich gewisse Schwierigkeiten ergeben insofern, als die mit den Namen beschriebenen Leukoplaststreifen auf dem Wege hierher zum Teil bereits verloren gegangen sind, wodurch die Identifizierung der einzelnen Persönlichkeiten nicht mehr mit Sicherheit gewährleistet ist und unliebsame Personenverwechselungen vorkommen können. Folgende Maßnahmen haben sich seitens der hiesigen Anstalt bei Abgabe von Transportkranken bisher aufs beste bewährt. Jeder Patient erhält den vollen Namen auf das Rückenteil seines Hemdes eingenäht. Außerdem wird der volle Name – erforderlichenfalls auch der Geburtstag – mit rotem Kopierstift – der hierbei angefeuchtet sein muss – auf die bloße Haut zwischen die Schulterblätter geschrieben, der sich für längere Zeit unverwischbar erhält. Bei der Übergabe der Kranken erhält jeder Patient eine Kennmarke aus Blech mit fortlaufender Nummer (eingestanzt) mit Bindfaden im Knopfloch befestigt. Der Transportleiter notiert bei der Übernahme des einzelnen Kranken diese Nummer in ein ihm ausgehändigtes Namensverzeichnis. Dieses Verfahren hat sich bisher sehr gut bewährt, und es war hierdurch bisher eine absolute Identitätssicherheit gewährleistet.«[81]  
Warum die Kranken in derart penibler Weise gekennzeichnet wurden, ist leicht erklärt. Weil es in Berlin eben viele Kunzes, Beckers und Lehmanns gab und die Abtransporte außerordentlich schnell durchgeführt wurden, war es mehrfach zu Irrtümern gekommen. Nach solchen Unzuträglichkeiten und Missgriffen wurden die Patienten nicht mehr direkt nach Brandenburg transportiert und nicht mehr unmittelbar nach ihrer Ankunft im dortigen Zuchthaus mit Kohlenmonoxyd erstickt, sondern zunächst in sogenannte Sammelstellen oder Zwischenanstalten verlegt, dort etwa zwei bis vier Wochen lang belassen und erst dann in die Gaskammern abtransportiert. Für Berlin wurde im Juni 1940 eine solche Zwischenanstalt eingerichtet, und zwar in Neuruppin. Damit bezweckten die Organisatoren der Aktion T4, Irrtümer zu vermeiden. Außerdem wollten sie die Möglichkeit offenhalten, solche Kranken kurzerhand zu entlassen, deren Verwandte nachforschten und sich nicht beschwichtigen ließen. Der Zwischenaufenthalt schuf die Möglichkeit, auf Widerstände flexibel zu reagieren, bürokratische Irrtümer zu minimieren und, wie noch gezeigt werden wird, den Anstaltsdirektoren eine Mitsprache bei der Auswahl der Opfer einzuräumen. Alle drei Momente halfen, den Ablauf der Mordaktion flüssig zu halten, Reibungen zu vermeiden, die den Gesamtplan hätten gefährden können.
Von den so bezeichneten Berliner Listenkranken konnten in Neuruppin gleichzeitig 203 Männer und 203 Frauen aufgenommen werden; Direktor Bruno Petzsch hatte 106 Plätze mehr bereitgestellt, als von ihm gefordert worden waren.[82]   Im Unterschied zu den beiden anderen brandenburgischen Sammelstellen, Teupitz und Wittstock (Dosse),[83]   sollten Neuruppin »nur Berliner Kranke aus Berliner Anstalten zugewiesen werden«. Die beiden dafür eingerichteten Häuser hatte Petzsch so ausgesucht, »dass der An- und Abtransport der Kranken reibungslos und ohne Aufsehen erfolgen konnte«.[84]  
Die Verlegung aus Berlin nach Neuruppin und von dort wenige Wochen später in das Vergasungszentrum Brandenburg (später Bernburg) wurde anhand von Namenslisten und mit Bussen der Gekrat, also der Transportabteilung der Aktion T4, bewerkstelligt. Den Zeitpunkt, das Fertigmachen der Kranken, den Schriftwechsel mit den Angehörigen, das Abwimmeln lästiger Nachfragen, alle diese Probleme lösten die Staats- und Stadtverwaltungen, die Direktionen und Träger der einzelnen Anstalten in eigener Regie, allerdings in höchst kooperativer, in aller Regel wohlwollender Form gemeinsam mit der Aktion T4.
Im Fall der Berliner Kranken verwalteten die Landesanstalt Neuruppin, der Brandenburgische Provinzialverband, das Berliner Hauptgesundheitsamt und die Berliner Ursprungsanstalt das Morden gemeinsam. Die zuständigen Ärzte in Neuruppin waren Direktor Dr. Bruno Petzsch und sein Vertreter Dr. Hans Berendes, die Männerabteilung der Sammelstelle leitete Oberpfleger Weigt, die Frauenabteilung Oberpflegerin Semke. Zuvor waren mindestens drei Mitglieder des dortigen Pflegepersonals (Erwin Braatz, Heinz Unverhau und Kurt Arndt) an die Aktion T4 ausgeliehen worden. Sie organisierten die Krankentransporte in die südwestdeutschen Vergasungszentren Grafeneck und Hadamar.[85]  




Elastisch und effizient: Die geteilte Macht der Mörder
Am 14. September 1940 wurde in Neuruppin die Zahl der Plätze für zwischenverlegte Berliner Patienten auf 700 erhöht, »damit die erhebliche Zahl der zu verlegenden Berliner Listenkranken baldigst erledigt werden kann«.[86]   Nachdem einige Tausend Anstaltspatienten über Neuruppin in den Tod gefahren worden waren, galt die erste Phase der Aktion T4 Ende 1940 für Berlin als weitgehend abgeschlossen. Am 2. Dezember teilte der Provinzialverband dem Hauptgesundheitsamt mit, die Sammelstelle werde »durch allmählichen Abtransport der Berliner Listenkranken eingehen«.[87]   Als neue, entsprechend kleinere »Sammelstation für Berliner Kranke« richteten die Beamten der Berliner und der brandenburgischen Gesundheitsverwaltungen zum selben Zeitpunkt eine Abteilung der Landesanstalt Brandenburg-Görden ein.
Anders als sie später vielfach behaupteten, waren die Direktoren und Ärzte der Abgabe- und der Zwischenanstalten nicht einfach willenlose Rädchen in dem einmal in Gang gesetzten Getriebe des arbeitsteiligen Mordens. Sie verfügten über Entscheidungsgewalt. Das belegt der Brief, den Direktoren der Brandenburger Zwischenanstalten an das Landesgesundheitsamt richteten. Sie wollten wissen, »ob sie auf Wunsch der Angehörigen usw.« Patienten »ohne Mitwirkung der Transport GmbH« – also ohne das Placet der Aktion T4 – entlassen dürften. Die Antwort ließ an Klarheit nichts zu wünschen übrig: Entlassungsanträgen von Angehörigen sei »in jedem Falle zu entsprechen«. Ausgenommen waren, »wie auch sonst«, Insassen, die polizeilich eingewiesen, sicherungsverwahrt oder als gemeingefährlich eingestuft worden waren.[88]   Dieser Hinweis unterstrich den Zweck der Zwischenanstalten: Sofern besorgte Verwandte auf der Entlassung ihrer kranken und pflegebedürftigen Familienmitglieder bestanden, mussten die Anstaltsdirektoren nachgeben.

Auch in Berlin konnten die Direktoren und deren Vertreter beim Zusammenstellen der Transporte mitbestimmen, wer genau die »Fahrt ins Blaue« anzutreten hatte. Sie verfügten über die Macht und das Recht, auf den von der Aktion T4 übersandten Listen »mit roter Tinte die Kranken durchzustreichen, die nicht verlegt werden können«, sei es, dass sie bereits gestorben, als Arbeitskräfte unentbehrlich waren oder aus anderen Gründen verschont werden sollten.[89]   Deshalb schickte die Zentrale der Aktion T4 Listen, die wesentlich mehr Namen von Patienten enthielten, als abgeholt werden sollten. So stand in einem Schreiben an die Anstalt Neuruppin vom Juni 1940 der Satz: »Die Transportliste enthält 95 Namen, es werden aber nur 75 Kranke abgeholt, sodass Ihnen ein gewisser Spielraum für verlegte, verstorbene usw. Kranke bleibt.« Diese Maßgabe galt hinfort für alle Verlegungen, die nicht Juden oder Sicherungsverwahrte betrafen.[90]   Die Direktoren ließen also nicht nur Meldebögen ausfüllen und Transporte vorbereiten, sondern sie waren für jeden einzelnen Patienten konkret an der Entscheidung über Leben und Tod mitbeteiligt – sie verfügten über die Möglichkeit, jeden vierten oder fünften von der Todesliste zu streichen. Dieses Recht nutzten sie, je mehr Kranke umgebracht worden waren, desto umfassender. Im April 1941 strich der Neuruppiner Direktor mehr als ein Drittel als »arbeitende Kranke« von einer Liste.[91]  
Zugleich telefonierte er am 22. April fünf bereits abtransportierten Patienten hinterher und ließ sie vor den Toren der Gaskammer von Bernburg abfangen und zurückschicken. Die Patienten hießen: Walter Duwe (*14. 2. 1899 in Brandenburg), Paul Schulze (*10. 6. 1908 in Brandenburg), Else Müller (*3. 7. 1907 in Berlin), Anna Wachs (*am 29. 10. 1875 in Marleben), Eva Wiemann (*22. 3. 1904 in Brandenburg). Wenig später, am 14. Mai, wurden abermals vier aus Neuruppin zur Gaskammer Bernburg deportierte Kranke zurückverlegt: Otto Schumacher (*27. 7. 1895 in Lauschwitz), Willi Scheltat (*14. 6. 1881 in Berlin), Otto Windberg (*4. 10. 1886), Emil Zohm (*27. 3. 1890 in Gulnow).[92]   Ich vermute, dass die zuletzt genannten vier Männer, die vom Geburtsdatum her alle im Ersten Weltkrieg Soldaten und daher Kriegsbeschädigte gewesen sein könnten, deshalb verschont wurden. Jedenfalls lag das Problem in der Luft. Die Meldebogen, die vom Sommer 1940 an ausgegeben wurden, enthielten die Frage nach dem Vorliegen einer Kriegsbeschädigung, und in den folgenden Monaten nahmen die T4-Ärzte immer wieder Kriegsbeschädigte von den Transporten aus oder schickten sie in letzter Minute zurück.[93]   Anders die zwei Männer und drei Frauen, die am 22. April vor der Gaskammer Bernburg umkehren durften. Die Männer dieser Gruppe waren für den Ersten Weltkrieg zu jung. Das spricht dafür, dass diese Geretteten ihr Leben energischen Angehörigen zu verdanken hatten.

Die Akteure werden solche Interventionen nach 1945 in »Widerstand« umgedeutet haben, Widerstand unter dem berühmten Motto »Schlimmeres verhüten«. Davon konnte keine Rede sein. Tatsächlich entstand nach einigen Monaten gemeinsamer Mordpraxis ein Interessenkonflikt zwischen den Anstaltsdirektoren und der schematisch arbeitenden Zentrale. Dort, in der Berliner Tiergartenstraße, unterstellte man den Anstaltsdirektoren, sie würden ungerechtfertigt viele Patienten zurückhalten, und der Leiter der Aktion T4, Werner Heyde, pochte darauf, »dass aus Gründen der Verantwortlichkeit eine selbständige Zurückbehaltung von Kranken unter keinen Umständen in Frage kommen kann«.[94]   Umgekehrt bezichtigten die Direktoren die Ärzte und Bürokraten in der T4-Zentrale einer widersinnigen und uneffizienten Auswahl. Die Direktoren beriefen sich auf ihren in langen Berufsjahren praktisch geschulten Blick, mit dessen Hilfe sie effizienter über Leben und Tod entscheiden könnten.
In einem ausnahmsweise als »geheim« deklarierten Brief des Provinzialverbands vom 23. April 1941 trat dieser Konflikt offen zutage. Er dokumentiert, dass die Entscheidungsgewalt über Leben und Tod zunehmend weg von den Gutachtern der Zentrale hin zu den behandelnden Ärzten und Anstaltsdirektoren verlagert wurde. Gebilligt hatte dieses Verfahren die Reichsarbeitsgemeinschaft für die Heil- und Pflegeanstalten, also die Aktion T4. In dem Schreiben an sämtliche Direktoren der Brandenburgischen Landesanstalten hieß es:
»Es ist von den Direktoren der Brandenburgischen Landesanstalten in letzter Zeit mehrfach darüber geklagt worden«, dass die Sammellisten zum Abtransport »in der Mehrzahl solche Kranken enthielten, die für die Anstalt durch ihre Tätigkeit noch von Nutzen sein könnten, während andere, durch Meldebogen bereits gemeldete Kranke, die infolge ihres chronisch-erregten oder unsauberen und stark pflegebedürftigen, auch verblödeten Zustandes sich eher für einen Abtransport geeignet hätten, nicht angefordert wurden.« Diesen Übelständen sollte nunmehr abgeholfen werden, und die Direktoren durften fortan »eine Liste derjenigen Kranken, die möglichst umgehend abgeholt werden könnten und deren Abtransport für die Anstalten nützlicher und unbedenklicher erschiene, aufstellen und einreichen«. Auf diese Weise könne »vermieden werden, dass durch die wiederholte Anforderung von tätigen Kranken unnütze Arbeit entsteht und die Landesanstalten ihnen noch nützliche Kranke verlieren, während andere schwierigere und nur sie belastende Kranke dableiben«.[95]  
Betrachtet man die Gründe, aus denen die leitenden Ärzte in Neuruppin von zwei Todeslisten 61 Frauen strichen, ergibt sich für den April 1941 dieses Bild: Acht Patientinnen waren mittlerweile verstorben (mehrheitlich wohl mit Beruhigungsmitteln ermordet), zwei zwischenzeitlich entlassen worden, für eine lag ein Entlassungsantrag vor, eine Patientin sollte erst später verlegt werden, alle anderen reklamierte die Anstaltsleitung, weil sie zur Arbeit gebraucht würden.[96]  




Willfährigkeit, Ausreden, Schweigen und Protest
Die Berliner Patienten gehörten zu den ersten Opfern des Massenmordes, und die Direktoren der psychiatrischen Anstalten hatten sich schon Monate zuvor an den Gesprächen beteiligt, bei denen die Aktion T4 vorbereitet worden war. So trafen sich in der ersten Augusthälfte 1939 zehn bis 15 Herren im Amtszimmer Philipp Bouhlers in der Kanzlei des Führers, um die praktischen Details und die Kriterien des geplanten Tötens zu besprechen – darunter »die leitenden Ärzte der Anstalten Buch bei Berlin, Wittenau bei Berlin und von zwei weiteren Berliner Anstalten«.[97]   Bouhler wies bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass in begrenztem Umfang die Tötung der Insassen der Heil- und Pflegeanstalten beabsichtigt sei und Hitler dies bereits angeordnet habe. Zweck sei die bessere therapeutische und pflegerische Versorgung der Übrigbleibenden im bevorstehenden Krieg und die Schaffung von Lazarettraum. Im September 1939 besuchten die Männer, die gerade damit begannen, die Aktion T4 aufzubauen und die Entscheidungskriterien zu entwickeln, die Anstalten Berlin-Buch und Berlin-Wittenau.[98]   Sie verschafften sich dabei einen eigenen Eindruck über die Menschen, deren Ermordung bereits beschlossen, aber noch nicht im Einzelnen festgelegt war. Im selben Monat fand in der Kanzlei des Führers abermals eine Besprechung statt, »um das durch den Auftrag entstandene Problem im größeren Rahmen vonseiten entsprechender Fachärzte zu beraten«. Neben Männern wie Staatssekretär Leonardo Conti, Professor Max de Crinis, Dr. Friedrich Mennecke und Ministerialrat Dr. Herbert Linden waren auch diesmal »die vier Leiter der Berliner Anstalten« dabei.[99]  
Auch das einfache Mordpersonal in den Vergasungsanstalten Grafeneck und später Hadamar stellten zu beachtlichen Teilen Berliner Anstaltspflegerinnen und -pfleger. Aus den Wittenauer Heilstätten wurden im Dezember 1939 die Pflegerinnen Käthe Hackbarth, Friedel Lichtenstein, Maria Appinger, Hedwig Michael und der Pfleger Stuhl nach Grafeneck zum »Sonderauftrag« abgeordnet.[100]   Die Vergasungen begannen dort im Januar 1940. Das erforderte selbstverständlich die empfehlende Mitwirkung und das Einverständnis der Anstaltsdirektion. Eine beachtliche Zahl von weiteren Mitgliedern der Tötungsmannschaften kam ebenfalls aus Berliner Nervenkliniken, nach den Angaben von Käthe Hackbarth handelte es sich um die Kollegen Theodor Famolla, Franz Fromm und Asael sowie um die Kolleginnen Wanda von Kolanowski, Emma Bellin, Hilde Ranke, Olga Ulrich, Margot Raeder-Großmann, Christel Zielke, Minna Zachow, Käthe Gumbmann und Pauline Kneißler. Bekannt ist, dass ein Arzt der Wittenauer Heilstätten, Dr. Ernst Hefter, Gutachter der Aktion T4 wurde.[101]   Dr. Irmfried Eberl, Leiter der Vergasungsanstalten Brandenburg und Bernburg, später Kommandant von Treblinka, war zuvor als Amtsarzt im Hauptgesundheitsamt Berlin tätig gewesen.[102]  
Ob der bereits erwähnte Oberarzt Willi Behrendt auch bei der Aktion T4 mitgearbeitet hat, ist gerichtlich nie geklärt worden. Immerhin bezeugte die ehemalige Wittenauer Pflegerin Hackbarth 1948, dass ihr früherer Oberarzt Behrendt im Sommer 1941 für kurze Zeit die Vergasungsanstalt Hadamar leitete: »Mitte Januar (1941) kam fast sämtliches Pflegepersonal nach der Heilanstalt Hadamar an der Lahn. (…) Die Leitung hatten die Ärzte Dr. Baumhard und Dr. Hennecke inne, die aber später zur Wehrmacht einberufen wurden. Für sie kamen Direktor Dr. Behrendt und Dr. Gorgaß.« Zur genaueren Beschreibung der Person gab Hackbarth an, dieser Behrendt sei mittlerweile »zirka 50 Jahre alt« und »Direktor« in Berlin; seine damalige Tätigkeit benannte sie knapp und eindringlich: »Leiter in Hadamar, Geisteskranke vergast.«[103]  

Soweit für Neuruppin überliefert, müssen die Reaktionen von Angehörigen, die als Widerstand gedeutet werden können, als seltene Ausnahmen angesehen werden. Einmal beschwerte sich eine Frau, dass ihr »eine goldene Brücke mit fünf Zähnen, davon eine Goldkrone« nach dem Tod ihrer Schwester nicht ausgehändigt worden sei. In seiner Antwort verwies der Stellvertretende Direktor der Anstalt Neuruppin kühl darauf, die Brücke sei am 3. April 1941 »dem Transportführer, Oberpfleger Drehmer aus Bernburg, gegen Quittung ausgehändigt worden«.[104]   Ein Vater forderte sachlich die Rücküberweisung eines Vorschusses von 100 Reichsmark für die Behandlung seines Sohnes Horst, da dieser nicht mehr unter den Lebenden weile.[105]   Noch vor Verlegung und Tod ihres Mannes Max Ortmann bat dessen Frau vorsorglich um die Zusendung von Anzug, Aktentasche, Oberhemd und goldener Uhrkette. Alles war verschwunden.[106]   Eine Mutter, deren Sohn Erich Dunkel im Februar 1941 in Bernburg ermordet worden war, drohte »mit weiteren gerichtlichen und außergerichtlichen Schritten«, weil ihr der Wintermantel, die Cordhose, das Jackett und der Wollschal des Toten nicht zurückgegeben worden waren.[107]  
Wegen solcher Schwierigkeiten und des dahinter sichtbaren Bestehlens der Todgeweihten seitens des Anstalts- und Transportpersonals mussten vom November 1940 an ausführliche Eigentumsnachweiskarten doppelt für jeden zu verlegenden Kranken ausgefüllt, zusätzliche Sammellisten gefertigt und alles mehrfach quittiert werden.[108]  
In den Akten der Zwischenanstalt Neuruppin fand ich nur drei eindeutige Protestbriefe. Zu den wenigen gehört das Handschreiben der Mutter eines Ermordeten aus dem brandenburgischen Brieselang, das zwar einige Rechtschreibfehler enthält, aber von großer Herzensbildung zeugt: »Wir richten an Sie die Anklage: warum sind wir nicht im voraus benachrichtet worden, das unser Sohn Helmut Riedel aus ihrer Anstalt verschickt werden sollte? Das hatten wir als Eltern zu verlangen. Dann wäre dieses furchbare nicht passiert. Wir hätten ihn sofort zu uns geholt. Da wir in allem informiert waren. Haben alles versucht ihn noch zu retten eh es zu spät war, aber wir erfuhren keine Adresse. Wenn man dann die Todesurkunde zugeschickt bekommt, wirkt es grotesk. Da ich gleich nach empfang Ihres Briefes sagte, um gottes Willen, dann bekommen wir in nächster Woche zugeschickt, an Angina verstorben. es traf genau ein. Diesen Schlag können wir nicht verwinden. Gott wird uns rächen. Mein Mann hate die ganzen Jahre für die Partei gearbeitet und das ist der dank.«[109]  




Berichte aus dem Archipel Gaskammer
Uns wollen sie auf die Seite schaffen
Seit 1930 leitete Ludwig Schlaich die Heil- und Pflegeanstalt Stetten für Schwachsinnige und Epileptiker. Sie liegt nahe Stuttgart, und der evangelische Theologe Schlaich gehörte zu denen, die 1940 gegen das Abholen ihrer Pfleglinge brieflich protestierten, ohne jedoch an die Öffentlichkeit zu gehen. So wurden viele der Stettener Patienten in die Gaskammer deportiert, und Schlaich blieb aus verantwortungsethischen Gründen auf seinem Posten. Bald nach dem Krieg veröffentlichte er eindringliche Berichte über die Geschehnisse in der von ihm geleiteten Anstalt. Die beiden nachstehenden, darin abgedruckten Briefe verfassten Pfleglinge am 10. November 1940, nachdem viele ihrer Anstaltskameraden in die grauen Busse der Gekrat gezwungen worden waren.
Liebe Eltern und Geschwister! Ich lebe wieder in einer Angst, weil die Autos wieder hier waren … Wenn man nicht aufgeregt wird, dann müsste man Nerven von Stahl und Eisen haben. Ihr könnt Euch freilich nicht in die Lage stellen, wie die Situation ist. Wenn sie aber kommen und nehmen einen am Kragen, ich bin freilich keine Schwache, das ist klar, aber ich würde es nicht glauben, wenn ich’s nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, wie sie einen mitnehmen wollten, wo arbeitet in der Gärtnerei. Das sind keine Vermutungen, das ist alles wahr, was ich berichte, die Regierung will nicht mehr so viele Anstalten, und uns wollen sie auf die Seite schaffen … Es ist genug für heute. Eure Fr.

Liebe Schwester! Da ja bei uns die Angst und Not immer größer wird, so will ich Dir auch mein Anliegen mitteilen. Gestern sind wieder die Autos da gewesen und vor acht Tagen auch, sie haben wieder viele geholt, wo man nicht gedacht hätte. Es wurde uns so schwer, dass wir alle weinten, und vollends war es mir schwer, als ich M. S. nicht mehr sah … Nun möchte ich Dich bitten, dass Du für mich einstehen würdest, dass ich zu Dir kommen dürfte, denn wir wissen nicht, ob sie die nächste Woche nicht wieder kommen. – Wenn wir je einander nicht wieder sehen würden, so will ich meinen herzlichen Dank aussprechen für alles, was Du an mir getan hast … Mit herzlichen Grüßen
Darüber hinaus berichtete Schlaich, was er gesehen und gehört hatte, als seine Patienten in die grauen Busse verfrachtet wurden:
Als K. W., eine 19-jährige Schwachsinnige höchsten Grades, merkte, dass sie zum Sammelplatz geführt werden sollte, sprang sie davon. Da erschienen zwei Männer des Transportpersonals und rissen sie, die sich am Treppengeländer und an Türklinken verzweifelt festzuklammern suchte, mit Gewalt fort. Unaufhörlich hallte ihr Weinen und Schreien durch den Hof: »Fräulein Sofie, dableiben, i bei der Fräulein Anna bleiben.« Noch aus dem Wagen, in den die Schergen sie mit spöttischem Lachen hineinwarfen, gellte ihr Rufen: »Fräulein Sofie, Fräulein Sofie, hol mi wieder!« – L. M. wurde unter lautem Schreien von zwei »Pflegern« und zwei »Schwestern« des Transportpersonals in den Omnibus gezerrt. Sie leistete in ihrer Angst solchen Widerstand, dass die vier kaum mit der Fünfzigjährigen fertig werden konnten. Andere waren wie gelähmt und konnten ihrer Todesangst nur mit Schreien Ausdruck geben. Mit weit aufgerissenen, angsterfüllten Augen, blass wie eine Leiche, standen sie da wie E. S., die die Arme in die Höhe schlug und schrie: »Ich will nicht sterben!«
Manchen gelang es noch im letzten Augenblick, sich aus den Händen der Henker zu reißen. Sie flüchteten und mussten dann doch zu ihrem und unserem Entsetzen merken, dass die keinen mehr losließen, den sie einmal in ihren Krallen hatten. So hatte sich K. D. in wilder Angst noch an der Tür des Omnibusses dem Transportpersonal entwunden und lief in größter Verzweiflung schreiend zum Männerhaus: »I geh net mit, i geh net mit. Lieber häng i mi selber auf.« Aber schon waren ihm zwei Männer des Begleitpersonals nachgelaufen und griffen ihn. Mit auf den Rücken gedrehten Händen wurde er zum Omnibus zurückgeschleppt. E. B., eine stille, verblödete Epileptikerin, die in großer Treue tagaus, tagein dasselbe Treppenhaus blitzblank geputzt hatte, folgte ohne Widerrede der Weisung in den Wagen. Niemand vom Transportpersonal begleitete sie. Da ging sie ruhig am Wagen vorbei und zum Tor wieder in die Anstalt hinein. Als die Pflegerinnen wieder in ihr Haus zurückkamen, stand sie ruhig am Wasserhahn und wusch sich die Nummer ab, die ihr der Transportleiter auf den Handrücken geschrieben hatte. Doch die Freude, dass sie dem Tod entronnen sei, war kurz. Nach einer Viertelstunde kehrte der Transportleiter mit seinen Personenwagen zurück. Er hatte unterwegs gemerkt, dass sie fehlte, und holte sie ab.
Die meisten unserer Kranken standen fassungslos vor der dämonischen Ungerechtigkeit, in der ihnen jetzt als todeswürdiges Verbrechen angerechnet wurde, was sie als unverschuldetes Kreuz ihr Leben lang getragen hatten: ihre Krankheit, die sie zugleich der Möglichkeit beraubte, sich zur Wehr zu setzen. In diesem jammervollen Gefühl völliger Wehrlosigkeit klagte immer wieder R. W., der mit seinen lahmen Beinen im Selbstfahrerstuhl saß (und überlebte): »Wohin soll ich fliehen, und wer will mich verstecken, wer kann für mich Einsprache einlegen? Bei mir sieht man ja schon von Weitem, dass ich ein unnützer Brotesser bin und zu nichts tauge.« Eines Abends kam eine Epileptikerin, die immer alles wusste, in den Schlafsaal und berichtete: »In zwei Tagen kommen die Omnibusse wieder.« M. G., die im anderen Schlafsaal schon im Bett lag, hörte es; voll Aufregung stand sie auf, lief in ihrer Not zu ihrer Pflegerin und klagte ihr ihre Angst. An dem Tag, an dem sie wirklich mit fort musste, rief ihre Pflegerin sie in ihr Zimmer, um es ihr zu sagen. Da nahm sie ihr das Wort aus dem Mund: »Klara, ich weiß schon, dass ich fortkomme. Deshalb war ich ja so aufgeregt; ich habe so Angst gehabt.« Sie weinte herzzerreißend und bat die Pflegerin, ihr alle Fehler zu verzeihen. Wie sie aber über den Hof geführt wurde, gab sie laut weinend der fassungslosen Empörung über das ihr und ihren Leidensgenossen angetane Unrecht Ausdruck: »Was kann ich dafür, dass ich so bin und dass man mir das tut?« Gelähmt vor Entsetzen folgte sie in das Auto.[110]  




Ich befand mich in einem Totentransport
Die Ärzte, die den Betrieb der Gaskammern steuerten, verfügten über ein letztes Vetorecht. In der Regel saß eine Kommission in einem Raum vor der Gaskammer und prüfte jeden »Fall«, zumeist im Minutentakt. Zu der Kommission gehörten die beiden »Vollzugsärzte«, der Büroleiter, der Standesbeamte, der Oberpfleger und die Oberschwester und Hilfskräfte aus dem Büro der Mordanstalt. Alle trugen einen weißen Kittel.[111]  
Maria Vollweiler wurde 1903 im Süddeutschen geboren, erlitt 1936 eine Depression, bald darauf kam sie wegen »Äußerungen über das Dritte Reich« kurzzeitig ins Gefängnis, anschließend in eine Anstalt und wurde sterilisiert. Ihr Mann ließ sich scheiden. Ende 1939 wurde sie ins hessische Goddelau verlegt und dann, 1940 am Dienstag nach Pfingsten, in die Anstalt Zwiefalten. Drei bis vier Wochen später mussten die deportierten Frauen den Bus zur Gaskammer ins nahe Grafeneck besteigen. Dort wurde Maria Vollweiler zurückgestellt. Im Dezember 1947 bezeugte sie vor dem Untersuchungsrichter in Freiburg i.Br.:
Die Verlegung von Goddelau nach Zwiefalten erfolgte in einem größeren Frauentransport. In vier Omnibussen wurden etwa 80 Frauen nach Zwiefalten gebracht. Die Fenster des Omnibusses, in welchem ich fuhr, waren nicht getüncht, und ich konnte die Reiseroute verfolgen. In Zwiefalten kam ich in die Anstalt von Dr. (Arthur) Schreck. In Zwiefalten wurden wir sehr schlecht untergebracht. Wir mussten auf dem Boden auf Stroh liegen und konnten uns nicht ausreichend zudecken. Ich habe Dr. Schreck auf die schlechte Unterbringung hingewiesen und dabei auch erklärt, dass wir in Goddelau so gut untergebracht worden seien. Dr. Schreck vertröstete mich damit, ich käme von Zwiefalten bald wieder weg.
Nachdem ich einige Wochen in Zwiefalten war, wurde ich von anderen Patientinnen morgens sehr früh geweckt. Ich und andere Patientinnen wurden für einen Transport zurechtgemacht, und eine Pflegerin brachte uns auf dem Rücken eine Zahl an. Ich konnte dies zwar selbst nicht sehen, eine andere Insassin hat mir aber die Nummer vorgelesen. Ich habe die Nummer nicht mehr in Erinnerung. Ich habe bei den anderen Patientinnen ebenfalls festgestellt, dass eine Nummer angebracht war. An diesem Tage kam ich dann mit dem gesamten Transport aus Goddelau nach Grafeneck. Ich wusste zwar nicht, dass ich nach Grafeneck käme, habe aber als ziemlich sicher angenommen, dass ich mich in einem Totentransport befinde. Dies haben auch andere damals verlegte Patientinnen angenommen. Mit mir verlegt wurde damals ein Fräulein Emilie Huf aus Karlsruhe und die Jüdin Selma Hauser aus Mannheim. Beide wurden später dann auch in Grafeneck getötet. Von Zwiefalten wurden wir in graugestrichenen Omnibussen nach Grafeneck gebracht. Obwohl ich ahnte, was mir bevorstand, bin ich freiwillig eingestiegen. Es waren nämlich zahlreiche Wärter zugegen, und ich sah keine Möglichkeit zur Gegenwehr. Dagegen war ich bestrebt zu entfliehen, konnte aber keine passende Gelegenheit mehr finden. Sowohl Fräulein Huf als auch Frau Hauser waren noch geordnet, und ich konnte mich mit ihnen unterhalten.
In Grafeneck mussten wir die Omnibusse verlassen und wurden sofort in eine lange Baracke gebracht. Vom Fenster dieser Baracke aus habe ich dann festgestellt, dass die Anstalt mit einem Stacheldraht umgeben war. In einem großen Raum dieser Baracke mussten wir alle zunächst warten. Einige Pfleger und Pflegerinnen standen an der Türe, um uns zu bewachen. In dem Raum war es sehr eng, und einige Patientinnen wurden unruhig. Die anwesenden Wärter gaben solchen Patienten sofort Spritzen. In diesem Raum mussten wir wohl zwei bis drei Stunden warten. Aus unserem Warteraum wurden währenddessen fortlaufend Patientinnen aufgerufen. Bei vielen Patientinnen, die ihren Namen nicht angeben konnten, wurde nach der Nummer auf dem Rücken gesehen. Auch diese Patientinnen wurden dann weggeführt. Nach einigen Stunden wurde mein Namen gerufen. Fräulein Huf wollte mich nicht weggehen lassen, sie klammerte sich weinend an mich. Die Wärter haben Fräulein Huf mit Gewalt von mir losgerissen. (…)
Nach Aufruf meines Namens wurde ich durch einen langen Gang in eine andere Baracke geführt. Dort saßen hinter Tischen etwa sechs Männer, möglicherweise waren es Ärzte. Von einem dieser Männer wurde ich eingehend ausgefragt. Ich schätze, dass es etwa eine Stunde gedauert hat. Nach etwa einer Stunde kam ein Wärter, ich musste meinen Rücken frei machen und der Wärter entfernte die Nummer auf meinem Rücken. Dann wurde ich von einer Wärterin in einen kleinen Raum, in welchem vier Betten standen, geführt. Auch hier musste ich wieder längere Zeit warten. Dann wurde ich in einem Personenwagen wieder nach Zwiefalten zurückgebracht. Von all den anderen Bekannten, die mit mir nach Grafeneck gekommen waren, habe ich in Zwiefalten niemand mehr gesehen, und ich muss annehmen, dass ich die einzige Überlebende von dem ganzen Transport bin.
(…) Von dem Warteraum, in welchem ich mich so lange aufhielt, hatte die Bretterwand zum Nachbarzimmer breite Ritzen. Ich konnte durch diese feststellen, dass in dem großen Nachbarraum eine große Anzahl völlig nackter Frauen sich befand.[112]  




Ich komme nicht hinter die Eisentür
Die damals knapp neunjährige Elvira Hempel durfte ebenfalls vor der Gaskammer umkehren, während ihre Schwester sterben musste. In ihren Lebenserinnerungen berichtete sie 1994 über den 3. September 1940, den Tag ihrer Verlegung aus der Anstalt Uchtspringe bei Stendal zur Gaskammer in Brandenburg:
Ich kriege einen Beutel, mache ihn auf und sehe mein schönes Blumenkleid da drin. Ich gucke das Blumenkleid an. Das Kleid passt nicht mehr. Ich gehe zur Schwester und sage: »Das Kleid passt nicht mehr.« Sie greift in den Schrank und gibt mir ein anderes. Ein grundhässliches Kleid – ein rotes Kleid mit einem roten gehäkelten Kragen. Es kommt mir vor, als wenn es der Kragen vom Kaspar wär. Das Kleid gefällt mir gar nicht. Es hat viele, viele Knöpfe. Ich würde es am liebsten nicht anziehen. Aber wenn ich es nicht anziehe, dann gibt es erst einmal Prügel, und hinterher muss ich es doch anziehen.
Wir gehen alle raus – das ganze Heim – mit einer Schwester. Wir waren ja nur noch acht oder neun Mädchen. Sie bringt uns in ein anderes Haus. Da ist ein großer Saal, in dem schon viele Frauen und auch Kinder drin sind. Am oberen Ende ist eine Bühne. Auf der Bühne steht ein Tisch mit vielen Akten. Auf dem Boden liegen auch Berge von Akten. Und wir sitzen da unten drin wie sonst das Publikum. Plötzlich öffnet sich die Tür, und es heißt: »Alles raus!« Vor der Tür halten vier Busse. Wir müssen einsteigen, und die Busse setzen sich in Bewegung. In meinem Bus sind nur Kinder, und jedes Kind hat einen Platz. Die Fenster sind von innen blau angestrichen, damit niemand raus- und reingucken kann. Ich hab mir mit dem Fingernagel ein kleines Loch in den Anstrich gekratzt und kann etwas sehen. Straßenbäume und auch Häuser huschen an meinen Augen vorbei. Der Bus fährt eine Weile. Dann hält er an.
Wir müssen aussteigen. Wir gehen in ein Gebäude mit einem kleinen Gang. Hinter dem Gang öffnet sich eine Tür, dahinter ist ein Raum. Es brennt Licht, obwohl es Tag ist. Ich sehe aber auch keine Fenster. In diesem Raum liegen ein Berg Kleider und ein Berg Schuhe. Hinten, schräg in einer Ecke, steht ein Tisch. An diesem Tisch sitzen Leute in weißen Kitteln. Es waren ca. vier, es können auch acht gewesen sein. Aber immer sitzen sich zwei gegenüber. Eine schwere Eisentür mit zwei Riegeln, wie im Luftschutzkeller, gibt es da auch noch. Eine Frau sagt ganz barsch: »Ausziehen! Und ein bisschen Beeilung dabei.« Sie hilft den Kindern beim Ausziehen. Es soll schnell gehen. Und jedes Kind, wenn es ausgezogen ist, wird vor diesen Tisch gestellt, an dem die Leute in Weiß sitzen. Dann wird es wieder genommen und verschwindet hinter dieser Eisentür. Nach jedem Kind wird wieder verriegelt.
Ich bin beim Hereinkommen weit in den Raum geschoben worden. Ich stehe fast hinter diesen beiden Bergen, dicht am Tisch. Der Raum ist leer, alle Kinder sind weg. Und ich stehe immer noch vor diesen Bergen, die immer größer werden, und ich gucke wie gebannt auf diese Berge. Ich werde angeschnauzt, dass ich mich schneller ausziehen sollte. Ich habe ein hässliches rotes Kleid an mit vielen Knöpfen. Die öffne ich sehr langsam und werfe das Kleid auf diesen Berg. Ich merke, dass ich von hinten beobachtet werde, von den Leuten, die an dem Tisch sitzen. Ich ziehe meine Schuhe aus und werfe sie auf den Schuhberg. Als ich nackt ausgezogen bin, werde ich am linken Arm gepackt und an den Tisch gezerrt. Dort fragt man mich nach Namen und Alter. Ich antworte. Der Mann blättert kurz in einer Akte. Dann darf ich mich wieder anziehen. Ich komme nicht hinter diese Eisentür.
Ich werde über einen Hof in ein großes Gebäude geführt. Es geht eine Treppe hoch, und da erst bemerke ich, dass wir uns in einem Zuchthaus befinden. Alle Fenster sind vergittert. Zwei Kinder, die mit mir im Bus waren, sind schon da. Wir sind drei Kinder, die diesen Transport überlebt haben.[1]  




Die meisten haben »geahnt und gemerkt, was los ist«
Überlebende des katholischen Pflegeheims Taufkirchen bei München berichteten 1945, wie sie sich mit Hilfe der Ordensschwestern versteckten, als die Busse der Aktion T4 anrollten, was sie beim Abtransport anderer Pfleglinge empfanden, was sie sahen, hörten, dachten und fühlten. Die Patientin Anna O. erzählte:
Wir haben immer so Angst gehabt. Wir haben bissel was gehört, dass die SS die Leut’ ins Auto geschmissen hat. Wir waren schon lange gefasst, dass mal irgendjemand kommt. Da hab ich gehört, dass Kontrolle ist. Da sind wir durch den Wald, sind umeinand (umher) gelaufen, weil wir nicht gewusst hatten, wohin. Dann sind wir in die Sandgrube geflüchtet. Von da haben wir beobachten können, ob das Auto weg ist oder nicht. Als dann die Schwestern kamen, sie (uns) zu holen, haben viele gleich wieder das Laufen angefangen. In den Scheunen haben wir uns ein paar Mal versteckt. Das Odelloch (Güllegrube) haben wir uns ausgesucht, da wär’ niemand runtergestiegen. Wenn wir ein Auto gesehen haben, sind wir schon wieder gesprungen. Man hätt’ aber heim auch nicht können, die haben’s von den Häusern rausgeholt. Man war nirgends sicher. Wir haben nimmer gewusst, wo aus und wo ein. Wir haben mindestens drei Wochen nicht mehr schlafen können vor lauter Angst. – Sowie ein Auto kam, rief die Oberin: »Auf, marsch, versteckt’s euch. Wenn einer kommt, nicht stehen bleiben.«
Eine Ordensschwester erinnerte sich 1945 an die Panik unter den Taufkirchner Patienten und an die Reaktionen der Angehörigen:
Weil’s immer schon Ahnung gehabt haben. Das ist durchgesickert. Wie die damals kommen sind am Josephitag (19. März 1941), da sind’s ganz dick hinauf in die Sandgruben, was hat laufen können, 25, 30 schon. Geweint haben’s, sind kniet in der Sandgrube. Sobald jemand im Auto kam, haben’s sich forchten (gefürchtet). Wir selber haben dann die genommen, die weniger sich helfen konnten, so richtige Depper, die haben wir auf den Speicher nauf und abgeschlossen und ins Kloster, weil wir gemeint haben, da gehen’s nicht nach. Wie die Herren fort waren, haben wir sie wieder nunter. Die Angehörigen haben die oft so närrisch gemacht. Die einen haben ihre Leute rausgeholt, die anderen haben gesagt: Schwester, helfen’s zu. Alle, die so kommen sind, hatten Angst. Wenn jemand eingeliefert worden ist: »Aber gelt Schwester, umgebracht werden’s bei Euch nicht?« Damals sind so viel Leut’ ins Büro kommen. Da haben wir eine Zeitlang keine Zugänge gehabt. Da haben’s niemand geschickt. Da haben wir oft gesagt, die Leut’ haben Angst, die geben niemand mehr rein.
Man war mit denen so verwachsen, man hat die Leut’ so mögen. Manche waren jung reingekommen. Geweint haben wir halt. Die eine hat gar so gejammert. Die hat recht geschrien. Die gute Martha, die haben wir nicht gern gegeben. Ich seh’ es heut noch, wie wir rumstanden um den Omnibus. Die einen haben geweint. Es war furchtbar. Theres, die hat’s gespannt, dass was ist, die hat so viel geschrien: »Lat mi da, lat mi da!«[113]  




Heute ist ein schwerer Tag
Die Abtransporte von Patienten aus der katholischen Anstalt Ursberg endeten für 379 Männer, Frauen und Kinder mit dem Tod. Eine dieser Verlegungen, die vom 19. November 1940, verlief äußerlich geordnet. Was die Pfleglinge empfanden und sagten, hielt eine Schwester des St. Vinzenz-Hauses der Anstalt fest.
Der Gedanke, »St. Vinzenz« verlassen zu müssen, traf die Pfleglinge schmerzlicher, als wir ahnen konnten. Sie gingen wortlos durch die Gänge und Räume, viele aßen nicht mehr und sahen fahl aus, die meisten schliefen nicht oder unruhig; sie seufzten und weinten und bettelten eindringlich: »Bitte nicht fort! Dableiben!« (…) Josef Willbold gesteht: »Jesus habe ich gern, aber sterben möchte ich nicht.« Johann Haas urteilt: »Mir gefällt die Geschichte nicht!« Jakob Speiser beruhigte sich selbst: »Ich bin gescheit, ich kann überall helfen; ich kann putzen, Hausarbeiten tun, dann geht es mir überall gut!« Trotz dieses Trostes weint er bitterlich beim Abschied im Sprechzimmer. Dominikus Harnauer bittet am Vorabend des Reisetages Schwester Oberin im Stiegenhaus mit aufgehobenen Händen: »Schwester Oberin, um Gottes willen, lassen Sie mich da! Ich kann nicht fort! Lassen Sie mich da sterben!« – Schwester Oberin weint. Fritz Harlacher gibt zwei Tage vor dem Abschied Geld für eine hl. Messe in der Meinung, dass er bleiben darf. Ein anderer gibt ein Messstipendium um eine gute Sterbestunde. (…)
Auffallend für die Schwestern war, dass so viele Pflegebefohlene vom baldigen Sterben sprachen, obwohl ihnen nur die Versetzung in eine andere Anstalt mitgeteilt worden war, kein Wort vom Sterbenmüssen. Ottmar Gaßner äußerte so bestimmt: »Wenn ich draußen bin, bin ich in drei Tagen tot.« Als die Pfleglinge zwischen den Schulterblättern gezeichnet waren – diese Forderung war bei Ankündigung der Verlegung nach Kaufbeuren gestellt worden –, sagte Anton Kramer: »So, jetzt sind wir gezeichnet zum Schlachten!« Das Wort schnitt den Schwestern durch Mark und Bein.
Es kam unter Schmerzen der Scheidetag, der 19. November, das Fest der hl. Elisabeth. Beim Wecken zu früher Stunde sagte Gottfried Ehinger: »Heute ist ein schwerer Tag! Muss es jetzt wirklich sein?« Nach dem letzten Morgengottesdienst und einem guten Frühstück versammelten sich die Scheidenden und helfenden Schwestern an der Pforte. Gesprochen wurde nicht viel.
Von den 150 Pfleglingen, die an diesem Tag aus Ursberg fortmussten, wurden 120 ermordet. Von den in dem Bericht genannten acht Männern überlebte einer, die anderen Deportierten wurden alle am selben Tag, am 4. Juni 1941, in der Gaskammer von Hartheim erstickt: Jakob Speiser, *1913; Johann Haas, *1907; Dominikus Harnauer, *1873; Friedrich Harlacher, *1877; Ottmar Gaßner, *1910; Anton Kramer, *1897; Gottfried Ehinger, *1879.[114]  
Ein weiterer Abtransport von Pfleglingen aus Ursberg verlief dramatischer. Darüber berichtete eine Schwester 1946.
Manche haben sich hingehängt an die Schwester, die Schleier abgerissen. Das war furchtbar. Wenn man sich auch noch so beherrscht hat. Die haben direkt geahnt und gemerkt, was los ist. Wir haben ihnen die Sakramente geben lassen. Es war fürchterlich, unbeschreiblich. Bei den Mädchen war es ganz arg. Die fühlten instinktiv, dass ihnen nichts Gutes bevorstand. Die haben direkt geschrien und geweint. Die Pflegerinnen und Ärzte hatten selbst geweint, ob der Szene des Abschieds. Das war was Herzzerreißendes. Die meisten hatten es, wenn auch nicht gewusst, doch geahnt, was da kommen könnte. Schon der gewalttätige Abschied von der Anstalt, wo sie doch daheim waren. Der Albert B. ist in die Knie gesunken. Den haben wir direkt aufheben müssen. Die meisten haben geweint. Der A. hat geschrien. Der kleine 15-jährige St. hat von dem Moment an keinen Bissen mehr gegessen, war leichenblass. Der hat kein Wort mehr gesprochen, einen nicht mehr angeschaut.[115]  




Später »wird man den Schleier dieser Anstalt lüften«
Walter Lauer wurde am 22. Januar 1922 in Wiesbaden als nichteheliches Kind geboren. Später heiratete die Mutter den Gärtner Emil Johann Lauer, der den Jungen adoptierte. Im Alter von sieben Jahren bekam Walter epileptische Anfälle, die im Lauf der Jahre häufiger wurden. Er lernte Lesen und Schreiben. Mit 16 Jahren gaben ihn seine Eltern in die Heilerziehungs- und Pflegeanstalt Scheuern in der Nähe von Koblenz, wo Walter in der Schusterei beschäftigt wurde. Von dort wurde er am 18. März 1941 in die sächsische Anstalt Arnsdorf verlegt. Wie das vor sich ging, schrieb Walter an seine Eltern:
Am 18ten kamen drei hohe Herren in unsere Werkstatt und blieben auch an meinem Werktisch stehen und frugen mich einiges. Nachher hieß es, wasch dich und zieh dich um, du kommst woanders hin. Dann wurde ich im Krankenhaus Scheuern gezeichnet (gekennzeichnet). Ich und noch mehr junge Männer sind dann zum Zug geführt worden. Es war eine sehr lange Fahrt.
Dieser und die folgenden Briefe erreichten die Eltern nicht, weil die Anstaltsleitung sie in den Akten verschwinden ließ. Doch wollten die Eltern ihren Sohn zurückhaben. Sie unternahmen alles Mögliche, vor allem Walters Mutter, der Vater stand im Krieg. Der stellvertretende Direktor der Anstalt Arnsdorf, ein harter Verfechter der Krankenmorde, teilte der verzweifelten Mutter mit, ihr Sohn habe »in der Schuhmacherei in Scheuern so gut wie nichts geleistet« und eine Entlassung sei nicht angängig. Die Mutter, Katherine Lauer, beschwerte sich daraufhin beim Regierungspräsidenten in Wiesbaden. Dort teilte man ihr irreführend mit, ihrem Sohn werde nichts geschehen, weil er nicht »unter das Gesetz« falle. Gemeint war offensichtlich das niemals erlassene Euthanasiegesetz. Tatsächlich war Walter in eine Zwischenanstalt der Aktion T4 verlegt worden, in einen Vorhof der Gaskammer Pirna-Sonnenstein. Am 7. April 1940 schrieb er seinen Eltern und seiner Großmutter:
Liebe Mutter, Vater u. Omi! Dein Packetchen und den Brief, habe ich heute erhalten, freue mich sehr darüber, von zu Hause etwas zu hören, der Inhalt des Packetchens schmeckt mir gut, wie alles, was von zu Hause ist. Am 5. 4. Sonnabend frug mich der Vorsteher, warum ich nicht nach Hause geschrieben habe. Den Brief hast du ja nun erhalten, wo die Karte geblieben ist, weiß ich nicht, habe sie hier abgegeben. Ob dieser Brief zur rechten Zeit eintrifft, – es tarf eigentlich nur einmal (bis Montagfrüh) Post abgeschickt werden. Vielleicht erlaubt der Vorsteher, dass dieser Brief abgeht, damit du dir keine zu großen Sorgen machst. Liebe Mutter, so sehr ich mich freuen würde, wenn du mich besuchen könntest, so bitte ich dich doch, die weite Reise jetzt nicht zu machen, du könntest deiner Gesundheit schaden, jetzt werden wahrscheinlich auch große Truppentransporte sein – wenn es dir möglich ist, so schicke mir ein Osterpacket. Wenn Vater zu seinem Urlaub mich besuchen könnte, würde es euch nicht so viel Geld kosten, da ja Vater bei der Wehrmacht verbilligt fährt. Könnte dann mit Vater alles Nähere besprechen. Das Packet von Oma habe ich nicht erhalten, wo ist es geblieben? Wenn das Osterpacket eintrifft, gebe ich es zur Aufbewahrung ab, da kann so schnell nichts wegkommen. Die Konfirmationskarte ist noch in Scheuern, konnte also keine abschicken. Auch hier bin ich in der Schuhmacherei, ob sie mit mir zufrieden sind? Mache dir keine Sorgen, ich mache keine Dummheiten. Wenn Vater herkommt, so schreibt mir vorher, damit ich wegen Ausgang fragen kann, vielleicht tarf ich dann etwas länger bleiben. Bin neugierig was der Landeshauptmann sagen wird, ehe Vater mich besucht, werde ich es wohl nicht erfahren. Wenn der Krieg zuende ist, wird man auch den Schleiher dieser Anstalten lüften, manchen wird dann vielleicht ein Licht aufgehen.
Am 28. April 1941 wurde Walter Lauer zusammen mit anderen Insassen nach Pirna-Sonnenstein deportiert. Dort starb er am selben Tag in der Gaskammer.[2]  




Umsiedlung, Krieg und Krankenmorde
Anstalten als Zwischenunterkünfte für Umsiedler
Noch bevor hilfs- und pflegebedürftige Menschen in den Gaskammern der Aktion T4 starben, erschossen zwei Kommandos der SS deutsche und polnische Geisteskranke oder erstickten diese in eigens dafür konstruierten Gaswagen. Die Massaker begannen im Oktober 1939 und endeten im Frühjahr 1940. Sie standen im direkten Zusammenhang mit der Umsiedlung von 60000 Baltendeutschen, die infolge des deutsch-sowjetischen Vertrags vom August 1939 nach Deutschland transportiert wurden und dann Zug um Zug in den annektierten Teilen Polens angesiedelt werden sollten. Später folgten noch die Angehörigen der deutschstämmigen Minderheit aus dem sowjetisch annektierten Litauen, aus Ostpolen und aus den nunmehr sowjetischen Teilen Rumäniens. Die Umsiedlung der Auslandsdeutschen war eine Folge des für alle Beteiligten überraschenden deutsch-sowjetischen Vertrages vom August 1939 und der darin vorgesehenen gemeinsamen Interessengrenze quer durch Ostmitteleuropa.

So plötzlich wie der deutsch-sowjetische Vertrag und die Zusatzverträge zur Umsiedlung bald Hunderttausender Menschen geschlossen worden waren, so wenig waren die deutschen Behörden auf das »Heim-ins-Reich« der Auslandsdeutschen vorbereitet. Für die Um- und Ansiedlung verantwortlich zeichneten drei Institutionen, die alle Heinrich Himmler unterstanden: die Volksdeutsche Mittelstelle, die Einwandererzentralstelle und der Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums. Den Mitarbeitern dieser sehr schnell geschaffenen Organisationen oblag es, kurzfristig Zwischenunterkünfte, Krankenhäuser und Auffanglager bereitzustellen, und deshalb ließen sie eine Reihe von Heil- und Pflegeanstalten räumen. Um rasch und unbürokratisch Platz für die Neuankömmlinge zu schaffen, übergaben sie die Patienten dieser Einrichtungen den Mordkommandos der SS. Weil die Umsiedler aus Estland und Lettland per Schiff ankamen, fielen den Räumungen zuerst die Patienten jener Anstalten zum Opfer, die im Umkreis der Häfen Danzig, Gdingen (umbenannt in Gotenhafen), Swinemünde und Stettin lagen. Etwas später folgten Massenmorde an Anstaltsinsassen in den westpolnischen Regierungsbezirken Posen und Lodz, die nunmehr als Warthegau in das Deutsche Reich einverleibt und mit Deutschen besiedelt wurden.
Das Sonderkommando des Kriminalrats Herbert Lange ermordete die Kranken mit Hilfe von Gaswagen; die Massenerschießungen oblagen dem Sonderkommando Eimann.[116]   Sturmbannführer Kurt Eimann begann seine Tätigkeit in der Nähe von Neustadt/Westpreußen. Lange und seine Männer fuhren mit ihrem Gaswagen in den jeweiligen Anstalten vor. Erschossen und in Gaswagen erstickt wurden deutsche Patienten aus Pommern, deutsche, polnische und jüdische Patienten aus dem Warthegau und aus dem jeweils um polnische Gebiete erweiterten Ost- wie auch Westpreußen – insgesamt mehr als 13000 Menschen.[117]  

	 Anstalt 
	 Zahl der Ermordeten 

	 Von Oktober bis Dezember  1939 fanden in der Nähe on Neustadt/Westpr. Exekutionen an Patienten aus den pommerschen Anstalten Stralsund, Lauenburg, -Ueckermünde, Treptow a.d. Rega statt.
	  1400

	 In Konradstein/Westpr. (Kocborow) zwischen dem  22. 9. 1939 und 4. 1. 1940
	  1692[118]  

	 in Schwetz (Swiecie) im Oktober  1939
	  1068

	 in Gnesen (Dziekanka-Gniezno) zwischen dem  7. 12. 1939 und 12. 1. 1940
	  1043

	 in Owinska (Treskau) bei Posen von Oktober bis -Dezember  1939 etwa
	  1000

	 in Chelm/Lubelski am  12. 1. 1940
	  441[119]  

	 in Kosten (Koscian) zwischen dem  15. und 22. 1. 1940 und vom 9. Februar bis März 1940 brandenburgische und pommersche Patienten
	  2750

	 in Gasten (Gostynin) zwischen dem  3. 2. und 3. 4. 1940
	  48

	 in Lodz (Pflegeheim der jüdischen Gemeinde für -psychisch Kranke) im März  1940
	  50

	 in Kochanówka (b. Lodz) zwischen dem  13. und 27. 3. 1940
	  692

	 in Warta (Kreis Schieratz), April  1940
	  792

	 in Soldau zwischen dem  21. 5. und 8. 6. 1940
	  1558

	 Insgesamt 
	  13130


Die Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig. So gab 1962 ein Zeuge zu Protokoll, die Gaswagen seien zunächst in Stralsund zur Tötung von Geisteskranken eingesetzt gewesen.[120]   Wie sich aus einem Bericht des T4-Arztes Robert Müller vom 11. Dezember 1942 schließen lässt, wurden in Pommern von insgesamt 7500 Patienten bei Kriegsbeginn etwa 5000 verlegt und wohl zum größeren Teil ermordet. Ähnliches ergibt sich für den Warthegau. Dort wurden von insgesamt 4650 Betten in Heil- und Pflegeanstalten 2800 im Winter 1939/40 »anderen Zwecken zur Verfügung gestellt«, in Danzig-Westpreußen etwa 2500 Betten.[121]  
Für die Organisation des Mordens errichteten die Behörden des Warthegaus zunächst die Zentralstelle für Krankenverlegungen in Kalisch, dann eine Institution gleichen Namens in Posen, die Obermedizinalrat Hans Friemert führte. Dessen Mitarbeiter Inspektor Otto Fischer leitete das zur Tarnung eingerichtete Sonderstandesamt und stellte für die Ermordeten Sterbeurkunden mit gefälschten Todesursachen und -daten aus.[122]   Eine ähnliche Einrichtung befand sich vorübergehend im pommerschen Schneidemühl.[123]  
Am 23. Oktober 1939 hatte der Chef der Einwandererzentrale, Martin Sandberger, »dringend« gefordert, ihm für die baltendeutschen Neuankömmlinge »mindestens 5000 Betten, Matratzen, Bettzeug und Essgeschirr« zu überlassen.[124]   Am 2. November teilte er mit, dass »in Posen zur Zeit nur Durchschleusungsunterkünfte für 6000 Personen vorhanden« seien. Weil die Umsiedlung der 60000 Volksdeutschen aus Lettland entsprechend dem Umsiedlungsvertrag mit der Sowjetunion bis zum 15. Dezember 1939 abgeschlossen sein müsse, sei es erforderlich, die Aussiedler zunächst in Ausweichunterkünften unterzubringen.[125]  
Am 29. Oktober 1939 sprachen die Funktionäre der Einwandererzentrale über die »Versorgung der kranken und gebrechlichen Baltendeutschen«. Die 700 Gebrechlichen sollten, so das Ergebnis, »abtransportiert« werden. Deshalb müsste »sofort« alles veranlasst werden, um »die ehemalige Fürsorgeanstalt Neustadt freizubekommen«. Nach dem Protokoll dieser Besprechung hatte dasselbe im Umkreis der pommerschen Häfen zu geschehen, in denen die nächsten Schiffe mit ausgesiedelten Baltendeutschen einlaufen würden.[126]   Dass dies tatsächlich geschah, ergibt sich beispielsweise aus einem Gesuch des baltendeutschen Umsiedlers W., dessen »sehr gebrechliche« Tochter »zunächst in die Heilanstalt Stralsund überführt« und von dort in die Anstalt Meseritz-Obrawalde verlegt worden war. Desgleichen ist für die pommersche Heil- und Pflegeanstalt Ueckermünde dokumentiert, wie dort kranke und sieche Baltendeutsche in großer Zahl vorübergehend einquartiert wurden.[127]  
Zu Beginn ihrer Mordaktionen holten SS-Leute die pommerschen Kranken in den Anstalten ab und brachten sie direkt zur Exekution nach Westpreußen. Bald darauf ging die Verlegung der Patienten in ähnlich verschleiernder Weise vonstatten, wie das später im Fall der T4-Morde geschah: Die Todgeweihten wurden für kurze Zeit in Zwischenanstalten verlegt, um ihr Verschwinden und ihr plötzliches Sterben notdürftig zu tarnen. Anfang Oktober 1939 mussten die ersten Patienten die Anstalt Lauenburg in Pommern verlassen. Darüber berichtete die Oberpflegerin Maria Lüdtke später: »Nach dem ersten oder zweiten Transport wurde schon davon geflüstert, dass die Transporte nach Neustadt in Westpreußen gebracht wurden. Hier befand sich ebenfalls eine Heil- und Pflegeanstalt, wovon es hieß, dass sie bereits geräumt sei. Es hieß dann auch, der Pfarrer von Lauenburg, der irgendwelche Verbindungen mit Neustadt hatte, solle gesagt haben, in Neustadt seien viele Massengräber, und die Bevölkerung sei gewarnt worden, es würden abends (militärische) Übungen abgehalten. Offiziell habe ich von Pflegevorsteher Jobst, der in Tiegenhof (bei Danzig) Dienst versah, erfahren, dass man diese Kranken erschossen hat.« Hernach seien die Transporte nicht mehr nach Neustadt, sondern nach Kosten gegangen und die Kranken nicht mehr von der SS abgeholt, sondern »vom Pflegepersonal hingebracht« worden.[128]  
Dasselbe Vorgehen bezeugten Krankenschwestern aus der ostbrandenburgischen Anstalt Meseritz-Obrawalde: »Im Februar 1940 ging ein Transport mit Geisteskranken nach der Anstalt Kosten in Polen. Die Anstalt Stralsund wurde aufgelöst, und nach Obrawalde kam ein Teil des Personals und der Patienten.« Wieder wurden Listen mit Namen von Patienten gefertigt. Dann fuhren Autobusse vor und holten die Patienten im Verlauf mehrerer Tage ab. Ein Begleiter habe dann »die Wertsachen und belegten Brote, die wir für die Reise vorbereitet hatten«, abgenommen. Nach demselben Muster wurde die Anstalt Kückermühle bei Stettin aufgelöst. Alle Kranken und einige der Angestellten wurden nach Lauenburg verlegt. Von dort mussten viele Patienten nach Kosten weiterreisen, und das bedeutete den Tod.[129]  
Die bereits zitierte Pflegerin Lüdtke musste Anfang März 1940, als die Anstalt Lauenburg »der SS übergeben wurde«, in die Anstalt Tiegenhof wechseln und erlebte dort die folgende Praxis: »Auch hier erhielt ich fertige Listen vom Verwaltungsbüro. Meistens waren es alte und sieche Leute, die auf den Listen geführt wurden. Diese Leute mussten sich auf der Siechenstation sammeln. Es kam dann ein großer Wagen mit SS-Leuten, der vor dem Maschinenhaus und der Siechenstation vorfuhr. (…) Bei dem Wagen handelte es sich um den Typ eines kleinen Möbelwagens. Vorne saßen der Fahrer und ein SS-Mann, der zweite SS-Mann fuhr mit seinem Privatwagen hinterher. (…) Im Wagen befanden sich Bänke. Die ganz schwer Kranken wurden aber auf Stroh gesetzt. Damals hat auch niemand etwas zu sagen gewagt. Ich habe aber vermutet, es handle sich bei diesem Transportmittel um einen Gaswagen. Der Wagen fuhr auch nicht wie üblich in Richtung Stadt Gnesen, sondern in Richtung des großen Waldes zu. Von den Kranken habe ich nie wieder etwas gehört.«[130]  
Auch für die Anstalt Schwetz (S´wiecie) lässt sich der Zusammenhang von Umsiedeln und Morden eindeutig belegen: »Veranlasst durch SS-Hauptsturmführer (Hans) Schoeneck, Gesundheitsstelle«, so heißt es in einem Vermerk, »wurden am 2. 11. 1939 Verhandlungen mit dem Verbindungsmann der Deutschen Reichsbahn, Reichsbahnassessor (Walter) Hölzel, und später mit dem stellvertretenden Leiter der Gesundheitsstelle, SS-Untersturmführer Dr. (Fritz) Masuhr, wegen des Abtransportes der geisteskranken Polen und des damit verbundenen Transportes gebrechlicher Baltendeutscher geführt. Der Transport der polnischen Geisteskranken hat am Freitag, den 3. 11. 1939, zu erfolgen, und zwar von Schwetz nach Preußisch Stargard. Es handelt sich um 700 Geisteskranke, die von der Irrenanstalt Konradstein bei Pr. Stargard umgeleitet werden sollen. Die dadurch frei werdenden Unterkünfte sollen am Sonnabend, den 4. 11. 1939, durch 200 gebrechliche Baltendeutsche aus Neustadt und 500 gebrechliche Baltendeutsche aus Danzig neu belegt werden.«[131]  
Kaum war das geschehen und die Irrenanstalt in eine schmucke Altenresidenz umgewandelt, kamen die Mitarbeiter der Umsiedlungsstäbe auf die Idee, die »außerordentlich glückliche Lösung« Schwetz zu kopieren. »Da nun in Westpreußen noch weitere ehemalige Irrenanstalten, zum Beispiel Riesenburg und Neustadt, vorhanden« seien, entstehe die Frage, »ob diese nicht auch in Heime umgewandelt« und dort »weitere 1600 gebrechliche Baltendeutsche untergebracht werden könnten«.[132]   Der Vorschlag scheiterte an regionalen und militärischen Interessen. Zur gleichen Zeit visitierte der Leiter der Abteilung Erb- und Rassenpflege im Gesundheitsamt Lodz, Herbert Grohmann, das psychiatrische Krankenhaus Kochanówka in der Nähe der Stadt und befahl, so ein späterer polnischer Bericht, »in einer der Krankenhausabteilungen eine SS-Einheit einzuquartieren sowie drei Pavillons für die Aufnahme der aus dem Osten repatriierten Deutschen zu räumen«. Es dauerte nicht lange, bis am 13., 14. und 15. März 1940 etwa 540 Patienten der Anstalt im Gaswagen ermordet wurden.[133]   Als schließlich auch einige Zehntausend Deutsche aus Litauen und aus dem Narewgebiet umgesiedelt werden sollten, kommandierte der Höhere SS- und Polizeiführer in Posen, Wilhelm Koppe, der dort zugleich Himmlers Umsiedlungsbeauftragter war, die Gaswagen ins ostpreußische Soldau. Die Stadt lag nahe der litauischen Grenze, verfügte zudem über einen Eisenbahnknotenpunkt und praktischerweise über eine Heil- und Pflegeanstalt. Diese wandelten die Funktionäre in ein Zwischenlager für Umsiedler um, und umgehend ermordeten die Männer des Sonderkommandos Lange dort zwischen dem 21. Mai und dem 8. Juni 1940 rund 300 polnische und 1558 deutsche Patienten, mehrere Hundert davon stammten aus den benachbarten Anstalten Kortau und Tapiau.[134]  
Die SS-Kommandos mordeten nicht allein in den Anstalten zum Nutzen umgesiedelter Volksdeutscher. Zumindest vom August 1942 an, aber wahrscheinlich schon deutlich früher, wurden in den Lagern für solche Polen, die aus den annektierten Gebieten nach Zentralpolen (ins sogenannte Generalgouvernement) deportiert werden sollten, »mehrfach Kranke und Krüppel ausgelesen und abtransportiert«. Im Juli 1943 äußerte Eichmanns Mitarbeiter Hermann Krumey, der auch für die Deportation von Polen zuständig war: »Die bei der (Umsiedlungs-) Aktion anfallenden Geisteskranken und unheilbar Kranken wurden dem Reichssicherheitshauptamt zur Sonderbehandlung vorgeschlagen. Genehmigung wurde in allen Fällen erteilt.«[135]  
Der Massenmord in den deutsch-polnischen Randgebieten ging der Aktion T4 zeitlich voraus und lief dann noch einige Monate parallel. Ein konkreter Befehl lag dafür nicht vor. Dennoch arbeiteten die beteiligten Organisatoren und Nutznießer Hand in Hand und betrachteten ihr gemeinsames Handeln als zweckmäßig. Dafür bedurfte es lediglich einer mündlichen, möglicherweise nur vage ausgesprochenen Vorgabe, vielleicht nur eines Vorschlags, dem von keinem Vorgesetzten widersprochen wurde. Die Beteiligten ermordeten die Insassen der psychiatrischen Anstalten nicht aus erb- und rassenhygienischen Gründen, diese dienten ihnen allenfalls als Rechtfertigung, sondern aus naheliegenden Nützlichkeitserwägungen, aus purem Utilitarismus. Sie erschossen und vergasten die Patienten auch nicht systematisch, sondern allein wegen des akuten Bedarfs an Räumen und Betten oder dann, wenn sie zum Personenkreis solcher Polen und Juden gehörten, die gewaltsam vertrieben werden sollten. Aus ebensolchen Motiven ließ die Wehrmacht vom Herbst 1941 an Tausende Patienten sowjetischer Heil- und Pflegeanstalten ermorden.




550 kirchliche Anstalten für volksdeutsche Umsiedler
Die Umsiedlung von vielen Hunderttausend Deutschstämmigen aus dem Baltikum, dann aus dem früheren Ostpolen, aus Rumänien, Bulgarien und dem italienischen Südtirol wirkte sich auch im Innern des Deutschen Reichs aus. Sie schuf auch dort den selbsterzeugten Zwang, Zwischenunterkünfte bereitzustellen. Das beschleunigte die Deportation der Patienten in die Gaskammern. Einige Beispiele belegen den Zusammenhang:
In der Zeit vom 13. bis 20. September 1940 wurden 218 von 452 Pfleglingen der badischen Anstalt Schwarzacher Hof in die Tötungsanstalt Grafeneck deportiert. Daraufhin beschlagnahmte die Volksdeutsche Mittelstelle die Gebäude am 30. Oktober. Bereits am 24. Oktober hatte die NSV-Ortsgruppe Unterschwarzach die Anstalt zum Zweck der »Unterbringung der Dobrudschadeutschen« besichtigt. Doch scheiterte dieses Vorhaben, und stattdessen wurden um Ostern 1941 herum 250 bis 300 südosteuropäische Deutsche in der Anstalt Kehl-Kork einquartiert.[136]  
Am 26. Mai 1940 hatte die für das Wohl der Umsiedler zuständige Volksdeutsche Mittelstelle 299 psychisch kranke Südtiroler aus der Anstalt Pergine bei Trient in die süddeutsche Heil- und Pflegeanstalt Schussenried umgesiedelt. Am 1. November folgten weitere 195 Südtiroler Patienten. Jedes Mal hatten die Mitarbeiter der Aktion T4 zuvor eine entsprechende Zahl einheimischer Patienten in die Gaskammer von Grafeneck abtransportiert.[137]  
Nachdem in den Wochen zuvor 320 der 760 Kranken aus der Anstalt Stetten in Grafeneck getötet worden waren, belegte die Volksdeutsche Mittelstelle die Gebäude am 15. Dezember 1940 mit Umsiedlern.[138]   Am 12. Oktober hatte der im Württembergischen Innenministerium zuständige Medizinaldezernent diesen Vorgang als »reine Verwaltungsmaßnahme« bezeichnet, »die dadurch veranlasst sei, dass sehr viele von den ausgesiedelten Russlanddeutschen mitgebrachte anstaltsbedürftige Kranke auf die verschiedenen Anstalten im Reich verteilt werden müssten«.[139]  
Am 9. November 1940 schrieb der Leiter des Landesfürsorgeverbandes Schwaben an die Leitung der katholischen St. Josefskongregation Ursberg, der Gau Schwaben habe »etwa 7000 Volksdeutsche aus den Ostgebieten in lagerähnlicher Form unterzubringen«. Weiter heißt es in dem Brief: »Ich sehe mich daher gezwungen, die in Ihrer Anstalt auf Kosten des Landesfürsorgeverbandes Schwaben versorgten Pfleglinge (…), die unter die Gebrechlichengruppe geisteskrank, geistesschwach, blöd, epileptisch fallen«, in die öffentliche Anstalt Kaufbeuren zu verlegen. Der Schreiber gab lediglich Zahlen vor, »110 männliche und 70 weibliche Pfleglinge«, die Namen der »zur Abgabe bestimmten« Menschen sollte die Leiterin der Pflegeanstalt mitteilen. Am 18. und 19. November wurden die Patienten abgeholt (siehe für den 19. Nov. Seite 87f.).[140]  
Ebenfalls im zweiten Halbjahr 1940, zuletzt am 2. Dezember, verlegten die Transporteure der Aktion T4 mehr als 400 Patienten der südbadischen St. Josefsanstalt. Anschließend quartierte die Volksdeutsche Mittelstelle auch dort 208 Volksdeutsche ein, später folgten zur Eindeutschung vorgesehene Slowenen.[141]  
Um diese Zeit räumte die Gekrat die Anstalt Attl bei Wasserburg am Inn. Der für Umsiedlungen mitverantwortliche Beamte im Reichssicherheitshauptamt Hans Ehlich bemerkte dazu im Februar 1941 rückblickend: »Dieses Kloster gehört Laienbrüdern, die bisher unheilbare Idioten in ihrer Anstalt untergebracht hatten. Ein Teil dieser Belegschaft ist bereits ›abgereist‹. Der Kreisleiter hat diese Anstalt dem Reichsführer SS zur Aufnahme von Rückwanderern zur Verfügung gestellt.«[142]  
Ähnliches ereignete sich in den Neuendettelsauer Anstalten in Franken. Am 23. April 1941 schrieb der Beauftragte der Reichsärztekammer an das Innenministerium: »Die vom Reichsführer SS mit der gesundheitlichen Betreuung deutscher Umsiedler beauftragte Auslandsabteilung der Reichsärztekammer Berlin bittet den Reichsinnenminister, zum Zweck der Unterbringung alter, gebrechlicher und pflegebedürftiger Südtiroler das Reichsleistungsgesetz gegenüber den besonders geeigneten Neuendettelsauer Anstalten in Anwendung zu bringen. Es wird die Freimachung von 1800 Plätzen gefordert.«[143]   Wie bei den Umsiedlungen im besetzten Polen ging man offenbar selbst bei der Räumung von Anstalten davon aus, »dass für einen Südtiroler derselbe Platz wie für zwei bisherige Pfleglinge erforderlich ist«.[144]   Am 20. April erklärte sich der Direktor der Evangelisch-lutherischen Diakonissen-Anstalt Neuendettelsau bereit, »550 Betten für die Volksgenossen aus Südtirol zur Verfügung zu stellen«.[145]   Am 14. Juli 1941 berichtete die Reichsärztekammer an Himmlers Umsiedlungsbehörde: Mit der Anstaltsleitung sei »ein weitgehendes Einverständnis erzielt« worden. Das geschah allerdings erst, nachdem Himmler am 3. 7. 1941 befohlen hatte, »die Unterbringung der alten, nicht mehr einsatzfähigen Südtiroler Umsiedler sofort in Angriff zu nehmen«.[146]  
Der Würzburger Beauftragte der Volksdeutschen Mittelstelle teilte seinen Berliner Vorgesetzten im September 1940 mit: »Zur Unterbringung der für den Gau Mainfranken vorgesehenen Volksdeutschen aus Bessarabien habe ich unter anderem von der Nervenheilanstalt Werneck mehrere Häuserkomplexe beschlagnahmt und durch Umsiedlung der Geisteskranken die Freimachung durchgeführt.«[147]  
Von den 1500 Gebäuden, die von der Volksdeutschen Mittelstelle in den Jahren 1940 und 1941 als Umsiedlerlager genutzt wurden, waren immerhin 550 kirchliche Pflegeanstalten.[148]  




Feste Winterquartiere für die Wehrmacht
Im Sommer 1941 marschierten die Deutschen mit dem Vorsatz in die Sowjetunion ein, 30 Millionen Menschen verhungern zu lassen und mehrere Millionen aktiv zu ermorden. Sie führten, um es mit Ernst Nolte (1963) zu sagen, den »ungeheuerlichsten Versklavungs- und Vernichtungskrieg, den die moderne Geschichte kennt«.[149]   Deutsche Wirtschaftsfachleute planten, die dichtbevölkerten industriellen und städtischen Zentren der Sowjetunion von der Lebensmittelversorgung abzuschnüren; Wehrmacht und SS verständigten sich darauf, die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD aufzustellen, deren spezielle Aufgabe das blutige, unmittelbare Massenmorden war.
Unterstützt von Soldaten der Wehrmacht, Polizeiregimentern und einheimischen Hilfstruppen, erschossen die Angehörigen dieser Einheiten in den ersten sechs Monaten des Krieges etwa 500000 jüdische Männer, Frauen und Kinder, ferner einige Tausend Kommunisten. Während der ersten acht Monate ließ die Wehrmacht in den Gefangenenlagern etwa zwei Millionen kriegsgefangene Soldaten der Roten Armee vorsätzlich verhungern und mehrere Zehntausend jüdische Soldaten zur Exekution aussondern. Zuvor, während der Märsche zu den Gefangenenlagern, hatten die begleitenden Wehrmachtssoldaten Zehntausende entwaffnete Sowjetsoldaten am Wegesrand erschossen.
Im Herbst 1941 notierte der Hamburger Bürgermeister den Zweck der deutschen Belagerung von Leningrad: »Man nimmt an, dass der größte Teil der Menschen dort, ca. 5,5 Millionen, verhungern wird.« Ein höherer SD-Offizier, Dr. Martin Sandberger, sagte es so: »In dem gesamten Gebiet wird aus ernährungswirtschaftlichen und anderen Gründen eine sehr hohe Sterblichkeitsziffer erreicht werden.« Eduard Wagner, 1941 Generalquartiermeister des Heeres, 1944 Verschwörer des 20. Juli, hatte angeordnet: »Nicht arbeitende Kriegsgefangene haben zu verhungern.«[150]   Insgesamt forderte der Krieg auf sowjetischer Seite 25 Millionen Tote.
Vor dieser Szenerie des Schreckens mag der Mord an mehreren Zehntausend sowjetischen Geisteskranken, Behinderten und ansteckend Kranken als Einzelthema weniger bedeutsam erscheinen. Doch zieht dieses Verbrechen die erinnernde Aufmerksamkeit auf sich, weil es sich gegen schwache, vollständig wehrlose, hilfs- und liebebedürftige Menschen richtete. Oft ging es den Vertretern der Wehrmacht um die Lebensmittel, die von den »nutzlosen Essern« in den Heil- und Pflegeanstalten verbraucht wurden, fast immer um die festen, in der Regel repräsentativen Gebäude, in denen die Kranken untergebracht waren und die nun in Soldatenquartiere oder Lazarette umgewidmet werden sollten. So heißt es in einer Meldung des Sonderkommandos 4b über den Mord an 599 Geisteskranken Anfang November 1941: »Der durch die Erschießung des größten Teils der Insassen der Irrenanstalt in Poltawa freigewordene landwirtschaftliche Betrieb steht in erster Linie dem dortigen Kriegslazarett zur Verfügung. Die angefallene Wäsche, die Kleider und die sonstigen Gebrauchsgegenstände sind gleichfalls in erster Linie den Lazaretten zugeführt worden.«[151]  
Der Chef der Einsatzgruppe A, SS-General Franz Walter Stahlecker, protokollierte am 8. Oktober 1941, hohe Offiziere der Wehrmacht hätten ihn mehrfach dringend gebeten, Nervenheilanstalten, »die für Quartierzwecke benötigt wurden, zu säubern«. Die Einsatzgruppe A operierte im Norden der Sowjetunion. In den beiden Wochen zuvor hatte Generalstabschef Franz Halder mit Generalquartiermeister Wagner mehrfach darüber gesprochen, Irrenanstalten im Bereich der Heeresgruppe Nord als winterfeste Unterkünfte für die Armee zu nutzen. Halder vermerkte Bedenken, aber auch das Ergebnis der Unterredungen: »Russen sehen Geistesschwache als heilig an. Trotzdem Tötung notwendig.« Allerdings erklärte sich Stahlecker für unzuständig. Zwar seien von seinen Einheiten bis Mitte November 748 Geisteskranke liquidiert worden, jedoch nur in solchen Fällen, wo die Nahrungsmittel aufgebraucht, die Pfleger geflüchtet, die Kranken vom Anstaltsgelände ausgebrochen waren und folglich, so Stahlecker, »zu einer Gefahr für die Sicherheit wurden«. Da jedoch die Quartierbedürfnisse des Heeres nichts mit der Sicherheitslage zu tun hätten, stellte er »den Wehrmachtsstellen anheim, mit eigenen Kräften die für notwendig erachteten Maßnahmen zu treffen«. Das jedoch wollten die Heeresoffiziere ganz überwiegend nicht. Ihnen lag sehr daran, die Morde den SS-Leuten zu überlassen, sie nicht gewöhnlichen Soldaten zuzumuten.
Trotz solcher Konflikte brachten die Deutschen viele Tausend Patienten sowjetischer Irrenanstalten um. Wie solche Entscheidungen zustande kamen, veranschaulicht die Geschichte um das Krankenasyl Makarewskaja. Im Gebiet der Frontlinie Leningrad-Schlüsselburg lebten dort Anfang Dezember 1941 noch 240 Frauen in einem ehemaligen Kloster. Sie litten an Syphilis oder Epilepsie; die meisten stammten aus dem nahegelegenen, nun belagerten Leningrad. Die Führung des 18. Armeekorps (der 18. Armee) wollte die Anstalt für ihre Zwecke nutzen und schlug daher vor, die Insassinnen von Einheiten der SS erschießen zu lassen. Der örtlich zuständige Offizier, Oberst Nikolaus von Vormann, informierte Einsatzgruppenchef Stahlecker, der sich jedoch – zum wiederholten Mal – taub stellte. Nachdem Vormann zwölf Tage vergeblich auf eine Antwort gewartet hatte, wandte er sich an seinen militärischen Chef, Generaloberst Georg von Küchler, mit der Bitte, »die entsprechende Zustimmung des Brigadeführers Stahlecker herbeizuführen«. Neben der Zweckmäßigkeit für die Armee stützte Vormann sein Ansinnen mit einem weiteren Argument: »Es kommt hinzu, dass die Insassen der Anstalt auch im Sinne deutscher Auffassung Objekte nicht mehr lebenswerten Lebens darstellen.«
Selbstverständlich hatten Offiziere und einfache Soldaten im Winter 1941/42 andere Sorgen, als in den Gefechtsgebieten den Euthanasiegedanken zu verwirklichen. Ihnen machte vor allem die Kälte zu schaffen. Im Norden der Sowjetunion war die Temperatur damals auf 35 Grad minus gefallen. In dieser Situation insistierte Oberst Vormann am 25. Dezember abermals, eine Regimentsgruppe in das Kloster Makarewskaja zu verlegen, weil sonst keine ausreichenden Unterkünfte vorhanden seien. Von Küchler »erteilte seine Zustimmung zur Lösung des Problems im ehemaligen Kloster Makarewskaja« postwendend, und zwar in der Form, wie sie einige Wochen zuvor vorgeschlagen worden war (»Tötung notwendig«), und befahl ohne Wenn und Aber: »Der SD wird die entsprechenden Weisungen zur Durchführung unmittelbar durch SS-Brigadeführer Stahlecker bei der Armee erhalten.« Unter dem Datum 3. Januar 1942 kann man im Kriegstagebuch des 18. Armeekorps lesen: »Betrifft: Irrenanstalt in Makarewskaja. Die Angelegenheit ist bereinigt.«[152]  
Auf nachdrücklichen Wunsch der örtlichen Wehrmachtsoffiziere hatte ein Kommando der Einsatzgruppe A die 240 Patientinnen erschossen. Geht man die Meldungen und Berichte der SS-Einsatzkommandos durch, dann sind gewiss nicht alle, jedoch viele der deutschen Massenmorde an sowjetischen Geisteskranken, Behinderten und Kranken dokumentiert. Dafür einige Beispiele:
Aus der Ereignismeldung Nr. 88, datiert vom 19. September 1941, erfahren wir: Die Einsatzgruppe A exekutierte am 22. August, unterstützt vom lettischen Selbstschutz, 544 Geisteskranke des Irrenhauses Aglona in der Nähe von Daugavpils (Dünaburg). Zehn Männer, »die als geheilt mit Defekt anzusehen sind«, wurden nach der Sterilisierung von Anstaltsleiter Dr. Berg entlassen.
In der Ereignismeldung Nr. 132 vom 12./13. November 1941 berichtete der Chef der Einsatzgruppe B über eines der ihm unterstehenden Mordkommandos: »Die Zahl der durch das Einsatzkommando 5 Exekutierten betrug bis zum 20. 10. 1941 insgesamt 15110. In der Zeit vom 13. 10. 41 bis 19. 10. 41 sind davon 20 politische Funktionäre, 21 Saboteure und Plünderer und 1047 Juden erschossen worden. Eine besonders starke seelische Belastung der mit der Durchführung beauftragten Männer stellte die am 18. 10. 41 vorgenommene Liquidation von 300 geisteskranken Juden der Kiewer Irrenanstalt dar.«[153]  
In der Ereignismeldung Nr. 148 vom 19. Dezember 1941 wurde mitgeteilt: »In Schumjatschi (nahe Smolensk) wurden 16 geisteskranke jüdische und russische Kinder erschossen, die in einem Kinderheim untergebracht waren.« Angeblich waren sie »von den sowjetischen Behörden in einem vollkommen verwahrlosten Zustand zurückgelassen« worden. Auch in diesem Fall gehörte ein Offizier der Wehrmacht zu den Vollstreckern: »Der hinzugezogene deutsche Oberstabsarzt vom Lazarett in Schumjatschi erklärte, dass das Kinderheim mit seinen Insassen einen Seuchenherd erster Ordnung darstelle und dass daher ihre Erschießung geboten sei.«[154]  
In einem Bericht des Einsatzkommandos 2 (der Einsatzgruppe A) wurde Anfang 1942 der Massenmord an den lettischen Juden bilanziert und die Situation erörtert, in der sich die 19000 aus dem deutschen Reich nach Riga deportierten Juden befanden. Sie waren im Rigaer Ghetto und in zwei Lagern unter extrem schlechten Bedingungen untergebracht. »Um jeder Seuchengefahr im Ghetto und in den beiden Lagern von vornherein zu begegnen«, so heißt es in dem Dokument, »wurden in Einzelfällen ansteckend erkrankte Juden (Ruhr und Diphtherie) ausgesondert und exekutiert. Um ein Bekanntwerden dieser Maßnahmen bei den hiesigen Juden und bei den Juden im Reich zu vermeiden, wurde der Abtransport als Verbringung in ein jüdisches Alters- und Krankenheim getarnt. Außerdem wurden einige geisteskranke Juden in derselben Weise ausgesondert.«[155]  
Im Dezember 1942 verschaffte sich der Schriftsteller Ernst Jünger ein Bild vom Russlandfeldzug und reiste bis zum Kaukasus. In Woroschilowsk (= Stawropol) schrieb er am 1. Dezember 1942 auf, was er beim Besuch in einem bakteriologischen, auf den Erreger der Pest spezialisierten Forschungslabor gehört hatte: »Da im Pestinstitut auch große Mengen von Impfstoff hergestellt werden, wurde es nach dem Einmarsch der deutschen Truppen unter Schutz gestellt. Man teilte ihm zur Versorgung eine Kolchose zu, auf welcher der russische Staat bis dahin 800 Geisteskranke beschäftigt und ernährt hatte. Diese Kranken wurden nun, um das Gut für das Pestinstitut zu räumen, durch den Sicherheitsdienst umgebracht. In einem solchen Zug verrät sich die Neigung des Technikers, die Moral durch Hygiene zu ersetzen, ganz ähnlich, wie er die Wahrheit durch Propaganda ersetzt.«

In der ihm eigenen Nüchternheit resümierte Ernst Jünger Ende Dezember 1942 seine Eindrücke vom Vorgehen der deutschen Truppen: »Das Reich des Todes wird zum Abstellraum; man steckt, was unbequem, was schwierig scheint, dorthin auf Nimmerwiedersehen. Doch darin irrt man sich vielleicht.«[156]   Man irrte sich tatsächlich. Einzelne Menschen kamen durch Zufälle davon und berichteten später, unter ihnen Galina Getmanschuk. Sie war als Mädchen in einem Heim für behinderte Kinder der Stadt Jeisk (Region Krasnodar) untergebracht. Am 9. und 10. Oktober 1942 fuhren SS-Männer mit einem Gaswagen vor und erstickten darin fast alle 260 Kinder aus diesem Heim, mehr als 100 waren noch Kleinkinder oder Babys. Mit wenigen anderen konnte Galina Getmanschuk sich verstecken und entrinnen. 1962 berichtete sie:
»Mit einem Teil der Kinder, besonders mit den Babys, wurde man schnell fertig. Dann begaben sich die Deutschen in das Wohnhaus und suchten dort und um das Haus herum die übrigen Kinder. Wie das Aufladen der Kinder vor sich ging, kann ich heute nicht mehr genau beschreiben, da ich vor Schreck nichts sah. Ich kann mich nur daran erinnern, dass einer der Deutschen zur Toilette kam, an die Tür klopfte und auf Deutsch sagte: ›Kinder, Kinder, kommt!‹ Wir machten jedoch nicht auf. Da sagte er in gebrochenem Russisch: ›Skoro, skoro!‹ (Schnell, schnell). Weil wir annahmen, er wolle auf die Toilette, machten wir ihm auf. Er ging nicht hinein, sondern trieb uns zum LKW. Der zweite Deutsche, der bei dem Wagen stand, wies mit der Hand auf den Wagen und wiederholte mehrmals: ›Sitzen, sitzen!‹. Ich bin jedoch nicht eingestiegen, sondern habe eine günstige Gelegenheit genutzt, lief in das Haus und versteckte mich im oberen Stockwerk. Dabei habe ich noch hören können, wie ein Dolmetscher eine Erzieherin fragte, ob alle Kinder in den LKW verladen worden seien. Sie antwortete: ›Nein, nicht alle.‹ Danach sagte der Dolmetscher: ›Nun gut, wir werden morgen wiederkommen.‹« Am nächsten Tag kamen die Deutschen wieder, verluden und vergasten noch einmal 25 Kinder – nur fünf konnten sich versteckt halten und überlebten.[157]  
Nach der Befreiung der Stadt Krasnodar im Jahr 1943 führte die sowjetische Justiz einen Prozess gegen Personen, die mit den Deutschen kollaboriert hatten. Ein Zeuge sagte im Juli 1943 aus: »Am 22. August (1942) begab ich mich in das Städtische Krankenhaus Nr. 3, in dem ich zuvor behandelt worden war, und wollte mir ein Attest ausstellen lassen. Als ich den Hof betrat, erblickte ich ein großes Lastauto mit dunkelgrauer Karosserie. Bevor ich auch nur zwei Schritte tun konnte, packte mich ein deutscher Offizier beim Kragen und stieß mich in den Kasten hinein. Das Innere des Autos war mit Menschen vollgestopft, manche ganz nackt, andere nur in Unterwäsche. Die Tür schnappte zu. Ich merkte, dass sich das Auto in Bewegung setzte. Nach einigen Minuten wurde mir übel; ich begann, das Bewusstsein zu verlieren. Ich hatte seinerzeit Luftschutzkurse besucht; daher wurde mir sofort klar, dass wir mit irgendeinem Gas vergiftet wurden. Ich zerriss mein Hemd, benetzte es mit Harn und presste es an Nase und Mund. So konnte ich leichter atmen, schließlich wurde ich aber doch ohnmächtig. Als ich zur Besinnung kam, lag ich in einer Grube, zwischen mehreren Dutzend von Leichen. Mit großer Mühe gelang es mir, herauszukriechen und mich nach Hause zu schleppen.«[158]  
In den 1960er-Jahren berichtete der ukrainische Arzt Professor W. P. Protopopow von einer Szene, die sich im Oktober 1941 im Psychiatrischen Krankenhaus in Charkow abgespielt hatte und die er nie vergessen werde: »Eine Gruppe entkleideter, hilfloser Kranker, die von bewaffneten Faschisten umringt ist. Einige der Kranken weinten, andere lachten, nicht begreifend, was um sie herum vorging, sich – vielleicht – in der Gewalt von Wahnvorstellungen wähnend, wieder andere waren völlig teilnahmslos. Zweifellos haben viele Kranke begriffen, was vor sich ging, und instinktiv ihren drohenden Tod gefühlt. Ihre ganze Schuld bestand darin, dass sie krank und hilflos waren.«[159]  




Erfassung missgestalteter Neugeborener
Früherkennung für eine tödliche Behandlung
Der Beschluss, geistig und körperlich behinderte Kinder nach bestimmten Kriterien zu ermorden, wurde im Sommer 1939 in der Kanzlei Hitlers gefasst. Neben den schon einschlägig bekannten Vertretern des Innenministeriums und der Kanzlei des Führers beteiligten sich daran die Ärzte Ernst Wentzler, Werner Catel und Hans Heinze. Bereits im Frühjahr 1938 war ein halb verdeckt, halb öffentlich arbeitendes Gremium geschaffen worden, das unter dem pompösen Namen Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anlagebedingter schwerer Leiden firmierte und Gesuche bearbeitete, die sich aus der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik ergaben: Ausnahmen vom strikten Abtreibungsverbot und auch Anträge auf aktive Sterbehilfe.
Der vertrauliche Erlass, mit dem am 18. Juli 1939 die Meldepflicht für, wie es hieß, »missgestaltete usw. Neugeborene« eingeführt wurde, machte die Institution Amtsärzten, Hebammen und Gemeindeschwestern, Kinder-, Haus- und Klinikärzten bekannt. Sie alle unterlagen fortan der Pflicht, Säuglinge und Kleinkinder mit Behinderungen verschiedener Art zu melden. Niedergelassene Hebammen bekamen pro Meldung zwei Reichsmark Honorar. Für Neugeborene war das ausgefüllte Formular an das Gesundheitsamt des Wohnortes zu schicken. Von dort leitete es der Amtsarzt an die Adresse des Reichsausschusses weiter: Schließfach 101 des Berliner Postamts W 9 in der Linkstraße – in unmittelbarer Nähe der Reichskanzlei.[160]  
Die Meldepflicht begründeten die Verantwortlichen mit dem Hinweis, die erhobenen Daten dienten besserer Prävention: »Zur Klärung wissenschaftlicher Fragen auf den Gebieten der angeborenen Missbildung und der geistigen Unterentwicklung ist eine möglichst frühzeitige Erfassung der einschlägigen Fälle notwendig.« Der Erfassungsbogen begann nicht mit dem Namen des potentiellen Opfers, sondern mit der Diagnose »Meldung eines Falles von …«. Zu berichten war von Kindern mit »Idiotie, Mongolismus, Mikrozephalie, Hydrozephalus, Missbildungen jeder Art, besonders von Gliedmaßen, schwere Spaltbildungen des Kopfes und der Wirbelsäule usw., Lähmungen einschließlich Littlescher Erkrankung«. (Die Littlesche Erkrankung heißt heute zerebrale Lähmung, Mongolismus entweder Down-Syndrom oder Trisomie 21.) Der Meldebogen erwies sich bald als zu ungenau und wurde erweitert. Hinfort hatten Ärzte Fragen nach den sogenannten Meilensteinen der kindlichen Entwicklung – Sitzen, Laufen, Sauberkeit, Sprechen – zu beantworten. Zudem sollten sie anfallartige Erscheinungen angeben, die voraussichtliche Lebensdauer des geschädigten Kindes und die Aussicht auf »Besserung oder Heilung« abschätzen.[161]  
Gleichzeitig gründeten die Organisatoren des Reichsausschusses die ersten drei Sonderstationen in den Psychiatrischen Anstalten Brandenburg-Görden, Am Spiegelgrund (Wien) und Eglfing-Haar (München). Diese Stationen trugen den beschönigenden Namen Kinderfachabteilung. Sie dienten der Beobachtung, medizinischen Experimenten und der Ermordung eines erheblichen Teils der dort eingewiesenen Kinder.
Ebenfalls im Sommer 1940 erschien ein veröffentlichter, freilich getarnter Erlass zur Praxis der Kindermorde. Darin behaupteten die Verfasser: »Der Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anlagebedingter schwerer Leiden hat zur Behandlung der zu meldenden missgestalteten usw. Kinder nunmehr in der Landesanstalt Görden bei Brandenburg an der Havel eine Jugendpsychiatrische Fachabteilung eingerichtet, die unter fachärztlicher Leitung sämtliche therapeutischen Möglichkeiten, die aufgrund letzter wissenschaftlicher Erkenntnisse vorliegen, wahrnimmt. Es ist beabsichtigt, außer dieser Abteilung noch weitere Anstalten und Fachabteilungen einzurichten. Der Reichsausschuss wird in der Folgezeit an die Amtsärzte, in deren Bezirk das jeweils zur Einweisung in Frage kommende Kind wohnt, herantreten und ihnen mitteilen, in welcher Anstalt das Kind Aufnahme finden kann. Sache der Amtsärzte ist es, die Eltern des in Rede stehenden Kindes von der sich in der näher bezeichneten Anstalt bzw. Abteilung bietenden Behandlungsmöglichkeit in Kenntnis zu setzen und sie gleichzeitig zu einer beschleunigten Einweisung des Kindes zu veranlassen. Den Eltern wird hierbei zu eröffnen sein, dass durch die Behandlung bei einzelnen Erkrankungen eine Möglichkeit bestehen kann, auch in Fällen, die bisher als hoffnungslos gelten mussten, gewisse Heilerfolge zu erzielen.«[162]  
Der letzte Satz hatte es in sich. Eltern sollten auf therapeutische Erfolge hoffen, um ihr behindertes Kind – halb freiwillig, halb gedrängt – in eine jener Fachabteilungen einweisen zu lassen, deren Hauptzweck im klinisch verbrämten Morden bestand. Fragten die Mitarbeiter des Reichsausschusses bei den Amtsärzten nach dem Zustand eines bereits gemeldeten Kindes, so lautete die Standardformulierung: »… bitte ich um einen ärztlichen Bericht über die weitere Entwicklung des Kindes bzw. über dessen in der Zwischenzeit eingetretenen Tod.«[163]  
Wie die bürokratischen Abläufe in der Zentrale des Reichsausschusses organisiert waren, ermittelte die Staatsanwaltschaft Schwerin 1949 und erhob Anklage gegen Richard von Hegener, den wichtigsten Sachbearbeiter dieser Organisation: »Die Leerung des Schließfaches wurde täglich durch Angehörige des Amtes II der Reichskanzlei durchgeführt. Die Tätigkeit des v. Hegener bestand darin, die täglich eingehenden Meldungen genauestens zu überprüfen und die vermutlich zur Behandlung kommenden Fälle auszusondern.« Von Hegener standen für diese Arbeit drei Sekretärinnen zur Seite und in Zweifelsfragen sein Vorgesetzter Hans Hefelmann. Besonders wichtige Angelegenheiten unterschrieben Viktor Brack oder dessen Stellvertreter Werner Blankenburg. Die für die Arbeit des Reichsauschusses notwendigen Haushaltsmittel überwies das Innenministerium. Verantwortlich zeichneten dort Herbert Linden und Fritz Cropp. Der Finanzbedarf erhöhte sich bald und in dem Maße, wie der Reichsausschuss seine »besonderen Aufgaben« ausweitete.[164]  
Die medizinisch nicht vorgebildete kleine Gruppe von Bürokraten meldete anhand festgelegter Kriterien jene Kinder, die laut Fragebogen an gravierenden Störungen litten, an die drei Gutachter des Reichsausschusses weiter. Zu diesem Zweck kopierten Hilfskräfte die Fragebogen dreimal und versandten die Kopien an die drei zwischen 1939 und 1945 durchgehend tätigen Gutachter: Werner Catel, Chef der Universitätskinderklinik Leipzig, Ernst Wentzler, praktischer Kinderarzt in Berlin, der eine private Kinderklinik betrieb, und Hans Heinze, Direktor der Landesanstalt Brandenburg-Görden und einer der Pioniere der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hatten die Gutachter ihre Todesurteile einmütig gefällt, traten wiederum von Hegener und dessen drei Sekretärinnen in Aktion. Sofern das fragliche Kind bereits in eine auf das Töten spezialisierte Station eingewiesen worden war, schrieben sie an den Leitenden Arzt: »Einer Behandlung steht nichts mehr im Wege.« Ferner bat von Hegener »zu gegebener Zeit um Mitteilung von dem Ergebnis der Behandlung«.

Alle drei Gutachter entschieden nicht nur über Leben und Tod von vielen Tausend Kindern und später auch Jugendlichen, zunächst bis zu 14, dann bis zu 17 Jahren, sondern mordeten in ihren jeweiligen Kliniken auch selbst, wobei die Abteilung Heinzes in Brandenburg-Görden als Reichsschulanstalt des Reichsausschusses bezeichnet wurde. Das bedeutete: Heinze wies dort zumeist sehr junge Ärzte und Ärztinnen ein, wie das klinische Morden nach den Regeln der Kunst zu vollziehen sei.
Kamen die Gutachter in ihren unabhängig voneinander verfassten Stellungnahmen zu dem Schluss, dass das Kind mit einiger Wahrscheinlichkeit getötet werden solle, ließen sie es über Richard von Hegener in eine der Kinderfachabteilungen einweisen. Nach dessen Angaben sollen bis zum Ende des Dritten Reichs etwa 100000 behinderte Kinder an den Reichsausschuss gemeldet worden sein, von denen »etwa 5200 einer Behandlung (Tötung) zugeführt wurden«. Dazu richteten die Bediensteten und die Gutachter des Reichsausschusses nach und nach rund 25 Kinderfachabteilungen in psychiatrischen Kliniken und (seltener) in Kinderkrankenhäusern ein. Häufig erst nach einer längeren Zeit der Beobachtung töteten Ärzte, auch viele Ärztinnen und Krankenschwestern die Kinder mit Hilfe überdosierter Beruhigungsmittel, insbesondere mit Luminal.[165]   Die Zahl der auf diese Weise ermordeten Kinder hatte von Hegener mit 5200 vermutlich zu gering angegeben, wahrscheinlich sind ein- bis zweitausend weitere Babys, Kinder und auch Jugendliche dem Verfahren zum Opfer gefallen, das der Reichsausschuss organisierte. Darüber hinaus wurden, wie neuere Forschungen ergaben, etwa 4500 Kinder und Jugendliche in den Gaskammern der Aktion T4 erstickt.[166]   Ähnliches geschah in der zweiten – dezentralen – Phase der Euthanasiemorde. So wurden von 18 Mädchen, die am 17. August 1943 zusammen mit erwachsenen Frauen von Hamburg nach Wien deportiert wurden, zwölf in der dortigen Kinderfachabteilung ermordet, während die anderen sechs Mädchen derselben Altersgruppe in der benachbarten psychiatrischen Anstalt ohne die Gutachten des Reichsausschusses den Tod fanden. So gesehen steht fest, dass zwischen 1939 und 1945 deutlich mehr als Zehntausend körperlich und geistig behinderte Kinder ermordet wurden.




Todesurteil: Lebensalter 14,8, Intelligenzalter 8,6
Nicht wenige Spezialstationen des Reichsausschusses wuchsen schnell über ihren ursprünglichen, allein mörderischen Zweck hinaus und wurden zu diagnostischen Zentren, in denen die dort beschäftigten Ärzte selbst Anträge auf die Ermordung von Kindern stellten, die dann von den Gutachtern des Reichsausschusses geprüft und zumeist bestätigt wurden. Von den mit Kinderfachabteilungen verbundenen jugendpsychiatrischen Abteilungen Lüneburg, Brandenburg-Görden, Stadtroda, Loben, Berlin-Wittenau und Wien (Am Spiegelgrund) ist überliefert, dass dort viele auffällig gestörte oder geschädigte Kinder aufgenommen, diagnostisch eingeordnet, dann weiterverlegt, gegebenenfalls entlassen oder auch getötet worden sind.

Als Beispiel sei die Kinderfachabteilung in der Heil- und Pflegeanstalt Lublinitz (Loben) in Oberschlesien angeführt. Dr. Ernst Buchalik leitete die Anstalt, Dr. Elisabeth Hecker unterstand die Kinder- und Jugendabteilung. In der sozialpsychiatrischen Aufnahmestation teilten die Ärzte die Patienten nach einer Beobachtungsphase in sechs Kategorien ein:
»Nach der Aufnahme in die Klinik machte man den Kindern einen Halsabstrich und untersuchte sie auf Diphterie. Die ganze Zeit brach keine Epidemie aus. In der Klinik befanden sich durchschnittlich 60 Kinder im Alter von acht Monaten bis 18 Jahren. Sie blieben höchstens sechs bis acht Wochen. Aufgrund der Untersuchung wurden sie verschiedenen Gruppen zugeordnet und dementsprechend verschiedenen Einrichtungen zugeteilt: 1. Vier- bis achtjährige Kinder, die als normal galten, wurden nach Orzesche in ein Kinderheim mit angeschlossener Schule verlegt; 2. schwachsinnige Kinder im Alter von fünf bis 18 Jahren, die ein Handwerk erlernen konnten, in die Anstalt Bergstadt überstellt; 3. psychopathische Kinder, Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 14, der Anstalt Klosterbrück zugewiesen; 4. die von Gerichten eingewiesenen Jungen im Alter von 14 bis 18 kamen in die Besserungsanstalt Grottkau; 5. die von Gerichten eingewiesenen Mädchen gleichen Alters in die Besserungsanstalt Loben; 6. schwachsinnige Kinder, Idioten, Epileptiker, Mongoloide, Hydrocephale, Paralytiker usw. wurden in die Abteilung B der Anstalt Loben überstellt.«[167]  
Die letztgenannten Kinder meldete die Klinik dem Reichsausschuss. Die Abteilung B – das B stand womöglich für »Behandlung« – diente als Kinderfachabteilung dem Zweck des beschleunigten Sterbens. Ärzte, die diese Formen diagnostischer Selektion betrieben, durften auf Initiative des Gutachters Heinze eine bessere Adresse führen. Statt einer Schwachsinnigenanstalt leiteten sie nunmehr eine Jugendpsychiatrische Klinik.
Passend zu dem in Lublinitz und anderswo angewandten Schema forderte Heinze in seinen »Vorschlägen für eine zukünftige Neugestaltung jugendpsychiatrischer Anstalten«, eine »differenzierte Planung«. Vorweg habe eine »Jugendpsychiatrisch geleitete Aufnahme- und Beobachtungsabteilung« die neueingewiesenen Patienten zu diagnostizieren, parallel dazu einen »bestimmten Erziehungs- und Behandlungsplan« festzulegen und »die differenzierte Unterbringung in differenzierten Anstalten anzustreben«. Nur innerhalb eines fachlich derart verfeinerten Rahmens konnten nach Heinze die dem »Reichsausschuss gestellten Aufgaben einwandfrei gelöst«, also aus seiner Sicht genügend genau über Leben und Tod entschieden werden.[168]   Die Männer und Frauen, die im Verbund des Reichsausschusses mordeten, verfolgten nicht das Ziel, alle normabweichenden Kinder zu töten, vielmehr wollten sie bildungsfähige von bildungsunfähigen Kindern trennen und vorwiegend milieugeschädigte Jugendliche von solchen, die Heinze als »anlagemäßig charakterlich abartig« einstufte. Aus diesem Selbstverständnis heraus forderte er, Hilfsschulen so zu reformieren, dass auch Kinder, die geistig retardiert seien, nicht überfordert würden. »Bei genügenden praktischen Fähigkeiten« sollten solche Kinder und Jugendliche intensiv gefördert werden, um sie »für einen bescheidenen Platz im Berufsleben einsatzfähig zu machen«.[169]  
Um die kindlichen und jugendlichen Patienten wissenschaftlich abgesichert den einzelnen Fallgruppen zuzuweisen, gehörten in der von Heinze geleiteten Anstalt Brandenburg-Görden umfangreiche psychologische Tests zum diagnostischen Standard.[170]   Auch die mit Todesurteilen endenden Gutachten des interdisziplinär zusammengesetzten Gördener Teams zeichnete eine genaue und objektivierende Begrifflichkeit aus. Über einen knapp 15-jährigen Jugendlichen, der wegen etlicher Diebstähle in die Fürsorgeerziehung geraten war, urteilten Heinze und sein Stationsarzt Hans Fischer anhand der Tests, die der Anstaltspsychologe nach den damals modernsten Methoden durchgeführt hatte:
»Walter erfüllte die Intelligenzprüfung nach Binet-Simon bei einem Lebensalter von 14,85 Jahren bis zu 8,60 Jahren und zeigte damit einen Intelligenzrückstand von 6,25 Jahren. Er war während der Prüfung zugänglich, etwas erwartungsängstlich und bemüht, ordentliche Antworten zu geben. Die schulischen und allgemeinen Kenntnisse erwiesen sich als keineswegs altersentsprechend. Er war weder imstande, sein Geburtsdatum zu nennen, noch das Datum des Prüfungstages anzugeben. Er war nicht in der Lage, spontan einige einfache Sätze aufzuschreiben. Bei der Verfertigung des Lebenslaufs vermochte er weder orthographisch noch inhaltlich sich verständlich zu machen. Im Rechnen konnte er nur Aufgaben der ersten beiden Grundrechnungsarten im Zahlenraum 1–10 lösen. Er las nur einfache Silben und diese buchstabierend. Seine sprachliche Ausdrucksweise war primitiv und häufig noch agrammatikalisch. (…) Er begriff nur mühsam die Flechttechnik und konnte auch nur unter Mithilfe sinngemäß arbeiten. Bei Klebearbeiten mit Buntpapier arbeitete er sehr unsauber und primitiv. Er entsprach dabei etwa einem fünfjährigen Knaben. Auch bei einfachsten praktischen Arbeiten erwies er sich als wenig anstellig. Ohne jede Umsicht führte er das Amt des Staubwischens aus. Hierbei war er ebenfalls kaum lernfähig. Noch nach dreiwöchigem Hiersein konnte er sein Bett nicht selbständig ausreichend ordentlich bauen, trotzdem er immer wieder angeleitet wurde. (…) Neben dem körperlichen Infantilismus traten auch in psychischer Hinsicht deutliche infantile Züge in Erscheinung. Von Anfang an hielt er sich an die wesentlich jüngeren Schulkinder. Niemals bat er, abends mit den gleichaltrigen Jugendlichen aufbleiben zu dürfen. Seine Lieblingsbeschäftigung war das kleinkindliche Aufziehen von Glasperlen. Es fehlte noch jeder Ansatz zu beruflichem Ernst.«[171]   Derart ausgefeilt formulierten Heinze und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Gründe für klinische Hinrichtungen.
Neben der geschätzten Zahl von Kindern, die im Verfahren des Reichsausschusses an künstlich erzeugten Lungenentzündungen starben, muss von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden. Viel spricht dafür, dass aktive Sterbeförderung und Sterbenlassen in Entbindungsheimen und Kinderkliniken zunehmend zur Routine gehörten. Karl Kötschau, ein angesehener Arzt für Naturheilkunde, veröffentlichte 1942 im Deutschen Ärzteblatt den Artikel »Der neue deutsche Arzt«. Darin schrieb er, das Niederringen des Rassefeindes, der Juden nämlich, sei eine militärische Aufgabe, dagegen gehöre es zu den Pflichten des Arztes, »mit der Gegenauslese im eigenen Volk fertig zu werden«. Deshalb habe schon der bedeutende Vorreiter der Kinderheilkunde Adalbert Czerny erklärt: »Die Säuglingsmortalität ist eine Auslese, sie betrifft in der überwiegenden Mehrzahl konstitutionell Minderwertige.«[172]  
Anders als den erwachsenen Opfern der Aktion T4 wurde den Kindern, die in die Fänge des Reichsausschusses und seiner Gutachter gerieten, von Anfang an in einem individuellen Verfahren das Leben genommen. Alle drei Gutachter publizierten fleißig, und nicht zufällig empfahl der für beide Mordagenturen – die Aktion T4 und den Reichsausschuss – tätige Psychiater Hans Heinze 1944 seinen im Zeichen des Bombenkrieges immer roher vorgehenden T4-Kollegen die »Reichsausschuss-Erfahrungen« als »Vorbild«, um »die Dinge in richtige Bahnen zu lenken«.[173]  




Massenmörder planen freundliche Kinderkrankenhäuser
Wie sehr wissenschaftlicher Fortschritt, Reformwille und die Sorge um Millionen gesunder und heilbarer Kinder mit dem Morden Hand in Hand gingen, lässt sich an dem Projekt Deutsches Kinderkrankenhaus zeigen. Nachdem der Gutachter des Reichsausschusses Ernst Wentzler bereits die Todesurteile für viele Hundert Kinder mitverfasst hatte, sprach er Anfang 1942 beim Amtsgericht Berlin-Mitte vor und ließ den Verein Deutsches Kinderkrankenhaus e.V. registrieren. Die Schirmherrschaft übernahm Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti.
Zur Gründungsversammlung erschienen je ein Vertreter des Hauptamts für Volksgesundheit der NSDAP und des Amts für Gesundheit der NS-Volkswohlfahrt, zudem Viktor Brack als Abgesandter der Kanzlei des Führers. Die Versammelten wählten Wentzler zum Vorsitzenden und Brack zum Stellvertreter – zwei Männer, die sich seit gut zwei Jahren als Massenmörder betätigten, jedoch die von ihnen begangenen Verbrechen als hilfreiche Maßnahmen für die glückliche Zukunft der Deutschen ansahen.[174]   Aus diesem Selbstverständnis engagierten sich diejenigen, die Tausende behinderte oder rassisch unerwünschte Kinder in den Tod schickten, zugleich für das Wohl des erbgesunden arischen Nachwuchses. Zu den derart Begünstigten zählten mehr als 90 Prozent aller Kinder und Jugendlichen des Landes.
Die hochrangigen Vereinsgründer beabsichtigten, »grundsätzlich auf dem Gebiet der Unterbringung kranker Kinder in Kinderkrankenhäusern Wandel zu schaffen«, und zwar in menschlich-seelischer und erzieherischer, in medizinisch-fachärztlicher, in wirtschaftlicher und baulicher Hinsicht. Zu ihren vorrangigen Zielen gehörte es, die Zahl der Klinikbetten für behandlungsbedürftige Kinder von 3,9 auf 8 pro 10000 Einwohner zu verdoppeln und dementsprechend ein Bauprogramm für 300 Kliniken in die Wege zu leiten. Neben quantitativen gehörten insbesondere qualitative Fortschritte zum Programm des Vereins. »Meist unübersichtliche« und »seelenlose« »Mammutanstalten« sollten der Vergangenheit angehören, die neu zu errichtenden Kinderkrankenhäuser in der Regel über 100, maximal 200 Betten verfügen, »damit auf jeden Fall der menschliche Kontakt zwischen dem leitenden Arzt, der Elternschaft und den ihm anvertrauten Kindern vorhanden ist«. Den reformerischen Zielen gemäß sollten die künftigen Kliniken »die Vorteile der öffentlichen Krankenanstalten mit denen der Privatkliniken vereinen«, demzufolge nach »privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten« geführt werden, jedoch »trotzdem in jeder Richtung den Forderungen der Gemeinnützigkeit entsprechen«. Im Sinne der Kinder schien es den Vereinsgründern richtig, das Monopol niedergelassener Ärzte für die ambulante Behandlung einzuschränken und den Kinderkliniken »eine poliklinische Tätigkeit« zu gestatten, was »in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit den frei praktizierenden Ärzten« zu geschehen hätte:
»Die seelische und erzieherische Betreuung der Kinder soll bereits beim Bau und der Organisation, besonders aber bei der Behandlung der Kinder bewusst als therapeutischer Faktor beachtet werden und zur Anwendung kommen. (Farbgebung der Räume, Pflegeeinheiten mit je 12 bis 16 Betten, Zuziehung von Kindergärtnerinnen und Lehrpersonal usw.) (…) Vor allem soll der leitende Kinderarzt für die Ganzheit jedes einzelnen Kindes verantwortlich sein, sodass die Tätigkeit des hinzugezogenen Facharztes bei voller Anerkennung seines an sich großen Wertes lediglich eine zusätzliche und meist wohl einmalige Tätigkeit darstellt. (…) Eine staatlich anerkannte Schule für Säuglings- und Kinderschwestern ist für diejenigen ›Deutschen Kinderkrankenhäuser‹ vorgesehen, welche über eine bestimmte Anzahl Betten und Infektionsabteilungen verfügen. (…) Die vorbeugende Gesundheitspflege soll besonders beachtet werden, also die Beratung von Mutter und Kind, die Verhütung von Rachitis und Infektionskrankheiten, besonders der Tuberkulose, Diphterie und des Scharlachs, und die regelmäßige Jugendzahnpflege.«
In Zusammenarbeit mit Walter Krüger, einem seinerzeit hochgeschätzten Architekten, und Carl Nöggerath, dem Freiburger Ordinarius für Kinderheilkunde, sollte auf einem mit »Kiefern und Laubholz parkähnlich angelegten und bewachsenen Gelände« im Norden Berlins ein Neubau der Wentzlerschen Klinik errichtet und zum Musterbau für 300 weitere Kinderkrankenhäuser werden. Den kriegsbedingten Baustopp wollten die Initiatoren für gründliche Vorstudien nutzen, damit die spätere Realisierung »umso besser und fehlerfreier« ausfalle.[175]   Finanzieren wollten sie die Musterklinik für den erbgesunden arischen Nachwuchs mit Hilfe eines Enteignungsakts und belasteten das Grundvermögen eines wegen angeblicher Staatsfeindlichkeit belangten katholischen Ordens dafür mit einer stattlichen Hypothek.[176]  




Kindergehirne für exzellente Wissenschaft
»Reichsausschussmaterial«, begehrt und verwertet
Die Ärzte des Reichsausschusses verbanden strukturelle Reformen und Fortschritte in der Pädiatrie mit dem Töten dauerhaft geschädigter Kinder und mit aggressiver Forschung. Zu letzterem Zweck kooperierten sie mit Universitäten und angesehenen Instituten. Die Ärzte, die in Berlin-Wittenau behinderte Kinder ermordeten, arbeiteten eng mit der Pathologischen Abteilung des Rudolf-Virchow-Krankenhauses zusammen, geleitet von Berthold Ostertag, und mit der Universitätskinderklinik der Charité, der Georg Bessau vorstand. Die Psychiater, die in der Anstalt Leipzig-Dösen Kinder ermordeten, pflegten den wissenschaftlichen Austausch mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in Berlin-Buch und mit der Universitätskinderklinik in Leipzig.[177]  
Ihre Kollegen auf der Todesstation für Kinder in München-Haar kooperierten mit der örtlichen Universitätskinderklinik unter Alfred Wiskott und – wie auch die Ärzte der Kinderfachabteilungen Ansbach und Kaufbeuren – mit der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München.[178]  
Diese renommierte Einrichtung, ebenfalls ein Kaiser-Wilhelm-Institut, errichtete eine eigene Prosektur in Haar, geleitet von den Ärzten Hans Schleusing und Barbara Schmidt. Enge Verbindungen bestanden zwischen dem Wiener Lehrstuhl für Kinderheilkunde (Franz Hamburger) und der dortigen Kinderfachabteilung Am Spiegelgrund; die Universitätskinderklinik und die Psychiatrische Klinik in Heidelberg wirkten bei ihren Forschungen mit den Todesanstalten Eichberg, Kalmenhof und Wiesloch zusammen; das Neurologische Forschungsinstitut Viktor von Weizsäckers in Breslau bezog regelmäßig Kindergehirne aus der nahegelegenen psychiatrischen Klinik Loben (Lubliniec).[179]  

Hans Heinze, Werner Catel und Ernst Wentzler, die Gutachter des Reichsausschusses, sicherten sich für derartige Forschungen das Recht des ersten Zugriffs auf die zu ermordenden Kinder. »Ich wäre dankbar«, schrieb Hefelmann im November 1942 an Wentzler, »wenn Sie als auch die beiden anderen Gutachter auf den Begutachtungsbögen jeweils vermerken würden, für welche Fälle ein Interesse seitens Leipzig oder Görden besteht. Die Zuweisungen werden dann entsprechend erfolgen.«[180]   Vorausgegangen war ein Schreiben, mit dem Wentzler 12000 Reichsmark für wissenschaftliche Projekte beantragt hatte. Weil die Aufbauarbeit des Reichsausschusses weitgehend abgeschlossen sei, so argumentierte er, und sich »die eigentliche Aufgabe dieser Organisation in stiller und reibungsloser Weise erfüllt, ergeben sich in wissenschaftlicher Beziehung neben bereits vollendeter Arbeit neue und große Ziele«.[181]  
Ebenfalls im November 1942 berichtete Wentzler von einem Treffen, das am 15. Oktober 1942 mit den beiden anderen Gutachtern Heinze und Catel in Leipzig stattgefunden hatte. Nicht zuletzt hatten die drei dort die Methodik des Tötens erörtert: »Die Behandlung der Kinder mit den verschiedenen Pharmaka hat zum Teil unbefriedigende Resultate gezeitigt. Es wurde deshalb angeregt, einen Toxikologen beratend hinzuzuziehen. Hierbei wurde der Name von Dr. Weimann genannt.« Der nach dem Krieg bekannt gewordene Berliner Gerichtsmediziner Waldemar Weimann sollte offenbar ein möglichst unauffälliges, effizientes und schwer nachweisbares Mordverfahren entwickeln.
Ferner überlegten die Gutachter, mit welchen Pathologen sie zusammenarbeiten könnten. Sie bezeichneten die Gehirne der von ihnen zum Tod bestimmten Kinder als »Reichsausschussmaterial«, und Wentzler resümierte: »Die Verteilung der Pathologen zur Auswertung des Reichsausschussmaterials ist nach Ansicht der Gutachter noch nicht befriedigend gelöst. Insbesondere wurde als wünschenswert bezeichnet, dass der Pathologe Dr. (Georg) Friedrich, welcher als Militärarzt in Berlin-Buch stationiert ist und mit Professor Hallervorden zusammenarbeitet, u.k. (vom Militärdienst unabkömmlich) gestellt oder beurlaubt wird, damit er das in seinem Heimatort Leipzig anfallende Reichsausschussmaterial dort bearbeiten kann. Es müsste dies allerdings mit Professor Hallervorden vorher besprochen und ihm, wenn irgend möglich, ein gewisser Ersatz gegeben werden. In Westdeutschland soll für die dortigen Stationen die Pathologenfrage sehr ungünstig sein (Bericht von Dr. Heinze). Es wird deshalb angefragt beziehungsweise vorgeschlagen, ob nicht der Pathologe (Hans-Joachim) Rauch in Heidelberg auch das Material einiger anderer westdeutscher Anstalten mitverarbeiten kann.« Bald darauf wechselte Georg Friedrich nach Leipzig-Dösen. Seinem militärischen Chef schrieb er: »Herr Brack hat sich mit der Entbindung von der Schweigepflicht gegenüber Ihnen, sehr verehrter Herr Oberstabsarzt, einverstanden erklärt« und »würde Sie gelegentlich gerne kennenlernen«.[182]  
Zu der Frage Hefelmanns, welche Themen die drei Gutachter beforschen wollten, teilte Wentzler mit, Heinze werde »diejenigen Fälle bearbeiten, wo es sich um Formen der Idiotie handelt, ohne dass ein entsprechender organischer Befund festgestellt werden kann«. Außerdem interessiere ihn »Mongolismus besonders«. Catel beabsichtige, »sich hauptsächlich mit den Erkrankungen der Stammganglien (erblich-degenerative Prozesse) und den Spaltbildungen des Kopfes und der Wirbelsäule (Gaumenspalte, Wolfsrachen, Spina bifida, Meningocele, Myolocele etc.) (zu) befassen«, und werde ferner »die Frage der Kinderlähmung im Rahmen des Reichsausschusses im Bezug auf Übertragung und Behandlung forschungsmäßig in Angriff nehmen«. Dafür verlangte er einen Assistenten, nämlich den Kinderarzt Fritz Kühnke, des Weiteren »eine grundsätzliche Entscheidung zu der Frage der Poliomyelitisforschung«. Mit diesem Halbsatz forderten die Gutachter meines Erachtens, dass auch Kinder und Jugendliche in das tödliche Verfahren des Reichsausschusses einbezogen werden sollten, die mit den Folgen von damals noch häufig auftretenden Polioepidemien geschlagen waren. Hefelmann antwortete alsbald: »Die Poliomyelitisforschung bitte ich, wie mündlich besprochen, in die Wege zu leiten. Eine Ermächtigung seitens anderer Instanzen hierzu erscheint nicht notwendig.«[183]  

Fritz Kühnke, der sich mit dem Projekt des Reichsausschusses zur Erforschung der Kinderlähmung befassen sollte, wurde nach dem Treffen der Gutachter tatsächlich nach Leipzig zu Catel kommandiert. Kühnke war bei Wiskott in München ausgebildet worden und hatte als Assistent der Kinderklinik in Egelfing-Haar und Heidelberg-Wiesloch etwa 40 Kinder getötet. Weil er später in Hamburg der Kinderarzt einer mit mir eng befreundeten Familie wurde, suchte ich ihn im Januar 1985 auf. Er hatte gerade den Aufruf »Ärzte warnen vor dem Atomtod« unterschrieben, ein rundum freundlicher Kinderarzt, der sich zudem auf Psychotherapie für Kinder spezialisiert hatte – so saß er da und berichtete zur Sache: Er habe sich die Versetzung nach Leipzig 1942 zunächst nicht erklären können, allerdings sei seine weitere Mitarbeit im Reichsausschuss infolge eines lebensgeschichtlichen Umstands beendet worden. Sein erstes Kind, eine Tochter, sei 1942 mit einer Rückenmarkspalte zur Welt gekommen. Die Eheleute Kühnke stellten sie den Kollegen Hans-Christoph Hempel und Catel in Leipzig vor, die beide für den Reichsausschuss arbeiteten, und erhielten die Auskunft: »Solange dieses Kind lebt, werden Sie nicht glücklich sein.« Warum er zuvor Kinder ermordet habe? Auf diese simple Frage wusste Fritz Kühnke keine Antwort mehr. Er schwieg.[184]  
»Der Vollständigkeit halber« erwähnte Wentzler am Ende seines Berichts, »dass die Reichsausschusskinder noch auf zwei anderen Gebieten der Wissenschaft dienen, indem sie einerseits die Testung des Scharlachschutzimpfstoffes ermöglichen (Dr. Heinze) und andererseits der außerordentlich wichtigen Frage der tuberkulosen Immunisierung zur Verfügung stehen (Bessau-Hefter).«[185]   Um die Forschung an den behinderten Kindern zu intensivieren, regten die Gutachter an, dass »in der ersten Hälfte des April 1943 eine etwa dreitägige Tagung der Ärzte stattfindet, welche im Reichsausschuss mitarbeiten, welche den Charakter eines Informations- und Schulungskurses trägt«. Wie fast jeder Wissenschaftler, der auf sich hält, forderten die drei Gutachter am Ende ihres Arbeitsplans Geld. Wentzler prahlte, er habe die finanzielle Seite bereits »in einer persönlichen Unterredung« mit keinem Geringeren als »mit dem Reichsleiter (Bouhler) am 15. des Monats besprochen«. Dabei habe man »in Aussicht genommen, die zu Forschungszwecken notwendigen Gelder durch das Innenministerium (Dr. Linden) zu mobilisieren«.[186]  
Das hier wiedergegebene Dokument bildet ein kleines, heute noch greifbares Teilchen verbrecherischer Forschungen an behinderten Kindern. Selbstverständlich vergaben Catel, Heinze und Bessau, aber gewiss noch viele andere Professoren wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten, um das »Material des Reichsausschusses zu nutzen«. Hier einige von mir eher zufällig aufgefundene Beispiele: Karl Heinz Pospiech, Encephalographische und anatomische Befunde bei angeborenem Balkenmangel und bei Erweiterung des Cavum septi pellucidi, medizinische Dissertation aus der Landesanstalt Brandenburg-Görden, Berlin, Januar 1942; Arnold Asmussen, Ein charakterologischer Beitrag zum Adoptionsproblem, medizinische Dissertation aus der Landesanstalt Brandenburg-Görden, Kiel, September 1943; Werner-Joachim Eicke, Gefäßveränderungen bei Meningitis und ihre Bedeutung für die Pathogenese frühkindlicher Hirnschäden, Habilitationsschrift aus der Histopathologischen Abteilung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Hirnforschung, Berlin 1944; Josefine Bassek, Beitrag zur Röntgentherapie des chronischen Hydrocephalus, medizinische Dissertation aus der Universitätskinderklinik Leipzig, Dezember 1945; Eva Böhlau, Drei Fälle der Pfaundler-Hurlerschen Erkrankung, medizinische Dissertation aus der Universitätskinderklinik Leipzig 1945. Die mit Hilfe solcher Arbeiten erworbenen akademischen Titel sind von deutschen Universitäten niemals in Frage gestellt worden und in nicht wenigen Fällen erst nach dem 8. Mai 1945 verliehen worden.
Wie solche Forschungen zustande kamen, möchte ich am Schicksal des Mädchens Heidi Grube zeigen. Sie zählte zu den 298 Mädchen und Frauen, die am 17. August 1943, wenige Tage nach dem großen Luftangriff auf Hamburg, aus den Anstalten Alsterdorf und Langenhorn nach Wien in die Todesanstalt Am Steinhof abtransportiert wurden. Bis Ende 1945 starben 257 der Deportierten.[187]   Heidi Grube gehörte zu den zwölf Mädchen, die nach ihrer Ankunft in die 1940 gegründete Wiener städtische Jugendfürsorgeanstalt Am Spiegelgrund auf demselben Gelände verlegt wurden. Diese kinder- und jugendpsychiatrische Klinik ähnelte der in Breslau und umfasste ebenfalls eine »Kleinkinder- und Säuglingsabteilung«, in der namens des Reichsausschusses Kinder ermordet wurden. Alle zwölf Mädchen aus dem Hamburger Transport starben dort binnen weniger Monate (das Aufnahmedatum steht in der Mitte):

	 Helga Nieber 
	 * 26. 12. 1931
	  26. 09. 1943
	 † 11. 11. 1943

	 Meta Becker 
	 * 07. 05. 1935
	  24. 09. 1943
	 † 03. 12. 1943

	 Edith Thies 
	 * 03. 11. 1931
	  25. 09. 1943
	 † 21. 12. 1943

	 Heidi Grube 
	 * 19. 01. 1934
	  24. 09. 1943
	 † 29. 11. 1943

	 Lieselotte Brandt 
	 * 12. 07. 1936
	  24. 09. 1943
	 † 01. 01. 1944

	 Margot Fischbeck 
	 * 17. 07. 1935
	  24. 09. 1943
	 †??.  11. 1943

	 Christel Zobel 
	 * 27. 01. 1939
	  25. 09. 1943
	 † 06. 01. 1944

	 Irmgard Harder 
	 * 14. 04. 1933
	  24. 09. 1943
	 † 13. 11. 1943

	 Marion Eisenach 
	 * 10. 08. 1933
	  24. 09. 1943
	 † 06. 12. 1943

	 Friedel Franke 
	 * 03. 09. 1934
	  24. 09. 1943
	 † 16. 12. 1943

	 Ursula Grabbe 
	 * 07. 11. 1939
	  14. 09. 1944
	 † 30. 09. 1944

	 Lieselotte Kröger-Reck 
	 * 15. 08. 1937
	  25. 09. 1943
	 † 02. 11. 1943


Zehn Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus veröffentlichten die Mörder in der medizinischen Fachzeitschrift Virchows Archiv, Band 327 (1955), Seite 577–589, einen Aufsatz. Er enthält im Titel den Hinweis »Aus der Prosektur der Heil- und Pflegeanstalt der Stadt Wien ›Am Steinhof‹« und behandelt einen »klinisch-anatomischen Befund bei einseitigem Riesenwuchs des Gehirns (Hemimegalenzephalie)«. Vorgestellt wird das zerschnittene Gehirn des aus Hamburg nach Wien deportierten Kindes Heidi G. Unter dem Stichwort »Verlauf« heißt es in dem Aufsatz von 1955: »Während des zweimonatigen Anstaltsaufenthaltes (in Wien) wird ein typischer epileptischer Anfall mit seitengleichen Krämpfen und Bewusstlosigkeit beobachtet. Der Tod tritt im Alter von fast zehn Jahren an Pneumonie ein.«
Zehn Jahre nach dem gewaltsamen Tod von Heidi Grube wurde ihr konserviertes, in der anatomischen Sammlung der psychiatrischen Klinik Am Steinhof verwahrtes Gehirn genauer untersucht. Trotz des Umstandes, dass »die zur histologischen Untersuchung vorbereiteten Organstücke« mittlerweile »leider verloren gegangen« waren, reichten die Ergebnisse zur Publikation in einer hochangesehenen Fachzeitschrift aus. Die Autoren des Aufsatzes heißen Heinrich Groß und Barbara Uiberrak. Groß war einer der vier Ärzte, die seinerzeit in der Anstalt Am Steinhof erst die klinischen Befunde erstellten und dann tödliche Spritzen setzten. Uiberrak sezierte damals 781 Kinderleichen aus der Abteilung, ohne auch nur einmal eine unnatürliche Todesursache festzustellen. Da während des Krieges für wissenschaftliche Grundlagenarbeit wenig Zeit blieb, konservierte sie einzelne Präparate für später, darunter das Gehirn von Heidi Grube. 1955 präsentierten ein Mörder und seine über das Morden wohlinformierte Helferin ein Ergebnis ihrer Taten und beklagten scheinheilig, dass es kaum je möglich sei, seltene Gehirnanomalien anatomisch zu untersuchen und zugleich über genaue klinische Befunde zu verfügen.

Offensichtlich war schon Ende 1941 versucht worden, Heidi Grube in eine »andere Anstalt« zu verlegen. Daraufhin hatte deren Vater bei der Direktion der Alsterdorfer Anstalten interveniert: »Ich möchte Sie unter allen Umständen bitten, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um zu verhindern, dass Heidi Ihre Anstalt verlassen muss. (…) Für mich, der ich als Soldat im Felde stehe, ist es sehr beruhigend zu wissen, dass mein Kind bei Ihnen in guten Händen ist. Dieses Gefühl würde ich bei einer Verlegung nicht mehr haben können.«[188]  
Der Vater hatte seine Tochter drei Tage zuvor während eines Urlaubs besucht, auch Heidi Grubes Hamburger Großmutter und Tante kümmerten sich regelmäßig um das Mädchen.
Als dieses im August 1943 von Hamburg nach Wien verlegt wurde, war es neun Jahre alt, wog 29,6 Kilogramm, hatte brünettes Haar und war 1,34 Meter groß. Die aufnehmenden Ärzte diagnostizierten einen infolge einer Missbildung »schiefen« Kopf, ein »stark asymmetrisches Gesicht«, eine ebenso asymmetrische Zunge und meinten zum psychischen Befinden: »Fühlt sich anscheinend wohl.« Heidi Grube galt als »gemütlich«, konnte ihren Namen sagen und einzelne Körperteile zeigen. Ende 1942 wurde sie so beschrieben: »Patient ist ein ruhiges Kind, beschäftigt sich mit Bauklötzen und Bilderbüchern usw. (…) Sie spricht alles und singt auch gern. Sie kann sich nicht anziehen, ist in ihren Bewegungen gehemmt. Sie isst allein, braucht sonst in allem Hilfe. Zur Toilette geht sie allein.«
Am 29. November 1943 ermordete die 29-jährige Ärztin Marianne Türk das Kind Heidi Grube. Die Mutter Erna erfuhr davon erst am 12. Januar 1944, als das Weihnachtspaket für ihre Tochter zurückkam – versehen mit dem Vermerk »gestorben«. Erna Grube telegrafierte sofort: »Wann ist meine Tochter Heidi eingeschlafen? Warum habe ich als Mutter noch keine Nachricht? Bitte sofort um Antwort.« Nachdem sie keine Antwort erhielt, schrieb sie vier Tage später an die Anstalt, berichtete von dem zurückgeschickten Paket und fuhr fort: »Wie das auf eine Mutter wirkt, werden Sie nicht ahnen. Ich bitte Sie nun, mir mitzuteilen, wann und woran meine Tochter gestorben ist. Lag es an ihrem ganzen Zustand oder kam noch etwas hinzu? Wie und wo ist sie beerdigt? Besteht noch eine Möglichkeit, die sterblichen Reste, vielleicht Asche, nach hier zu bekommen? Wir haben Heidi leider wegen unserer zwei anderen Kinder, die gesund sind, nicht zu Hause haben können, haben aber immer die feste Absicht gehabt, sie einmal hier bei uns schlafen zu lassen und ihr Grab schön mit bunten Blumen, die sie so liebte, zu pflegen. In Alsterdorf konnten wir von der Familie sie jeden zweiten Sonntag besuchen und uns über das Befinden erkundigen.«[189]  
Die Zusammenarbeit zwischen dem Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) für Hirnforschung in Berlin-Buch und der Anstalt Brandenburg-Görden soll genauer nachgezeichnet werden. Im Jahr 1937 berief Hugo Spatz, der Direktor des KWI, Julius Hallervorden als Abteilungsleiter für Hirnhistopathologie nach Buch. Bis dahin hatte Hallervorden als Pathologe und Oberarzt bei Heinze in Brandenburg-Görden gearbeitet. Nach seinem Wechsel behielt er die Prosektur dort bei und bezeichnete sie hinfort als Außenstelle des KWI für Hirnforschung. Ebenfalls 1939 ließ die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft Anstaltsdirektor Heinze die ungewöhnliche Ehre eines Sitzes im Kuratorium ihres Instituts für Hirnforschung angedeihen; gleichzeitig trat Max de Crinis, die graue Eminenz der Aktion T4, dem Gremium bei.




Die Max-Planck-Gesellschaft und Hallervorden
Von Ende 1942 an wurden dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung selbst Kinder zugewiesen, die der Reichsausschuss zum Tode bestimmt hatte. Am 21. November 1942 berichtete Wentzler an die Kanzlei des Führers: »Fräulein Dr. Soeken hat sich gestern mir gegenüber grundsätzlich zu einer Mitarbeit im Reichsausschuss bereit erklärt und kommt morgen zwecks einer ausführlichen informatorischen Besprechung zu mir.«[190]   Gertrud Soeken war Oberärztin im Hirnforschungsinstitut, ihre Tätigkeit beschrieb Direktor Spatz 1953 zurückblickend: »Endlich besaß das Institut eine eigene Klinik (unter Leitung von G. Soeken), die der Pflege und der Untersuchung von Kranken mit Störungen der unwillkürlichen Motorik diente.«[191]   Soeken selbst berichtete Ende 1942 Oskar Vogt, dem Amtsvorgänger von Spatz: »An Kranken wird es mir nicht fehlen, da der Reichsausschuss für die wissenschaftliche Erforschung schwerer erblicher Leiden mich zur Mitarbeit aufgefordert hat und mir Fälle zuweist. Ich habe vorgeschlagen, mir in erster Linie neurologische Erkrankungen zuzuweisen, und hoffe so, trotz Krieg, meine Arbeiten weiter fördern zu können.«[192]  
Besonders intensiv beteiligte sich Hallervorden an dieser Art von Wissenschaft. Er sammelte Hunderte Gehirne ermordeter Kranker, speziell von Kindern. Auch bestellte er sich die Gehirne noch lebender Menschen, sofern diese sein Erkenntnisinteresse erregten. Im Juli 1945 zeigte er Leo Alexander, einem fachkundigen Untersuchungsoffizier der US-Streitkräfte, im hessischen Dillenburg seine beeindruckende Sammlung. Auf Befehl des Führers war diese 1944 wegen ihres wissenschaftlichen Werts dorthin ausgelagert worden, und Hallervorden freute sich über den Besuch, schließlich stammte Alexander aus Frankfurt am Main, war 1933 emigriert und hatte zuvor am KWI für Hirnforschung einen Teil seiner Ausbildung erfahren. Frei von Skrupeln, locker, gelöst und nicht ohne Stolz erzählte Hallervorden, wie er zu seiner schönen Kollektion gekommen sei und wie sich die Zusammenarbeit mit den Euthanasiemördern gestaltet habe. Alexander stellte fest, dass die Initiative zur Zusammenarbeit von Hallervorden ausgegangen sei, und protokollierte dessen Aussage wörtlich:
»Ich habe so was gehört, dass das gemacht werden soll, und dann bin ich zu denen hingegangen und habe ihnen gesagt: ›Na Menschenskind, wenn ihr nu’ die alle umbringt, da nehmt doch wenigstens mal die Gehirne heraus, sodass das Material verwertet wird.‹ Sie fragten denn: ›Wie viele können Sie untersuchen?‹ Da sagte ich ihnen: ›Eine unbegrenzte Menge, je mehr, desto lieber.‹ Da stellte ich ihnen dann Fixiermittel und die Kisten zur Verfügung, und so haben sie sie uns reingebracht wie ’nen Möbeltransport. Das war ja nun ganz toll. Ich nahm sie an, die Gehirne; wo die nur herkamen, ging ja mich nichts an. Da waren schöne schwachsinnige Missbildungen und frühkindliche Erkrankungen.«[193]   Wider besseres Wissen täuschte Hallervorden in der von ihm als kollegiales Gespräch missverstandenen Vernehmung den passiven Sammler vor.

Nach einigen Jahren wanderte die Sammlung in das neugegründete Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Gießen, das später nach Frankfurt verlegt wurde. Hallervorden, Spatz und andere arbeiteten jedenfalls zum Teil an ihren Projekten aus der NS-Zeit weiter, nunmehr als wissenschaftliche Mitarbeiter der Max-Planck-Gesellschaft. Nach Hallervordens Tod im Jahr 1965 lieh das Max-Planck-Institut die Sammlung an das im Parterre desselben Gebäudes gelegene Edinger-Institut der Universität Frankfurt aus, zu Anfang der 1970er-Jahre ließen die Hirnforscher der nächsten Generation feuersichere Schränke anschaffen, damit die 150000 Hirnschnitte und 3000 Makropräparate, die das Lebenswerk Hallervordens und Spatz’ bildeten, nicht zu Schaden kämen.
Als ich die Sammlung im Jahr 1983 sehen wollte, antwortete mir der damalige Direktor, man habe »von Herrn Professor Hallervorden weder Gehirne und Präparate noch Schriftstücke übernommen, die mit der ›Euthanasie‹-Aktion in Zusammenhang stehen«. Ich schrieb einen zweiten Brief, beharrte auf meiner Behauptung und reichte zusätzliche Beweise nach. Diesmal antwortete die Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft in München, Rechtsreferat, »mit freundlichen Grüßen, Kalb«: Eine Einsichtnahme könne »aufgrund des Paragraphen 203 Strafgesetzbuch« nicht gewährt werden. Der Paragraph handelt von der Schweigepflicht verschiedener Berufsstände; im Fall der Ärzte bildet das besondere Vertrauensverhältnis zwischen dem Patienten und seinem behandelnden Arzt die Grundlage. Auch das als Hilfskonstruktion für forschende Ärzte gern benutzte »mutmaßliche Einverständnis der Verstorbenen« liege nicht vor, erläuterte mir Herr Kalb, »gerade auch unter Berücksichtigung Ihres konkreten wissenschaftlichen Interesses«. Die Herren von der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft bestritten also nicht mehr lauthals, dass sie in einem ihrer Institute Gehirne und Gehirnpräparate von Ermordeten verwahrten, aber sie behaupteten, es könne nicht im Interesse »der Verstorbenen liegen«, dass deren gewaltsamer Tod und die ohne ihre Einwilligung erfolgte wissenschaftliche Verwertung eines ihrer Organe aufgeklärt werde. Mit solchen Briefen musste man sich zu Beginn der 1980er-Jahre in der Bundesrepublik Deutschland noch vielerorts beschäftigen.
Herr Kalb von der Max-Planck-Gesellschaft redete vom Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient auch dann, wenn der Arzt zum Mörder geworden war, auch dann, wenn Wissenschaftler wie Hallervorden und Spatz, die nach 1949 von der Max-Planck-Gesellschaft weiterbeschäftigt und geehrt wurden, zum Zweck ihrer Forschung Menschen hatten ermorden lassen. Nach weiterem Hin und Her lenkte der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften ein. Den Ausschlag gab eine Intervention des örtlich zuständigen damaligen Hessischen Datenschutzbeauftragten Spiros Simitis. An ihn hatte ich mich gewandt, und der drohte der Max-Planck-Gesellschaft: Wenn sie keine historische Forschung an ihren wissenschaftlichen Sammlungen zuließe, dann entfalle auch die Rechtsgrundlage für die naturwissenschaftliche Nutzung, schließlich seien wissenschaftlich begründete Fragen unterschiedlicher Disziplinen juristisch gleichrangig.
Mitte 1984 konnte ich die mich interessierenden schriftlichen Teile der Sammlung Hallervorden durchsehen. Die Akten waren zum Teil später gesäubert und die interessanteren verborgen worden, und zwar hinter Holzverschalungen im Flur, die ich abschrauben musste. Wolf Singer, damals erst seit kurzem Direktor der Abteilung Neurophysiologie des Max-Planck-Instituts, stöhnte: »Man weiß gar nicht, was man alles im Keller hat.« Kaum hatte ich die Akten in der Hand, stieß ich auf Hunderte von Schriftstücken, die durch ihre Nummerierung, die Art der Sektion, Todesort und Todesdatum, ohne Weiteres Opfern der einschlägigen Mordaktionen zuzuordnen waren. Ferner sah ich eine Sammlung mit Gehirnpräparaten von Selbstmördern bei der Luftwaffe, zusammengestellt von Hallervordens Chef Hugo Spatz. »Abnorm, die Hirnwindungen dieser Feiglinge!«, das mag die Arbeitshypothese gewesen sein, anhand der Spatz die Gehirne dieser am Krieg verzweifelten Soldaten untersuchen wollte.
In dem Ordner »Sektionen 1941, 1–60« fand ich eine größere Anzahl von Epikrisen, kurz gefassten Krankengeschichten, ermordeter Kinder und Jugendlicher aus der Anstalt Brandenburg-Görden, die allesamt am 28. Oktober 1940 gestorben waren. Obduzent war der eigens angereiste Julius Hallervorden. Zunächst seien die Namen und Geburtsdaten dieser Mädchen und Jungen genannt:
Anneliese Rotzoll, *13. 4. 1926 in Dabe
Werner Zimmermann, *6. 12. 1923 in Branitz
Günter Dietrich, *29. 7. 1929 in Eberswalde
Heinz Böhm, *29. 6. 1927 in Berlin
Heinz Piescher, »zehn Jahre alt«[194]  
Hubert (oder Herbert) Falkenberg, *11. 9. 1931 in Kagel
Irmgard Dörr, *27. 1. 1924 in Berlin
Willi Venz, *19. 4. 1924 in Potsdam
Günter Schiemann, *30. 5. 1928 in Neuzelle
Ursula Krabbe, *7. 3. 1924 in Berlin
Wolfgang Fengler, *1. 1. 1930 in Frankfurt/O.
Dora Zech, *6. 7. 1924 in Forst
Elisabeth Jarosch, *9. 11. 1925
Marie Kretschmer, *27. 1. 1922
Werner Przadka, *24. 8. 1927
Willi (Wilhelm) Schemel, *24. 10. 1924 in Belzig
Margarete Korioth, *21. 6. 1927 in Rendsburg
Henry Herzog, *1. 1. 1923 in Berlin
Erika Höhne, *26. 6. 1928 in Berlin-Neukölln
Bertha Handrich, *17. 10. 1930 in Berlin
Herbert Schade, *15. 5. 1922 in Berlin-Neukölln
Willi Bading, *2. 6. 1924 in Kleinkreuz
Horst Friedrich, *25. 1. 1931 in Nowawes
Renate Wringe, *2. 3. 1923 in Treuenbrietzen
Hellmut Lesniewski, *13. 8. 1929
Vera Böhlke, *19. 9. 1926 in Berlin
Werner Böttger, *15. 2. 1925 in Potsdam
Günther Nitschke, *18. 9. 1933 in Berlin-Neukölln
Hans Löskow, *28. 8. 1928 in Augustfelde
Inge Harbrecht, *9. 9. 1933 in Chemnitz
Siegfried Gaida, *12. 9. 1931 in Buchholz, Kr. Lebus
Rolf Otto Pfunfke, *12. 7. 1928 in Brielow
Siegfried Pfunfke, (?)
Hildegard Eckert, *27. 11. 1923
Emmy (Emma) Kunz, *12. 5. 1923 in Silberberg, Kr. Beskow-Storkow
Von einigen der ermordeten Kinder und Jugendlichen haben sich die Krankenakten erhalten, zum Beispiel von Rolf Pfunfke. Er litt an einer spastischen Paraplegie der Beine und an athetotischen Bewegungsstörungen, die auch seine Zunge beeinträchtigten; die Eltern gaben ihren Sohn im September 1932 in die Anstalt. 1935 versuchte der Amtsarzt von Brandenburg, die Mutter von Rolf zwangsweise sterilisieren zu lassen, allerdings lehnte das Erbgesundheitsgericht Potsdam den Antrag ab, ebenso das Erbgesundheitsobergericht in Berlin. Im Entwicklungsbericht vom 15. Oktober 1940, der bereits im Hinblick auf den geplanten Mord verfasst wurde, heißt es: »Rolf ist jetzt in der Lage, einzelne Worte schlecht artikuliert, mit leiser tonloser Stimme herauszuhauchen. Seine seltenen Äußerungen sind sinnvoll, sie beziehen sich auf primitive Vorgänge, seine eigene Person betreffend. Kleine Vorgänge in seiner Umgebung hat er aufgefasst, Neues aber nicht dazugelernt. Charakterlich stehen die guten, gemütlichen Fähigkeiten Rolfs im Vordergrund. Er ist anhänglich, freudefähig, dankbar. Rolf ist empfindlich und will gern beachtet sein. Seine Stimmungslage ist sorglos-unbekümmert, kindlich heiter.«[195]   Im Kapitel »Aus den Akten der ermordeten Kinder« berichte ich aus den Krankenakten von sieben weiteren Jungen und Mädchen, die am 28. Oktober 1940 in der Gaskammer von Brandenburg sterben mussten: Irmgard Dörr, Willi Venz, Bertha Handrich, Hellmut Lesniewski, Renate Wringe, Margarete Korioth und Günter Dietrich.

Die Ermordeten waren keine »geistig Toten« – Begriffe, die später von den Mördern als Ausreden benutzt wurden –, sondern Kinder und Jugendliche, die teilweise die Hilfsschule der Anstalt Brandenburg-Görden besucht hatten. Sie starben, weil sie »schwachsinnig«, also durchaus ausdrucksfähig und in unterschiedlichem Maß geistig zurückgeblieben waren oder an epileptischen Anfällen litten. Solche leichteren Formen geistiger Entwicklungsstörungen sollten anhand des auf mörderischen Wegen gewonnenen »Materials« und im Rahmen eines methodisch fundierten wissenschaftlichen Projekts erforscht werden. Als Objekte der Wissenschaft wurden die Kinder und Jugendlichen vor ihrem schon geplanten Tod noch einmal gründlich klinisch und psychologisch untersucht. Ärzte punktierten ihr Rückenmark, füllten ihre Hirnkammern mit Luft und spritzten Kontrastmittel in die Halsschlagader, um möglichst perfekte Röntgenaufnahmen zu erzielen; Psychologen veranstalteten Tests, ermittelten den Intelligenzquotienten, Laborantinnen untersuchten Blut und Stoffwechsel. Alle kannten das Ziel, brachten gemeinsam die Krankendokumentation in Ordnung und veranlassten, dass die so Untersuchten am Ende gemeinsam in die nahegelegene Gaskammer überstellt wurden.
Hallervorden erforschte damals die Ursachen des angeborenen Schwachsinns und den Unterschied zwischen traumatischer und sogenannter genuiner, in der damaligen Terminologie meist erblicher, Epilepsie. Hinzu kam das besondere Interessengebiet Heinzes: der abnorme Charakter. Für alle drei Forschungsgebiete sollte anhand hirnanatomischer Untersuchungen herausgefunden werden, ob sich zu den äußerlich sichtbaren Abweichungen von der Norm jeweils regelhaft auftretende Defekte am Gehirn mikro- oder auch schon makroskopisch nachweisen ließen.
Der am 28. Oktober 1940 für die Gaskammer des Zuchthauses Brandenburg zuständige »Vollzugsarzt« war Heinrich Bunke. Vor dem Vernehmungsrichter erläuterte er 22 Jahre später die Hintergründe des wissenschaftlich motivierten Massakers: »In Brandenburg wurden auch Kinder im Alter von etwa acht bis zwölf, es kann auch bis 14 Jahre gewesen sein, vergast. Es handelt sich um Kinder, die uns von Professor Heinze aus Görden – entweder direkt oder über eine Zwischenanstalt, genau weiß ich das nicht mehr – eigens zur Tötung überstellt wurden. Es dürfte sich in der Zeit meiner Tätigkeit in Brandenburg um etwa 100 Kinder gehandelt haben. (…) In den Fällen der Kinder waren genaue Durchuntersuchungen und Zusammenfassungen der Krankengeschichte der Krankenakte beigefügt.« Im weiteren Gang seiner Aussage klammerte Bunke die von ihm vollzogenen Morde aus und schilderte, was mit den Toten anschließend geschah: »Ein Teil der Kinderleichen wurde von Professor Hallervorden aus Berlin (Histologe am Kaiser-Wilhelm-Institut) seziert und zur wissenschaftlichen Auswertung mitgenommen. Ich nehme an, dass dies aufgrund einer Vereinbarung mit Professor Heinze geschah.«[196]  
Hallervorden war damals selbst in Brandenburg. Bunke lernte ihn bei dieser Gelegenheit näher kennen und nahm im Frühsommer 1941 an einem vier Wochen dauernden Sektionskurs am Institut für Hirnforschung in Berlin-Buch teil, um anschließend in der Vergasungsanstalt Bernburg die Gehirne vergaster Patienten zu entnehmen, von denen er annahm, »dass sie in Buch von Interesse seien«. Während seiner kurzen Anlernzeit wohnte er im Haus des Direktors Hugo Spatz. In den Unterlagen über die Sektionen während der Jahre 1940 und 1941 finden sich in großer Zahl gleichförmig aufgebaute Beschreibungen von Gehirnentnahmen, die auf die Tötungsanstalten Brandenburg und Bernburg hinweisen. Die kurz gehaltenen Befundbogen sind fast alle mit derselben Schreibmaschine geschrieben, haben oben links eine Be Nr. und oben rechts eine Z Nr. Diese Nummern lassen auf den gewaltsamen Tod im Rahmen der Aktion T4 schließen. Die Z Nr. war die zentrale Nummer, unter der alle an die T4 gemeldeten Patienten erfasst wurden. Die Be Nr. war eine laufende Nummer zur Beurkundung des Todes.[197]   In den Sektionsprotokollen ist der Todestag meistens nicht angegeben, jedoch die Zeitspanne zwischen Tod und Sektion vermerkt. Sie betrug maximal vier Stunden, zumeist deutlich weniger. Den beigefügten kurzen Text diktierte Bunke, anschließend schickte er die entnommenen Gehirne nach Berlin-Buch.
Als Beispiel soll hier der Bericht wiedergegeben werden, den ich 1984 als ersten las: »Be Nr. 23 828, Z Nr. 55 150; Name: Kothe, Arthur, geb. 11. 6. 1912 in Berlin; Sektion nach 2 Stunden; Diagnose: Schwachsinn; Größe: 1,52 m; Körperbau: schlank; Knochenbau: fein; Kopfumfang: 55 cm, Längsdurchmesser: 17,5 cm, Querdurchmesser: 14 cm; Gehirngewicht: –; Präparat: Gehirn; Makroskopischer Befund: Auffallend kleines und weiches Gehirn. Die weichen Häute ohne Befund. Die linke Hemisphäre stärker ausgebildet als die rechte. Im Bereich des rechten Parietalhirns finden sich Veränderungen im Windungsbau, die an Mikrogyrie erinnern. An der Basis und am Kleinhirn makroskopisch keine Besonderheiten. Beim Herauslösen riss der rechte Pedunculus cerebri ab und der linke ein. Kurze Anamnese: Familienanamnese nicht zu erheben. Patient wurde 1929 in Anstaltspflege gegeben. Wird als völlig stumpfer Idiot geschildert, der weder auf Bedrohung noch auf laute Geräusche reagiert. Sprachliche Äußerungen wurden nicht von ihm vernommen. Stößt nur zeitweilig tierische Laute aus. Linksseitig spastisch gelähmt. Starker Rigor der Muskulatur des linken Armes. Leichter Rigor des linken Beines. Sehnenreflexe sind beiderseitig gesteigert. Patient soll eine Kinderlähmung überstanden haben, nach der sich die linksseitige Lähmungserscheinung zeigte.«[198]  
Arthur Kothe wurde am 7. Mai 1941 von Berlin-Wittenau »nach der Landesanstalt Neuruppin entlassen«, wie es in der Krankenakte heißt, sprich: in Richtung Tod geschickt und am 22. Juli von Neuruppin »in eine andere Anstalt verlegt«, nämlich nach Bernburg, wo er am selben Tag in der Gaskammer starb.[199]   1944 bestätigte Hallervorden die Übernahme von einigen Hundert Gehirnen mit Hilfe der Aktion T4. Er unterschrieb diesen Brief an Paul Nitsche nicht etwa mit »Heil Hitler«, sondern »mit den besten Grüßen«. Darin heißt es: »Insgesamt habe ich 697 Gehirne erhalten, einschließlich derer, die ich einmal in Brandenburg selbst herausgenommen habe. Auch die aus Dösen sind mit einberechnet. Ein erheblicher Teil davon ist bereits untersucht, ob ich sie freilich alle histologisch genauer untersuchen werde, steht dahin.«[200]  
Hinter den vielen von Hallervorden gesammelten Präparaten standen lebendige Menschen, die auf Anforderung ermordet wurden, um Forschern eine ausreichende Datenbasis zu sichern. Von den vielen greife ich die drei Brüder K. heraus. Alfred K. starb am 6. Februar 1942 im Alter von sieben Jahren an einem »fieberhaften und grippalen Infekt«; zwölf Tage später starb sein dreijähriger Bruder Günther an »Bronchopneumonie«. Zu diesem Zeitpunkt war der dritte Bruder, Herbert, noch nicht geboren. Er starb im Alter von 15 Monaten am 25. April 1944 an einer »Herdpneumonie im rechten Unterlappen«. Alle drei Brüder litten an derselben, offensichtlich erblichen Krankheit. Diese Krankheit besteht in Zerfallserscheinungen von Markfasern und führt über mehrere Jahre zum Tod eines Kindes. Es mag sein, dass der älteste Bruder K. eines natürlichen Todes gestorben ist, jedenfalls dem Tod schon nahe war. Die Obduktion ergab, dass die Krankheit bei ihm sehr weit fortgeschritten war. Für seinen vier Jahre jüngeren, gewiss ermordeten Bruder heißt es im Untersuchungsbericht: »Die Entmarkung ist noch nicht ganz so weit fortgeschritten.« Aus diesem Vergleichsbefund ergaben sich, weil er dem des älteren Bruders relativ ähnlich war, keine wichtigen Anhaltspunkte für den Krankheitsverlauf. Die fanden sich erst, nachdem der jüngste Bruder geboren und im Alter von 15 Monaten ermordet worden war: »Wesentlich aufschlussreicher sind die Präparate des jüngsten Bruders, Herbert K. Ein Gefrierschnitt nach Spielmeyer durch die Stammganglien lässt die Markzüge deutlich, wenn auch abgeschwächt hervortreten …« Die Akten dieser drei Brüder trugen 1983 Spuren aktueller wissenschaftlicher Benutzung: Das Institut hatte die Akten und Präparate schon 1954 zur Forschung weitergegeben, zuletzt hatte sie 1979 Professor Hasuda aus Japan benutzt.[201]  
Vertreten von Professor Adolf Butenandt, ließ die Max-Planck-Gesellschaft noch 1973 einem Münchner Journalisten erfolgreich die Behauptung verbieten, Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hätten im Rahmen der Euthanasie Hirnforschung betrieben. Die Gesellschaft ließ erklären, sie fühle sich durch eine derartige Nachrede »beleidigt«.[202]  

Julius Hallervorden nutzte seine Chance als Forscher und trug dazu bei, dem Mord an Zehntausenden Menschen einen wissenschaftlichen Sinn zu verleihen. Er zerstörte moralische Maßstäbe und untergrub rechtliche Normen, weil er mit allen Mitteln nach wissenschaftlicher Erkenntnis strebte und die Ursachen bestimmter krankhafter Zustände klären wollte. Derart enthemmte, gewissenlose Gelehrte arbeiteten damals an vielen deutschen Universitäten, Kliniken und Forschungsinstituten. Sie erzeugten ein eigentümliches Klima moralischer Indifferenz. In seinem 1961 erschienenen Buch »Die Deutschen und ich« beschrieb der britische Journalist Sefton Delmer, wie er im September 1946 von einem alten Wärter in einen Keller der Berliner Charité in »säuerlich riechendem Halbdunkel« zu zwei mächtigen Holzbottichen geleitet wurde, beide gefüllt mit Menschenköpfen aus der Hinrichtungsstätte Plötzensee. »Jawohl«, sagte sein Begleiter, »obwohl Hitler und Himmler längst tot sind, ihr Drittes Reich nur noch eine hässliche Erinnerung ist, betreiben die Studenten und ihre Professoren weiterhin eine so typisch nationalsozialistische Verwertung des Wertlosen. Und das mit den Überresten von Menschen, die man eigentlich als Helden und Märtyrer hätte ansehen müssen.« Niemand außer diesem Mann, einem alten Sozialdemokraten, hatte bislang daran Anstoß genommen.[203]  
Die Spitzen der einstigen Kaiser-Wilhelm- und späteren Max-Planck-Gesellschaft brauchten 45 Jahre, bis sie sich nach ersten Veröffentlichungen in Deutschland, gefolgt von schließlich zwingendem internationalem, namentlich nordamerikanischem Druck endlich im Jahr 1990 zu einer späten Reaktion bequemten. Sie verlagerten die schriftlichen Unterlagen der Sammlungen Hallervorden und Spatz ins historische Archiv der Gesellschaft und ließen die Präparate auf dem Münchner Waldfriedhof beisetzen.




Euthanasie im Alltag einer Kinderklinik
»Das Kind eignet sich zur Behandlung durchaus«
Ohne jeden Zwang errichtete der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg im Januar 1941 zwei Abteilungen, in denen behinderte Kinder ermordet werden sollten: zum einen in der städtischen Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn, zum anderen in der privaten Kinderklinik Rothenburgsort. Hier wie dort versuchten Ärzte, von Eltern in indirekter Weise zu erfahren, ob sie sich mit dem Tod ihres Kindes abfinden würden, diesen auf keinen Fall wollten oder sogar wünschten. Allerdings wurden von Langenhorn aus behinderte Kinder auch in andere Tötungs- und Beobachtungsabteilungen des Reichsausschusses deportiert, und dies offenbar ohne das Einverständnis der Eltern. Relativ nahe bei Hamburg lagen die Kinderfachabteilungen in Schleswig-Stadtfeld, Lüneburg, Schwerin, Uchtspringe bei Stendal und Blankenburg im Harz.
In Langenhorn begutachtete und tötete der Psychiater Hermann Knigge, ein Schüler von Max Nonne und Oswald Bumke. Im Kinderkrankenhaus Rothenburgsort verantwortete Chefarzt Wilhelm Bayer die Gabe tödlicher Spritzen. Gerichtlich erwiesen ist der gewaltsame Tod von mindestens 56 Kindern in Rothenburgsort und zwölf in Langenhorn. In der Gesundheitsverwaltung begleiteten Gesundheitssenator Ofterdinger und dessen wichtigster Zuarbeiter, Senatsdirektor Kurt Struve, das Morden mit Wohlwollen. Zudem besuchte der leitende Amtsarzt Hamburgs, Professor Hermann Sieveking, regelmäßig sogenannte Reichsausschusskinder, die Knigge und Bayer nach Berlin zur Tötung meldeten, und überzeugte sich persönlich von der Richtigkeit der vorgesehenen tödlichen Maßnahme. Die beschönigende, aber eindeutige ärztliche Formel dafür lautete: »Das Kind XY eignet sich für eine Behandlung durchaus.« Zudem informierten Ofterdinger, Struve und Sieveking alle Hamburger Amtsärzte während einer gemeinsamen Sitzung über das Reichsausschussverfahren. Vor der Eröffnung der Hamburger Kinderfachabteilungen fuhren die künftigen Leiter Knigge und Bayer im Dezember 1940 nach Berlin und ließen sich von den Mitarbeitern des Reichsausschusses instruieren.
Wilhelm Bayer (1900–1972) war von 1932 bis 1934 Assistent an der Eppendorfer Kinderklinik und von 1934 an Chefarzt des Kinderkrankenhauses Rothenburgsort. Er hatte die Klinik in einem heruntergekommenen Zustand übernommen und brachte sie wieder zu Ansehen. Unter seiner Leitung stieg die Bettenzahl bald von 210 auf gut 450. Das Haus erlebte eine Blütezeit. Bayer richtete im Arbeiterbezirk Hammerbrook eine Beratungsstelle für werdende Mütter ein, setzte den Neubau ganzer Krankenhausabteilungen durch und etablierte einen Ausbildungsgang für Kinderkrankenschwestern. Im Krieg erfocht er Butterzulagen für Schwangere. Mit Recht konnte er 1945 den ermittelnden Beamten erklären: »Meine ganze Kraft galt während der elf Jahre der Gesunderhaltung unseres Nachwuchses.« Bayer sprach von »Gesunderhaltung«. Der Begriff ließ offen, wie er mit Kindern verfahren war, die er als dauerhaft geschädigt eingestuft hatte.
Während Bayer im Auftrag des Reichsausschusses mordete, versuchte er sich zu habilitieren. Der Berliner Psychiater Max de Crinis setzte sich nachdrücklich für ihn ein und wies darauf hin, wie sehr »die Reichsgesundheitsführung an ihm interessiert« sei. Doch scheiterte diese Fürsprache in Hamburg an dem konservativen Gegner des Nationalsozialismus Professor Rudolf Degkwitz. Zwar bekleidete de Crinis viele einflussreiche Ämter, unter anderem das des Referenten für Medizin im Reichsministerium für Wissenschaft und Unterricht, dennoch konnte er gegen die Medizinische Fakultät der Universität Hamburg nichts ausrichten.[204]  
Nach dem Krieg veröffentlichte Bayer den Leitfaden »Das erste Lebensjahr unseres Säuglings«.[205]   Das Buch erreichte eine Auflage von mehr als 100000 Exemplaren. Auffallend ist, dass auch mehrere andere Ärzte des Reichsausschusses solche Ratgeber herausbrachten. Behinderungen kommen in diesen Büchern nicht vor. Die Autoren lobten die Muttermilch und verdammten Fertignahrung, sie förderten die freie, möglichst ungestörte Entwicklung des Kindes und wiesen ehrgeizige, vom Förderzwang befallene Eltern in die Schranken. Im Übrigen plädierten die an Euthanasiemorden beteiligten Ärzte für Wollunterhemden, Ruhe und Sonne. Verfasst wurden solche Ratgeber von Autoren, die behinderte Kinder umbrachten, weil diese im Intelligenztest unter einer bestimmten Punktezahl geblieben waren, an Down-Syndrom oder spastischer Lähmung litten.

Die Organisatoren des Reichsausschusses und die leitenden Beamten der städtischen Gesundheitsbehörde hatten den schon erwähnten Professor für Kinderheilkunde, Rudolf Degkwitz, bewusst umgangen. So erfuhr er erst Ende 1942 von den Morden an behinderten Kindern, und zwar von Eltern, deren Kind schon zweimal wegen seines Wasserkopfes operiert worden war. Diese berichteten ihm, ihr Sohn sei vom Amtsarzt in das Kinderkrankenhaus Rothenburgsort eingewiesen worden, weil dort die Möglichkeit bestehe, »solche Kinder mit besonderen Erfolgsaussichten zu behandeln«. Die Eltern durchschauten das Lügengespinst und kommentierten entrüstet, »man wisse ja, was dort mit den Kindern geschehe«. Nach dem Gespräch rief Degkwitz den zuständigen Amtsarzt Fritz Janik in Hamburg-Harburg an, fragte eindringlich, was los sei. Über das Telefonat gab er im Juni 1945 zu Protokoll: »Dr. Janik erklärte, mir das nicht am Telefon sagen zu können, und riet mir, Senator Ofterdinger anzurufen, der es mir aber auch nicht am Telefon sagen könne, und meinte, ich müsste doch wissen, worum es sich handele. Ich habe dann persönlich Informationen eingezogen und hörte, dass mit der Zustimmung von Herrn Ofterdinger geistig nicht vollwertige Kinder in Rothenburgsort durch Herrn Bayer umgebracht würden.«[206]  
All das kam dem mitverantwortlichen Senator Ofterdinger zu Ohren, der sich daraufhin an einen Mann wandte, der in Hamburg als Autorität für Nervenheilkunde galt, an den emeritierten Eppendorfer Professor Max Nonne (1861–1959), der 1923 mehrfach an Lenins Krankenbett gerufen worden war. Offensichtlich bat der von Degkwitz’ Erkundigungen irritierte Senator Professor Nonne um eine gutachterliche, das mörderische Handeln stützende Äußerung. Der Angesprochene folgte dem gerne. Zunächst thematisierte er in seinem Gutachten das Problem der Sterbehilfe auf Verlangen eines schwerkranken Patienten, sodann die Frage der »Vernichtung lebensunwerten Lebens«: »Eine zweite Gruppe besteht aus unheilbar Geisteskranken – einerlei ob sie so geboren oder wie viele Paralytiker oder Schizophrene im letzten Stadium ihres Leidens sind. Solche haben weder den Willen zu leben noch zu sterben. So gibt es ihrerseits kaum beachtliche Einwilligung in die Tötung, andererseits stößt diese auf keinen Lebenswillen, der gebrochen werden müsste. Ihr Leben ist absolut zwecklos, sie empfinden es als unerträglich. Für ihre Angehörigen wie für die Gesellschaft bilden sie eine furchtbare schwere Belastung. Ihr Tod reißt nicht die geringste Lücke. Da sie großer Pflege bedürfen, geben sie Anlass, dass ein ganzer Menschenberuf entsteht, der darauf ausgeht, absolut unwertes Leben für Jahre und Jahrzehnte zu fristen.«
Ausdrücklich berief sich Nonne auf das 1920 erschienene Buch von Karl Binding und Alfred Hoche »Die Vernichtung lebensunwerten Lebens« und fuhr fort: »Für solche Fälle sagt Binding – und ihm schließt sich Hoche an –, dass er ›weder vom rechtlichen noch vom sozialen, noch vom religiösen Standpunkt schlechterdings keinen Grund sieht, diese Menschenleben nicht freizugeben, die das furchtbare Gegenbild eines Menschen bilden‹. Wenn man weiß, wie Angehörige zuweilen noch an solchen Menschen hängen, so müsste meines Erachtens den Angehörigen, die den Kranken pflegen und deren Leben durch das Leiden des Armen dauernd so schwer belastet wird, auch wenn der Pflegling in einer Anstalt Aufnahme gefunden hat, das Recht des Einspruches zugestanden werden. Es ist in Deutschland bisher seit eineinhalb Jahren schon aktiv vorgegangen worden. Dies hat in weiten Kreisen erhebliche Beunruhigung hervorgerufen und in erster Linie auch in den Kreisen der Psychiater. Man kommt als Arzt nur schwer von dem Gedanken ab, den schon Hippokrates in seinem ärztlichen Eid aussprechen lässt, dass der Arzt das menschliche Leben nicht zu vernichten, sondern zu erhalten hat, und es besteht die Möglichkeit beziehungsweise die Gefahr, dass die Öffentlichkeit die Psychiater mit Misstrauen und als ›Henker‹ ihrer Kranken betrachtet und bezeichnet. Ich glaube, aus dieser Besorgnis ist jetzt in Deutschland fast nirgends mehr von ›psychiatrischen‹, sondern nur noch von ›Nervenkliniken‹ die Rede. Im Frühjahr 1941 sollte die Jahresversammlung der Deutschen Neurologen und Psychiater in Wien abgehalten werden, und zwar stand das Thema zur Diskussion ›Moderne Maßnahmen in der Behandlung der Geisteskrankheiten‹. Offenbar hat man in Berlin gefürchtet, dass die Diskussion über das noch nicht genügend durchdachte und noch nicht bereinigte Thema lebhafte Wellen schlagen würde, und der Kongress wurde von Berlin aus abgesagt.«
Nonne unterschied zwei Kategorien von »geistig Toten«, nämlich diejenigen, die so geboren, und diejenigen, die erst später infolge von Krankheiten oder Unfällen so geworden seien. An letzteren hingen die Angehörigen oft sehr, dagegen hätten die von Geburt an Behinderten nicht diesen emotionalen Schutz seitens ihrer nächsten Verwandten. Daraus folgerte Nonne: »Die von Geburt an geistig Toten oder vom 1. oder 2. Lebensjahr an geistig Toten können noch lange leben. Ich habe diese Fälle gesehen von völliger Idiotie aufgrund allerfrühester Veränderungen, die eine Lebensdauer und damit die Notwendigkeit fremder Fürsorge von zwei Menschenaltern und darüber gehabt haben. Die Existenz solcher Vollidioten würde somit am schwersten auf der Allgemeinheit lasten. Die Schwierigkeiten eines Versuches, diesen Dingen auf gesetzgeberische Weise beizukommen, sind groß. Zurzeit begegnet der Gedanke, durch Freigabe der Vernichtung völlig wertloser geistig Toter eine Entlastung für unsere nationale Überbürdung herbeizuführen, vielerorts noch Widerspruch. Zunächst und vielleicht noch für eine weitere Zeit stehen vorwiegend gefühlsmäßige und auch religiöse Bedenken dagegen. Im Publikum muss auch heute noch die Überzeugung herrschen, dass die Ärzte und insbesondere die Psychiater nie aufhören werden, körperlich und geistig Erkrankte bis zum Äußersten zu behandeln, solange noch eine Änderung ihres Zustandes zum Guten vorhanden ist. Es sollte aber vernünftiger Aufklärung die Aufgabe gestellt werden, die Öffentlichkeit zu der Auffassung heranreifen zu lassen, dass die Beseitigung der geistig völlig Toten kein Verbrechen, keine unmoralische Handlung, keine gefühlsmäßige Rohheit, sondern ein erlaubter, nützlicher Akt ist.«[207]  




Tödliche Spritzen als Teil fachärztlicher Ausbildung
In Hamburg dekretierten nicht irgendwelche Nazis, Rassisten oder völkische Ideologen die Morde an behinderten Kindern. Vielmehr arbeiteten lokale ärztliche Autoritäten, ein weltberühmter Professor für Psychiatrie und Neurologie und die verantwortlichen Dezernenten und Beamten einvernehmlich an der sogenannten Euthanasie. Britische Militärjuristen bezeichneten diese 1945 als massenhafte klinische Hinrichtungen vollständig wehrloser Menschen.
Als bedeutende Ausnahme trat in Hamburg allein Rudolf Degkwitz hervor. Er wurde 1943 aufgrund einer Denunziation des Chefs der Eppendorfer Hautklinik, Paul Mulzer, von der Gestapo vorübergehend verhaftet, setzte 1945 das Ermittlungsverfahren gegen Bayer und Knigge mit in Gang und versuchte noch Jahrzehnte später von New York aus immer wieder, seinen Kollegen Werner Catel vor den Richter zu bekommen. Degkwitz erhob seine Vorwürfe mit Hilfe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Rechtsanwaltskanzlei des späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Allerdings begann er mit seiner Kampagne erst, nachdem Max Nonne 1959 fast hundertjährig gestorben war. In einem Brief an den Kieler Dienstherrn von Professor Catel schrieb Degkwitz im Mai 1960, er gehe erst jetzt gegen Catel vor, weil sein Fall mit anderen Fällen zusammenhänge – auch solchen in Hamburg, über die er habe schweigen müssen, um Professor Nonne zu schonen.
Am 29. Mai 1945 erstatteten drei Famulanten der Kinderklinik Rothenburgsort Strafanzeige gegen ihren Chefarzt Wilhelm Bayer. Sie beschuldigten ihn sowie einige Stationsärztinnen und Krankenschwestern, in den vorangegangenen Jahren behinderte Kinder getötet zu haben. Zudem beantragte der von der britischen Besatzungsmacht eingesetzte Gesundheitssenator Rudolf Degkwitz eine gerichtliche Untersuchung zu denselben Vorgängen. Daneben ermittelten die militärgerichtlichen Organe der Briten. So konnte bereits im Juni 1945 ein strafrechtliches Verfahren wegen der Hamburger Kindermorde eingeleitet werden. Historiographisch betrachtet, liegt der Vorteil der in diesem Verfahren protokollierten Aussagen darin, dass die Befragten noch sehr unmittelbar berichteten und – wie das Verhalten des Gutachters Nonne bestätigt – sich noch kein einheitliches prozesstaktisches Aussageverhalten herausgebildet hatte.
Max Nonne reagierte in ganz besonderer Weise. Ihn bat der Ermittlungsrichter 1946 im Verfahren gegen die vielfacher Kapitalverbrechen beschuldigten Ärzte Bayer und Knigge, ein Gutachten zu erstatten. Nonne nahm den Auftrag an und reichte jenes bereits zitierte Gutachten ein, mit dem er vier Jahre zuvor das Handeln der Mörder gerechtfertigt hatte. Im Anschreiben bezeichnete er die ermordeten Kinder 1946 nicht als Personen, sondern als Fälle und Material der Ärzte und bemerkte generell: »In den Fällen des Herrn Dr. Knigge handelte es sich durchgehend um schwere Idioten. In den Fällen des Herrn Dr. Bayer war das vorliegende Material genau dasselbe. Das sind alles Fälle, für die ich schon seit langen Jahren eine Unterbrechung des Lebens gewünscht hatte.«[208]  
Der angeschuldigte Hermann Knigge starb während der Ermittlungen, so verblieb nur Wilhelm Bayer als Hauptbeschuldigter. Daneben wurden auch seine Assistenzärztinnen als Tatverdächtige vernommen, fast alle hatten ihre Ausbildung in der Klinik Rothenburgsort erst nach 1940 begonnen. Von diesen zwölf Berufsanfängerinnen hatten sich zehn ohne jeden Widerspruch an den Morden beteiligt. Kaum eine hatte Gewissensbisse verspürt, kaum eine der NSDAP angehört. Die jungen Frauen hatten die Technik des Mordens als Angelegenheit ärztlicher Routine kennengelernt. Auf Anordnung des Chefs, jedoch ohne Zwang »gewährten« folgende Hamburger Ärztinnen zwischen 1941 und 1945 »Sterbehilfe«: Freiin Ortrud von Lamezan (*1918), Ursula Bensel (*1921), Emma Lüthje (*1912), Ursula Petersen (*1912), Ingeborg Wetzel (*1912), Gisela Schwabe (*1917), Helene Sonnemann (*1911), Lotte Albers (*1911), Maria Lange de la Camp (*1906), Ilse Breitfort (*1910) und Fräulein Dr. Bauer.
Im Jahr 1943 betrug das Durchschnittsalter dieser in das Morden aktiv einbezogenen Frauen 30 Jahre. Nur die Assistenzärztinnen Fräulein Dr. Rawie und Fräulein Dr. Fontana machten nicht mit. Weder die eine noch die andere berichtete später, dass ihr daraus Nachteile erwachsen wären. Chefarzt Bayer legte von Anfang an Wert darauf, das Töten »vollkommen im Rahmen des übrigen üblichen Abteilungsgeschehens vollziehen« zu lassen. Wie das vonstattenging, gaben die beteiligten Ärztinnen unmittelbar nach dem Krieg zu Protokoll.

Maria Lange de la Camp: »Bei den Visiten habe ich durch Kolleginnen erstmalig etwas über die sogenannten Reichsausschusskinder erfahren. Ich habe in der ganzen Zeit meiner Tätigkeit auf der Scharlachstation nur ein einziges idiotisches Kind gehabt. (…) Die Meldung an den Reichsausschuss habe ich nicht gemacht, diese war bereits mehrere Monate vorher erfolgt. Das Kind lag auf meiner Station noch mehrere Wochen in völlig unverändertem Zustande, und eines Tages bekam ich von Dr. Bayer einen Zettel, auf dem nur der Name des Kindes stand. Was dieser Zettel bedeutete, wusste ich von meinen Kolleginnen her. Die Flasche mit dem Luminal hatte immer die Ärztin in Verwahrung, die zuletzt gespritzt hatte. Wer das war, wusste ich aus unseren Visiten und Arztbesprechungen. (…) Ich habe die Spritze mit zehn Kubikzentimetern Luminal aufgezogen und bin in der Mittagszeit auf die Station gegangen, weil dann die Stationsschwester alleine war. Der Schwester W. hatte ich vorher schon Bescheid gesagt, dass ich dem Kind die Sterbehilfespritze verabfolgen würde. Ich bin nun gemeinsam mit der Stationsschwester zu dem Kind gegangen. (…) Ich habe niemals eine Spritze verabfolgt, ohne mir das Kind halten zu lassen. In dem Krankenblatt habe ich die Spritze nicht vermerkt, denn die Kolleginnen hatten mir gesagt, dass die Spritze nicht zu vermerken sei. In dem Totenschein habe ich als Todesursache Pneumonie angegeben. Die Kolleginnen hatten mir gesagt, ich solle als Todesursache Pneumonie hinschreiben. (…) Von allen Assistenzärztinnen hat sich nur ein einziges Mal eine einzige gegen die Euthanasie ausgesprochen, und zwar war dies Fräulein Dr. Fontana, die uns sagte, dass sie die Euthanasie ablehnen würde, wenn man an sie herantrete. Solange ich da war, hat Fräulein Dr. Fontana keine Sterbehilfe geleistet.«
Ursula Bensel sagte aus: »Ich war im Krankenhaus, um zu lernen, und ich wusste, dass im Krankenhaus ein anderer Standpunkt, der die Euthanasie bejahte, vertreten wird. (…) Ich war damals 23 Jahre alt und Anfängerin. Der Chefarzt stand so turmhoch über uns, dass ich es nicht wagte, ihm mit meinen Zweifeln zu kommen.« Am 7. März 1945 nahm sie die zweijährige Hannelore S. auf, die an einer schweren Zerebralparese litt. Vier Wochen später, am 5. April, tötete Ursula Bensel die kleine Hannelore und erklärte dazu später: »Wenige Tage vor dem Tod des Kindes trat Dr. Bayer an mich heran und sagte, dass das Kind vom Reichsausschuss geschickt wäre, und ich wüsste ja wohl, was damit zu geschehen hätte. Dr. Bayer sagte mir, ich solle dem Kind eine Luminalinjektion machen, und er nannte mir auch die Zahl der Kubikzentimeter.« Die junge Ärztin schwieg, verspürte Gewissensnot und sprach deshalb mit der Mutter des Kindes. Diese teilte ihr mit, sie habe mit Dr. Bayer gesprochen, der eine Behandlung vornehmen wolle, die mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit zum Tode des Kindes führe. Die Ärztin forderte die Mutter auf, das Kind mit nach Hause zu nehmen. Die Mutter lehnte ab. Danach setzte die Ärztin die tödliche Spritze.
Ingeborg Wetzel erklärte das Verfahren und ihre Rolle so: »Professor Sieveking (von der Hamburger Senatsverwaltung) kam zu mir und verlangte das ›Reichsausschusskind‹ so und so (er hatte den Namen des Kindes) zu sehen. Das Kind wurde ausgepackt, und Professor Sieveking sprach über das Kind einige bedauernde Worte. Über die Frage, ob das Kind zur Euthanasie kommen sollte, haben wir nicht gesprochen. Bei den Assistenzärztinnen bestand nicht der leiseste Zweifel darüber, dass Professor Dr. Sieveking über die Durchführung der Euthanasie unterrichtet war, denn meiner Auffassung nach schrieb er auch Berichte an den Reichsausschuss. Einige Wochen nachdem Sieveking die Kinder besichtigt hatte, kam von Berlin her die Genehmigung zur Euthanasie. Dr. Bayer hatte den Assistentinnen gegenüber kein Herz und war unnahbar. (…) Wenn jemand widersprechen wollte, wurde er ironisch, spitz und scharf. Ich möchte auch annehmen, dass wir Assistenzärztinnen alle positiv zur Euthanasie an geisteskranken Kindern standen. Ich habe jedenfalls nicht gemerkt, dass irgendeine von uns der Euthanasie ablehnend gegenüberstand.«[209]  
Lieselotte Albers berichtete, wie sie zum ersten Mal ein Kind tötete: »Auf der Station lag bald nach meinem Eintritt in das Kinderkrankenhaus Rothenburgsort ein idiotisches Kind. Ich sprach gelegentlich mit der Mutter des Kindes, und diese erklärte mir, dass sie das Kind nicht nach Hause nehmen wolle. Von der Äußerung der Mutter machte ich Dr. Bayer Mitteilung, und Dr. Bayer sagte mir, die Angelegenheit sei in Ordnung. Meiner Erinnerung nach erklärte mir Dr. Bayer bereits bei dieser Rücksprache, dass an solchen Kindern Euthanasie vorgenommen werde. Ich entsinne mich, dass Dr. Bayer mich gefragt hat, ob ich bereit wäre, selbst die Sterbehilfespritze zu verabfolgen, oder ob ich Hemmungen hätte. Ich verneinte diese Frage.«[210]  




Auch die Schwesternschülerinnen wussten Bescheid
Eine der Hamburger Krankenschwestern erklärte vor dem Untersuchungsrichter: »Unter den Stationsschwestern wurde darüber gesprochen, dass unheilbar geistig kranken Kindern im Krankenhaus Sterbehilfe gewährt wurde. Dr. Bayer, Dr. Albers oder Dr. Petersen haben mir gesagt, dass Sterbehilfe in bestimmten Fällen durch Verabfolgung einer Spritze gewährt wird. In den ganzen Jahren ist auf der von mir betreuten Abteilung nach meiner Schätzung in zehn Fällen Sterbehilfe gewährt worden.«[211]   Die Schwesternschülerin Gisela Riecke berichtete 1948, ihr und ihren Mitschülerinnen sei 1943 bekannt gewesen, »dass im Krankenhaus Rothenburgsort Sterbehilfe an geisteskranken Kindern geleistet wird«. Eines Tages zeigte ihr die Stationsschwester das Kind Renate und bemerkte, es sei ein »Reichsausschusskind«: »Sie zeigte mir die amtlichen Formulare, die Ärzte zum Bericht an den Reichsausschuss ausfüllen mussten.« Daraufhin fragte die Schwesternschülerin: »In welcher Weise wird Sterbehilfe geleistet? Bekommen die Kinder Tabletten, Pulver oder Spritzen?« Die Stationsschwester antwortete: »Sie sind ja Schülerin, wenn Sie Stationsschwester sind, bekommen Sie es auch zu wissen.« Das Prinzip des Mordens war jedenfalls an dieser Klinik Teil der Ausbildung zur Krankenschwester: »Unter uns Schülerinnen war auch bekannt, dass die Stationsärztin und die Stationsschwester in der Mittagszeit zu den Reichsausschusskindern gingen, um ihnen die Sterbehilfe zu verabfolgen.«[212]  

In der Klinik Rothenburgsort vollzog die jeweils im Dienstplan eingeteilte Stationsärztin die Morde an den Kindern, für die der Reichsausschuss die Ermächtigung zur »Behandlung« erteilt hatte. Die diensthabende Stationsschwester assistierte. Es gab keine Sonderabteilung, keine Sonderärzte. Das Morden geschah im klinischen Alltag, zwischen allen anderen üblichen therapeutischen und pflegerischen Tätigkeiten für die zur Heilung in die Klinik aufgenommenen Kinder. Eine solche selbstverständliche Form des klinischen Tötens war auf längere Sicht gesehen das gesundheitspolitische Ziel, das die Akteure des Reichsausschusses, aber auch der Aktion T4 anstrebten. Allerdings gingen die Verantwortlichen bis 1945 in den meisten Kinderfachabteilungen verdeckt vor, auch waren die Abteilungen andernorts meist von den sonstigen klinischen Abläufen isoliert. Aber in Rothenburgsort probten der Chefarzt, seine Assistenzärztinnen und Krankenschwestern, wie die Euthanasiemorde in Zukunft allgemein vorgenommen werden sollten – im Normalbetrieb.
Die Ärztin Hildegard Wesse und ihr Mann, der Arzt Hermann Wesse, arbeiteten beide in verschiedenen Kinderfachabteilungen und brachten dort die vom Reichsausschuss eingewiesenen und begutachteten Kinder um. Im Jahr 1943 absolvierten beide eine Fortbildung an der Leipziger Universitätskinderklinik. Wie der dortige Chefarzt und Gutachter des Reichsausschusses, Werner Catel, im Alltag der Klinik die Frage der Euthanasie behandelte, berichtete Hildegard Wesse später in einer Vernehmung: »Ich erinnere mich, dass Professor Catel einmal bei einer Konferenz sämtlicher Ärzte der Universitätskinderklinik, es handelte sich um eine klinische Vorstellung von Kindern, zu dem vorstellenden Arzt sagte: ›Sehen Sie das nicht, das ist doch ein idiotisches Kind; ich würde da als Behandlung den anderen Weg vorschlagen.‹ Dabei meinte er die Meldung an den Reichsausschuss. Ich war darüber sehr erstaunt und sagte hinterher zu meinem Mann: ›Hier scheinen ja alle Ärzte von dem Reichsausschussverfahren zu wissen.‹ Es imponierte mir, dass das Verfahren hier so offen genannt wurde.«[213]  
So ähnlich wird es an der Universitätskinderklinik in Berlin unter Catels Lehrer Georg Bessau zugegangen sein. Dieser meldete 1943 den schwerbehinderten, gut zweijährigen Jungen Jürgen Plith mit ausgefülltem Fragebogen an das Gesundheitsamt Neukölln mit dem Fazit: »Ich halte Überführung in eine Anstalt für dringend erwünscht.« Die Sachbearbeiter verstanden Bessaus Brief so, wie er gemeint war, und notierten an den Rand »Reichsausschuss? Görden?«. Doch sträubten sich die Eltern, und Vater Kurt Plith, von Beruf Studienrat, schrieb an den Amtsarzt: »Ich bestimme, dass Jürgen vorläufig noch im elterlichen Haus bleibt, da das Kind weder für die Familie noch für den Staat augenblicklich eine Belastung ist.« Sollte sich das ändern, werde er das Kind in ein Privatheim geben. Die Fürsorgerin des Bezirksamts versuchte, die Eltern zu überreden, ihr schwerbehindertes Kind nach Brandenburg-Görden einzuweisen. Dagegen riet die Kinderärztin, Marie-Therese Lassen, dringend von einem solchen Schritt ab – »aus christlichen Motiven«. Jürgen Plith starb 1952 auf natürliche Weise.[214]  
Ähnlich engagiert wie Professor Bessau beteiligten sich die Ärzte der Heidelberger Universitätskinderklinik am Morden. Sie stellten Anträge, verlegten Patienten mit eindeutigen Zielen und versuchten, die Eltern derart zu beeinflussen und lenkend zu begleiten, dass sie den Tod ihres Kindes als Erlösung empfanden. Professor Johann Duken leitete die Klinik, sein Oberarzt hieß Gottfried Bonell. Wie diese beiden Ärzte vorgingen, möchte ich an einem Beispiel zeigen.
Christel Noé wurde am 14. Februar 1940 geboren; sie litt an einem Hydrozephalus internus und war geistig erheblich retardiert. Im Alter von gut drei Jahren wurde sie auf Anraten des Hausarztes in die Klinik aufgenommen. Vier Tage nach der Aufnahme schrieb Oberarzt Gottfried Bonell an den Hausarzt in Neustadt an der Weinstraße: »Bei dem völlig idiotischen Zustand des Kindes und dem vorliegenden Hirnbefund halten wir es für zweckmäßig, dass die Eltern das Kind in die Heil- und Pflegeanstalt Eichberg bei Wiesbaden legen. Wir haben dort wegen einer Aufnahme nachgefragt.« In der Krankenakte notierte Bonell am selben Tag: »Eltern scheinen mit der Verlegung in das Heim Eichberg einverstanden zu sein.« Zwei Tage später, am 24. Juni, antwortete Dr. Walter Schmidt von der Anstalt Eichberg: »Das Kind kann hier jederzeit, außer samstags und sonntags, aufgenommen werden.«
Zwischenzeitlich hatte der Chef der Klinik, Duken, mit Christels Mutter gesprochen, und diese schrieb ihm am 23. Juni: »Heute möchte ich mich noch einmal mit einer Bitte an Sie wenden, nachdem ich nun zu dem Entschluss gekommen bin, Ihrem Vorschlag zu folgen, und Christel gleich von Heidelberg in eine Anstalt zu geben. Ich werde am Freitagvormittag, um neun Uhr, in die Klinik kommen, um Christel zu holen. Würden Sie bitte so freundlich sein und mich mit dem Kind in Eichberg anmelden lassen.«
Am 6. Juli wandte sich Christels Mutter abermals an Professor Duken: »Unsere liebe kleine Christel ist nach fünftägigem Aufenthalt in der Heilanstalt Eichberg am 30. Juni gestorben. Ich war sehr erschrocken über den schnellen Tod und glaubte zuerst, das Kind sei dort nicht gut versorgt worden, da ich es noch so munter von Heidelberg dorthin brachte. Wenn ich geahnt hätte, dass das kleine Leben sowieso bald erlöschen würde, hätte ich diese beschwerliche Reise nicht mehr unternommen und hätte das Kind noch in Heidelberg gelassen. Hätten Sie es damals schon für möglich gehalten, dass das Kind so schnell sterben würde? Ich denke an Ihre Worte, dass das Kind wohl doch nicht alt und auch nimmer gesund geworden wäre, und tröste mich mit dem Gedanken, dass es erlöst ist von seinem schweren Leiden. Uns Eltern ist damit eine große Sorge für die Zukunft genommen.«
Professor Duken antwortete postwendend: »Ich wusste wohl, dass das Kind nicht lange würde leben können; aber den schnellen Tod hatte ich nicht erwartet. Ich teile mit Ihnen den Gedanken, dass es gut war, dass dieses kleine Geschöpf so bald aus seiner Not befreit wurde. Dennoch wird Ihnen das Herz schwer sein; denn schließlich haben Sie viel Liebe und Sorge für dieses Kind getragen. Möge Ihnen ein gütiges Geschick bald ein neues Kindle schenken.« Dem pfälzisch-vertraulichen »Kindle« folgte kein kaltes »Heil Hitler!«. Der Mann, der auf solche Weise nicht nur einen Mord arrangiert hatte und weitere Morde arrangierte, gebrauchte gegenüber der aus seiner Sicht kooperativen Mutter am Ende diese Grußformel: »Mit den herzlichsten Wünschen verbleibe ich Ihr sehr ergebener Johann Duken«.[215]  
Gottfried Bonell wurde später noch im fortgeschrittenen Alter tätig, einer der Ärzte in West-Berlin, die behinderte Kinder begutachteten. In dieser Eigenschaft untersuchte er auch meine Tochter Karline in durchaus freundlicher Weise und befürwortete eine hohe Stufe des Hilflosenpflegegelds. Über Duken, der nebenbei für den Sicherheitsdienst spitzelte, wussten britische Propagandafachleute früh Bescheid. Im Herbst 1941 verbreiteten sie in ihren Flugblättern, die sie über Deutschland abwerfen ließen, die Nachricht »Rassenreinigung in Heidelberg«. Darin stand: »Professor Duken von der Kinderklinik der Universität Heidelberg ist ein strammer Nationalsozialist. Vor allem glaubt er, dass die unheilbar kranken und schwächlichen oder geistig minderwertigen Kinder kein Recht auf Leben haben. Wenn ein solches Kind in seine Klinik gebracht wird, bringt er es um.«[216]  




Riskante Therapie: ein Angebot für Eltern
Kinderärzte erkunden den Willen der Mütter und Väter
Max Nonne hatte in seinem die Euthanasie befürwortenden Gutachten von 1942 angedeutet, dass die emotionale Bindung zwischen den von Geburt an geschädigten Kindern und Eltern deutlich schwächer sei als im Fall jener, die erst später unheilbare Schädigungen erlitten hatten. Blättert man in den Hamburger Gerichtsakten zu den Morden an behinderten Kindern, dann erweist sich, dass die Ärzte der beiden Kinderfachabteilungen immer wieder herauszufinden versuchten, wie die Eltern über Sterbehilfe für ihr Kind dachten. Im Sinne der Meltzerschen Umfrage von 1920 geschah das nicht in direkter, konfrontativer, sondern in indirekter, die eigentliche Entscheidung etwas vernebelnder Weise. Aus den überlieferten Krankenakten und den 1946 bis 1948 protokollierten Zeugenaussagen ergibt sich ein Bild, das nicht in die simple Schablone passt, auf der einen Seite hätten gewissenlose Naziärzte gemordet und auf der anderen Seite seien verzweifelte Angehörige bedrängt, belogen und hintergangen worden. So einfach lag der Fall nicht.
Bald nach Kriegsende erklärte zum Beispiel eine Mutter in ihrer Zeugenaussage: »Ich war verzweifelt und jammerte und bat, Dr. Bayer möge meinem Kind helfen, und fragte ihn, ob er es nicht erlösen könne, denn ich müsse für mein gesundes Kind weiterleben. Ich habe Dr. Bayer flehentlich gebeten, mir zu helfen. Ich fragte Dr. Bayer, ob man einem derartigen Kinde nicht etwas geben könne, damit es einschlafe. Daraufhin entgegnete Dr. Bayer: ›Wie denken Sie sich das? Wir Ärzte sind doch dazu berufen, das Leben zu erhalten!‹ Dr. Bayer wollte gehen. Ich hielt Dr. Bayer fest und bat ihn nochmals, dem Kinde zu helfen. Dr. Bayer entgegnete darauf: ›Lassen Sie uns das Kind hier, wir wollen eine Behandlung vornehmen.‹ Ich fragte Dr. Bayer, was für eine Behandlung das sei, er entgegnete auf meine Frage, es sei eine gefährliche und einschneidende Behandlung, und die wenigsten Kinder würden eine solche Behandlung überleben. Ich fragte Dr. Bayer noch, ob die Behandlung schmerzvoll sei. Er erwiderte, dass die Behandlung vollkommen schmerzlos sei. Ich habe Dr. Bayer gebeten, die Behandlung vorzunehmen. Ich dachte mir dabei, dass ein Wunder geschehe, wenn die Behandlung gut ausfiele. Würde das Kind sterben, so wäre das auch gut und das Kind erlöst.«[217]  
Die Ehefrau des Hamburger Elektromonteurs Müller sagte 1948 über ihre im Alter von drei Jahren in der Heil- und Pflegeanstalt Hamburg-Langenhorn ermordete Tochter aus: »Wir haben das Kind nach Langenhorn verlegen lassen, weil wir der Auffassung waren, dass die Lebensdauer des Kindes in den Anstalten in Alsterdorf künstlich verlängert würde. Mein Ehemann hatte einmal Jutta in der Anstalt besucht und bei dieser Gelegenheit wieder einen besonders traurigen Eindruck von dem schwerkranken Kind erhalten. An dem Bett des Kindes stand, so viel mir mein Ehemann erzählte, die Oberin oder eine Oberschwester. Mein Ehemann erzählte mir, dass er geäußert habe: ›Ist es nicht traurig, dass man ein so armes Wurm am Leben erhält? Das kranke Kind lebt, und meine Frau geht zugrunde.‹ Daraufhin habe die Oberin geantwortet: ›Herr Müller, dann ist es schon besser, Sie lassen das Kind nach Langenhorn verlegen.‹ Daraufhin haben wir schriftlich die Verlegung des Kindes von Alsterdorf nach Langenhorn beantragt.«[218]   Das Mädchen wurde im Mai 1942 auf Drängen der Eltern und aufgrund des Rats der wohl nicht unwissenden Oberin nach Langenhorn verlegt. Der Vater gab dazu 1948 zu Protokoll: »Dr. Knigge habe ich ein einziges Mal gesprochen. (…) Ich habe Dr. Knigge sofort gesagt, dass das Kind unter keinen Umständen zu uns ins Haus dürfe.«[219]  
Nachdem er das Mädchen fünf Monate lang auf Station beobachtet hatte, schrieb Dr. Knigge im Oktober 1942 einen ausführlichen Bericht an den Reichsausschuss: »Das Kind Jutta Müller, geboren am 14. 7. 40, für dessen Beobachtung von vornherein ein längerer Zeitraum beantragt und gewährt wurde, ist eine Frühgeburt. Die Geburt erfolgte nach 61/2 Monaten, das Geburtsgewicht betrug 1,5 kg. Das Kind blieb fünf Wochen im Brutkasten. Die geistige und körperliche Entwicklung ließ schon im ersten Lebensjahr zu wünschen übrig. Auch später sind die von den Eltern erwarteten Fortschritte ausgeblieben. (…) Anfangs war das Kind, das nicht den Kopf hob und fixierte, vorwiegend unlustig und apathisch. Dann trat eine Periode zunehmender Regsamkeit ein: Es begann zu lallen und verfolgte mit interessierten Blicken die Personen seiner Umgebung. Den Kopf versuchte es etwas zu heben und konnte, mit einer Stütze versehen, kurze Zeit sitzen. Seit Ende August ist wieder ein Stillstand festgestellt, der zurzeit anhält. Ich bin mir aufgrund des bisher zu überblickenden Verlaufes noch nicht klar, ob ich das Kind behandeln soll oder nicht. Auf jeden Fall ist zur endgültigen Entscheidung ein weiterer Zeitraum erforderlich.«[220]  
Dr. Knigge hielt die zweijährige Jutta Müller zwar für behindert, aber für entwicklungsfähig. Deshalb schlug er den Eltern vor, dass sie ihre Tochter entweder nach Hause nehmen oder in die Alsterdorfer Anstalten zurückverlegen sollten, um sie nach einem Jahr wieder vorzustellen. Das verweigerten diese, und der Vater beschwerte sich, er arbeite in einem Rüstungsbetrieb und könne bei seiner »übermäßigen Beanspruchung wohl erwarten (…), von einer gesunden Frau aufgewartet« zu werden: »Es ist unser Wunsch, bald wieder ein gesundes Kind besitzen zu dürfen. Diese Erwartung würde uns zu unserem Leidwesen zunichtegemacht, würde uns das unheilbare Kind zwangsmäßig wieder zugeführt werden.«[221]  
Knigge notierte über den Verlauf des Gesprächs: »Die Mutter, die sehr nervös und sensibel ist, hat direkt Angst, dass das Kind wieder nach Hause kommt. Sie hat es inzwischen nicht besucht, um sich über den Anblick nicht aufzuregen. Der Vater ist mit einer erfolgreichen Behandlung des Kindes einverstanden.«[222]   Doch Knigge wartete ein weiteres halbes Jahr, dann war auch er sich einer ungünstigen Prognose sicher und schlug Jutta Müller dem Reichsausschuss zur tödlichen Behandlung vor. Zum Tode seiner Tochter sagte der Vater 1948 aus: »Als die Todesnachricht kam, waren wir an sich innerlich froh, dass das Kind von seinem schweren Leiden erlöst war.«[223]  
Anders als für Jutta Müller beabsichtigte Knigge im Fall der 1939 geborenen Gerda Behrmann, den Antrag auf »Behandlung« von sich aus beim Reichsausschuss zu stellen. Nach der Aussage von Gerdas Mutter Anni verlief das ärztliche Gespräch mit ihr und ihrem Mann so: »Dr. Knigge sagte uns sofort: ›Sie sehen ja, das Kind ist ein Idiot.‹ Er fragte uns dann, ob wir unsere Zustimmung dazu erteilen, dass er etwas in die Wege leiten werde. Es könne zum Guten, aber auch zum Bösen auslaufen.« Nach dieser Aussage unterbrach der Untersuchungsrichter und fragte eindringlich, wie sie denn reagiert habe, und belehrte sie zugleich über ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Diese antwortete: »Auf die Frage, ob ich zu Dr. Knigge gesagt habe, dass ich es nicht bereuen würde, wenn Gerda von allem erlöst würde, verweigere ich die Antwort.«[224]  
Den Eltern sagten die Ärzte im Allgemeinen nicht, dass man ihre Kinder töten werde, vielmehr sprachen Bayer und Knigge wie auch andere Ärzte, die im Auftrag des Reichsausschusses tödliche Behandlungen durchführten, mit den Eltern darüber in indirekter, jedoch deutlicher Form. Der Psychiater Dr. Knigge erklärte dazu: »Die Erteilung der Sterbehilfe wurde in Hamburg nach Weisung Dr. Ofterdingers nur mit der Zustimmung der Eltern gewährt. Zu diesem Zweck wurde den Eltern schon bei der Einweisung gesagt, dass für das Kind eventuell eine Behandlung in Frage käme, die äußerst gefährlich sei und zum Tode führen könnte. Äußerten die Eltern dazu, dass das Ableben des Kindes eine Erlösung bedeute, so wurde bei gegebenen Krankheitsvoraussetzungen und nach Erlaubniserteilung durch den Reichsausschuss Sterbehilfe gewährt. Lehnten sie die ›Behandlung‹ ab oder ließen sie auch nur starke elterliche Bindungen an das missgestaltete Kind durchblicken, wurde dasselbe kurz beobachtet und darauf entlassen.«[225]  
Diese Version bestätigte die Zeugin Inge Nahnsen, deren Sohn an Spina bifida und der damit verbundenen Querschnittslähmung litt. Vor dem Untersuchungsrichter berichtete die Mutter über ihr Gespräch mit Dr. Knigge: »Der Arzt war sehr kurz zu mir. Er äußerte, er könne an dem Kinde einen Eingriff machen, der aber auf Leben und Tod gehe.« Daraufhin fragte die Mutter, ob die Lähmung der Beine nach einer solchen Operation gebessert sei. Knigge wich aus und erwiderte nur: »Wir können den Eingriff machen.« Die Mutter antwortete: »Dann nehme ich das Kind mit nach Hause, um es so lange zu pflegen, wie ich kann.« Der Arzt habe ihr dann gesagt: »Nehmen Sie das Kind gleich mit« und ihr »nicht mit einem Wort zugeredet«, ihren Sohn im Krankenhaus zu lassen.[226]  
Das Verfahren ist zutreffend beschrieben. Insofern erscheinen mir die geschilderten Wünsche und Reaktionen der Eltern, die Knigges Berichte an den Reichsausschuss enthalten, im Wesentlichen glaubhaft. In diesen Befunden, die zumeist Anträge auf die Erlaubnis zum Mord waren, schrieb Knigge beispielsweise: »Angesichts der unbedingt ungünstigen Prognose halte ich eine Behandlung für notwendig. Von beiden Eltern wird eine solche dringend erwünscht.« Oder: »Die Mutter, die noch ein völlig gesundes zweijähriges Kind hat, ist mit jeder Behandlung einverstanden.« Unmittelbar nach dem Krieg erklärte Knigge zu der Anschuldigung des Totschlags in zwölf Fällen, er habe in seiner psychiatrischen Abteilung vor allem Kindern »aus einfachen Bürgerkreisen« »Sterbehilfe geleistet«. Dabei sei für ihn »die direkte oder stillschweigende Einwilligung der Eltern« ausschlaggebend gewesen.[227]  




Ein letzter Versuch? Ja, probieren Sie es!
Wie sein Kollege in Langenhorn gab Bayer zu Protokoll, wie er mit Eltern über die bevorstehende »Behandlung« ihres Kindes gesprochen hatte. Auch seine Angaben stimmen mit denen anderer Zeugen überein: »Die Eltern wurden immer vor der Behandlung gehört. In vielen Fällen von Missgeburten baten die Eltern selbst um Befreiung von dem Kinde. In jedem Behandlungsfall wurde den Eltern die Frage vorgelegt, ob sie mit einer Behandlung einverstanden seien, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent mit dem Tod verknüpft sei. In keinem Fall ist eine Euthanasie-Behandlung gegen den Willen der Eltern durchgeführt worden.«[228]  
In seinen Vernehmungen erklärte Wilhelm Bayer, dass er nach der auch vom Reichsausschuss vertretenen Maßgabe gehandelt habe, »den Eltern nicht die letzte Entscheidung in voller Konsequenz (zu) überlassen«. Vielmehr habe er versucht herauszufinden, »ob sie mit einer Behandlungsart, die eine hohe Todeswahrscheinlichkeit in sich schließe, einverstanden seien«. In seinen Berichten an den Reichsausschuss verwendete Bayer die Formel: »Da bisher keine Besserung eingetreten ist, ist die Mutter mit einer sehr eingreifenden, risikovollen Behandlung einverstanden.« Diese Mutter, Doris Schreiber, erklärte dazu im Januar 1946: »Dr. Bayer sagte mir, die einzige Möglichkeit, dem Kinde zu helfen, bestehe darin, eine Gehirntherapie (Gehirnbestrahlung) vorzunehmen. Diese könne jedoch nur mit Einwilligung beider Eltern und mit Genehmigung der Reichsärztekammer in Berlin geschehen. Dr. Bayer meinte, die Behandlung könne tödlich ausgehen, eventuell könnte sie auch dem Kinde helfen.« Nachdem Frau Schreiber ihren Ehemann hinzugezogen hatte, stimmten beide der angeblichen Behandlung ihrer Tochter zu. Nach der Aussage des Vaters hatte Dr. Bayer den Eltern dargelegt, dass die geplante Behandlung »in etwa 90 Prozent aller Fälle schiefgehe« – also mit dem Tod ende.[229]  
Anni Lucassen wurde im Alter von eineinhalb Jahren in der Klinik Rothenburgsort ermordet. Zuvor hatte Chefarzt Bayer der Mutter eine Operation ihrer Tochter vorgeschlagen und erläutert, diese sei »sehr gefährlich und führe in 90 Prozent aller Fälle zum Tode«. Bayer schrieb nach diesem Gespräch an den Reichsausschuss, Frau Lucassen habe die angebliche Behandlung genehmigt. Diese bestritt 1946, nach einer solchen Genehmigung gefragt worden zu sein, und fügte hinzu: »Wenn ich aber von Dr. Bayer gefragt worden wäre, so hätte ich ihm die Genehmigung zur Behandlung des Kindes erteilt. Denn der Zustand des Kindes war derartig, dass ich das Letzte versucht hätte, um dem Kinde zu helfen. Wenn es auch derart gefahrvoll gewesen wäre, wie Dr. Bayer es mir geschildert hatte.«[230]  
Hannelore Scholz wurde mit eineinhalb Jahren, am 4. April 1945, in der Kinderklinik Rothenburgsort ermordet, weil sie an spastischer Lähmung und starkem Entwicklungsrückstand litt. Ihre Mutter berichtete 1948, wie das entscheidende Gespräch im März 1945 verlaufen war: »Dr. Bayer meinte, so wie der Zustand von Hannelore im Augenblick sei, bestünden keine Aussichten, dass das Kind jemals laufen, sitzen oder sprechen lernen würde.« Der Arzt empfahl dann eine Bestrahlung, die dem Kind helfen, aber »in 90 Prozent aller Fälle mit dem Tode enden« könne. Darauf fragte die Mutter: »Wenn das Ihr Kind wäre, was würden Sie dann tun?« Dr. Bayer erwiderte: »Ich würde es versuchen.« Die Mutter: »Schön, dann versuchen Sie es.« In der Krankenakte notierte Dr. Bayer: »Die Eltern wollen nicht länger die Qualen des Kindes.«[231]  
Die Dokumente erlauben den Schluss, dass das Verfahren, mit den Eltern über einen schwerwiegenden, sehr riskanten therapeutischen Eingriff zu sprechen und Mord zu meinen, auf einer allgemeinen Übereinkunft der Ärzte beruhte, die in einer der Todeskliniken des Reichsausschusses tätig waren. Ich bin auf die Rolle der Eltern aus mehreren Gründen eingegangen. Einmal geben die Hamburger Akten dazu die Möglichkeit; der zweite Grund besteht darin, dass dieser Aspekt in der sehr stark an der Dichotomie Täter-Opfer orientierten Literatur kaum berücksichtigt, ja verschwiegen worden ist, und der geschichtliche Befund an einem wesentlichen Punkt verzerrt dargestellt wird. Drittens weiß ich aus Gesprächen mit Eltern behinderter Kinder und als Vater einer behinderten Tochter, wie wichtig gesellschaftliches und staatliches Wohlwollen für die innere, durchaus angreifbare Balance sind. Während der NS-Zeit wurden die Eltern behinderter Kinder nicht nur propagandistisch und psychisch unter Druck gesetzt, sondern auch materiell.
Interessant ist die Art der Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Selbstverständlich redeten weder Ärzte noch Eltern von Mordplänen. Man sprach vielmehr über eine sehr eingreifende Therapie und davon, dass man mit allen Mitteln eine Heilung versuchen wolle, selbst wenn die Art der Behandlung mit einem hohen Todesrisiko belastet sei. Bayer führte als Beispiel die damals verbreitete Röntgentiefenbestrahlung bei Hirnschädigungen an. Solche Bestrahlungen sind tatsächlich vorgenommen worden, nicht selten mit tödlichem Ausgang. Als meine Tochter Karline 1979, acht Tage alt, mit einer schweren Infektion auf der Intensivstation lag, bat uns der Oberarzt zur Seite und sagte: »Wir wissen nicht, ob Ihre Tochter die nächste Nacht überlebt. Wenn sie es tut, wird sie sehr schwer geschädigt sein.« Eine codierte Frage? Ich habe sie so empfunden und erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Die Prognose traf zu.

Von dem Langenhorner Arzt Hermann Knigge sind Briefe erhalten, in denen er dem Reichsausschuss mitteilte, dass sich das beobachtete Kind nicht zur sogenannten Behandlung eigne. Das waren etwa dreimal so viele Kinder wie die, deren Tötung er beantragte und durchführte. Dabei spielte in den Stellungnahmen Knigges die Haltung der Eltern eine ebenso wichtige Rolle wie die medizinische Diagnose. Über Helmut Beneke schrieb Knigge: »Der Gesamteindruck spricht für Imbezillität bei mongoloidem körperlichen Habitus. Wie die Vorgeschichte ergibt, liegt eine beschränkte Hilfsschulfähigkeit vor, dieselbe bietet aber keine Gewähr, dass der Junge später arbeitsfähig wird und für seinen Lebensunterhalt allein sorgen kann. Seine Eltern, die jeder Behandlung abgeneigt waren, haben ihn nach abgeschlossener Beobachtung nach Hause abgeholt.« Über Lieselotte Brandt berichtete Knigge: »Wenn auch der körperliche Befund in prognostischer Hinsicht als hoffnungslos anzusehen ist, so kann ich mich doch im Hinblick auf den Stand der psychischen Entwicklung nicht entschließen, bei dem Kind eine Behandlung einzuleiten. Das Kind soll seiner sehr auf Entlassung drängenden Mutter in absehbarer Zeit mitgegeben werden.« Für den spastisch gelähmten Peter Hotop hatte Knigge beim Reichsausschuss die Tötung (»Behandlung«) beantragt, führte sie dann aber nicht aus und begründete das so: »Die an sich freigegebene Behandlung wurde von den Eltern, die trotz allem an dem Kinde hängen, abgelehnt. Die Entlassung des Kindes, dessen Lebensprognose ungünstig zu stellen ist, hat stattgefunden.« Auf dieselbe Weise wurde Reinhard Hauswirth gerettet (»die Mutter hängt sehr an ihm«), ebenso Irmgard Jagermann (»haben die Eltern jede Behandlung abgelehnt«).[232]  
Auch in Hamburg verweigerten sich zahlreiche, oft als »uneinsichtig« bezeichnete Eltern dem ärztlichen »Behandlungsangebot«. Auf die ablehnenden Eltern zielte ein Rundschreiben des Reichsinnenministeriums vom 20. September 1941, in dem bezeichnenderweise nicht mehr von der Meldepflicht, sondern von der »Behandlung missgestalteter usw. Neugeborener« gesprochen wird: »Durch die Asylierung schwer leidender und besonders pflegebedürftiger Kinder wird den Eltern erfahrungsgemäß eine wirtschaftliche und seelische Last abgenommen und eine Vernachlässigung etwa in der Familie vorhandener gesunder Kinder zugunsten des kranken Kindes verhindert. (…) Die Sorgeberechtigten sind oft nicht gern bereit, das Kind in eine Anstalt zu geben. Sie stützen sich dabei oft auf die Angabe des Hausarztes, dass auch eine Anstaltsbehandlung an dem Zustand nichts ändern könne, oder sie glauben, eine fortschreitende Besserung im Zustand des Kindes zu bemerken, was in Wirklichkeit aber meist keine Besserung des Zustandes des Kindes als vielmehr eine Anpassung der Beobachter an diesen Zustand darstellt. Erfahrungsgemäß ist dies bei Kindern mit mongoloider Idiotie besonders häufig der Fall, zumal die Angehörigen die Anhänglichkeit, Freundlichkeit oder Musikfreude derartiger Kinder oft falsch werten, sich unerfüllbare Hoffnungen vortäuschen und daher von Anstaltspflege nichts wissen wollen.« Dann folgte eine ausgesprochene Drohung: »Den Eltern muss gesagt werden, dass durch eine rechtzeitige Anstaltsunterbringung ihnen und dem Kind am besten gedient sei, dass eine Anstaltsunterbringung später doch notwendig werde, dass bei Verweigerung der Anstaltsunterbringung gegebenenfalls für sie oder für das Kind wirtschaftliche Belastungen eintreten können, sodass in der Zurückweisung des Angebots eine Überschreitung des Sorgerechts zu erblicken ist.«[233]  




Letzte kindliche Lebenszeichen
Sein Gesichtsausdruck ist immer sehr lebhaft
Der vierjährige Christian wurde Ende 1943 als Forschungsobjekt in die Klinik für Psychiatrie und Neurologie der Universität Heidelberg aufgenommen und, nachdem er gründlich untersucht und als »sehr retardiert« eingestuft worden war, am 29. Juli 1944 in der Kinderfachabteilung Eichberg ermordet. Im Pflegebericht vom 3. Dezember 1943 heißt es über ihn:
Patient war den ganzen Tag gut aufgelegt. Er sitzt in seinem Bettchen, fixiert seine Hände, bewegt die einzelnen Fingerchen sehr graziös, wackelt mit dem Däumchen, macht die Hände auf und zu, als ob er etwas knetet oder schüttelt – mit beiden Händen, hüpft dann mit dem Oberkörper auf und nieder und quiekt vor Vergnügen. Oder er legt sich auf den Rücken, hebt die Füße in die Höhe und spielt an den Zehenspitzen und haut mit den Füßchen gegen das Bettchen und freut sich, wenn’s rasselt. Oft steckt er den Daumen in den Mund und schnullt daran. Sein Gesichtsausdruck ist immer sehr lebhaft, mal kneift er das linke Auge zu, hält den Kopf etwas schief und blinzelt. Oder er bläst beide Backen auf, als ob er Trompete bläst. Sitzt er aufrecht auf einem Stuhl, kann er sich stundenlang damit beschäftigen, immer den Hinterkopf gegen die Rückenlehne zu schlagen, natürlich nicht so heftig, dass er sich weh tut. Patient ist nicht wasserscheu, er lässt sich gerne baden, hüpft und spritzt im Wasser herum, nimmt das Seifendöschen in den Mund. Oft macht er ein richtiges Schelmengesicht, stützt den Kopf in beide Hände, schmollt mit dem Mund, kneift ein Auge zu und lacht herzhaft dazu. Man kann ihn kräftig schütteln, er kreischt dazu und freut sich.[234]  




Für wissenschaftliche Zwecke am selben Tag ermordet
Die folgenden Berichte handeln vom Leben und Sterben von sieben der 35 Kinder und Jugendlichen, die am 28. Oktober 1940 in der Brandenburger Gaskammer ermordet wurden, weil hochangesehene Wissenschaftler ihre Gehirne untersuchen wollten (siehe S. 131–135).
Willi Venz, geboren am 19. April 1927 als nichteheliches Kind, wurde von der Mutter früh ins Heim gegeben. Der Vater blieb unbekannt. Vom dritten Lebensjahr an erlitt Willi etwa zweimal im Monat einen großen epileptischen Anfall, deshalb wies ihn der Amtsarzt im Alter von neun Jahren in die Anstalt Brandenburg-Görden ein.
Der aufnehmende Psychiater diagnostizierte eine »intellektuelle Minderbegabung«. Nach dem Ergebnis eines 1936 durchgeführten Tests hatte der mittlerweile Neunjährige den geistigen Entwicklungsstand eines 4,6-jährigen Kindes erreicht. 1940 wurde in die Akte eingetragen: »Willi verrichtet auf der Abteilung kleine Hausarbeiten. Er wird zum Reinigen der Toilette, des Bades, zum Schuheputzen und Ähnlichem verwendet. Die Arbeiten erledigt er gewissenhaft und prompt.« Chefarzt Heinze vermutete, dass der Junge an einem atrophischen Prozess im Gehirn erkrankt sei, der ihn immer unbeholfener werden lasse. Was es damit auf sich hatte, wollten er und der Neuroanatom Hallervorden genauer wissen, deshalb ermordeten sie den 13-jährigen Willi Venz am 28. Oktober 1940 in der Gaskammer von Brandenburg.[235]  
Renate Wringe wurde am 2. März 1923 nichtehelich geboren, der Vater verschwand zur Fremdenlegion, die Mutter gab das Kind in das Viktoria Säuglingsheim in Berlin-Schlachtensee. Anschließend brachte das Jugendamt das Baby im Kinderheim Borgsdorf unter, dann im Lazarett Rummelsburg und wieder in Borgsdorf. Als Zweijährige landete Renate in einem Berliner Waisenhaus, dann in der Kinderheilanstalt Buch und wieder im Waisenhaus.
Schließlich, im Alter von knapp vier Jahren, fand die Jugendfürsorge für Renate Wringe die Pflegefamilie des Bauarbeiters G. in der Anklamer Straße in Berlin. Irgendwann in den ersten Lebensjahren hatte das Kind eine Hirnhautentzündung durchgemacht, eine mäßig schwere geistige Behinderung davongetragen und erst mit drei Jahren laufen gelernt. 1930 vermerkte die Fürsorgerin: »Renate hat bei den Pflegeeltern G., die selbst in ärmlichen Verhältnissen leben, gute Pflege. Sie hat auch schon bedeutende Fortschritte gemacht, ist aber geistig noch zirka zwei Jahre zurück. Fortschritte in Gedächtnisübungen, sonst sehr nervös.«
Die Pflegemutter kümmerte sich um Renate. Doch kam sie mit der dann Vierzehnjährigen nicht mehr zurecht, und so wurde Renate 1937 in die Wittenauer Heilstätten eingewiesen. Von dort wurde das Mädchen bald über die übliche Zwischenstation Potsdam nach Brandenburg-Görden verlegt. Im Entwicklungsbericht von 1938 steht: »Mit Begeisterung beteiligt sie sich am Seifenblasenmachen der Kleinen, ebenso nimmt sie ohne jede Überlegenheit am Puppenspiel teil. Tagelang beschäftigt sie sich mit einem Murmel- und einem Legespiel, die ihre Pflegemutter ihr mitgebracht hat.« In den Hilfsschulen, die sie in Berlin und dann in den Anstalten besuchte, erreichte Renate in Schreiben und Rechnen einige Fertigkeiten. Ihre Arbeitshaltung nannte der Lehrer »zuverlässig und ausdauernd«. Am 17. Oktober 1940 betrug ihr Lebensalter 17,7 Jahre, geistig verfügte sie laut Testergebnis über die Fähigkeiten einer Elfjährigen. Im Juni 1940 erhielt sie die Erlaubnis für einen Stadturlaub in Berlin bei ihrer Pflegemutter, von der Renate regelmäßig besucht wurde. Als Chefarzt Heinze Renate Wringe am 28. Oktober 1940 ermorden ließ, begründete er das mit der Prognose: »Eine Besserung der Erkrankung ist bei dem bisherigen Verlauf nicht zu erwarten.«
In der Krankenakte findet sich ein Lebenslauf, den Renate am 5. Juli 1937 in der Hilfsschule verfasst hatte: »Geboren am 2 März 1923. Renate Wringe. Einmal bin ich schon in einem Heim gewesen. Ich bin lange dort gewesen. Nach einer Zeit holte mich meine Pflegemutter raus. und ich habe mit sie ganz glücklich gelebt, weil ich nicht ganz gesund war solte ich wider fort kommen (.) meine (Pflege-) Mutter mußte vorher nach dem Jugentamt und von dort sollte ich nach Witenau kommen (.) es hat mir den ersten Tag sehr gut gefallen (,) noch einer Woche wurde ein Sommerfest gefeiert (.) es war sehr schön gewesen.«[236]  
Bertha Handrich war am 17. Oktober 1930 in Berlin geboren worden. Sie wurde im März 1938 in die Heilanstalt Wittenau eingewiesen und einige Monate später in Brandenburg-Görden aufgenommen. Der Erstbefund von Chefarzt Heinze lautete: »Verdacht auf erbliche Fallsucht, kombiniert mit angeborenem Schwachsinn (?).« Ob angeboren oder erworben, diese Frage sollte gemeinsam mit Hallervorden anhand von Gehirnuntersuchungen geklärt werden.
Aus den Pflegeberichten ergibt sich ein anderes Bild der zum Zeitpunkt ihrer Ermordung zehnjährigen Bertha: »Spielt sehr nett mit den Kindern Mutter und Kind, ziemlich verträglich mit Kindern«, heißt es da, sie sei jedoch gegenüber Erwachsenen »recht still«. »Nur im Kreise der Kinder geht sie in anscheinend unbeobachteten Augenblicken etwas aus sich heraus. Sie spielt mit ihnen und äußert sich ihnen gegenüber auch mal. (…) Obgleich sie den Erwachsenen gegenüber sich immer noch recht scheu verhält, scheint sie doch an ihnen zu hängen. Als sie eine Erzieherin zum Beispiel zwei Tage nicht gesehen hatte, strahlte Bertha, als diese wieder bei ihr Dienst hatte. Oftmals kommt Bertha unvermittelt und recht zärtlich an die Erzieherinnen heran. (…) Sie freut sich, wenn sie für eine Mitkameradin etwas herbeiholen darf. Wird eine getadelt, so geht Bertha hin, streichelt diese und versucht sie zu trösten.«
Chefarzt Heinze hatte bereits auf den Meldebogen für die Aktion T4 ein Todesurteil geschrieben und in der Rubrik »Genaue Angabe der Art der Beschäftigung« eingetragen: »Zu keiner Handreichung zu gebrauchen, ist nicht imstande, Perlen zu fädeln, nicht schulfähig.« Am 28. Oktober 1940 ließ er das zehnjährige Mädchen ermorden.[237]  
Margarete Korioth wurde am 21. Juni 1927 geboren und litt an großen epileptischen Anfällen. Anfangs wurde sie deshalb häufiger im Krankenhaus behandelt, später, im Alter von zehn Jahren, in die Landesanstalt Potsdam eingewiesen und dann nach Görden verlegt. Dort ergab die Anamnese:
Margarete konnte 80 Pfennige auf 1 Mark herausgeben, kannte alle Münzen, vermochte von 20 bis 1 rückwärts zu zählen, vier Farben zu benennen und einen Vergleich aus der Erinnerung vorzunehmen. In die Krankenakte trug die Stationsschwester ein: »Sie war sofort zutraulich und hing sich zärtlich an Erzieher und Jugendliche. Die mitgebrachten Bonbons verteilte sie an die Kinder.« Margarete schrieb ihren Namen sehr sauber und antwortete auf die Testfrage, wer das Brot backe und wie es gemacht werde: »So wie Pudding« und nannte den Namen des Bäckers, bei dem ihre Mutter einkaufte. Auf die Frage, woher das Tageslicht komme, erwiderte sie: »Das macht der liebe Gott.« Als sie etwas vorlesen sollte, antwortete Margarete: »Ich kann nicht lesen, ich komme in der Schule nie ran, weil ich immer umfalle.« Dabei machte sie vor, wie sie, von einem Anfall heimgesucht, eben umfalle. Sie konnte im Zahlenraum bis 99 sicher addieren und subtrahieren. Doch steigerte sie, den Berichten zufolge, ihre Leistungen nicht. Am 28. Oktober 1940 musste auch sie in der Gaskammer sterben, weil sie nicht arbeitsfähig war und weil Wissenschaftler die vermuteten Unregelmäßigkeiten und Narben an ihrem Gehirn untersuchen wollten. Kurz vorher war das Intelligenzalter der 13-jährigen Margarete Korioth mit 7,4 Jahren bemessen worden.[238]  
Hellmut Lesniewski war am 13. August 1929 geboren und im Alter von sechs Jahren in der Heilanstalt Wittenau untergebracht worden, weil die Mutter, so schrieb das Jugendamt, »eine Zeit lang von dem schwierigen Kind befreit sein möchte«. Es litt an epileptischen Anfällen.
Den Krankenberichten zufolge war Hellmut ein »lebhaftes, aber folgsames Kind, das sich in alles hineinzufügen verstand«. Er hatte »alle Schwestern sehr gern, war sehr liebebedürftig und freute sich, wenn ihn eine der Schwestern auf den Schoß nahm«. Dem entsprach die psychosoziale Diagnose: »Hellmut hat gute charakterliche Qualitäten. Er zeigt sich anhänglich an die Mutter, freut sich schon am Sonnabend auf ihren Besuch, weint beim Abschied von der Mutter, und er erkundigt sich eingehend nach dem Bruder und trennte sich auch schwer von diesem, als er einmal zu Besuch kam. Während Hellmut theoretisch noch sehr wenig weiß und kann und vor allem wenig leistet, weil er so langsam ist, so stellt er sich doch in allen praktischen Dingen ganz geschickt an. Bei kleinen Basteleien ist er ideenreich. Er vermag allerlei formschöne Bauten auszuführen. Aus Plastelina gestaltet er mit Hilfe seiner Phantasie allerlei nette Sachen. An seinen kleinen Leistungen hat er selbst große Freude, und er freut sich, wenn jemand daran teilnimmt.«
Später führte ihn sein Lebensweg über die Anstalt Potsdam nach Brandenburg-Görden. Weil auch er geistig zurückgeblieben war, der Grund dafür aber erforscht werden sollte, musste Hellmut Lesniewski am 28. Oktober 1940 sterben.[239]  
Günter Dietrich, geboren am 29. Juli 1929, wurde im Januar 1939 im Alter von knapp zehn Jahren wegen epileptischer Anfälle in die Anstalt Brandenburg-Görden gegeben. Die Eltern besuchten ihren Sohn regelmäßig. Der Vater war Bauarbeiter.
Am 18. Oktober 1939 nahm die Mutter Günter »gegen ärztlichen Rat« aus der Anstalt. Doch am nächsten Tag schrieb der Vater, er glaube nicht, dass seine Frau mit dem Jungen fertig werde: »Wir wollen Günter noch einige Zeit hierbehalten und betrachten die Zeit, in der er von dort fort ist, als Urlaub und nicht als Entlassung.« Vier Tage später notierte die Leiterin der Kinderstation, Friederike Pusch, in der Akte: »Heute bereits zurückgebracht.« Der Intelligenztest, der bei der Aufnahme in Görden vorgenommen wurde, ergab ein Intelligenzalter von 5,8 und einen Rückstand von 3,7 Jahren. Günter konnte Begriffe erklären, einen Satz mit zehn Silben nachsprechen, einen Rhombus abzeichnen, rechts und links unterscheiden, bis vier zählen und Figuren zusammensetzen. Er stotterte, war unkonzentriert und hyperaktiv. Die Lehrerin H. Zipfel der anstaltseigenen Hilfsschule schrieb in ihrer verbalen Beurteilung: »Günter ist nur schwer dazu zu bringen, sich in die Schulordnung einzufügen. Seine schulischen Leistungen sind sehr minderwertig, er kennt wohl einige Laute, kann aber nicht zusammenziehen und lesen. In Rechnen versagt er auch. Durch sein unruhevolles Wesen stört er die ganze Klasse.« Am 28. Oktober 1940 musste auch er in der Gaskammer sterben und wurde zwei Stunden später von dem Neuropathologen Hallervorden seziert.[240]  
Irmgard Dörr wurde 1924 nichtehelich geboren, in verschiedene Pflegestellen gegeben, zwischendurch von der Großmutter wie auch der Mutter aus den Pflegestellen genommen und laut Jugendamt immer wieder »grob misshandelt«.
Der Stadtarzt von Küstrin vermerkte 1932 über Irmgard: »Sie ist überaus ängstlich und verschüchtert, schreit, wenn man sie zu sich heranziehen will, duckt sich wie vor Schlägen. Dabei die ständig wiederkehrende Frage: ›Haust du?‹« 1934 kam Irmgard in die Anstalt. Besuch erhielt sie nicht. Mit 14 Jahren galt sie als »verängstigtes, körperlich asthenisches, intellektuell leistungsschwaches, schwer zu konzentrierendes, leicht reizbares Mädchen«. Die Psychologen sprachen ihr ein Intelligenzalter von 5,6 Jahren zu; vier Jahre später ließen die Ärzte das Mädchen im Krankenhaus Berlin-Neukölln zwangsweise sterilisieren. Ende 1939 diktierte Direktor Heinze in den Fragebogen für die Aktion T4 diese Diagnose: »Psychose des Kindesalters (Verstimmungen, Erregungszustände, Negativismen, Sperrungen) und angeborener Schwachsinn.« In dem kurz vor der schon geplanten Ermordung am 28. Oktober 1940 verfassten Bericht schrieb er: »Ihre Botengänge verrichtet sie zwar zuverlässig, bleibt aber stets übermäßig lange Zeit aus, macht Umwege durch die Anstalt, glaubt, ihre ›Freundin‹ zu treffen.«[241]  




Ich habe keine Freude in dieser Anstalt
Friedrich Seyfried wurde am 20. August 1922 geboren, er litt an einer starken Hörbehinderung und lebte seit 1935 in der katholischen Pflegeanstalt Ursberg. Am 25. März 1941 deportierten ihn die Mitarbeiter der Gekrat von dort in die staatliche Anstalt Eglfing-Haar bei München und von dort am 20. Juni 1941 in die Gaskammer von Hartheim. In seinem nachstehenden Brief, den er in gutem Deutsch am 25. Mai 1941 verfasste, erwähnt Friedrich Seyfried seinen ebenfalls aus Ursberg stammenden Kameraden Josef Sporrer. Auch er starb am selben Tag, am selben Ort.
Liebe Schwester Oberin M. L.! (…) In Eglfing wird mir nun das Leben recht sauer und Sporrer klagt beständig, dass er krank sei und dass daran der üble Geruch, der Staub und Rauch in der Korbflechterei schuld sei, und will daher das Korbbodenmachen gänzlich aufgeben. Auch ich zeig’ keinerlei Freude mehr an der Arbeit und trachte immer, nur recht bald wieder in Ursberg zu sein. Eine andere Neuigkeit kann ich leider nicht mitteilen. Wie lange wird es jetzt noch dauern, bis ich wieder nach Ursberg darf? Wissen Sie vielleicht eine Auskunft, liebe Schwester L., so schreiben Sie mir recht bald darüber. Ich habe keine Freude an dieser Anstalt und will durchaus nicht mehr lang hierbleiben. – Nun, denn geht mein Brief zu Ende, nachdem ich Ihnen einige Zeilen mitgeteilt habe, und (ich) schließe mit der Bitte, mir bald zu schreiben und mir zu helfen durch Ihr Gebet, dass ich bald aus dieser Anstalt entlassen werde und wieder nach Ursberg komme. Es grüßt sie nun und wünscht Euch gnadenreiche Pfingstfeiertage und besonders viel Glück und Segen zu Ihrem Namensfeste Euer lieber Zögling Fritz Seyfried.[242]  




Freut sich, ist allgemein beliebt
In den Akten der Kinderfachabteilung Ansbach notierten die Krankenschwestern kurze Charakteristiken der später ermordeten Kinder. Sie mussten sterben, weil die Stationsärztin Asam-Bruckmüller feststellte: »Es ist nicht damit zu rechnen, dass er (oder sie) ein brauchbarer Volksgenosse werden wird.« Im Folgenden steht zwischen dem Geburts- und Todesdatum der Tag der Aufnahme in die Todesklinik.
Ernst Brand, *21. 5. 33, 25. 4. 41, †20. 4. 42: froh.
Reinhold Waßmuth, *29. 11. 23, 28. 4. 41, †26. 7. 42: schreibt, liest, malt, ist interessiert.
Egon Marschall, *22. 5. 39, 13. 7. 42, †16. 12. 42: lacht gern, Liebling der Station.
Johann Lienbacher, *17. 12. 32, 25. 4. 41, †30. 12. 42: spielt, freut sich.
Helmut Neubauer, *12. 7. 30, 30. 10. 42, †1. 1. 43: ist interessiert, malt.
Otto Wunderlich, *7. 6. 31, 25. 4. 41, †11. 2. 43: spielt, meist ruhig, aber auch Erregungszustände.
Günther Höhn, *15. 5. 40, 12. 12. 42, †24. 2. 43: badet gern, sehr beliebt.
Alfred Ochs, *29. 6. 28, 28. 4. 41, †6. 3. 43: ruhig, gutmütig, nett, freundlich, spielt, ist interessiert.
Alfred Neubauer, *16. 11. 36, 16. 11. 42, †12. 3. 43: lacht viel.
Werner Stöcklein, *20. 5. 34, 25. 4. 41, †16. 3. 43: lacht viel, singt, oft erregt.
Gerhard Gräter, *4. 6. 40, 13. 4. 42, †7. 4. 43: lacht viel, freut sich, ist allgemein beliebt.
Walter Baumann, *26. 2. 34, 25. 4. 41, †19. 4. 43: gut zu haben, zeitweise erregt, weinerlich.
Anna Treiber, *4. 11. 34, 30. 1. 43, †23. 4. 43: lacht, wenn Gegenstände vorgehalten werden.
Gerhard Mayer, *31. 5. 41, 13. 1. 43, †14. 5. 43: aufgeschlossen und freundlich, Freude und Interesse an Spielsachen, wegen clownhaften Wesens und Anhänglichkeit Liebling der Station.
Otto Broetz, *4. 11. 27, 28. 4. 41, †11. 6. 43: lebhaft, interessiert, kontaktfähig.
Roland Schreiner, *30. 9. 35, 1. 3. 43, †28. 7. 43: spielt, singt, aber jähzornig und gewalttätig.
Gerd Döderlein, *14. 5. 40, 13. 5. 43, †31. 7. 43: spielt gern.
Renate Fleischer, *13. 4. 41, 1. 6. 43, †3. 8. 43: freut sich, Liebling der Station, schreit bei Anfällen.
Gertrud Deuerling, *5. 2. 41, 15. 6. 43, †4. 8. 43: freut sich, lacht viel, anhänglich.
Herbert Rüdiger, *11. 1. 28, 28. 4. 41, †6. 8. 43: singt, lacht viel, zeitweise unruhig.
Fritz Moosburger, *15. 7. 28, 20. 4. 42, †19. 8. 43: immer gut aufgelegt.
Erwin Hecker, *23. 1. 35, 25. 4. 41, †17. 9. 43: immer guter Laune, spielt, freut sich, Liebling der Station.
Ursula Kurze, *28. 3. 40, 7. 4. 43, †4. 11. 43: heiter, lacht viel, lebhaft.
Klara Schuster, *24. 4. 35, 18. 1. 43, †13. 12. 43: hat Anschluss an Kinder gefunden, schreit viel.
Fred Meth, *9. 3. 38, 11. 10. 43, †18. 12. 43: Heimweh.
Arthur Strobel, *2. 1. 28, 28. 4. 41, †15. 1. 44: musikalisch begabt, singt viel, freundlich, kontaktfähig.
Karl-Heinz Waehlen, *21. 6. 30, 10. 7. 43, †2. 2. 44: freundlich, zugänglich, drängt sich vor.
Gertrud Weiler, *23. 12. 29, 10. 7. 43, †20. 3. 44: versorgt sich selbst.
Richard Utz, *11. 6. 28, 28. 4. 41, †21. 4. 44: gutmütig, lacht viel, harmlos.
Günter Jahn, *5. 4. 40, 3. 9. 42, †6. 5. 44: interessiert, lacht, will unterhalten sein.
Helga Weigle, *5. 9. 39, 16. 4. 43, †10. 5. 44: meist heiter, sehr jähzornig.
Christian Distler, *10. 2. 39, 26. 1. 43, †15. 5. 44: spielt, ist sehr anhänglich.
Anna Zapf, *31. 12. 41, 22. 5. 44, †26. 5. 44: hängt an ihren Angehörigen.
Wolfgang Kirchner, *10. 7. 42, 31. 3. 44, †15. 7. 44: blind, lacht bei Besuch der Mutter.
Jürgen Pöhler, *1. 2. 39, 10. 7. 43, †21. 7. 44: freundlich, etwas Interesse.
Herbert Kraus, *6. 6. 29, 28. 1. 44, †28. 8. 44: mit 14 auf der Stufe eines Elfjährigen.
Karl-Heinz Graßmann, *4. 5. 31, 20. 9. 43, †2. 9. 44: gutmütig, ruhig, harmlos, hält sich sauber, schreit viel.
Georg Kaiser, *25. 9. 27, 28. 4. 41, †12. 9. 44: gutmütig, willig, gehört zu den Besten der Kinderstation.
Theodor Pastors, *30. 9. 39, 10. 7. 43, †8. 10. 44: spielt etwas.
Ellen Weber, *30. 5. 39, 10. 7. 43, †13. 10. 44: meist freundlich.
Lotte Seitz, *7. 3. 39, 5. 10. 43, †21. 10. 44: munter, lacht gern.
Irmgard Rupprecht, *18. 10. 34, 28. 2. 44, †17. 11. 44: spielt gern.
Renate Schiele, *10. 5. 43, 16. 3. 44, †21. 12. 44: erkennt, lacht Bekannte an.
Wilhelm Eichner, *31. 5. 26, 28. 4. 41, †10. 1. 45: heiter, gutmütig.
Manfred Seidler, *18. 12. 27, 27. 9. 44, †23. 1. 45: aufgeweckt, schreibt.
Jürgen Wolter, *15. 4. 41, 24. 7. 44, †9. 2. 45: hängt am Personal, possierlich.
Viktor Seitz, *16. 8. 39, 26. 10. 43, †9. 2. 45: blind, gutmütig, zufrieden.
Adolf Kästner *17. 9. 43, 16. 6. 44, †13. 2. 45: lächelt gern und viel.
Rolf Hofmann, *7. 8. 28, 5. 1. 45, †21. 2. 45: gutmütig, lacht immer.
Georg Walthes, *5. 9. 29, 8. 12. 44, †2. 3. 45: ruhig, zufrieden.
Richard Steinel, *17. 7. 40, 27. 2. 45, †7. 3. 45: gutmütig, anlehnungsbedürftig, lächelt viel.[243]  




Ich habe Heimweh
Adolf N., geboren am 12. Januar 1931, litt infolge einer Gehirnhautentzündung an Bewegungsstörungen und einem Rückstand in der geistigen Entwicklung. Er ging selbständig auf die Toilette, wusch sich, konnte sich, mit Ausnahme der Schuhe, selbst anziehen, half auf der Station der Heidelberger Forschungsabteilung beim Wickeln gewaschener Binden und bewältigte einfache Testaufgaben gut.
Als die Psychologin Adolf während eines Entwicklungstests auffordert, ein Stück Papier entlang einer Faltkante zu zerreißen, erwidert er: »Nein, das ist zu schade. Darauf kann man doch malen.« Über sein Verhalten in der warmen Badewanne steht im selben Testbericht: »Er steckt zuerst die Hand in das Bad, steigt dann freudig herein, doch bis an den Hals will er sich nicht ins Wasser legen. Auf Befragen warum, sagt er, er habe Angst vor dem Ertrinken, das wäre doch der Tod. Mit den schwimmenden Gegenständen spielt er sehr nett und ist über alles, was ihm gelingt, freudig und lacht dabei herzhaft. Er ist auch in der Lage, eine Flasche unter Wasser richtig zu füllen. Als plötzlich ein Patient auf der Station anfängt zu singen, hört er auf und beginnt dann selbst zu singen, ziemlich melodisch.« Als Adolf während desselben Tests ein kaltes Bad besteigen soll, sagt er, »es ist kalt, und bittet, nicht herein gehen zu müssen, auch auf vieles Zureden hin lässt er sich nicht dazu bewegen und macht ein flehendes Gesicht«. Am Ende des Tests heißt es zum allgemeinen Verhalten: »Zeitweise ist Adolf in sich gezogen und weint leise vor sich her, befragt, warum er weint, antwortet er: ›Ich habe Heimweh.‹ Er kann sehr schlecht sprechen, und es dauert manchmal sehr lange, bis er ein Wort heraus hat.«
Adolf N. wurde in der Forschungsabteilung Heidelberg sieben Wochen lang untersucht und dann in die Todesanstalt Eichberg verlegt, wo er am 8. September 1944 ermordet wurde. Sein Vater schrieb zum Tod seines Sohnes in verbindlicher Form an die Heidelberger Klinik, und der dort verantwortliche Arzt der Forschungsabteilung, Julius Deussen, antwortete: »Dolfi« sei »an einer Lungenentzündung, und zwar ohne zu leiden, gestorben« – »und einsamer als früher wird er sich auch nicht gefühlt haben«.[244]  




Die jähe Unterbrechung der Aktion T4
Bischof Galen und Gottes Strafgericht
Im August 1941 wendete sich die äußere und innere Lage Deutschlands. An einen leichten Sieg und allgemeines Aufatmen war nicht mehr zu denken. Am 19. August vermerkte Joseph Goebbels nach einem Besuch im Führerhauptquartier Wolfsschanze über Hitlers Zustand, »die Aufregungen und Nervenbelastungen der letzten vier Wochen (haben) ihn hart mitgenommen«.[245]   In vielerlei schwierige Entscheidungen verstrickt, stoppte Hitler die Morde an den Geisteskranken abrupt. Seine Anordnung traf die Akteure der T4 unvorbereitet, sie erging am 23. August und galt vom nächsten Tag an. Hitler und seine engsten Berater folgten nicht dem Gedanken, dass das im Oktober 1939 vorgesehene Plansoll an Morden erreicht worden sei – dieses war zwischenzeitlich mehrfach erhöht worden –, vielmehr reagierten sie auf die aktuelle politische und militärische Situation.[246]   Sie handelten als Getriebene. Sie verstanden den Stopp der Aktion T4 als vorläufig notwendigen Entlastungsakt und ließen sich bei dem plötzlichen Entschluss von realpolitischen Einsichten leiten.[247]  
Zuvor hatte der Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, die Praxis der Euthanasie in den Mittelpunkt dreier Predigten gestellt: »Allgemein herrscht der an Sicherheit grenzende Verdacht, dass die zahlreichen unerwarteten Todesfälle von Geisteskranken nicht von selbst eintreten, sondern absichtlich herbeigeführt werden, dass man dabei jener Lehre folgt, die behauptet, man dürfe sogenanntes ›lebensunwertes Leben‹ vernichten, also unschuldige Menschen töten, wenn man meint, ihr Leben sei für Volk und Staat nichts mehr wert, eine furchtbare Lehre, die die Ermordung Unschuldiger rechtfertigen will, die die gewaltsame Tötung der nicht mehr arbeitsfähigen Invaliden, Krüppel, unheilbar Kranken, Altersschwachen grundsätzlich freigibt!«[248]  
Damals hatte die Deportation westfälischer Patienten gerade erst begonnen. Das mag Zufall gewesen sein. Vielleicht aber hatten die Planer der Aktion T4 die Morde an den Geisteskranken dieser Region so lange hinausgezögert, weil sie das Risiko des Protests scheuten. Öffentlicher Widerstand hätte das Programm des Mordens insgesamt gefährdet. Jedenfalls thematisierte Galen den in Westfalen beginnenden Massenmord in seinen Predigten, ja, er nannte das Beispiel eines geistig erkrankten Bauern (»ich könnte euch den Namen nennen«) und malte aus, was bald mit hirnverletzten Soldaten und Opfern von Arbeitsunfällen geschehen könne.
Galen verriet kein Staatsgeheimnis. Er brachte die Naziführer in Verlegenheit, gewiss, aber er konfrontierte auch die Deutschen mit dem von so vielen verdrängten, so oft in aller Stille ignorierten Ablauf der Morde. Das war neu. Das hatte vor ihm niemand getan. Galen rückte Handlungs- und Verhaltensweisen ins Licht, die nur im Halbdunkeln erträglich bleiben konnten. Eben deshalb unterbrachen die politischen Führer die Euthanasieaktion und veränderten sie später grundlegend. Nach den Kanzelworten des weithin als prinzipienfest erachteten Bischofs konnten sich die Anverwandten der Pfleglinge – seien sie gleichgültig, überfordert oder hartherzig gewesen – nicht länger einreden: Wir wissen von nichts. Diesem für die Aktion T4 von Anfang an konstitutiven Angebot, das so vielen Angehörigen zur kaum bemerkten Hilfe geworden war, hatte Galen mit der Wucht seiner Worte die Grundlage entzogen. Victor Klemperer erzählt in seinem Tagebuch unter dem Datum vom 22. August, was seine (christliche) Bekannte Frau Paul ausrief, als sie am Altersirrsinn ihrer 89-jährigen Mutter verzweifelte: »Ich kann sie in kein Krankenhaus bringen, da wird sie getötet.« Lakonisch merkte Klemperer an: »Man spricht jetzt allgemein von der Tötung Geisteskranker in den Anstalten.«[249]  
Die letzte und gewichtigste Predigt dieser Serie hielt Galen am 3. August. Zwei Tage später forderte Goebbels nicht etwa den Kopf des Bischofs, vielmehr verlangte er, und zwar im Einklang mit Hitler, erstens die Kampagne gegen das Rauchen und zweitens die Propaganda gegen die Kirchen stark zu mäßigen, weil es derzeit nicht ratsam sei, »Probleme aufzurollen, die nicht lebensnotwendig für das Bestehen des deutschen Volkes im Kriege sind«. Nicht öffentlich, sondern in seinem Tagebuch schimpfte Goebbels am 14. August vor sich hin, Galens Auftreten sei »ein Verbrechen, das für den Staatsanwalt reif wäre«. Allerdings müsse man damit warten, weil ein solches Exempel »im Augenblick kaum tragbar« wäre. Am folgenden Tag beschäftigte er sich mit den massenpsychologischen Folgen der Predigten und abermals mit den Konsequenzen, die er daraus ziehen wolle: »Ich muss dem Führer die Frage vorlegen, ob er im Augenblick in der Öffentlichkeit eine Debatte über das Euthanasieproblem wünscht. (…) Ich bin selbst wenigstens für den gegenwärtigen Zeitpunkt dagegen. Mit einer solchen Debatte würde man nur die Gemüter erhitzen. Das ist in einer kritischen Periode des Krieges außerordentlich unzweckmäßig. Man soll allen Zündstoff aus dem Volke im Augenblick fernhalten. Das Volk ist so mit den Problemen des Krieges beschäftigt, dass es sich an anderen Problemen nur erhitzt und reibt.«[250]  
Den Hintergrund bildeten die Schwierigkeiten der deutschen Truppen im Krieg gegen die Sowjetunion. Am 1. August hatte Goebbels notiert, die Bolschewisten leisteten »doch stärkeren Widerstand, als wir vermuteten«. Am 4. August meldete der Sicherheitsdienst, das überlange »Warten auf Sondermeldungen von neuen größeren Erfolgen an der Ostfront« bewirke »ein Absinken der erwartungsvollen Stimmung« in der Bevölkerung, man vermute sogar, die Rote Armee habe »den deutschen Vormarsch weitestgehend zum Stehen« gebracht. Am 11. August räumte der Generalstabschef des deutschen Feldheeres kleinlaut ein, er habe den Feind unterschätzt.[251]   Am 18. August zeigte sich Hitler »sehr ungehalten«, dass er sich über das Potential der Bolschewisten habe täuschen lassen. »Er hat darunter sehr gelitten. Es handelte sich um eine schwere Krise«, so fasste Goebbels das Befinden seines Führers zusammen.[252]  
Auch im Westen veränderte sich die militärische Lage. Vom 1. Juli an flog die Royal Air Force systematisch Angriffe auf Wohngebiete, um den Deutschen die Kriegslaune zu verderben. Bei noch geringer Reichweite der Flugzeuge trafen die Bomben vor allem die überwiegend katholische Bevölkerung des Rheinlands und Westfalens, deren Loyalität sich die NS-Führung ohnehin nicht sicher sein konnte. Die Luftangriffe galten Städten wie Köln, Aachen, Krefeld, Rheydt, Mönchengladbach und eben auch Münster. Sie führten zu massiven, vom SD regelmäßig dokumentierten »Stimmungseinbrüchen«, die sich an der mangelhaften medizinischen Hilfe für die Verletzten kristallisierten. Weil Hitler und seine Berater auf solche Berichte sensibel zu reagieren pflegten, wollten sie zusätzliche Hilfskrankenhäuser bereitstellen. Dafür kamen nur die Heil- und Pflegeanstalten in Betracht. Diese mussten geräumt werden. Das aber verstärkte das Risiko, das brüchig gewordene Vertrauen des eigenen Volkes weiter zu strapazieren.
Am 6. Juli 1941, gut zwei Wochen nach Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion, ließen die katholischen Bischöfe von allen Kanzeln des Reichs einen gemeinsamen Hirtenbrief verlesen. »Nie, unter keinen Umständen, darf der Mensch außerhalb des Krieges und der gerechten Notwehr einen Unschuldigen töten.« So lautete der zentrale Satz. Galen erschien er zu leisetreterisch. Deshalb erläuterte er seiner Kirchengemeinde klipp und klar, was gemeint sei: »Seit einigen Monaten hören wir Berichte, dass aus Heil- und Pflegeanstalten für Geisteskranke auf Anordnung von Berlin Pfleglinge, die schon länger krank sind und vielleicht unheilbar erscheinen, zwangsweise abgeführt werden. Regelmäßig erhalten dann die Angehörigen nach kurzer Zeit die Mitteilung, der Kranke sei verstorben, die Leiche sei verbrannt, die Asche könne abgeliefert werden.« Indirekt sprach Galen über die Angehörigen – auch ihnen redete er ins Gewissen.
Wenige Tage später flogen britische Bomber zwei Großangriffe auf Münster. »Diese fortdauernden Bombardements auf eine Stadt, die auch infolge der klerikalen Haltung etwas anfällig ist«, bemerkte Goebbels dazu, »wirken sich lokal etwas unangenehm aus. Man darf nicht verkennen, dass der Feind selbstverständlich auch damit rechnet, dass eine Stadt wie Münster am meisten für einen Einbruch in die moralische Front anfällig ist.«[253]   In der Messe am darauffolgenden Sonntag ergriff Galen abermals das Wort. Er begann von den »furchtbaren Verwüstungen« der Stadt zu sprechen, doch redete er nicht im Jargon der Propaganda vom feigen Luftterror. Vielmehr erklärte er »den Sinn« dieser »göttlichen Heimsuchung«. Sie zeige, »wie Gott uns darin sucht, um uns zu sich heimzuholen. Gott will Münster zu sich heimholen«. Als Galen am 3. August seine dritte Predigt zur Euthanasie hielt, bezeichnete er das Verschwinden der Patienten aus den Anstalten als »glatten Mord« und berichtete genau von den Praktiken der Aktion T4, unter anderem das: »Wie ich zuverlässig erfahren habe, werden jetzt auch in den Heil- und Pflegeanstalten der Provinz Westfalen Listen aufgestellt von solchen Pfleglingen, die als sogenannte unproduktive Volksgenossen abtransportiert und in kurzer Zeit ums Leben gebracht werden sollen.«
Sodann sprach der Bischof vom Strafgericht Gottes, das die Stadt treffen müsse, weil in ihrer Mitte in schamloser Weise gegen das Gesetz Gottes verstoßen werde. Deshalb werde »der gerechte Gott« über die Stadt weitere schwere Strafen verhängen, die »er verhängen muss und verhängen wird über alle, die nicht wollen, was Gott will«. Die weithin zerbombte Stadt Münster vor Augen und die Schrecken der Angriffe im Gedächtnis, zitierte Galen jene Sätze, mit denen Christus einst die Gottesstrafe beweint hatte, die Jerusalem treffen musste, weil niemand die Händler, Götzendiener und Frevler daran gehindert hatte, vom Allerheiligsten, vom Tempel, Besitz zu ergreifen: »Siehe, es werden Tage über dich kommen, wo deine Feinde dich zu Boden schmettern werden, dich und deine Kinder, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen werden, weil du die Tage deiner Heimsuchung nicht erkannt hast.«
Galen predigte nicht allein über die heimtückischen, staatlich dirigierten Morde an hilfsbedürftigen Menschen, er wertete die militärischen Rückschläge, die Zerstörung seiner Bischofsstadt als gerechte Antwort Gottes auf die von Gottesfurcht verlassenen Herren des Landes. Auf solche Weise trieb er die Spitzen des Regimes für einen Moment in die Enge.

Das folgende Dokument bezieht sich auf den 24. August, den Tag des Stopps der Euthanasieaktion. Es wurde als parteiinternes Rundschreiben der NSDAP an hohe Funktionäre verschickt und trägt die Unterschrift des von Hitler 1939 zum Massenmord ermächtigten Karl Brandt: »Der Führer hat aufgrund entstandener Notwendigkeiten am 24. August 1941 angeordnet, dass für bestimmte luftgefährdete Städte Ersatzbauten für beschädigte Krankenhäuser hergestellt oder eingerichtet werden müssen. (…) Diese Zusatzbauten müssen demnach angeschlossen werden an Heil- und Pflegeanstalten und dergleichen, die geländemäßig und in Bezug auf die Entfernung von den bestimmten luftgefährdeten Städten günstig gelegen sind. (…) Zweck dieser Maßnahmen ist also zunächst, Krankenhäuser in luftgesicherter Lage für bestimmte Städte zu erhalten, dann aber auch bereits vorhandene Anstalten als Basis für die barackenmäßigen Erweiterungsbauten zu benutzen, um so jetzt schwer zu beschaffende technische und sanitäre Einrichtungen zu ersparen. Diese neuen Krankenhäuser sollen neben dem üblichen anfallenden Krankengut vor allem Kindern zur Genesung dienen und werdenden Müttern für die Zeit der Entbindung einen ruhigen Aufenthalt bieten.«
Ich vermute, dass die »barackenmäßigen Erweiterungsbauten« ursprünglich nicht vorgesehen waren. Stattdessen sollten noch drei Wochen vor dem Stopp vom 24. August Tausende psychisch kranke Patienten, die in den nunmehr als Hilfskrankenhäuser benötigten Anstalten lebten, beschleunigt in die Gaskammern transportiert werden. Erst unter dem Eindruck der Predigten Galens mussten Hitler, seine Gauleiter und Berater nach einem anderen Ausweg suchen. Auch der Bau von Baracken konnte nicht über Nacht geschehen. Also blieb es vorläufig notwendig, weiterhin psychisch kranke Patienten zu verlegen. Deshalb stand in Brandts Rundschreiben weiter: »Die Bereitstellung derartiger Anstalten erfolgt im Einvernehmen mit dem Sonderbeauftragten im Reichsinnenministerium (Dr. Linden). Die Kosten für die Verlegung von Patienten zur Freimachung dieser Anstalten werden bis zur späteren Verrechnung mit dem Reich durch die gemeinnützige Transport GmbH Berlin getragen.« Hinfort oblag es Herbert Linden, zu bestimmen, welche Anstalten für die Opfer des Luftkrieges zu räumen seien, und er bediente sich dafür der eingespielten Gekrat, also der Transportabteilung der Aktion T4.
Gemäß Hitlers Willen durften die Pfleglinge jedoch nicht mehr in die Gaskammern abtransportiert, vielmehr mussten sie wirklich verlegt werden. Wer sollte dem noch Glauben schenken? Deshalb beschlossen die Herren im Führerhauptquartier – nach den Dokumenten zumindest Hitler, Brandt, Bormann und Todt – das folgende, in ungewöhnlich gemäßigtem, fast reumütigem Ton beschriebene Verfahren:
»Diese zweckmäßige Maßnahme wird infolge der Verlegung von Patienten aus Heil- und Pflegeanstalten in andere Heime in bestimmten Kreisen der Bevölkerung eine gewisse Unruhe hervorrufen. Da die Patienten aber tatsächlich nur für die Kriegsdauer verlegt werden, werden deren Angehörige auch über den Aufenthaltsort vorher unterrichtet. Es soll auch ermöglicht werden, dass in entsprechend sinnvollem Umfang die Kranken weiter besucht werden können. Erhöhte Reisekosten usw. würden in diesen Fällen vom Reich zu tragen sein.« Auf diese Weise hofften Hitler, Brandt, Goebbels und die Gauleiter im Nordwesten Deutschlands, »eine schon vorhandene Beunruhigung zu vermindern und Gerüchte zu entkräften, da die Öffentlichkeit die oben genannten Maßnahmen voll mitkontrollieren kann«.[254]   Beteiligt werden sollten nun auch die regional verantwortlichen Funktionäre der NSDAP: »Es ist selbstverständlich, dass die Maßnahmen«, so hieß es in einer Zusammenfassung Brandts, »im Einverständnis und in stetiger Fühlungnahme mit den Gauleitern erfolgen«.[255]   Dieser Satz enthielt eine deutliche Kritik an dem sturen, planwirtschaftlichen Vorgehen der Aktion T4. Hitler und seine engsten Berater verlangten, dass lokale Erfordernisse und Stimmungslagen flexibel berücksichtigt würden.
Beide Schreiben Brandts dokumentieren, wie Galen der politischen Führung die Möglichkeit genommen hatte, die plötzlich notwendig gewordene schnelle medizinische Hilfe für Bombenopfer mittels Massenmords zu organisieren. Dasselbe erschließt sich aus Goebbels’ Tagebuch. Aus beiden Quellen zusammen lässt sich skizzieren, welche Gründe Hitler am 23./24. August 1941 bewogen, die Massenmorde an deutschen Patienten zu unterbinden.
Der westfälische Gauleiter Alfred Meyer intervenierte sechs Tage vor dem 24. August bei Hitlers Berater Martin Bormann und gab zu bedenken, »ob die Aktion (T4) weiter durchgeführt werden soll, oder ob in Anbetracht der augenblicklichen Lage in Münster und Westfalen nicht besser die weitere Durchführung der Aktion gestoppt wird«. Politisch sah Meyer nur zwei Alternativen: »Wie ich vom Parteigenossen B. (vermutlich Brandt oder Bouhler) höre, soll die Aktion (T4) aber weiter durchgeführt werden. Ich würde das auch für richtig halten, für den Fall, dass der Bischof von Münster inhaftiert ist; sonst allerdings ist zu befürchten, dass er weiterhin gerade über diese Aktion (T4) hetzen wird. Ich bitte auch diesbezüglich, eine Entscheidung herbeizuführen.«[256]   Eine solche Entscheidung war offenbar schon erwogen worden. Denn am 13. August hatte Bormann bemerkt, wie sich Hitler im Fall Galen vermutlich verhalten werde: »Sicherlich wäre die Todesstrafe angebracht. Mit Rücksicht auf die Kriegsumstände wird der Führer diese Maßnahme wohl kaum anordnen.«[257]  
Am 22. August sprach Meyer in Berlin mit Goebbels. Letzterer plädierte dafür, die Kirchenfrage jetzt vorsichtig zu handhaben, aber »nach dem Kriege mit einem Federstrich zu lösen«. Am folgenden Tag diktierte Goebbels einen Absatz über das Gespräch mit Meyer für sein politisches Tagebuch und sinnierte dabei über die Aktion T4, also über die Ursache des Problems Galen: »Ob es überhaupt richtig gewesen ist, die Frage der Euthanasie in so großem Umfang, wie das in den letzten Monaten geschehen ist, aufzurollen, mag dahingestellt bleiben.« Zwar verteidigte der Tagebuchschreiber die Morde als vom Ansatz her richtig, setzte jedoch hinzu, jetzt müsse man »den offenen Konflikt vermeiden«, weil es an »genügend Zeit und Nerven« fehle, ihn bis zum Ende durchzustehen. Goebbels schloss mit dem Satz: »Jedenfalls können wir alle froh sein, wenn die daran angeknüpfte (Euthanasie-) Aktion zu Ende ist.« Das heißt, Goebbels sah den Stopp der Euthanasie bereits am 23. August als Tatsache an. Kurz vorher, am 19. August, hatte ihn Hitler in die Wolfsschanze gebeten, um mit ihm »eine Reihe von politischen und propagandistischen Fragen« zu erörtern. Über den Inhalt der Gespräche ist wenig bekannt, nur, dass die beiden bis nachts um zwei in bester Laune miteinander sprachen. Am nächsten Morgen fasste Goebbels zusammen, Hitler wolle »im Inneren Ruhe halten« und »die Lasten des Krieges, auch solche psychologischer Art, für die breiten Massen auf ein Minimum« begrenzen.[258]  

Hitler, Goebbels, Bormann und der für Münster zuständige Gauleiter Meyer reagierten politisch auf ein heikles Stimmungstief. Wie sehr der Glaube an die Weisheit des Führers gelitten hatte, zeigen Untersuchungen, die ich im Jahr 2005/6 gemeinsam mit Frankfurter Studierenden angestellt habe. Demnach stürzten Hitlers Popularitätswerte im dritten Quartal 1941 ab, also mit Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion. Als einen Indikator benutzten wir Todesanzeigen für gefallene Soldaten und zählten aus, wie häufig die Trauernden die traditionelle Formel »gefallen für Volk und Vaterland« verwendeten oder den nazikonformen Dreiklang »gefallen für Führer, Volk und Vaterland« bevorzugten. In der NSDAP-Zeitung Frankfurter Volksblatt gaben in den Monaten Juni bis September 1941 nur noch 50 Prozent der Hinterbliebenen in den Gefallenenanzeigen dem Führer die Ehre, zuvor waren es 90 Prozent gewesen. In der parteiunabhängigen Frankfurter Zeitung begann die Führerquote auf einem Niveau von 40 Prozent und fiel im Laufe des dritten und vierten Quartals 1941 auf 20 Prozent ab.[259]  
Es ist falsch, wenn gelegentlich behauptet wird, die Deutschen hätten die Wende des Krieges erst mit der Niederlage in Stalingrad wahrgenommen.[260]   Mehrheitlich wussten sie zu Beginn des Russlandfeldzugs, dass sie in ein hochriskantes, blutiges Unternehmen hineingeführt worden waren. Ihre Loyalität schwand, und die politischen Führer reagierten darauf in vielfältiger Weise. Im Kontext dieses Buches kommt es nur auf einen Aspekt an: Hitler untersagte die massenhaften Deportationen deutscher Geisteskranker in die Gaskammern, um die innere Ruhe zu wahren. Den Grund für das Verbot hatte Clemens August Graf von Galen geschaffen, und er konnte ihn schaffen, weil er in einer militärisch doppelt prekären Situation handelte. 19 Monate lang hatte der »Souverän Volk« das in dem Gutachten von Theo Morell aus psychologischen Gründen bevorzugte »amtsgeheime« Verfahren der Aktion T4 hingenommen. Der Protest war individuell, vereinzelt geblieben und nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Der Bischof von Münster hatte Gerüchte, die man für Gräuelgerede oder Halbwahrheiten halten konnte und nicht glauben musste, in feststehende, nicht zu ignorierende Tatsachen verwandelt.




Der Reichsbeauftragte für die Heil- und Pflegeanstalten
Mit dem 1940 entworfenen, jedoch nicht veröffentlichten »Gesetz über die Sterbehilfe bei unheilbar Kranken« sollte auch das zwischen karitativen, lokalen, privaten und provinzialen Trägern zersplitterte Anstaltswesen zentral beaufsichtigt werden. Die dafür vorgesehene Institution nannten die Autoren des Gesetzes Reichsbeauftragter für die Heil- und Pflegeanstalten. Im Paragraphen 3 regelten sie die rechtlichen Grundlagen, ordneten die neu zu schaffende Sonderbehörde dem Reichsinnenministerium zu und statteten sie mit weitreichenden Befugnissen aus.
Der Reichsbeauftragte hatte die in dem Gesetzentwurf so bezeichneten Vollzugsärzte zu bestellen, also jene approbierten Ärzte, die das Sterben in den Gaskammern zu leiten hatten. Der an dem Entwurf beteiligte Max de Crinis schlug vor, dass psychisch Kranke »generell« nur mit der Zustimmung des Reichsbeauftragten entlassen werden dürften. Der schon aktiv tätige »Vollzugsarzt« Irmfried Eberl regte an, dass jeder Pflegling, »der sich länger als drei Jahre« in einer Anstalt befinde, dem Reichsbeauftragten automatisch zu melden sei. Dieser habe dann einen Gutachter zu benennen und – sofern der eine »Lebensverkürzung« des Gemeldeten befürworte – den Fall drei weiteren Gutachtern zuzuleiten. Diese hätten dann jeweils getrennt festzustellen, »ob der betreffende Kranke unter das Gesetz fällt oder nicht«. Anschließend solle der Reichsbeauftragte »die endgültige Entscheidung« treffen und den fraglichen Kranken im Fall eines Ja in eine der ihm unterstehenden Anstalten aufnehmen: »Dort erfolgt dann die Beendigung des Lebens der unter das Gesetz fallenden Menschen.«[261]  
Das Gesetz über Sterbehilfe und die Errichtung der Zentralbehörde Reichsbeauftragter für die Heil- und Pflegeanstalten wurden als Elemente desselben Projekts beraten. Wenn gelegentlich in der Literatur gesagt wird, das Gesetz sei nie in Kraft getreten, so stimmt das lediglich für den inhaltlichen Teil.[262]   Denn am 23. Oktober 1941 wurde der Reichsbeauftragte für die Heil- und Pflegeanstalten offiziell inthronisiert, und vier Tage später erschien die entsprechende Verordnung im Reichsgesetzblatt.[263]   Damit veröffentlichte die deutsche Regierung zwei Monate nach dem Ende der gesetzlich nicht geregelten Massenmorde den organisatorischen Teil des Euthanasiegesetzes. Das heißt: Einerseits wurden die Massenmorde ausgesetzt, gleichzeitig aber der dafür geschaffene Apparat in aller Form legalisiert. Nach einer allgemeinen Einleitung hieß es in der Verordnung: Der Reichsminister des Inneren bestellt den Reichsbeauftragten, dieser ist zuständig für alle Anstalten, die sich mit »der Unterbringung und Betreuung von Geisteskranken, Schwachsinnigen, Epileptikern und Psychopathen, sei es auch nur teilweise, befassen«. Paragraph 2 enthielt einen wichtigen, vielen längst geläufigen Terminus, hinter dem sich die Aktion T4 fast zwei Jahre lang verborgen hatte: die »planwirtschaftlichen« Aufgaben. Zudem präsentierte die Verordnung die bis dahin getarnt operierende »Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten«, also die Aktion T4, der Öffentlichkeit als legale Einrichtung. In einem weiteren Paragraphen wurde das Verhältnis zwischen Reichsbeauftragtem und Reichsarbeitsgemeinschaft (sprich: Aktion T4) geregelt. Demnach galt fortan: »Der Reichsbeauftragte für die Heil- und Pflegeanstalten hat planwirtschaftliche Aufgaben auf dem Gebiet der Heil- und Pflegeanstalten durchzuführen. Er untersteht dem Reichsminister des Innern und ist ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Leiter der Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten die notwendigen Maßnahmen zu treffen.«
Von diesem Zeitpunkt an übernahm das Reichsinnenministerium die Federführung. Hatte es bis dahin als Hilfsbehörde der Aktion T4 und der hinter ihr stehenden Kanzlei des Führers fungiert, so verschoben sich die Gewichte und Funktionen nunmehr deutlich. Schon bald veröffentlichte das Ministerialblatt der inneren Verwaltung den mit der mörderischen Praxis längst eng verbundenen Namen des Amtsinhabers: Demnach hatte der Herr Minister des Inneren »den Ministerialrat im Reichsinnenministerium Dr. med. Herbert Linden zum Reichsbeauftragten für die Heil- und Pflegeanstalten bestellt«.[264]  
Während Lindens Machtfülle zunahm, erhielten 92 im Morden geübte Mitarbeiter der Aktion T4 bald darauf neue Aufgaben beim Aufbau und Betrieb der Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka.[265]   Den Rest der Sonderbehörde in der Tiergartenstraße 4 transformierte Linden schrittweise in einen bürokratischen und exekutiven Appendix des Reichsbeauftragten. So sagte zum Beispiel Arnold Oels, seines Zeichens Personalsachbearbeiter der Aktion T4, später aus: »Wir hatten nicht den Eindruck, einer Parteidienststelle anzugehören, sondern vielmehr einer Unterabteilung des Reichsinnenministeriums.« Von nun an hatte sich ein Mann wie Nitsche, der nach Heydes Rücktritt im November 1941 alleiniger ärztlicher Leiter der Aktion T4 (Reichsarbeitsgemeinschaft) geworden war, in schwierigen Fällen an Linden zu wenden und dessen Entscheidung abzuwarten.
Herbert Linden war eine wichtige, bis heute jedoch kaum beschriebene, kaum greifbare Figur der Euthanasiemorde. »Ein sehr verschlossener Mann«, so charakterisierte ihn Dietrich Allers, der von 1941 an als Geschäftsführer der Aktion T4 eingesetzt war. Als »klein und unscheinbar, aber ungeheuer liebenswürdig« erlebte ihn eine protestierende Wiener Mutter in seinem Berliner Dienstzimmer in der Schadowstraße. Der mit Lindens Ehefrau Hanna verwandte Hans-Joachim Becker von der Zentralen Verrechnungsstelle der Aktion T4 schilderte, dass er bei einem abendlichen Besuch den Mann seiner Cousine dabei angetroffen habe, wie er Meldebogen bearbeitete. »Ich fragte ihn, warum er abends noch arbeiten müsste, worauf er mir antwortete: ›Das muss ich auch noch für euren Verein zusätzlich machen.‹« Linden habe die Bogen »flüssig nacheinander« durchgearbeitet und mit Vermerken versehen und auf Beckers Frage, warum er denn als Beamter des Reichsinnenministeriums überhaupt mit diesen Meldungen etwas zu tun habe, geantwortet: »Da muss ich eben auch noch draufstehen.«[266]   Das spricht dafür, dass sich Linden, wie im Sterbehilfegesetz vorgesehen, zumindest zeitweise und für bestimmte Gruppen von Patienten als Obergutachter betätigte.
Als Linden im Herbst 1941 seine neue Funktion erhielt, war unklar, in welchem Ausmaß das Töten von geisteskranken und behinderten Menschen weiterbetrieben werden sollte. Schließlich hatte Hitler mit seinem Befehl vom 23./24. August keinen durchgängigen Stopp beabsichtigt. So wurden in der Gaskammer von Hartheim bis zum Kriegsende noch viele Tausend Häftlinge, insbesondere aus dem benachbarten KZ Mauthausen ermordet. Das geschah zum Teil unter dem bürokratischen Kürzel »Aktion 14f13«. In sehr viel geringerem Ausmaß fanden solche Morde auch noch in Bernburg und Pirna statt. Den vom Reichsausschuss organisierten Mord an behinderten Kindern berührte Hitlers Befehl ohnehin nicht. Im Gegenteil: Die Verantwortlichen des Reichsausschusses gründeten jetzt an mehr als 20 Orten sogenannte Kinderfachabteilungen und erhöhten die Altersgrenze für die zu Tötenden auf 8, dann auf 14 und schließlich auf 17 Jahre. Gestützt auf den dehnbaren Begriff Entwicklungsalter blieb es auch bei dieser Grenze nicht immer.[267]  
Zudem fällt auf, dass die Aktion T4 nicht aufgelöst, sondern in ihrer juristischen Gestalt – Reichsarbeitsgemeinschaft für die Heil- und Pflegeanstalten – sogar gesetzlich legitimiert worden war. Zweifellos verstanden das viele der Ärzte, Medizinaldezernenten und beamtete Befürworter der Euthanasie als Hinweis darauf, dass die zentral organisierten Morde in absehbarer Zeit von Neuem beginnen würden. Wie sehr manche darauf setzten, zeigen zahlreiche Bemerkungen in den Berichten der Planungskommissionen. Solche Kommissionen bereisten und evaluierten vom Herbst 1941 an auf Anordnung des Reichsbeauftragten und der Aktion T4 die psychiatrischen Kliniken in Deutschland.
In mehreren dieser Berichte setzten die Autoren weitere Morde an vielen Tausend Kranken voraus, um eine reformierte und therapeutisch wirksamere psychiatrische Versorgung zu erreichen. In Bayern zählten die Mitglieder einer Kommission nach dem Massenmord noch 30000 geisteskranke Anstaltsinsassen, angestrebt waren jedoch 14000. Daraus ergab sich für den Gutachter Robert Müller: Dieses Problem »ist nur mit Hilfe der Aktion (T4) oder eines Euthanasiegesetzes lösbar«, weil die Vorgaben im Vorjahr festgelegt worden seien, und zwar »unter der Voraussetzung des Fortgangs der Aktion«. Folglich setze der anderweitige Gebrauch der Anstalten voraus, dass »die Aktion weitergeht«. Im Resümee einer Inspektionsreise durch den Gau Danzig-Westpreußen mahnte derselbe Planer in umgekehrter Weise. Die erforderliche Bettenzahl war dort noch 1943 um 60 Prozent unterschritten: »Es gilt hier wie auch in anderen Ländern, dass der Tiefstand der Krankenzahl nach der Aktion niemals als Grundlage für eine Zukunftsplanung dienen kann.« Ähnlich, aber wieder unter Hinweis auf die Notwendigkeit künftiger Morde argumentierte Müller im Fall Pommern: »Mit Schließungen von Anstalten, wie sie ein vorübergehender Tiefstand der Krankenzahl (Aktion [T4]) ermöglichte, kann leider die Morbidität der Bevölkerung nicht vermindert werden.« Wenn vor dem Krieg 7000 Betten vorhanden waren, nach den neuen Richtzahlen aber nur 4800 in Pommern erforderlich seien, so sei »diese Zahl sehr niedrig und nur durch Hoffnungen auf gewisse Gesetzesauswirkungen zu halten«.[268]   Gemeint war der immer noch in der Schublade ruhende praktische Teil des Euthanasiegesetzes.
Zunächst konzentrierte Linden seine Arbeit auf die für medizinische Zwecke noch verfügbaren Anstaltsgebäude und auf die künftige Struktur der deutschen Psychiatrie. Dazu bediente er sich einer Planungsabteilung, die unter Regie der Aktion T4 im Frühjahr 1941 gegründet worden war. Herbert Becker, ein Mann, der zuvor als Schul- und Sportarzt in Leipzig gearbeitet und dort zum »Kreis um Professor Nitsche« gehört hatte, leitete die Planung, bis sie im Winter 1943/44 eingestellt wurde.[269]   Von Oktober 1941 an unterstand diese Abteilung dem Reichsbeauftragten, und Linden vereinbarte mit den ihm nun zuarbeitenden Herren der Aktion T4: »Rein technisch wird die Arbeit so ablaufen, dass die Planungskommissionen im Hause Tiergartenstraße bleiben und lediglich ein Herr, der noch bestimmt werden muss, und eine Schreibkraft in das Ministerium des Innern übersiedeln.«[270]  

Für diesen Teil seiner Aufgaben setzte Linden den erfahrenen Verwaltungsbeamten Ludwig Trieb ein, vor und nach dem Krieg Verwaltungsleiter der Heil- und Pflegeanstalt Günzburg, die wegen ihrer hochgradig rationalisierten Verwaltungsstruktur als vorbildlich galt.[271]   Die Richtzahlen, die der Reichsbeauftragte für die künftige psychiatrische Versorgung ausgab, betrugen zunächst 1500 psychiatrische Betten pro eine Million Einwohner. Das bedeutete im Vergleich zu 1939 einen Rückgang der Bettenzahl um 60 Prozent. Weil aber erst 25 Prozent der Anstaltspfleglinge ermordet worden waren, mussten die Planer, sollte ihr Programm umgesetzt werden, sowohl die Verweildauer der Patienten in den Anstalten erheblich verkürzen als auch weitere Massenmorde einkalkulieren. Im Sinne eines vorläufigen Kompromisses hob Linden die Richtzahl im Januar 1942 auf 2000 pro eine Million Einwohner an.[272]  
Eine Statistik über jene Anstaltsbetten, die bis zum Sommer 1943 »einer anderen Verwendung zugeführt« worden waren, zeigt, wie als minderwertig eingestufte Menschen den jeweils für höherwertig Erachteten Platz zu machen hatten: Mehr als 6300 Heimplätze von Ermordeten kamen bis zum Sommer 1942 der Aktion Mutter und Kind zugute; knapp 5000 Betten waren für körperlich Kranke oder Verletzte in Nordwestdeutschland bereitgestellt worden; 4600 Betten standen für die Asylierung »asozialer offen Tuberkulöser« bereit, eine Zahl, die dem Bericht zufolge »den Bedarf bei weitem nicht deckt«. 800 Betten waren den Einrichtungen der Fürsorgeerziehung zugeschlagen worden, auch das erst ein Anfang. Weitere Gebäude sollten nunmehr »durch den Abtransport von Geisteskranken im jugendlichen und mittleren Lebensalter« folgenden Nutzen erbringen: Dort wollten Lokalpolitiker »Freiplätze für alte Leute« schaffen, damit sie die bislang von Senioren »belegten Wohnungen für junge Ehepaare freibekommen«. Nicht wenige Anstalten und Heime wurden zu Ausbildungszentren umgewandelt, insbesondere zu Adolf-Hitler-Schulen und Nationalpolitischen Erziehungsanstalten, oder als Unterkünfte für die in Folge des Bombenkriegs immer dringender werdende, dauerhafte Kinderlandverschickung verwendet.[273]  
All das gehörte zu den Aufgaben von Ludwig Trieb, der später behauptete, er habe mit der kriminellen Seite der Aktion T4 nie etwas zu tun gehabt. Doch wird Nitsche nicht ohne Grund an Blankenburg in der Kanzlei des Führers geschrieben haben, dass man zu einer Besprechung über die Euthanasiefrage die Herren Allers und Trieb hinzuziehen müsse.[274]   Ganz im Stil der Aktion T4 meinte Trieb in seinem ersten Gutachten, im Berliner Arbeitshaus Rummelsburg müsse die Gruppe der Arbeitsunfähigen »entsprechend verringert« und der »verbleibende Rest« zu »erhöhten Arbeitsleistungen herangezogen werden«.[275]   Als er später die Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel begutachtete, stellte er zufrieden fest, dass dort nicht arbeitende Kranke deutlich schlechter verpflegt würden als arbeitende und Frauen schlechter als Männer: »Bethel hat also längst durchgeführt, worüber die öffentlichen Anstalten noch lange und lebhaft Diskussionen führen werden.«[276]  
Die Gutachter, die in Triebs und Lindens Auftrag bald auch kleinere Pflegeheime überprüften, sparten nicht mit praktischen Hinweisen. So heißt es in einem Bericht über das Erziehungs- und Pflegeheim im sächsischen Mittweida: »Leiter ist Direktor (Carl) Wendling, der ganz positiv (zur Euthanasie) eingestellt ist. Die gelegentlich unter den Jugendlichen auftauchenden schweren Schwachsinnsfälle werden von dort regelmäßig gemeldet oder in die umliegenden Anstalten verlegt.« Über das Schottenbergheim in Buchholz (Sachsen) teilte derselbe Gutachter mit: »Das Heim macht einen recht guten Eindruck. Auffällig ist die große Anzahl von geistesschwachen und geisteskranken Insassen (45 Prozent). Dem Heimarzt und dem Heimleiter wurden eine Anzahl von störenden geisteskranken Insassen zur Verlegung in eine Heil- und Pflegeanstalt vorgeschlagen, beide zeigten durchaus Verständnis hierfür und wollen in nächster Zeit 20 Insassen in eine Anstalt verlegen.« Über das Altersheim des Landkreises Auerbach im Vogtland konnte dem Reichsbeauftragten mitgeteilt werden: »Es wird zurzeit von Inspektor Kirchhoff geleitet. Der Landrat des Landkreises Auerbach, Dr. Becker, hat schon früher das Heim von den meisten schwachsinnigen und geisteskranken Insassen gesäubert, und in Zukunft werden nur reine Altersfälle aufgenommen.« Im Fall des Städtischen Versorghauses in Döbeln (Sachsen) drängte der Berichterstatter darauf, zwei Patienten, darunter ein verwirrtes »altes Mütterchen von 74«, in den Tod zu schicken: »Ich habe über den Amtsarzt Döbeln, Dr. (Erich) Brendel, die Verlegung dieser alten Frau und des einen besonders störenden Idioten in eine Heilanstalt angeregt.«[277]  

Die zitierten Berichte über sächsische Anstalten verfassten die reisenden Gutachter im Herbst 1942. Offensichtlich gingen die damals in Sachsen Beteiligten schon wieder davon aus, dass »besonders störende Idioten« in einer öffentlichen Heilanstalt nicht mehr lange stören würden. In der Tat hatte Herbert Linden mittlerweile die dezentrale Form der Euthanasiemorde langsam anlaufen lassen. Für die Vorgeschichte aufschlussreich ist der Brief, mit dem er sich Anfang April 1942 an die für Irrenanstalten zuständigen Dezernenten wandte und diese drängte, verdiente Psychiater aus der Zentrale und dem Gutachterkreis der Aktion T4 auf Direktorenposten in der Provinz unterzubringen. Als Grund führte Linden an, dass »die planwirtschaftlichen Maßnahmen«, also die Massenmorde mit Hilfe von Gaskammern, »aufgrund höherer Entscheidungen nicht mehr fortgeführt werden sollen«.
Mit der Platzierung der ihm vertrauten Ärzte auf leitende Posten in den Landesanstalten beabsichtigte Linden, den Ablauf des künftig dezentral durchzuführenden Mordens zu gewährleisten. In seinem Brief skizzierte er die Richtung: »Ich glaube bestimmt, dass die von der Reichsarbeitsgemeinschaft (Aktion T4) durchgeführten Maßnahmen zu gegebener Zeit wieder aufleben werden, wobei vielleicht die Art der Durchführung eine andere sein wird, insbesondere es vielleicht nötig werden wird, die öffentlichen Heil- und Pflegeanstalten in größerem Umfange in den Vollzug der Maßnahmen einzuschalten. Gerade dann wäre aber das Vorhandensein eines diese Maßnahmen unbedingt bejahenden Direktors von außerordentlicher Wichtigkeit.«[278]  
Wahrscheinlich entsprachen die Möglichkeiten, die Linden erwog, bereits konkreten Absichten und ersten katastrophenmedizinischen Plänen. Wann und wie das Morden wieder beginnen würde, stand noch nicht fest. Dazu passt ein wenig später verfasstes Schreiben des Verwaltungsleiters der Todesanstalt Hadamar durchaus. Darin hieß es am 2. Mai, also gut vier Wochen nach Lindens Rundschreiben, in einem Brief des Verwaltungsleiters, dass sich eine kleine technische Frage dann sofort entscheiden lasse, »wenn bei uns bekannt wird, dass wir unser Personal bis zum Wiederanlaufen der Aktion demnächst abgeben oder für längere Zeit beurlauben müssen«.[279]   Die Entscheidung fiel bald – ohne zentralen Erlass für das dezentrale Vorgehen, für die schleichende Umwandlung vieler öffentlicher Heil- und Pflegeanstalten in Zentren des schnellen und des stark beschleunigten Sterbens. Dieser Art des Mordens fielen in der zweiten Hälfte des Krieges etwa 100000 Menschen in deutschen und österreichischen Heil- und Pflegeanstalten zum Opfer.[280]   Ich berichte über diese Morde in den Kapiteln »Hilfe den Verletzten, Tod den Verrückten« und »Nachrichten aus den Sterbehäusern«.
Doch blieben viele Psychiater, die in den folgenden zweieinhalb Jahren an den Morden mitwirkten, weiterhin reformerischen Ideen und der Hoffnung auf moderne hilfreiche Therapien zugewandt. Das Vorbild lieferten die Ärzte des Reichsausschusses. Nitsche beharrte darauf, dass die Irrenhäuser nicht länger Pflegeanstalten sein dürften, »sondern Heil- und Forschungsinstitute« werden müssten, um die Menschheitsgeisel Geisteskrankheit zu besiegen.[281]   Einer der aktiven ärztlichen Mörder der Aktion T4, Gerhard Wischer, begutachtete Ende 1942 bis Anfang 1943 private und kommunale Pflegeheime. Dabei schlug er immer wieder vor, einzelne Patienten in eine Landesanstalt zu verlegen, wo sie der sichere Tod erwartete. Zugleich aber erregte er sich über die menschenunwürdigen Zustände in kleinen Heimen, Verwahr- und Versorgungshäusern und meinte das ernst: »Es ist doch wohl untragbar, dass in nicht ärztlich oder fachärztlich geleiteten Heimen oder Pflegeanstalten Geisteskranke oder Schwachsinnige wegen ihrer psychisch bedingten Abwegigkeiten mit Disziplinarstrafen und ›handgreiflichen Methoden‹ zur ›Raison‹ gebracht werden.«[282]  
Ein Gutachten, verfasst im Juli 1942 von Nitsches engem Mitarbeiter Dr. Robert Müller, gibt ein Bild davon, welcher Vision von einer modernen nationalsozialistischen Reformpsychiatrie diese Ärzte anhingen: »In der Ausübung eines zu erwartenden Euthanasiegesetzes wird man nicht Anstalten haben dürfen, die sehr bald in den Ruf von Sterbeanstalten kommen würden, das heißt Anstalten, in denen der dorthin Verlegte vom Tode erwartet wird. Eine der wesentlichsten Forderungen bei der Ausführung der Euthanasie wird die möglichst unauffällige Form sein. (…) Diese Einrichtungen wie überhaupt die situativen Verhältnisse der Euthanasiefälle dürfen sich von den Einrichtungen der bisherigen Krankenpflege nicht unterscheiden. Die Euthanasieverordnungen und ihre Ausführung müssen sich vollkommen im Rahmen des übrigen üblichen Abteilungsgeschehens vollziehen. So wird auch mit wenigen Ausnahmen der Tod des Euthanasierten sich vom natürlichen Tode kaum unterscheiden. Das ist das zu erstrebende Ziel. (…) Also für die Zukunft: keine Pflegeanstalten für tiefstehende Fälle, sondern nur Heilanstalten mit aktivster Therapie und wissenschaftlicher Arbeit und – mit Euthanasiemöglichkeit.«[283]  




Forschen an Lebenden und Toten
Eine neue Zeit mit neuen Menschen versehen 
Im Zeichen der Utopie eines gesunden, leistungsstarken Volks arbeiteten Psychiater an Zukunftsfragen, die sie mit Hilfe der Euthanasiemorde beschleunigt beantworten wollten. Die Lebenswelt und Ansprüche dieser Männer standen in groteskem, man ist versucht zu sagen: irrem Gegensatz zur kriegerischen Wirklichkeit des Jahres 1942. Das lässt sich nur verstehen, wenn man bedenkt, dass die Ärzte, Spitzenbeamten und Propagandisten der Euthanasie ihre Morde als konstruktiven Beitrag für ein besseres Morgen rechtfertigten und dem Glauben anhingen, der vermeintlich gute Zweck heilige die Mittel. Der Heidelberger Ordinarius für Psychiatrie Carl Schneider umriss dieses Ziel 1943 mit großer Geste: »Die Zeit des trostlosen Nichtstuns ist in der Psychiatrie umso endgültiger vorbei, je mehr sich aktive und kritische Therapeuten bereitfinden, in sie einzutreten.« 1933 hatte er die soeben beschlossenen Zwangssterilisierungen als Mittel begrüßt, »eine neue Zeit mit neuen Menschen zu versehen«.[284]  
Schneider, der von Anfang an zu den konzeptionellen Köpfen der Aktion T4 gehörte, inspirierte ein Team junger, engagierter Assistenten, und während er sich am 11. Dezember 1946 in amerikanischer Haft erhängte, gelangen den Assistenten seiner mit den Euthanasiemorden unmittelbar verbundenen Forschungsabteilung bemerkenswerte Karrieren. Sie wurden allesamt angesehene Fachärzte für Psychiatrie und Neurologie, drei von ihnen Universitätsprofessoren.
Carl Schneider wurde 1891 geboren, wuchs in Sachsen auf und studierte dort. Nach einer Zwischenstation als ärztlicher Leiter der Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel folgte er im Oktober 1933 dem Ruf auf den Lehrstuhl für Psychiatrie an der Universität Heidelberg. Nebenher arbeitete er für den Sicherheitsdienst der SS und leitete das rassenpolitische Amt der NSDAP im Gau Baden. Für seine strikt wissenschaftliche Orientierung spricht, dass er politisch eifrige, aber fachlich mittelmäßige Naziärzte 1937/38 mit aller Macht und gegen vielfältige Widerstände aus seiner Klinik drängte.[285]   Am 1. April 1940 nahm er das Angebot an, als Gutachter für die Aktion T4 zu arbeiten, drei Wochen später entschied sich sein Oberarzt Konrad Zucker für dieselbe Nebentätigkeit.[286]   Schneider verband die Interessen von Wissenschaft und Staat ohne äußere Gleichschaltung, er kombinierte den Massenmord an den Unbrauchbaren und Belasteten mit gesteigerter therapeutischer Sorge für diejenigen, die er für heilbar hielt.

In seinem »Bericht über Stand, Möglichkeiten und Ziele der Forschung an Idioten und Epileptikern im Rahmen der Aktion« – gemeint war T4 – resümierte Schneider 1944 seine Position zwischen anspruchsvoller Medizin und moralisch bedenkenlosem Utilitarismus, zwischen Heilen und Vernichten: »Bereits bei Beginn der gesamten Aktion (T4) waren die medizinisch Beteiligten sich darüber klar, dass die Gelegenheit nicht ungenutzt vorbeigehen dürfe, um sie der Erforschung der Geisteskrankheiten, ihrer Bekämpfung und vor allen Dingen ihrer Heilung und ihrer Verhütung dienstbar zu machen.« Glaubt man dem Bericht, dann hatten zahlreiche Hochschullehrer der Idee zugestimmt, das Morden mit systematischer Forschung zu kombinieren.[287]   Schneider beabsichtigte, »die Entstehungsursachen der nicht erblichen Schwachsinnsformen weiter zu klären«. Seien diese erst einmal ergründet, so würden »sich schon Mittel und Wege finden, selbst auch in der Schwangerschaft oder in der ersten Nachgeburtszeit verhütend einzugreifen«. Schneider hoffte auf eine Zukunft, in der behinderte Menschen immer seltener zur Welt kommen würden, weil sie mit Hilfe pränataler Diagnostik rechtzeitig abgetrieben oder potentielle Eltern an der Fortpflanzung gehindert würden.
Als Wissenschaftler sann er auf ein methodisch schlüssiges naturwissenschaftliches Rüstzeug. So schilderte es auch Hans Hefelmann. In einer seiner Vernehmungen bekundete er in den 1960er-Jahren, »unmittelbar bei Beginn der Heilanstaltsaktion« sei festgelegt worden, die »durch die Euthanasie eingesparten Anstaltskräfte, Medikamente sowie Therapiemöglichkeiten« den »voraussichtlich bleibenden restlichen 80 Prozent der Anstaltsinsassen« zugutekommen zu lassen. Deshalb sei »Universitätsprofessor Schneider aus Heidelberg, eine psychiatrische Kapazität, in die Reichsarbeitsgemeinschaft berufen« worden, »um Therapie und Forschung weiter auszubauen«. Im Kern ging es dabei um zwei Fragen: Zum einen sollten kausale Therapien für Geisteskrankheiten gefunden und zum anderen erbliche von nicht erblichen Krankheitsursachen möglichst klar unterschieden werden. Die Kombination von Morden und wissenschaftlichem Fortschritt lieferte eine den Beteiligten wichtige Legitimation. Hefelmann sagte es so: »Dieser Umstand unterstrich die moralische Berechtigung zur Durchführung von Euthanasiemaßnahmen.«[288]  
Die Kombination von Heilen und Pflegen gehörte zu den reformerischen Errungenschaften des frühen 19. Jahrhunderts.[289]   Doch tilgten die Aktivisten der T4 den humanen, angesichts stets begrenzter Heilungsmöglichkeiten auch demütigen Begriff Pflege und gaben den Heil- und Pflegeanstalten die bis heute gebräuchlichen Namen Nervenklinik oder psychiatrisches Landeskrankenhaus. Der Direktor der Anstalt Stadtroda, Gerhard Kloos, begründete seinen Antrag auf Umbenennung 1942 folgendermaßen: »In weiten Kreisen der Bevölkerung herrscht heute die Meinung, dass die Aufnahme in eine ›Anstalt‹ gleichbedeutend sei mit ›Lebendig-Begraben-Sein‹ oder baldigem Ende.« Aus solchen Gründen wurde die psychiatrische Anstalt Bernburg, die noch über eine Gaskammer samt Krematorium verfügte, Ende 1941 mit dem wohlklingenden Briefkopf »Anhaltische Nervenklinik« aufgewertet. Kloos schlug den Namen Landeskrankenhaus Stadtroda vor, sein Kollege von der Heil- und Pflegeanstalt Hildburghausen plädierte für Landesnervenklinik und begründete das mit seinem »modernen aktiv-therapeutischen Vorgehen«.[290]   Im selben Sinn schrieb 1942 der Direktor der Heil- und Pflegeanstalt München-Haar an einen einflussreichen Vorgesetzten: »Vielleicht bricht mit der positiven Einstellung zur Vernichtung lebensunwerten Lebens bei abgesackten Menschen auf der anderen Seite als erstrebenswertes Ziel der Psychiatrie doch der Gedanke durch, dass es ernstem Forschergeist und ärztlichem Helferwillen gelingen wird, in Zukunft das Bild unserer öffentlichen Heil- und Pflegeanstalten gründlich zu ändern und diese den Namen ›Heilanstalt‹ mit Stolz führen können.«[291]  
Ähnlich verhält es sich mit den heute als neutral geltenden Begriffen »Behinderter« und »behindert«. Sie tauchen meines Wissens erstmals 1938 in einem Gesetzestext auf, und zwar in dem Gesetz, das die Schulpflicht einheitlich regelte. Der Paragraph 6 trug die Überschrift »Schulpflicht geistig und körperlich behinderter Kinder«. Die Genese dieses Worts liegt auf der Hand. Die damaligen Gesetzgeber suchten einen Sammelbegriff für Schwachsinnige, Krüppel, Blinde und Taubstumme, die nunmehr, auch das ist bezeichnend, nicht länger in Hilfsschulen, sondern in Sonderschulen unterrichtet wurden.[292]   Es ist falsch, wenn immer wieder behauptet wird: »Der Ausdruck ›Behinderter‹ etabliert sich in den 1960er-Jahren: In der damaligen Fassung des BSHG1 heißt es erstmals, ›Eingliederungshilfe für Behinderte‹.«[293]  

Zurück zum therapeutischen Eifer derjenigen, die angeblich hoffnungslos Kranke töten und den als heilbar angesehenen Patienten alle erdenkliche Hilfe angedeihen lassen wollten, allerdings in einer möglichst wirksamen und kostengünstigen Weise. Zu den damals als hilfreich geltenden Verfahren zählten die Elektro- und Insulinschocktherapie. Entwickelt und vorangetrieben hatte sie der in der Anstalt München-Haar tätige Arzt Anton Edler von Braunmühl. Er, der 1947 das Lehrbuch »Insulinschock und Heilkrampf in der Psychiatrie« veröffentlichte, wurde zum Schocktheoretiker der Nachkriegszeit.[294]   Als ihn 1945 der auch in München ermittelnde amerikanische Offizier Leo Alexander befragte, täuschte Braunmühl den Widerstandskämpfer vor, händigte einige Geheimakten seines Vorgesetzten Hermann Pfannmüller aus und konnte später miterleben, wie Alexander in den USA der Elektroschockbehandlung zum Durchbruch verhalf.[295]  
Im Mai 1942 hatte Braunmühl ein Konzept für die Ärzte der Aktion T4 erarbeitet, von dem nur der Titel überliefert war: »Entwurf über die Organisation neuer Behandlungsmethoden gewisser Psychosen zum gegenwärtigen Zeitpunkt«. Sein Chef Pfannmüller übernahm den Entwurf unter der nah verwandten Überschrift »Organisatorisches zu den neuen Behandlungsmethoden in der Psychiatrie zum gegenwärtigen Zeitpunkt« und versandte das neuerdings aufgefundene Papier unter seinem Namen. Es ging dabei um die flächendeckende Einführung der Elektroschocktherapie, weil infolge des Kriegs Insulin zur Provokation künstlicher Hirnkrämpfe, sprich: epileptischer Anfälle, knapp geworden war und nur noch für Zuckerkranke eingesetzt werden sollte. Ferner erforderte die beschönigend so bezeichnete Elektrokrampfbehandlung weniger ärztliches und pflegerisches Personal als andere Schocktherapien. Braunmühl und Pfannmüller versprachen sich von den Schocks die »eindeutige Erhöhung der Prozentziffern für die Schubheilungen«, kürzere »Schubverläufe«, damit eine kürzere Verweildauer und die »soziale Heilung«, also das halbwegs normale Funktionieren jener Patienten, die an »endogenen Psychosen« litten, und forderten: »Im Rahmen des Sofortprogramms können schließlich andere Anstalten eingeladen beziehungsweise angewiesen werden, frische Fälle von Schizophrenie oder anderen Psychosen an Stellen abzugeben, die heute noch in der Lage sind, die kombinierte Schock-Krampfbehandlung zu üben.« Pfannmüller wollte jeden einzelnen behandelbaren Kranken zumindest symptomfrei machen, damit dieser, zuvor sterilisiert, »seiner Familie und seinem Beruf wieder zurückgegeben werden« könne.
Die Organisatoren der Aktion T4 griffen die Ratschläge Braunmühls und Pfannmüllers auf, deklarierten die Ausrüstung mit Elektroschockgeräten als »besonders kriegswichtig« und erreichten, dass zwischen 1942 und 1943 fast alle psychiatrischen Kliniken des Deutschen Reichs mit solchen Geräten ausgestattet wurden. In der Kanzlei des Führers beschaffte und verteilte Richard von Hegener die Geräte. Hegener lenkte auch die bürokratischen Abläufe der Kindereuthanasie.[296]  
Als Direktor der Anstalt München-Haar gehörte Pfannmüller zu den engagiertesten Gutachtern, Mördern und Totschlägern der Aktion T4. »Sie wissen«, bekannte er gegenüber Herbert Linden, »ich bin von jeher positiv eingestellt in der Frage der Eliminierung all jener Fälle aus der Anstalt, die lediglich mehr entgeistigte Gerippe, aber keine Menschen mehr sind.« Zugleich und nicht im Widerspruch dazu vertrat Pfannmüller »den Standpunkt, dass alles aufzugreifen ist, um helfend jenen beizuspringen, die frisch an einer Psychose erkranken.« Noch Anfang 1942 hatte er weitere Insulinzuteilungen für die Schockbehandlung verlangt, musste dann jedoch einsehen, dass er diesen Streit nicht gewinnen konnte. Mitteilenswert bleibt sein Argument, mit dem er schwerkranken Diabetikern das lebensnotwendige Insulin entziehen wollte: Schließlich erscheine »ein Erbdiabetiker, der mit 20 seine schwere Zuckerharnruhr bekommt und glücklich fünf Jahre hingeschleppt wird durch tägliches Insulinspritzen, vielleicht während der Zeit auch noch Nachkommen zeugt«, »erbmäßig nicht unbedenklicher für die Volksgemeinschaft« als ein »sporadisch in einer Sippe auftretender« Fall von Schizophrenie.
Zu derartiger Therapie gehörte nach Pfannmüllers und von Braunmühls Konzept auch die ausreichende Ernährung derart behandelter Kranker: »Jahrelange Erfahrungen mit den neuen Behandlungsmethoden sprechen eindeutig dafür, dass die in Remission befindlichen Kranken einer hochwertigen und ausreichenden Nahrung bedürfen. In diesem Punkt müssten die frischen Fälle besondere Berücksichtigung finden.«[297]   Auch deshalb verfügte das Bayerische Staatsministerium des Inneren am 30. November 1942, nicht behandlungs- und arbeitsfähige Patienten mit Absicht verhungern zu lassen. In dem Erlass heißt es nach allgemeinen Hinweisen auf den Mangel an Lebensmitteln: »Es wird daher angeordnet, dass mit sofortiger Wirkung sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht diejenigen Insassen der Heil- und Pflegeanstalten, die nutzbringende Arbeit leisten oder in therapeutischer Behandlung stehen, ferner die noch bildungsfähigen Kinder, die Kriegsbeschädigten und die an Alterspsychose Leidenden zu Lasten der übrigen Insassen besser verpflegt werden.«[298]   Die Folgen dieses Erlasses dokumentiere ich in dem Kapitel »Nachrichten aus den Sterbehäusern« (Seite 266–275).




Heidelberger »Absterbeordnung für Idioten«
Im Frühjahr 1941 legte Carl Schneider einen detaillierten »Psychiatrischen Forschungsplan« vor. Den Auftrag dazu hatte er von Professor Walter Schultze erhalten.[299]   Schultze gehörte in die Reihe der nationalsozialistischen Multifunktionäre. Er leitete die Medizinalabteilung im bayerischen Innenministerium, hatte den soeben zitierten Hungererlass verfasst, förderte die Euthanasiemorde von Anbeginn und übte als Reichsdozentenführer erheblichen Einfluss auf die Personalpolitik der Universitäten aus. Das Gespräch zwischen Schneider und Schultze dürfte in der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie (Kaiser-Wilhelm-Institut) in München stattgefunden haben; jedenfalls drehte sich die Diskussion um Mittel und Wege, wie die Ursachen von Schizophrenie, Schwachsinn und Epilepsie herausgefunden werden könnten. Dafür sollte anhand von Massenuntersuchungen die Blutzusammensetzung entsprechender Kranker analysiert werden, ebenso die physikalische Chemie des Gehirns, Besonderheiten des Stoffwechsels, der Chromosomen, der Konstitution und auch die Chemie des Alterns. Am Ende jeder Untersuchungsreihe standen zwei Programmpunkte: zum einen die »vollständige klinische Untersuchung« des lebenden, zum anderen die »Sektion« des toten, genauer gesagt, des auf Abruf der forschenden Ärzte ermordeten Patienten.[300]  
Um das für die Untersuchten zumeist tödliche Vorhaben nicht am Unverstand der jungen, so bezeichneten Vollzugsärzte in den Mordanstalten scheitern zu lassen, gab der ärztliche Leiter der Aktion T4, Professor Paul Nitsche, im Mai 1941 die folgende Dienstanweisung heraus: »Ich bitte, die Direktoren bei der Tagung in Hadamar darauf aufmerksam zu machen, dass zum Einlegen der Gehirne grundsätzlich vier- bis fünfprozentige Formalinlösung verwendet werden muss, dass die Lösung einmal im Abstand von drei Tagen gewechselt werden muss und die Gehirne an der Basis-Arterie aufzuhängen sind, sodass sie nicht mit der Konvexität auf dem Boden aufliegen.«[301]  
Im selben Kontext erschien in der Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie im September 1941 (»eingegangen am 28. März«) eine reich bebilderte, ganz aufs Praktische gerichtete »Anleitung zur physikalischen Untersuchung an Hirn und Schädel bei der Leiche«. Verfasst hatte das Rezept für den schnellen Leser Arnold Dohmen, Assistent von Werner Heyde in Würzburg. Die Techniken »des Messens der Körpergröße« von Leichen, »des Aufsägens des Schädels«, der »Herausnahme des Gehirns aus der Schädelkalotte« und des fachgerechten Wiegens von Gehirnen beschrieb und illustrierte der Verfasser in knapper, leicht verständlicher Form.[302]  
Nachdem die organisatorischen wie fachlichen Grundlagen geschaffen und ehrgeizige Wissenschaftler sich in einem Netzwerk gefunden hatten, beabsichtigte Schneider, die Fachöffentlichkeit über das neue Großprojekt zu informieren. Dafür arbeitete er ein Grundsatzreferat aus, gedacht für die 6. Jahresversammlung der Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater, die vom 5. bis 7. Oktober 1941 in Würzburg stattfinden sollte, jedoch kurzfristig abgesagt wurde. Wegen des immer schwierigeren Russlandkriegs und der geschilderten, namentlich katholischen Widerstände gegen die Euthanasieaktion erschien es der politischen Führung inopportun, allzu offen über die Praxis des Mordens zu sprechen. Erhalten aber blieb das Manuskript Schneiders für den geplanten Vortrag. Insbesondere an der Schlusspassage fällt auf, mit welcher moralischen Selbstgewissheit und umstürzlerischen Wucht er das Morden begrüßte, es als notwendigen und gerechtfertigten Akt im Dienste des Volkes, der Wissenschaft und einer besseren Zukunft ansah.
Schneiders Vortrag trug den harmlosen Titel »Die modernen Behandlungsverfahren bei der Therapie endogener Psychosen« und stand so im bereits gedruckten Programm des Kongresses zur morgendlichen Eröffnung des zweiten Sitzungstags.[303]   Ins Zentrum seines Textes stellte Schneider die optimistische Annahme, dass die psychiatrische Kunst im Begriff sei, jenen »therapeutischen Nihilismus« zu überwinden, der künftigen Historikern »als verspätetes Endglied und Relikt uralten Seelen- und Dämonenglaubens erscheinen« werde. Schneider schwärmte von einer neuen Zeit, in der Ärzte ihre Kranken »ebenso vor dem Siechtum wie vor lebenslanger Anstaltsinternierung« bewahren würden.
Im Anschluss daran leitete er mäßig verhüllt zu den Euthanasiemorden über: »Alle Maßnahmen unserer Zeit zur wirtschaftlichen Entlastung unseres Volkes vom Druck der Aufwendungen für nutzlose Anstaltsinsassen und alle eugenischen Maßnahmen im weitesten Sinne sind Maßnahmen auf lange Sicht. Noch werden Jahrhunderte vergehen, bis es wirklich gelungen sein wird, die Zahl der anfallenden endogenen Psychosen im Volke auf jenes Maß herabzusetzen, das auch in einer psychisch völlig erbgesunden Bevölkerung durch die dann noch immer vorhandene Mutationsrate für Psychosen bestimmt ist. Erst dann werden die Irrenanstalten wirklich leer sein und ganz leer gehalten werden können. In dieser langen Zeit ist es menschlich richtig und wirtschaftlich zweckmäßig, durch intensive Behandlung das psychische Siechtum und die Anstaltsbedürftigkeit zahlreicher Kranker mit endogenen Psychosen nach Möglichkeit zu verhüten.« Zugleich sei das Volk eben »immer noch von einer größeren Zahl von psychisch angeborenen, erblichen oder erworbenen psychischen Siechtumszuständen auf andere Weise zu entlasten«.
Schneider wollte die unter führenden Erbhygienikern längst diskutierte, aber in der wissenschaftlichen Community nicht öffentlich besprochene Tatsache erörtern, dass die Massensterilisierungen (wenn überhaupt) erst langfristig einen signifikanten Rückgang psychischer Erkrankungen bewirken könnten. Vor allem aber dokumentiert der hoffnungsstarke Vortragstext, wie offen damals geredet wurde. Mit der Wendung von den »sonstigen Maßnahmen des Staates« umschrieb Schneider für jeden seiner Fachgenossen erkennbar die massenhaften Morde an Kranken, desgleichen mit den Formeln von der »wirtschaftlichen Entlastung unseres Volkes durch eugenische Maßnahmen im weitesten Sinne« oder von jener »anderen Weise«, auf die »das Volk zu entlasten« sei.
Die Legitimation bezog der Arzt aus dem unbedingten, von Schneider holprig formulierten Willen, das therapeutische Repertoire zu revolutionieren: »Nur dann, wenn man jetzt an dem großen Wendepunkt der Psychiatrie, an welchem sie überhaupt erst eintritt in den Rahmen wirklicher Heilkunde, genügende Geldmittel aufwendet, wird man erreichen, was man anstrebt, die Entlastung des Volkes von dem Druck der unheilbaren Psychosen auf jedem überhaupt nur denkbaren Wege.« Was darunter zu verstehen war, setzte Schneider als bekannt voraus. Doch um jedem Missverständnis, wahrscheinlich um jedem inneren Ausweichen mancher Kollegen zu begegnen, benutzte er in dem für die Öffentlichkeit bestimmten Text das Wort Euthanasie: »Diese organisatorischen Maßnahmen werden auch dadurch bedingt, dass die Euthanasie nur dann volkspsychologisch richtig durchgeführt werden kann, wenn sicher steht, dass der Kranke nicht nur medizinisch ausreichend behandelt, sondern auch sozial, das heißt durch Arbeit genügend wertmäßig eingestuft werden konnte.«
Mit solchen Argumenten forderte Schneider den gesteigerten Zufluss von Forschungsmitteln. Weniger neutral könnte man sagen, er wollte an der Beute beteiligt werden, verlangte seinen Teil der infolge der Massenmorde frei gewordenen Gelder: »Nicht Einsparung, sondern angemessene Ausschüttung eines Teils der durch die heutigen Maßnahmen einsparbaren Mittel für Forschungszwecke der Psychiatrie ist der richtige Weg zur endgültigen Entlastung.« Natürlich spielten für Schneider auch Minderwertigkeitskomplexe gegenüber Kollegen anderer ärztlicher Disziplinen eine Rolle. Deshalb pochte er mit Nachdruck auf »die endliche moralische Anerkennung der durch den Psychiater für das Volksganze zu leistenden Arbeit«.
Seiner Meinung nach blieb es der Psychiatrie vorbehalten, den Schlussstein in das Gebäude der Aufklärung zu setzen, dem Menschen über seine eigene seelische Natur Auskunft zu geben und damit Licht in eine noch weithin unbekannte Sphäre zu bringen: »Es ist an der Zeit, dass eine am Menschen heilend behandelnde Disziplin endlich eingreift in den Gang der Ideengeschichte der Menschheit: Denn so wie einst die Astronomie durch Kopernikus, so wird einmal die Psychiatrie durch einen ihrer Forscher bannen den durch religiöse Vorstellungen und Dogmen noch immer geschützten Aberglauben vom Wesen der Seele und wird damit den Weg freimachen zu einem innigeren und reicheren Leben unseres Volkes nach seinen eigenen Kräften und Gaben.«[304]  

Seine Schlussbemerkungen für die Jahresversammlung deutscher Neurologen und Psychiater konnte Schneider nicht vortragen, seine Forschungen jedoch beginnen. Nach jahrelangem finanziellem Kleinkrieg mit den Knausern der Universität und der Deutschen Forschungsgemeinschaft sah er die Stunde eines langfristig mit Hilfe von Drittmitteln gut ausgestatteten Großprojekts gekommen. Die Psychiatrie sollte nicht länger das fünfte Rad am Wagen der naturwissenschaftlichen Medizin bleiben, sondern zu einer eigenständigen, auf unumstößlichen Tatsachen beruhenden Disziplin aufsteigen, zuständig für soziale Psychohygiene.
Schneider beantragte je fünf Stellen für Ärzte, Laborkräfte und Sekretärinnen. Weil er das Überschreiten enger Fachhorizonte für unverzichtbar hielt, forderte er zudem die Einstellung eines Psychologen und mehrerer Philologen für »umfangreiche wissenschaftsgeschichtliche und problemgeschichtliche Vorarbeiten«.[305]   »Mit allem Drum und Dran«, so kalkulierte der Antragsteller, würde »die Besoldung dieser Kräfte und der tatsächliche Arbeitsbetrieb des ganzen Unternehmens jährlich etwa eine Million Reichsmark kosten«. Das Gelingen seines Vorhabens setzte dreierlei voraus: Interdisziplinarität, langfristige Finanzierung und lange Datenreihen, die einen methodisch sauberen, vergleichenden Zugang ermöglichten. Deshalb bezeichnete Schneider sein von Anfang an mit Mord verbundenes Projekt als »vergleichende Entwicklungsforschung«. Am Ende veranschlagte der damals 45-jährige Antragsteller die Laufzeit auf 15 Jahre. Daraus ergab sich ein Gesamtaufwand von 15 Millionen Reichsmark. Das würde heute etwa Projektmitteln von 150 Millionen Euro entsprechen.[306]  
Nach dem Ende des Großvorhabens beabsichtigte Schneider die »Umformung« seiner Arbeitsstelle »in ein Institut für biologische Anthropologie«. Um die systematische Forschung zu beschleunigen, sollte – nach dem siegreichen Krieg – Hans Heinze, der Direktor der Anstalt in Brandenburg-Görden, die Direktion der nahe Heidelberg gelegenen Anstalt Wiesloch übernehmen. Einstweilen betrieb Heinze seine Forschungen noch in Görden und unterstand insoweit Schneider. Daneben dachte Schneider an die Herausgabe eines neuen Lehrbuchs der Psychiatrie, was »selbstverständlich eine Sonderaufgabe« bilde, die noch mit besonderen Beihilfen zu fördern sei. Einmal in Fahrt, regte er im Herbst 1942 an, »eine wissenschaftliche Zeitschriftenreihe für die Reichsarbeitsgemeinschaft ins Leben zu rufen, um die Forschungsergebnisse festzuhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen«.[307]   Wohlgemerkt: Reichsarbeitsgemeinschaft (für die Heil- und Pflegeanstalten) war einer der tarnenden Briefköpfe der Aktion T4. Zu den praktischen wissenschaftlichen Zielen gehörte es deshalb auch, »eine Absterbeordnung für Idioten zu schaffen«.[308]  
Nach Schneiders Konzept blieb der Kranke bis zum ärztlichen Todesurteil Objekt therapeutischer Mühen – nicht als krankes Individuum mit seiner Lebens- und Leidensgeschichte, sondern als funktionsgestörtes Glied des Volkskollektivs, das wieder auf Trab gebracht, refunktionalisiert werden sollte. Nur weil und sofern die für einen einzelnen Kranken aufgewendeten Mittel der funktionstüchtigen Mehrheit nutzten, galten sie als gerechtfertigt. Umgekehrt legitimierte es dasselbe politisch-ökonomische Prinzip, den gesunden Teil des Staatsvolkes von der sozialen und materiellen Last chronisch Kranker zu »befreien«. So gesehen, verstanden Carl Schneider und seine gleichgesinnten Kollegen das massenhafte Morden als lebenserhaltenden chirurgischen Eingriff am gesellschaftlichen Organismus der Nation.




Grundlagenforschung, eine Aufgabe der Aktion T4
Schneiders Projektantrag enthielt den Appendix »Durch den Krieg bedingte Notmaßnahmen und Abänderung vom Normalfall«.[309]   Das Gesuch, seinen Assistenten Rauch vom Wehrdienst freizustellen, war Schneider bereits Ende 1941 von der Kanzlei des Führers bewilligt worden – unmittelbar nach einem privaten Abendessen im Hause des Oberdienstleiters Brack.[310]   Ähnliches gelang Schneider auch für die Assistenten Schmieder und Wendt. So konnte er in seinem Arbeitsplan angeben, die Wehrmacht sei damit einverstanden, seine drei Assistenten »für die Dauer des Sonderauftrages in der Klinik zu belassen«. Die drei Nachwuchsforscher versahen für einige Stunden pro Woche weiterhin ihren Dienst in der Universitätsnervenklinik Heidelberg – ihr eigentlicher Arbeitgeber war jedoch »eine neue Dienststelle«, die »nach außen unter der Firma Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten, Forschungsabteilung Heidelberg« erschien. Das bedeutete: Die Heidelberger Forschungsassistenten erhielten von der Aktion T4 monatliche Gehaltszulagen von 150 Reichsmark.[311]   Das entsprach einem Zuschlag von rund 30 Prozent auf das Normalgehalt. Zu den Assistenten Rauch, Schmieder und Wendt kamen zwei weitere hinzu, nämlich Dr. Johannes Suckow aus Leipzig-Dösen und Dr. Ernst-Adolf Schmorl (1906–1964), den Hans Heinze von Görden nach Heidelberg abordnete. Schmorl wurde später Jugendpsychiater und Landesobermedizinalrat in Hessen.
Als die Staatsanwaltschaft Heidelberg im Jahr 1985 gegen Schneiders frühere Assistenten Hans-Joachim Rauch (1909–1997), Carl-Friedrich Wendt (1912–1989) und Fritz Schmieder (1911–1988) wegen des Verdachtes der Beihilfe zum Mord ermittelte, blieb Johannes Suckow (1896–1994) angeblich unauffindbar. Er lebte hochgeehrt in Dresden. Von 1950 bis 1956 hatte er als Professor für Psychiatrie und Neurologie in Leipzig gelehrt, von 1954 bis 1962 als Direktor der Neurologisch-Psychiatrischen Klinik an der Medizinischen Akademie in Dresden. Gerade unter den Reformern der DDR-Psychiatrie hatte Suckow einen guten Namen. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn gab es nie; das gegen seine Heidelberger Kollegen verlief im Sande.[312]  
Die Forschungen begannen im Frühjahr 1942 unter den beengten Verhältnissen der Heidelberger Universitätsnervenklinik. Vorgesehen war jedoch, wie bereits erwähnt, eine eigene Forschungsabteilung im nahe gelegenen Wiesloch. Nachdem die Vertragsverhandlungen und Umbauten abgeschlossen und »erst einmal 80 Kranke von Wiesloch abtransportiert« waren, um Platz zu schaffen, nahm die Forschungsabteilung »die Arbeit im Dezember 1942 voll auf«, wobei »das Histologische (Rauch) und Fotografische (Schmieder) in Heidelberg bleiben mussten«.[313]   Doch umfasste die neugeschaffene Abteilung immerhin zwei Unterabteilungen, deren Aufgaben Schneider im Rückblick so beschrieb:
»Jede (Unter-) Abteilung war mit etwa 20 Patienten belegt, vorwiegend Schwachsinnige und Idioten, aber auch einige Epileptiker. Die klinische und arbeitstherapeutische Beobachtung und erbbiologische Erforschung war in vollem Gange; ebenso konnte der größte Teil der Patienten konstitutionsmorphologisch bearbeitet werden. Nicht in Gang gekommen waren die stoffwechselmäßige Untersuchung und die filmische Bearbeitung außergewöhnlicher Störungen, sodass im Gesamten eine lückenlose Untersuchung nicht erfolgte. Auch war natürlich nur ein Teil des erbbiologischen Materials zusammenzutragen. Die Befunde wurden sichergestellt; verwendet werden konnten nur die Untersuchungen von Dr. Schmorl über Anfallszustände (Unterscheidung von spontanen und provozierten Anfällen bei denselben Patienten). In der anatomischen Abteilung wurde ein großer Teil der uns von der Anstalt Eichberg zugesandten Gehirne untersucht. Es ergaben sich dabei immer wieder neue und überraschende Befunde sowie auch noch gar nicht beschriebene Störungen. Erst der Fortgang dieser Untersuchungen kann weitere Aufschlüsse bringen, und es ist daher dringend zu wünschen, dass wir im größeren Umfange Gehirne von Idioten und schwer Schwachsinnigen zugeleitet bekommen.«[314]  
Wenige Wochen nach dem Start seines Projekts kündigte Schneider die ersten Anträge an, Patienten, die klinisch zureichend untersucht waren, ermorden zu lassen. »Wir wollen nunmehr an den Reichsausschuss die ersten Anträge stellen«, schrieb er an Nitsche. »Ich kann nur hoffen, dass man uns an dieser Stelle ebenfalls unterstützt. Die Verlegungen sollen dann am besten nach dem Eichberg erfolgen, mit der ausführlichen Anweisung, die Gehirne an uns zu geben.«[315]   Schneider umschrieb in diesem Satz Massenmorde auf Bestellung, und es gelang ihm dabei, die Wörter »Kind«, »Patient« und »töten« zu vermeiden, die zentralen Tatsachen im Ungefähren verschwinden zu lassen. (Die Anstalt Eichberg liegt im Rheingau, dort ermordeten die Ärzte Friedrich Mennecke und Walter Schmidt bis 1945 mindestens 430 Kinder.)
Schneider verklausulierte das Morden kunstvoll hinter nichtssagenden Floskeln. Ging es jedoch um Material- und Gerätezuweisungen, wurde er sehr direkt: »Ich kann nicht arbeiten ohne Chemie, und wenn man mir die Möglichkeit nimmt, das chemische Laboratorium ordentlich aufzuziehen, (…) dann muss ich erklären, dass das ganze Unternehmen einem unheilbaren Siechtum verfällt.«[316]   Schneider übertrieb. In Wahrheit glaubte er fest daran, er werde alle kriegsbedingten und anderen Hindernisse überwinden, und der Arbeitsplan, den er am 21. Januar 1943 mit dem Briefkopf der Universität Heidelberg an die Aktion T4 schickte, strotzte vor Optimismus, wissenschaftlichem Eifer und Sehnsucht nach Ergebnissen. Im Einzelnen enthielt er folgende Schritte:
»Zurzeit werden, abgesehen von der Materialsammlung über Idiotie, die intensivst bearbeitet wird, folgende wissenschaftliche Probleme bearbeitet: Von Herrn Dr. Suckow erstens die Motilitätsentwicklung anhand der Erfahrungen bei Idioten; zweitens die spezielle Indikation von Insulin- und Schocktherapie bei verschiedenen psychischen Erkrankungszuständen. Von Herrn Dr. Schmorl erstens experimentelle Erfahrungen über die Unterschiede von provoziertem und Spontankrampf beim Menschen; zweitens der Wasserstoffversuch bei Krampfkranken einschließlich Idioten. Von Herrn Dr. Schmieder erstens die Konstitutionstypen der exogenen Krampferkrankungen einschließlich der Hirnverletzten des Krieges; zweitens die Verhütung der Wirbelfrakturen beim Krampfschock. Von Herrn Dr. Rauch die Hirnhistopathologie der Idioten. Von Herrn Dr. Wendt eine Materialsammlung über die endokrinen Funktionsstörungen im Rahmen entwicklungsmäßig bedingter körperlicher Dysplasien, besonders anhand der Idiotenerfahrungen.«[317]  
Die »Idiotenerfahrungen«, gesammelt an lebenden Menschen, verknüpften Schneider und seine Assistenten mit der »Hirnhistopathologie der Idioten«. Zu diesem Forschungsdesign gehörten die gründliche Untersuchung der Lebenden und anschließend der Mord. Wie eng beides zusammenspielte, hatte Paul Nitsche bereits im September 1941 ausgesprochen und dabei indirekt das vorschnelle Töten wissenschaftlich interessanter »Fälle« beklagt. Man solle dazu übergehen, mahnte Nitsche, »die noch vorhandenen Fälle von angeborenem Schwachsinn und von Epilepsie vor der Desinfektion eingehend zu untersuchen«. Was »Desinfektion« hieß, wussten die Adressaten dieser Empfehlung: Gaskammer. »Die Sache würde so verlaufen«, wie Nitsche später erläuterte, »dass man nach Görden als Zwischenanstalt einfach aus den nicht zu weit entfernt liegenden Abgabeanstalten die Fälle von angeborenem Schwachsinn und Epilepsie verlegt, um sie dann nach Durchführung der notwendigen Untersuchungen in eine unserer Anstalten weiterzugeben.«[318]  

Werner Blankenburg, der in der Kanzlei des Führers zuständige Referent, hatte sich trotz des vorübergehenden Stopps der Euthanasie, den Hitler am 23. August 1941 verfügt hatte, mit dieser Ausnahme einverstanden erklärt und zugestimmt, dass sich Praktiker des Tötens im Schnellverfahren anatomisch weiterbilden sollten. Folglich beabsichtigte man im September 1941, von jeder Tötungsanstalt einen Arzt »in ein pathologisch-anatomisches Institut, wohl das von Professor Wätjen in Halle«, abzuordnen.[319]  
Forschen am lebenden Patienten, ihn töten und am Toten weiterforschen, das war vor 1939 nicht möglich gewesen. Also blieb bis dahin »die Zuordnung der anatomischen Bilder zu den klinischen Zuständen offen«, da, wie Schneider rückblickend feststellte, »selbstverständlich die Idioten nicht gleich starben«. Erst die Kombination von Aktion T4 und enthemmtem Erkenntniswillen eröffnete die Chance, »dass hier weit über die sonstigen wissenschaftlichen Diskussionen und Arbeiten in der Psychiatrie hinaus, endlich einmal die die Volksgesundheit berührenden praktischen und wichtigsten Fragen einer weitgehendsten Lösung zugeführt werden konnten, weil dank der Aktion eine rasche anatomische und histologische Klärung erfolgen konnte«.[320]  
Kaum hatte Schneider im November 1942 seine Forschungsabteilung Wiesloch eröffnet, musste er sie zum 31. März 1943 wegen des »Unglücks von Stalingrad« schließen. Um die Arbeit »nicht ganz zum Erliegen kommen zu lassen«, stellte er in der Universitätsklinik drei bis vier Betten für diese Zwecke bereit und hoffte, dass auf diese Weise »monatlich etwa zehn bis zwölf Idioten untersucht werden« könnten.[321]   Namens der Aktion T4 teilte Nitsche fürsorglich mit: »Die vier Ärzte Dr. Suckow, Dr. Rauch, Dr. Schmieder und Dr. Wendt sollen nach der Auflösung unserer dortigen Forschungsabteilung – also vom 1. 4. an – für ihre Hilfeleistungen in Forschungsangelegenheiten eine Vergütung bekommen, deren Höhe neu festgesetzt werden muss.«[322]  
Zwar waren die in Wiesloch für wissenschaftliche Zwecke untergebrachten Patienten nach dem 31. März 1943 »zum allergrößten Teil in andere Anstalten verlegt worden«, doch hatte Schneider erreicht, »dass im Falle des Todes der Patienten uns die Gehirne zugeleitet werden«. Folglich konnte er »hoffen, dass wir wenigstens einen Teil der Wieslocher Untersuchungen für die Forschung verwenden können«.[323]   Trotz der täglich zunehmenden Schwierigkeiten machte er unentwegt weiter. Im August 1944 bat er Nitsche, ihm seine monatliche Gehaltszulage nicht weiterzubezahlen, da er die Forschungen nur noch in kleinem Umfang betreiben könne, indem er »monatlich etwa ein bis zwei Idioten vom Eichberg holen lasse«. Zwar seien genaue Stoffwechselbefunde »wahrscheinlich nicht mehr möglich«, wohl aber »die klinischen, morphologischen und röntgenologischen Untersuchungen«. Wenn auch die Forschungsabteilung »formal« wegen der »Totalisierung des Krieges« aufgelöst werden müsse, so wollte er doch die Forschungen an seiner Klinik weiterführen.[324]  

Unverhofft wurde ihm zu diesem Zeitpunkt Julius Deussen, ein an der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie ausgebildeter Arzt, zugewiesen. Dieser konnte sich nun »rein der Arbeit widmen«. Das gab Schneider neuen Auftrieb: »Wenn Herr Deussen jetzt für die Arbeit völlig zur Verfügung steht, würde die psychologische Beobachtung und Gesamtdurchuntersuchung der Kinder wesentlich vervollkommnet werden, wenn wir eine kleine Baracke im Klinikgarten aufstellen könnten. Wenn sie nur zwei bis drei Räume umfasste, so könnten wir einen Schlafraum, einen Aufenthaltsraum und einen Experimentierraum für die Kinder schaffen.«[325]   »Experimentierraum für die Kinder« – damit umschrieb Schneider ein Untersuchungszimmer für qualvolle, auch immer wieder tödlich endende wissenschaftliche Versuche.
Wie es sich für ein ergebnisorientiert angelegtes Forschungsprojekt gehört, richtete Schneider eine Art Graduiertenkolleg ein und vergab Doktorarbeiten. Zwei Doktoranden sollten »Intelligenzprüfungen verschiedener Art an den Kindern machen«, zudem ließ er seine Schwiegertochter an behinderten Kindern experimentieren.[326]   Diese Doktorandin hieß Monika Schneider, geborene Jörgen. Fünf Wochen, bevor sich ihr Schwiegervater 1946 das Leben nahm, wurde sie mit der Arbeit »Stoffwechselbelastungsproben bei schwachsinnigen Kindern« in Leipzig promoviert.[327]  
Es sei schon lange bekannt, so beginnt die Dissertation, dass zwischen dem Nervensystem und den innersekretorischen Drüsen enge Beziehungen bestünden. Aus dieser Tatsache habe sich das Konzept der Studie ergeben: »Wir stellten eine Versuchsreihe von meist idiotischen, körperlich aber gesunden Kindern auf, die wir mit einigen endokrinen Funktionsproben belasteten.« Zu diesem Zweck wurden die Kinder dem »Wasserversuch nach Volhard«, ferner »der Traubenzucker-, Insulin- und Adrenalinbelastung« unterworfen.[328]   Auf diese Weise unterzog Monika Schneider 30 geistig behinderte Kinder im Alter von 3 bis 13 ihren Experimenten. Die Kinder waren zuvor genau diagnostiziert und ihre Intelligenzentwicklung im Verhältnis zu ihrem Lebensalter anhand differenzierter Tests ermittelt worden. Der Wasserversuch bestand darin, den nüchternen Kindern 300 bis 1000 Kubikzentimeter dünnen Tee zu verabreichen. Im Fall der gehirngeschädigten Kinder »musste die Flüssigkeit zum Teil gesondet werden«, was Schneider als »erschwerte Versuchsbedingung« ansah. Anschließend untersuchte sie vier Stunden lang die Harnausscheidungen und entnahm den Kindern in dieser Zeit alle dreißig Minuten Blut.
Wie Schneider berichtete, sei eine Hemmung der Harnausscheidung »nach der Injektion von Insulin« beobachtet worden, ebenso »bei Fehlen der männlichen Keimdrüsen«, auch sei der Zusammenhang zwischen Wasserhaushalt und Hypophysenfunktion 1883 von zwei Ärzten entdeckt worden, als diese »nach Exstirpation des Organs eine starke Harnflut auftreten sahen«. Resümierend forderte Monika Schneider, dass »auf diesem Gebiet noch größere Erfahrungen« gesammelt werden müssten.[329]   Das entsprach der dem experimentellen Beweis verpflichteten Methode ihres Schwiegervaters Carl Schneider. Dieser hatte in seinem Projektantrag vom März 1942 unterstellt: »Bevor nicht wenigstens 300 Idioten systematisch untersucht worden sind, wird ein Gesamtergebnis kaum vorgelegt werden können.«[330]  
Monika Schneider (*1921) hatte vom Sommersemester 1940 an in Würzburg und anschließend in Heidelberg Medizin studiert. Im November 1946 wurde sie in Leipzig approbiert und anschließend mit der genannten Arbeit promoviert. Als Doktorvater nannte sie Carl Schneider, als unmittelbaren Betreuer Carl-Friedrich Wendt. Dass sie in Leipzig und nicht in Heidelberg promovierte, begründete sie mit der eidesstattlichen Erklärung, dass sie Schneider »in Heidelberg nicht erreichen« könne, »da er«, wie mit Bleistift hinzugefügt wurde, »interniert ist«. Die positiven Gutachten erstatteten in Leipzig der Hirnforscher Richard Arwed Pfeifer und der Pathologe Alexander Bittorf.
Ende 1944 hatte Julius Deussen an den Direktor der Todesanstalt Eichberg geschrieben: »Im Auftrage von Herrn Professor Schneider möchte ich mich nach dem Ergehen des Dietmar Krumm erkundigen, der Ihrer Forschungsabteilung kürzlich von den Eltern aus der Anstalt Kork übergeben wurde. (…) Falls das Kind zur Sektion kommt, würde Herr Professor Schneider auch Wert darauf legen, dass nicht nur eine Gesamtsektion durchgeführt wird, sondern auch außer dem Gehirn Ausschnitte aus dem gesamten inneren Drüsensystem nach hier zur Untersuchung geschickt werden.«[331]   Das war der zweite Teil der wissenschaftlichen Arbeit zu Monika Schneiders Dissertation über die innere Sekretion bei schwachsinnigen Kindern.




Asoziale, Kriminelle, Tuberkulosekranke
»Die Vernichtung asozialen Lebens«
An den Diskussionen um das Gesetz zur Sterbehilfe nahm 1940 auch Reinhard Heydrich teil. Aus seiner Sicht bestand zwischen Menschen mit chronischen psychischen Krankheiten und jenen mit dauerhaft unangepasstem, asozialem Verhalten kein prinzipieller Unterschied. So erhielt der Gesetzentwurf vorübergehend den Titel »über die Sterbehilfe für Lebensunfähige und Gemeinschaftsfremde«. Wie der gleichfalls an den Diskussionen beteiligte Hans Hefelmann später bestätigte, wollte »Heydrich über den ursprünglichen Rahmen der Betroffenen hinausgehen«.[332]   Durchsetzen konnte er das nicht – nicht auf direktem Weg.
Zum Programm der Aktion T4 gehörte es von Anfang an, auch die sicherungsverwahrten Patienten zu ermorden, also Menschen, die als Straftäter verurteilt, aber wegen voller oder teilweiser Unzurechnungsfähigkeit in die Psychiatrie eingewiesen worden waren. Sie wurden in besonders gesicherten festen Häusern oder sogenannten Bewahrungshäusern untergebracht. In diesem Sinn schrieb der Arzt Irmfried Eberl in seinem Kommentar zum Entwurf des Euthanasiegesetzes: »Ferner fallen selbstverständlich alle Kriminellen, die einer Anstaltsverwahrung bedürfen, unter dieses Gesetz.«[333]   Damit sollte lediglich die bestehende Praxis kodifiziert werden.
Schon in der ersten Fassung enthielt der Meldebogen der Aktion T4 die Fragen »Als krimineller Geisteskranker verwahrt?« und »Straftaten?«. Ähnlich wie etwas später die jüdischen Patienten wurden die kriminellen fast ausnahmslos, also nicht nach speziellen Kriterien oder anhand oberflächlicher Gutachten ermordet. Als aus der Anstalt Bedburg-Hau im Rheinland zu Beginn des Krieges viele Kranke verlegt wurden, notierte eine Ärztin: »Schon bald nach der Evakuierung gingen Gerüchte um, dass der Großteil der nach Innerdeutschland verschickten Bedburger Kranken nicht mehr lebe. Insbesondere lebe von den im Bewahrungshaus Untergebrachten nur noch ein Kriegsverletzter (hirnverletzter Offizier).«[334]   Um die besondere Tragik dieser Morde zu verstehen, sei darauf hingewiesen, dass vorzugsweise politisch nicht konforme Richter eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit als mildernden Umstand gelten ließen, um einzelne Angeklagte vor Schlimmerem zu bewahren.
Zwar bezogen die Funktionäre, Beamten und Angestellten der Aktion T4 die als Gemeinschaftsfremde bezeichneten Asozialen zunächst nicht in das Euthanasiegesetz ein, doch überschritten sie die Grenzen zwischen den Kriterien psychisch krank, asozial, arbeitsunfähig und kriminell in den folgenden Jahren immer häufiger. Das zeigen die T4-Richtlinien für die Gutachter im Jahr 1941. Darin hieß es: »Ausscheidung aller derjenigen, die unfähig sind, auch nur in den Anstalten produktive Arbeit zu leisten, also nicht nur von geistig Toten.« Weitgehend ausgenommen blieben wegen ihres Alters verwirrte Insassen, die allerdings dann zu töten waren, wenn »zum Beispiel Kriminalität beziehungsweise Asozialität« vorlagen.[335]   Mit diesem Schriftstück konnten soziale Gesichtspunkte offiziell als Indikation für ärztliches Morden gelten.
Nachdem die aus strafrechtlichen Gründen eingewiesenen psychisch Kranken nach dem Stopp der Morde in Gaskammern nicht mehr automatisch mit Hilfe der Aktion T4 umgebracht wurden, zentralisierte der amtierende Reichsjustizminister Franz Schlegelberger deren Unterbringung. Er begann mit den wenigen, gleichfalls häufig von milden Richtern in die Sicherungsverwahrung überwiesenen Juden und verlangte am 6. Februar 1942 das Zusammenlegen aller jüdischen Sicherungsverwahrten in fünf einschlägig beleumundeten Anstalten: Hamburg-Langenhorn für den Norden, Brandenburg-Görden für die Mitte, Tapiau (Ostpreußen) für den Osten, Eglfing-Haar (München) für den Süden und Am Steinhof (Wien) für das ehemalige Österreich. Zudem erweiterte er den Personenkreis der so Unterzubringenden auf solche (jüdischen) Strafgefangenen, »die während des Vollzuges geisteskrank (geworden) und nicht oder nicht mehr zur Unterbringung in der psychiatrischen Abteilung einer Justizvollzugsanstalt geeignet« seien. Der dehnbare Begriff Psychopath bot dafür eine bequeme Handhabe. An diesem Passus wird deutlich, dass Schlegelberger nicht an der besseren Pflege psychisch Kranker, sondern am beschleunigten Sterben bestimmter Häftlinge gelegen war.[336]  
Den jüdischen Sicherungsverwahrten und den als psychisch krank diagnostizierten jüdischen Häftlingen folgten die arischen. Allerdings mit dem Unterschied, dass angesichts der veränderten Kriegslage im Fall der nichtjüdischen Patienten weniger Wert auf den schnellen Tod gelegt, sondern drakonische, am Ende tödliche Zwangsarbeit bevorzugt wurde. Am 18. September 1942 beschlossen der neuernannte Justizminister Otto Thierack und dessen Staatssekretär Curt Rothenberger gemeinsam mit SS-General Bruno Streckenbach und Heinrich Himmler »die Auslieferung asozialer Elemente aus dem Strafvollzug an den Reichsführer (Himmler) zur Vernichtung durch Arbeit«. In dem Protokoll hieß es weiter: »Es werden restlos ausgeliefert die Sicherungsverwahrten.« Vier Tage zuvor hatte sich Thierack an anderer Stelle Zuspruch geholt und vermerkt: »Hinsichtlich der Vernichtung asozialen Lebens steht Dr. Goebbels auf dem Standpunkt, dass Juden und Zigeuner schlechthin, Polen, die etwa drei bis vier Jahre Zuchthaus zu verbüßen hätten, Tschechen oder Deutsche, die zum Tode, lebenslangem Zuchthaus oder Sicherungsverwahrung verurteilt würden, vernichtet werden sollen. Der Gedanke der Vernichtung durch Arbeit sei der beste.« Im Tagebuch Goebbels’ heißt es zum Inhalt desselben Gesprächs: »Die Frage der asozialen Elemente will Thierack dadurch lösen, dass er die mit hohen Zuchthausstrafen belegten Gewohnheitsverbrecher zu Strafkompanien zusammensetzt und nach Osten verfrachtet. Dort sollen sie unter den härtesten Bedingungen Arbeit verrichten. Wer an dieser Arbeit zugrunde geht, um den ist es nicht schade.«[337]  
Solche Vorgaben wirkten unmittelbar auf die Praxis der Aktion T4. Ein Merkblatt für die Gutachter, das im Oktober 1942 herausgegeben wurde, enthielt erstmals das Kürzel »KZ« nebst dem erläuternden Zusatz: »KZ bedeutet, dass es dem begutachtenden Arzt anheimgestellt wird, diesen Kranken einem KZ zuzuführen.«[338]   Am 3. Oktober 1942 begannen die T4-Ärzte Curd Runckel und Kurt Borm, die Heil- und Pflegeanstalten zu bereisen, um die dort untergebrachten Straftäter zu begutachten, vor allem hinsichtlich ihrer Arbeitsfähigkeit. Für jeden Einzelnen meldeten sie die Ergebnisse dieser und späterer Reisen an das Reichsjustizministerium. Aus den so erhobenen Daten stellten die zuständigen Beamten dort Listen mit den Namen solcher sicherungsverwahrten Patienten zusammen, die »einer irrenärztlichen Anstaltsbehandlung nicht mehr bedürftig und zugleich arbeitsfähig« und deshalb in ein bestimmtes KZ zu überstellen seien.[339]  
Auf der Basis solcher Listen wurden zum Beispiel am 25. März 1944 zwölf sicherungsverwahrte Männer aus der Heil- und Pflegeanstalt Neustadt in Holstein »zur Kripo Kiel« abtransportiert – zur Vernichtung durch Arbeit in einem KZ, wie angenommen werden muss.[340]   Ähnliches geschah zur selben Zeit in der Anstalt Lohr am Main. Von dort wurden am 30. März 1944 sechs Patientinnen nach Auschwitz und zehn Patienten nach Mauthausen verlegt und verschwanden dort für immer. Sie hießen: Charlotte W. (*9. 1. 1916), Emma W. (*27. 4. 1909), Hertha P. (*25. 11. 1911), Dorothea D. (*21. 9. 1891), Maria M. (*13. 7. 1901), Maria R. (*17. 2. 1901), Josef R., Karl S. (*14. 8. 1894), Alfred W. (*16. 1. 1923), Ernst R. (*14. 2. 1919), Richard K. (*15. 8. 1899), Alfred B. (*13. 11. 1901), Ludwig K. (*21. 2. 1915), Anton K. (*2. 9. 1905), Paul M. (*4. 2. 1915), Anton S. (*3. 2. 1915).[341]  
Parallel dazu wurden straffällig gewordene Pfleglinge, sofern sie als nicht hinreichend arbeitsfähig oder als sehr aggressiv galten, bevorzugt in die verschiedenen Todeszentren der Aktion T4 verschickt. Aus solchen Gründen verlegte die Direktion der Hamburger Anstalt Langenhorn Anfang 1943 etwa 50 Männer nach Hadamar. Keiner überlebte. Die Kranken- und Personalakten enthalten Angaben wie diese: »1935 auf Beschluss des Landgerichts Hamburg wegen versuchter Notzucht in der Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn untergebracht«; »1939 vom Landgericht Hamburg wegen eines Sittendelikts, begangen im Zustande der Unzurechnungsfähigkeit, eingewiesen«; »1938 wegen verschiedener Einbruchsdiebstähle, begangen im Zustande der Unzurechnungsfähigkeit, vom Amtsgericht Hamburg eingewiesen, trägt sich mit Ausbruchsplänen«; »1937 vom Amtsgericht Hamburg wegen gleichgeschlechtlicher Unzucht, begangen im Zustande der Unzurechnungsfähigkeit, eingewiesen«; »Gefährlicher Geisteskranker, der erheblich vorbestraft ist«; »1936 wegen versuchten Mordes in Haft genommen und anschließend wegen Unzurechnungsfähigkeit nach Langenhorn eingewiesen«; »Wegen Zustandes der Unzurechnungsfähigkeit nach Langenhorn eingeliefert, hatte seine Mutter und seine Tante mit einer Pistole erschossen«.[342]  
Zu den Menschen, die während der zweiten Hälfte des Krieges nach Hadamar in den Tod geschickt wurden, gehörten auch solche, die aus dem Gefängnis Hamburg-Fuhlsbüttel über Langenhorn dorthin abtransportiert wurden, also Strafgefangene, die zum Zweck der Ermordung für psychisch krank erklärt worden waren.[343]   Auch wenn es am 22. Oktober 1942 in einer Rundverfügung des Justizministeriums noch geheißen hatte, »für geisteskranke Gefangene bleibt eine endgültige Regelung vorbehalten«, so zeigt der Sterbeort Hadamar, welche Regelung die deutsche Justiz schließlich wählte.[344]  
Aus den psychiatrischen Anstalten wurden jedoch nicht nur solche Insassen in KZS überstellt, die von der Strafjustiz eingewiesen worden waren, vielmehr genügte die dem soziologischen Begriff »Asozialer« entsprechende psychiatrische Diagnose »Psychopath« deutschen Ärzten von 1943 an, um besonders unliebsame und anstrengende Kranke in Konzentrationslager zu verlegen. So schrieb der ärztliche Leiter der Aktion T4, Professor Nitsche, an den Gutachter Otto Hebold, dass gewisse Patienten nur aufgrund falscher Anwendung einer Gesetzesbestimmung in Heil- und Pflegeanstalten gekommen seien und eigentlich ins KZ gehörten. Im selben Sinn teilte Nitsche seinen Leuten in der Berliner T4-Zentrale mit: »Anbei übersende ich zwei mir heute zugeschickte Meldebogen der Anstalt Gugging betreffs Franz Janoschek und Erwin Lang mit meinem Vermerk betreffs Überweisung an die Polizei zur Unterbringung in einem KZ.« Beide Patienten waren nicht gerichtlich eingewiesen worden – der Gugginger Direktor Erich Gelny hatte den einen einfach als »debilen Psychopathen« und den anderen als »geistig Minderwertigen und Erregbaren« mit »depressiver Reaktion« diagnostiziert. Auf dieser Grundlage veranlasste Nitsche das Weitere: »Da beide Fälle nicht der psychiatrischen Behandlung bedürfen, in einer Heil- und Pflegeanstalt nur stören und auch nicht mit genügender Sicherheit zu verwahren sind, bittet die Anstalt Gugging um möglichst rasche Verlegung. Ich ersuche um beschleunigte Weiterleitung an die zuständige Polizeistelle unter besonderem Hinweis auf diesen Wunsch der Anstalt.«[345]  

Sofern die Mordprogramme der Justiz arbeitsfähige Sträflinge in den Heil- und Pflegeanstalten betrafen, entstand bald ein eigentümlicher Interessenkonflikt: Einerseits wollte Himmler die Arbeitsfähigen in seinen Lagern produktiv zu Tode schinden und sich möglichst wenig mit Arbeitsunfähigen, Kranken und Siechen belasten, auf der anderen Seite wollten die Direktoren der Heil- und Pflegeanstalten ihre unproduktiven Patienten loswerden, jedoch die arbeitsfähigen – und das waren häufig die Kriminellen – als Stützen des personell ausgedünnten Anstaltsbetriebs behalten. Das dadurch entstehende Hin und Her zeigt das Gesuch des Verwaltungsdirektors der Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch vom 19. März 1943 – gerichtet an den Generalstaatsanwalt in Karlsruhe: »Neben der Masse unserer unsozialen und streng zu überwachenden nach § 42b hier untergebrachten Patienten (haben wir) noch eine Anzahl solcher, die sich seit Jahr und Tag in jeder Hinsicht gut bewährt haben und uns für die Anstalt eine große Hilfe sind. (…) Die Arbeitsplätze vieler zur Wehrmacht eingezogener Bediensteter der Anstalt sind bereits durch Kranke, die nach § 44b Reichsstrafgesetzbuch hier untergebracht sind, mit gutem Erfolg ausgefüllt.«[346]  
Tatsächlich kollidierten zwei unterschiedlich angelegte Mordprogramme. Die mittlerweile dezentral organisierte »Vernichtung lebensunwerten Lebens« erforderte zunehmend den Verbleib arbeitsfähiger Patienten, die dabei halfen, den betriebswirtschaftlichen Teil der Selektions- und Tötungsmaschinerie in Gang zu halten. Himmlers und Thieracks »Vernichtung durch Arbeit« zielte dagegen auf gute Produktionsergebnisse, die wirklich Kranke, körperlich oder psychisch Schwache nur stören konnten. Infolgedessen kam es zwischen Justizminister Thierack und Herbert Linden zum Streit. Am Ende gab der Justizminister nach und teilte den für die Strafvollstreckung zuständigen Generalstaatsanwälten kleinlaut mit: »Aufgrund nochmaliger Verhandlungen mit der Gesundheitsabteilung des Reichsinnenministeriums«, also mit Linden, erkläre er die bereits namentlich angeordneten Verlegungen von Sicherungsverwahrten in KZS »für ungültig«.[347]   Linden hatte sich durchgesetzt. Das Justizministerium musste »neuaufgestellte Listen« ankündigen – Listen von Sicherungsverwahrten, die auch »vom psychiatrischen Standpunkt aus zur Abgabe an die Polizei geeignet« seien – und einschränkend zugestehen: »Auch diese neuen Listen sind nicht schlechthin maßgebend. (…) Von der Abgabe an die Polizei (bleiben) ausgeschlossen die in der Heil- und Pflegeanstalt oder von ihr aus zu wichtiger Arbeit Eingesetzten, die durch andere Arbeitskräfte zu ersetzen entweder unmöglich oder unzweckmäßig ist.«[348]  
Einen Monat später vermeldete Linden den Anstaltsdirektoren seinen Verhandlungserfolg und räumte ihnen neue Entscheidungsbefugnisse ein. Demnach sei es nunmehr ihre Sache, »darüber zu entscheiden«, ob ein Untergebrachter abgegeben werden solle oder nicht. Außerdem werde in Zukunft keine zentrale Begutachtung mehr stattfinden. Der Direktor von Wiesloch konnte daraufhin seine arbeitsfähigen Kriminellen behalten und die, die er für dauerhaft krank, undiszipliniert oder siech befand, in Hadamar ermorden lassen.[349]  
»Aus gegebener Veranlassung bitte ich um Übersendung eines vollständigen Verzeichnisses aller in Ihrem Gau befindlichen Arbeitshäuser und sonstiger Einrichtungen, die der Bewahrung von Asozialen und Antisozialen dienen.« Diese Auskunft verlangte Werner Blankenburg am 8. März 1941 von sämtlichen Gauleitungen. Er wollte etwas über Anzahl und Art der Insassen und die Träger der Arbeitshäuser erfahren. Insbesondere wollte er wissen, »ob mangels anderweitiger Unterbringungsmöglichkeiten auch nicht mehr behandlungsfähige Fälle von Geisteskrankheit sowie Idiotie dort bewahrt werden«.[350]  




Rummelsburg – Fragebogen für Gemeinschaftsfremde
Die damals in allen Teilen des Landes bestehenden Arbeitshäuser beherbergten Bettler, Prostituierte, säumige Unterhaltszahler, kleine Diebe, Landstreicher und Obdachlose, Arbeitsscheue, Trinker und Taugenichtse, die dort eingewiesen worden waren und als Korrigenden, als mittels Arbeit zu Bessernde bezeichnet wurden. Soweit ich sehe, folgte aus Blankenburgs Anfrage zunächst wenig, doch gingen die Verantwortlichen der Aktion T4 im Januar 1942 einen wesentlichen Schritt weiter. Sie besuchten das Arbeitshaus Berlin-Rummelsburg nicht etwa zur Besichtigung, vielmehr unterwarfen sie die Insassen einer wohlvorbereiteten probeweisen Begutachtung nach dem Kriterium »lebensunwert oder noch arbeitsfähig«. Zuvor hatte die Sekretärin Ingeborg Seidel anhand der Akten für jeden Korrigenden den Kopf eines umfangreichen Fragebogens ausgefüllt. Sie war 1941 vom Arbeitsamt Frankfurt a.M. in die Mordanstalt Hadamar vermittelt worden, wurde dann in die Berliner Zentrale versetzt und von dort, wie sie 1946 aussagte, im Herbst 1941 »zur Arbeitsleistung in das Arbeitshaus Rummelsburg beordert«: »Hier wurden Akten vorbereitet, die sogenannte ›asoziale Elemente‹ ebenfalls zur Vernichtung reif machen sollten.«[351]  
Am 12. oder 13. Januar 1942 erschien die Gutachterkommission in Rummelsburg, zu der laut Einladung gehörten: Dr. Herbert Linden (Reichsinnenministerium), Dr. Hans Hefelmann (Kanzlei des Führers), Professor Heinrich Wilhelm Kranz (Erbhygieniker und Asozialenforscher aus Gießen), Professor Karl Metzger (Rassenhygieniker in Dresden); Ursula Knorr (Kriminalbiologin), Dr. Hermann Vellguth (Leitender Medizinalrat in Wien), Dr. Erwin Jekelius (ehemaliger Direktor einer Trinkerheilstätte in Wien), Professor Robert Ritter (Zigeunerforscher und Kriminalbiologe des Reichskriminalpolizeiamtes) und Professor Hans Heinze (T4-Gutachter und Psychiater).[352]  
Die Kommission vereinigte also Psychiater, die sich wie Heinze jahrelang mit »dem abartigen Charakter« beschäftigt hatten, mit führenden Repräsentanten der Kriminalbiologie (Kranz, Metzger, Ritter und Knorr) und den Organisatoren des Massenmords (Hefelmann und Linden). Für die Zentrale der Aktion T4 waren zudem die Psychiater Paul Nitsche und die Anstaltsdirektoren Gerhard Wischer und Robert Müller eingeladen worden. Die einzelnen Kommissionsmitglieder beurteilten die Insassen der Anstalt anhand eines neuentwickelten Meldebogens für Gemeinschaftsfremde. Oben stand die »laufende Nummer«, dann folgte der »Name des Lagers usw.«, in diesem Fall Arbeitshaus, dann der Ort, also Berlin-Rummelsburg. Erst danach kam die Rubrik für die persönlichen Daten, einschließlich Familienstand, Zahl ehelicher und unehelicher Kinder, Religion, Rasse, Staatsangehörigkeit, Eigenschaft als Frontkämpfer oder Kriegsbeschädigter.
Ferner enthielt das Formular Angaben zum Kostenträger, über die »Beziehungen zu den Angehörigen«, den Beruf, gegebenenfalls den »häufigen Wechsel des Arbeitsplatzes«, den »Grund der Einweisung« und die »einweisende Dienststelle«. Rubriken zu »Belastungen der Sippe«, zum »Aufenthalt in Heil- und Pflegeanstalten«, zu Vorstrafen, Trunksucht, Bettelei, Zuhälterei, Unzucht usw. und zum »Verhalten in der Anstalt« rundeten den Fragebogen ab. Auf der Basis dieser Daten, aber auch nach einer sehr kurzen Begegnung mit dem fraglichen Insassen hatten die Gutachter ihre Sozialprognose abzugeben und diese Einzelfragen zu beantworten: »Beurteilung der eventuellen späteren sozialen Brauchbarkeit, Entlassungsmöglichkeit«, »körperlicher Zustand«, »Süchtigkeit« und »sexuelle Triebhaftigkeit«.[353]  
Jeder der in Rummelsburg versammelten Experten begutachtete jeden Insassen für sich. Dabei handelte es sich um eine Probeerfassung, mit der bezweckt wurde, den Grad der Übereinstimmung und signifikante Abweichungen festzustellen, um möglichst einheitliche Kriterien für eine künftige Begutachtung zu entwickeln und um – das darf vermutet werden – den Fragebogen entsprechend zu verfeinern. In seinem »Bericht über die Arbeiten in Rummelsburg« notierte Dr. Erich Straub, einer der ärztlichen Zuarbeiter Nitsches, das folgende Ergebnis: »Es wurden über sämtliche Insassen Meldebögen in der vorgeschriebenen Form ausgestellt; zum Zwecke der restlosen Erfassung wurde anhand der Anwesenheitskartei ein Verzeichnis aller am 13. des Monats anwesenden Insassen angefertigt und mit den ausgestellten Meldebögen verglichen. Dadurch ist die Gewähr gegeben, dass alle Insassen erfasst wurden. Zahl der ausgefertigten Meldebögen: Frauen: 449; Männer: 975. Von diesen 975 Männern konnten 35 nicht untersucht werden, weil sie wegen Seuchengefahr unter Quarantäne waren. Diese 35 müssen später nachuntersucht werden. Ihre angelegten Meldebögen befinden sich beim Anstaltsarzt in Rummelsburg.«[354]   Am 14. Februar schlossen die Gutachter die »ärztlichen Erörterungen in Rummelsburg« ab.[355]  

Der Probeerfassung war die betriebswirtschaftliche Analyse des Arbeitshauses vorausgegangen. Diese fiel in die Zuständigkeit von Verwaltungsinspektor Ludwig Trieb, der in der Zentrale der Aktion T4 für die Rationalisierung des Anstaltswesens verantwortlich zeichnete. Am 17. Dezember 1941 hatte Trieb seinen Bericht abgeschlossen und festgestellt: »Die Anstalt wird im Rahmen des Haushaltsplanes der Stadt Berlin unter ›Allgemeine Wohlfahrt‹ geführt. Als Unterbringungskosten sind vorgesehen: für Wohlfahrtsfälle pro Tag 1,75 RM, Arbeitshäuslinge der Justizverwaltung pro Tag 1,50 RM, Fürsorgeverbände pro Tag 1,75 RM.«
Nach Triebs Bestandsaufnahme beherbergte das Arbeitshaus Ende 1941 rund 600 säumige Unterhaltspflichtige, 450 arbeitsunfähige und 800 arbeitsfähige Bettler, Landstreicher oder Obdachlose, die Hospitalabteilung zählte zudem 150 Insassen – insgesamt 2000 Korrigenden. Zum Arbeitseinsatz und zur Arbeitsproduktivität berichtete Trieb, er habe die Insassen zum Zweck seiner Analyse in drei Gruppen aufgeteilt.
Für die erste Gruppe stellte er fest: »An Arbeiten werden verrichtet: Kartoffelschälen, Tauzupfen, Federschleißen, Sortieren von Metallen, Lumpen, Papieren usw. Hier werden in der Hauptsache die im Bewahrungshaus mit einer Zahl von 450 angegebenen sogenannten Arbeitsunfähigen verwendet.« Die Arbeitshäuslinge der Gruppe 2 in den Werkstätten der Anstalt fand Trieb »wertvoll« bis »anerkennenswert«. Dazu gehörten diejenigen, die in der Tischlerei arbeiteten, in der Schuhmacherei, Schneiderei, Gärtnerei oder Schlosserei, in der Maurerei, Malerei und Polsterei, im Maschinenhaus, in der Großbäckerei, im Haus- oder Lazarettreinigungsdienst, in Koch- oder Waschküche oder im Nähsaal. Ähnlich positiv – »vollwertig« – bewertete Trieb die Arbeiten der Gruppe 3. Dazu zählten Arbeitskommandos, die in den städtischen Forsten, Heizämtern, Kraftwerken und Friedhöfen eingesetzt und auch privaten Firmen überlassen wurden.
Schließlich gelangte Trieb aus ökonomischen Erwägungen zu dem Ergebnis, dass die Arbeitsgruppe 1 verkleinert und der innere Betriebsablauf rationalisiert werden sollten: »Die Arbeitsgruppe 1: kann entsprechend verringert werden. Der verbleibende Rest muss zu erhöhten Arbeitsleistungen herangezogen werden. Rationellere Arbeitsweise wird ebenfalls einen gewissen Ausgleich schaffen. Die Arbeitsgruppe 2: kann in beschränktem Umfange verringert werden. Auch hier ist durch intensive Arbeitseinteilung und rationelle Arbeitsweise noch ein Ausgleich möglich. Die Arbeitsgruppe 3: muss erhalten bleiben, solange der Arbeitsmarkt keinen Ersatz oder einen sonstigen Ausgleich bieten kann. Es wäre derzeit nicht zu verantworten, größere Eingriffe in den Bestand der Stadtkommandos zu machen. Weder die Stadt Berlin noch die übrigen wehrwirtschaftlich und lebenswichtigen Betriebe könnten diesen Ausfall ertragen. Soweit zu Eingriffen in den Bestand der Stadtkommandos ein unabwendbares Bedürfnis vorliegt, muss versucht werden, den Ausgleich aus der Gruppe 2 zu ergänzen.«[356]  
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht schlug Trieb die »Verringerung« der Arbeitshäuslinge um einige Hundert vor. Auf dieser Grundlage fand dann am 13. Januar 1942 die beschriebene Probebegutachtung der Rummelsburger Insassen statt. Unter dem Datum vom 11. April findet sich in den Akten Nitsches ein handschriftlicher Vermerk über das Ergebnis. Demnach hatten sich die Gutachter im Fall von 314 Insassen einhellig für den Tod ausgesprochen. Im Fall von weiteren 765 Arbeitshäuslern hatte mindestens einer der beteiligten Gutachter auf »lebensunwert« plädiert.[357]  
Soweit bekannt, hatte die Rummelsburger Musterung vom Januar 1941 keine direkten Folgen für die Insassen. Auch gibt es nach dem Erkenntnisstand von 2012 keine Anhaltspunkte dafür, dass Beauftragte der Aktion T4 in andere Arbeitshäuser entsandt worden wären und dort Insassen begutachtet oder abtransportiert hätten. Dennoch verrät die probeweise Evaluierung des Lebenswerts der in Rummelsburg untergebrachten Korrigenden eine Tendenz. Sie zeigt, was in den Jahren 1942 bis 1945 zunehmend die Praxis des Mordens beeinflusste, und sie zeigt erst recht, was nach einem deutschen Siegfrieden zu erwarten gewesen wäre.

Den Terminus gemeinschaftsfremd gebrauchten Sozialwissenschaftler, Beamte, Sozialarbeiter und Fürsorgerinnen damals ungefähr so, wie man heute von randständig, deviant oder sozial unangepasst spricht. Ein 1940 entworfenes »Gesetz über die Behandlung Gemeinschaftsfremder«, das nicht in Kraft gesetzt, jedoch in einem Buch publiziert wurde, lieferte eine knappe Definition. Demnach galt als gemeinschaftsfremd, »wer sich nach Persönlichkeit und Lebensführung, insbesondere wegen außergewöhnlicher Mängel des Verstandes oder des Charakters außerstande zeigt, aus eigener Kraft den Mindestanforderungen der Volksgemeinschaft zu genügen«.[358]   Zu den besonderen Merkmalen eines Gemeinschaftsfremden rechnete man Liederlichkeit, Rauflust, Trunksucht, Arbeitsbummelei und überhaupt ungeordnetes Leben; gemeint waren Bettler, säumige Unterhaltszahler, Diebe, Betrüger, Verbrecher, Huren, Land- und Stadtstreicher, öffentlich auffällige Säufer, Obdachlose.
Verfasst von Herbert Linden, erließ das Reichsinnenministerium im Sommer 1940 »Richtlinien über die Beurteilung der Erbgesundheit«, mit deren Hilfe die (arischen) Deutschen künftig in vier Kategorien eingeteilt werden sollten: 1. asoziale Personen, 2. tragbare Personen, 3. die Gruppe der Durchschnittsbevölkerung, 4. erbbiologisch besonders hochwertige Personen. Asoziale waren nach diesem Erlass vom Bezug jeder materiellen Zuwendung ausgeschlossen.[359]   Was das praktisch bedeutete, besagten die Vorschriften über die Vergabe von Kindergeld, die das Finanzministerium im März 1941 herausgab. Von nun an bezweckte die Kinderbeihilfe, allein »gesunde, gemeinschaftswürdige deutsche Familien zu fördern« und jeden »Gedanken der Wohltätigkeit und der sozialen Fürsorge auszuscheiden«. Um jeder zu weichen Interpretation vorzubeugen, wurde definitiv verboten, »asozialen (gemeinschaftsfremden) Familien« im Sinne der Richtlinien zur Beurteilung der Erbgesundheit in irgendeiner Form Kindergeld oder sonstige soziale Beihilfen zu gewähren. Das Gleiche galt für »das Kind einer alleinstehenden Frau, dessen Erzeuger nicht bekannt ist« und für einen Vater, »der nicht die Gewähr für die zweckmäßige Verwendung der Kinderbeihilfe bietet«.[360]  
Dem soziologischen Attribut gemeinschaftsfremd entsprach die medizinische Kategorie psychopathisch. Es blieb Hans Heinze, dem bekennenden und praktizierenden Aktivisten der Euthanasiemorde, vorbehalten, zu definieren, wer alles als haltlos, gemütsarm, geltungssüchtig, stimmungslabil, selbstunsicher, querulatorisch und sexuell abartig unter das Fallbeil dieser Definition zu sortieren sei. In dem mehrbändigen »Handbuch der Erbkrankheiten« veröffentlichte er 1942 den Artikel »Psychopathische Persönlichkeiten«, berief sich darin passenderweise auf Herbert Linden und legte los: »Prostitution, Landstreicherei und Berufsverbrechertum sind nach Linden ohne Ausnahme solche Zustände des Verhaltens, die die Annahme der Eheuntauglichkeit ohne Weiteres rechtfertigen. Der Kommentar erwähnt dazu noch das Zuhältertum und den sogenannten Pauperismus aus endogener Ursache. Nach (dem Psychiater Ernst) Rüdin sind als eheuntauglich selbstverständlich anzusehen alle psychopathischen bestraften, sogenannten geborenen Verbrecher und Gesellschaftsfeinde, die Schwindler, Betrüger, Hochstapler und Bauernfänger, die hysterischen Canaillen, die nachgewiesenermaßen haltlosen und dadurch asozial gewordenen Psychopathen, die grob Gemütsarmen, unter ihnen vor allen Dingen die schweren unverbesserlichen Anlageverbrecher, dazu die eingefleischten Prostituierten, die Zuhälter, die unverbesserlichen und eingefleischten homosexuell sich Betätigenden und die unverbesserlichen Arbeitsscheuen.«
Als Heinze diesen Artikel für das Handbuch verfasste, diagnostizierte er täglich Menschen in den Tod und fertigte in Rummelsburg probeweise Todesgutachten. Deshalb spricht viel dafür, dass er die physische Vernichtung meinte, wenn er in seinem veröffentlichten Artikel von zwangsweiser Sterilisierung sprach. Er forderte sie »dringend« für »asoziale und rückfällige kriminelle Psychopathen, deren erbliche charakterliche Abartigkeit im Sippenbild abgelesen werden kann« und für die »zum Parasitismus neigenden Volkselemente«. »Wir hoffen«, eiferte Heinze, »dass sich nach dem Kriege die Bekämpfung beziehungsweise Ausrottung des Untermenschentums durch zielbewusste Maßnahmen als eine weitere Großtat den anderen schon vollbrachten würdig anreihen wird.«[361]  
Auch im Entwurf des Gesetzes über Gemeinschaftsfremde und in der vorbereitenden Propaganda war die Zwangssterilisierung als biopolitische Maßnahme vorgesehen. Doch verlor diese Art sogenannter Erbgesundheitspflege mit Beginn des Krieges schnell an Bedeutung, weil sie zu viele medizinische Ressourcen band, die nun anderweitig benötigt wurden. Vom Herbst 1939 an rückte das Töten derer in den Vordergrund, die bis dahin Opfer der Zwangssterilisierung geworden wären. Allerdings setzte das Innenministerium – wieder war Linden am Werk – im November 1940 einen winzigen Passus des geplanten Gesetzes als Geheimerlass in Kraft. Er betraf »Schwangerschaftsunterbrechungen (in Fällen), in denen mit größter Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass die Geburt weiterer Kinder unerwünscht ist«. Im Fall schwangerer Frauen, die selbst oder deren Partner als erbkrank eingestuft und zwangssterilisiert wurden, durften seit 1935 ohnehin Zwangsabtreibungen vorgenommen werden.
Während für gesunde, gemeinschaftskonforme arische Frauen Abtreibungen strikt verboten waren, gebot der Geheimerlass Abtreibungen bis zum Ende des sechsten Monats, falls aus sozialer Sicht unerwünschter Nachwuchs zu erwarten sei. Aufgrund einer »besonderen Ermächtigung«, die Hitler seinen einschlägig bekannten Mitarbeitern Brandt und Bouhler angeblich mündlich übermittelt hatte, wurde in der Kanzlei des Führers über Abtreibungen aus »erbhygienischer, rassischer und ethischer Indikation« entschieden.[362]  

Die Art und Weise, wie Hitler diese Ermächtigung erteilte oder erteilt haben soll, gehört nicht zum Thema, erscheint mir jedoch aus allgemeinen Gründen mitteilenswert. Nach außen verantwortete das Reichsinnenministerium (Linden) den geheimen Abtreibungserlass, der den zuständigen Behörden am 19. November 1940 bekanntgegeben wurde. Die Rechtsgrundlage bestand in einer »besonderen Ermächtigung des Führers«. Ebendiese wollte der Reichsjustizminister am 16. April 1941 sehen und bat deshalb Linden, »den Wortlaut mitzuteilen«. Dieser antwortete am 24. Mai ausweichend: »Der Wortlaut der Ermächtigung ist im Reichsinnenministerium nicht bekannt. Sie liegt bei Reichsleiter Bouhler unter Verschluss.« Am 24. September drang Roland Freisler, damals Staatssekretär im Justizministerium, auf ein Treffen mit den im Innenministerium und in der Kanzlei des Führers zuständigen Herren: »Zur Vorbereitung der Besprechung wäre mir erwünscht, den Wortlaut der Ermächtigung, auf der das Verfahren beruht, kennenzulernen.« Die von Freisler gewünschte Aussprache fand 14 Monate später, am 26. November 1941, tatsächlich statt. Im Justizministerium vermerkte man hernach: »In der Kanzlei des Führers steht man auf dem Standpunkt, dass es augenblicklich nicht an der Zeit sei, dem Führer die Bitte vorzutragen, die Ermächtigung schriftlich zu fixieren. Es steht fest, dass der Führer an dieser Ermächtigung festhält.«[363]  
Das historisch Bedeutsame an dem ereignisgeschichtlich nebensächlichen Hin und Her liegt im Verhalten des Führers und Reichskanzlers. Wenn sich Hitler weigerte, eine solche marginale Maßnahme förmlich zu legitimieren, dann erscheint es unwahrscheinlich, dass er jemals einen schriftlichen Befehl zum Mord an den europäischen Juden abgefasst hätte. Derartige Dokumente mussten seinen Handlungsspielraum einengen, weil sie die Mitverantwortung der vielen arbeitsteilig Mitwirkenden schmälerte. Für die Politik des Verbrechens bedurfte es der Mitverschworenen, nicht der Befehlsempfänger. Mir scheint, dass Hitler die sehr formlose, erst auf Druck des Justizministers schriftlich gegebene Ermächtigung zur »Gewährung des Gnadentods« rückblickend als Fehler erachtete. Ebendeshalb erteilte er im Fall sozial indizierter geheimer Ausnahmen vom ansonsten strikten Verbot von Abtreibungen keine schriftliche Ermächtigung – schon gar nicht auf Wunsch von Juristen.

Unter der Oberaufsicht von Viktor Brack oblag es den Mitarbeitern des Reichsausschusses, die Genehmigungen zu erteilen oder zu versagen. Als alleiniger Gutachter fungierte der an Kindermorden führend beteiligte Pädiater Ernst Wentzler.
In den ersten zehn Monaten entschied der Reichsausschuss 53 Anträge positiv, 61 lehnte er ab. Selbstverständlich mischten sich in den Gesuchen die Motive. So versuchte die Gattin eines Kreisleiters, die Folgen einer nichtehelichen Liebesnacht mit dem Hinweis auf die erbbiologisch hochbedenkliche angebliche Volltrunkenheit der Beteiligten ungeschehen zu machen. Derart gelagerte Anträge waren nicht ganz selten und führten zu einer insofern restriktiven Entscheidungspraxis.
Wichtig für den Angriff auf das Lebensrecht derer, die das Prinzip »Ordnung muss sein« sichtlich negierten, waren die in dem geheimen Erlass festgelegten Entscheidungskriterien »charakterliche Minderwertigkeit« und »rückfällige Kriminalität«. Alle sechs unter diesem Gesichtspunkt gestellten Anträge wurden genehmigt, zum Beispiel dieser:
In dem Antrag, den Hermann Vellguth als Medizinaldirektor der Stadt Wien stellte, hieß es über die Familie von Marie F.: »Von den fünf Kindern des Ehepaares F. erweisen sich drei als bereits jetzt auffällig. (…) Zusammenfassend ist festzustellen, dass das zu erwartende Kind zweifellos von dem asozialen, psychopathischen und an schwerem Alkoholismus leidenden Vater als erblich belastet angesehen werden muss. Obwohl Marie F. nicht an einer Erbkrankheit im Sinne des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses leidet und auch keine Krankheitszustände aufweist, die eine Schwangerschaftsunterbrechung aus gesundheitlichen Gründen angezeigt sein lassen, muss die Geburt eines weiteren Kindes des Ehepaares F. als unerwünscht bezeichnet werden.« Viktor Brack genehmigte den Schwangerschaftsabbruch und stellte zugleich zwei Varianten zur Vernichtung des Ehemanns zur Debatte: »Da ich weiterhin beabsichtige, eine Einweisung des Ehemannes in ein Konzentrationslager zu verfügen, bitte ich um Mitteilung, ob diese auch nach Ihrer Ansicht angebracht erscheint oder ob F. im Hinblick auf seinen Geisteszustand dauernd anstaltspflegebedürftig ist.«
Der Reichsausschuss begann, unerwünschte Kinder schon vor ihrer Geburt zu töten. Wie weit die Abtreibung »lebensunwerten Lebens« gehen sollte, legte Brack fest, mahnte jedoch auf seine Weise zur Vorsicht: »Bei den Fällen, bei denen eine Schwangerschaftsunterbrechung nicht angeordnet wird, ist ja, falls ein erbkrankes Kind geboren wird, durch den Reichsausschuss eine Ausweichmöglichkeit vorhanden.«[364]  

Auch in der mörderischen Praxis des Reichsausschusses fielen »soziales Verhalten« und »allgemeine Lebensbewährung« zunehmend ins Gewicht. Aufgrund solcher Maßstäbe wurde die seinerzeit 17-jährige Gertrud N. aus Kiel 1942 ermordet. Die Jugendliche litt von Geburt an an einer halbseitigen Lähmung, konnte jedoch laufen, hatte selten epileptische Anfälle und die Hilfsschule mit Erfolg absolviert. Sie war nicht pflegebedürftig. Den Ausschlag, sie von Amts wegen in die Kinderfachabteilung Schleswig-Stadtfeld einzuweisen und dort zu ermorden, gab die Sozialanamnese: »(Gertrud N.) war immer schwierig, aber jetzt ist sie frech, ungehorsam, gehorcht überhaupt nicht mehr, rückt abends aus, steht herum bei den Baracken, kommt spät in der Nacht nach Hause, hat schon mit mehreren Männern Geschlechtsverkehr gehabt. Wenn die Mutter die Tür abschließt, damit sie abends nicht fortkann, brüllt und lärmt sie das ganze Haus zusammen und rückt unfehlbar aus, sobald jemand die Tür aufmacht, um nach ihr zu sehen.«[365]   Sofern die rein medizinischen Daten keine eindeutigen Gründe für eine Todesspritze lieferten, behalfen sich Psychiater, Ärzte des Reichsausschusses und im Hintergrund tätige Gutachter mit sozialen Diagnosen, um ihr Morden zu legitimieren. Das belegen auch Beispiele von Kindern und Jugendlichen aus der Kinderfachabteilung Ansbach:
»Erzeuger soll Abenteurer und Fremdenlegionär und vorbestraft sein.« Oder: »Vater von Beruf Schausteller. (…) Die Kindsmutter zeigt nach Aktenlage charakterliche und ethische Defekte.« Oder: »Illegales Kind. Geburt des Kindes normal, rechtzeitig. Die Mutter des Kindes sei zurzeit im Gefängnis (die Jugendhelferin Frau Düthorn gibt hierzu an wegen Verkehr mit Kriegsgefangenen). Die Großmutter stamme aus einer Zigeunerfamilie.« Oder: »Diagnose: angeborener Schwachsinn erheblichen Grades mit asozialen Zügen.« Der so eingeordnete 15-jährige Junge besuchte die Anstaltshilfsschule in Kaufbeuren, machte einen Fluchtversuch und wurde daraufhin nach Ansbach abgeschoben. Die beiden letzten Eintragungen lauten: »20. 8. 1944: unternimmt sexuelle Handlungen bei jungen Mädchen auf der Station, muss deshalb isoliert gehalten werden. 27. 8. 1944: erkrankte vor einigen Tagen an Lungenentzündung, welcher er heute erlegen ist.«[366]  
Ein anderer Jugendlicher wurde im Alter von 17 Jahren von der Wehrmacht ausgemustert und in die Anstalt Brandenburg-Görden eingewiesen. Von dort erhielt die Mutter die Nachricht: »Über das Verhalten Ihres Sohnes Manfred können wir Ihnen leider wenig Erfreuliches berichten. Wiederholte Versuche, die von uns in der Zwischenzeit unternommen wurden, ihn der übrigen Stationsgemeinschaft wieder einzufügen, scheiterten völlig. (…) Es bleibt deshalb vorläufig nichts anderes übrig, als ihn weiterhin zu isolieren. Vielleicht kann er Ihnen in absehbarer Zeit wieder schreiben. Momentan können wir ihm dies aus den genannten Gründen nicht erlauben.« Alsbald wurde der Junge nach Ansbach verlegt und dort Anfang 1945 ermordet.




»Asoziale Tuberkulöse« in Stadtroda
»Der Begriff ›Stadtroda‹ ist nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Kulturwelt zum Symbol des endlichen Bruches mit einer schwächlich-humanitären Vergangenheit geworden.« So sagte es 1939 ein approbierter Autor in der nationalsozialistischen Ärztezeitschrift Ziel und Weg. Der Artikel behandelte die »Seuchenbekämpfung der Tuberkulose«.[367]   Vier Jahre später fand es ein anderer Arzt in der Zeitschrift Der Öffentliche Gesundheitsdienst zweckmäßig, wenn es in jedem deutschen Gau eine Anstalt wie Stadtroda gäbe: Sie wirke »ähnlich wie die Rute im Kinderzimmer«.[368]   Die derart gelobte, in der Nähe von Jena gelegene Heil- und Pflegeanstalt beherbergte neben vielen Geisteskranken auch eine Station für zwangseingewiesene »asoziale« Tuberkulosekranke. Ende 1941 kam noch eine Abteilung hinzu, in der behinderte Kinder ermordet wurden, später auch erkrankte ausländische Zwangsarbeiter. Hier aber geht es um die Frage, wie Tuberkulosekranke in die Euthanasiemorde einbezogen wurden.
Unterschiedlich hart oder weich geregelt, verantworteten zu Beginn der nationalsozialistischen Zeit die einzelnen deutschen Länder seuchenpolizeiliche Maßnahmen. Dieser Zustand endete 1938 mit der reichsgesetzlichen Verordnung zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Paragraph 1 enthielt jenseits von sieben klassischen, längst meldepflichtigen gemeingefährlichen Krankheiten (wie Pest, Cholera oder Pocken) 22 weitere Infektionskrankheiten, darunter Keuchhusten, Kinderlähmung, Scharlach und Tuberkulose (Tbc). Die Verordnung machte es »jeder mit der Pflege oder Behandlung des Erkrankten berufsmäßig beschäftigten Person« zur Pflicht, die fragliche Krankheit binnen 24 Stunden dem zuständigen Gesundheitsamt anzuzeigen, ebenso mussten Familienväter, Wohnungsinhaber und Leichenschauer solche Krankheiten melden. Sodann hatte der Amtsarzt die örtliche Polizei zu benachrichtigen. Unter dem Gesichtspunkt »Schutzmaßnahmen« erlaubte die Verordnung auch, dass »Personen, die an einer übertragbaren Krankheit leiden oder dessen verdächtig sind, einer Aussonderung oder Beobachtung unterworfen werden (können)«. Weigerte sich der Betroffene, konnte er polizeilich in eine »geeignete Anstalt« eingewiesen werden.[369]  
Die Vorschrift zielte nicht auf kleine Kinder mit Keuchhusten oder Quarantänemaßnahmen im Fall einer Polioepidemie, sondern hob auf diejenigen ab, die an der Massenkrankheit Lungen-Tbc litten. Jedes Jahr infizierten sich damals rund 90000 Deutsche neu mit dem Tuberkulosebazillus, überwiegend arme, schlechten Arbeits- und Wohnbedingungen ausgesetzte Menschen. Auch wussten Fachleute, wie sehr die Anzahl der Neuerkrankten im Fall eines längeren Krieges ansteigen würde, weil mangelhafte Ernährung und beengte Lebensumstände in Kasernen, Schützengräben und Luftschutzkellern die Infektionsraten erhöhen würden. Die Krankheit konnte – vor der Entdeckung des Penizillins – nur schwer, mit Hilfe monatelanger, extrem teurer, oftmals nicht erfolgreicher Liege- und Freiluftkuren in Sanatorien geheilt oder wenigstens eingedämmt werden. Sie war im fortgeschrittenen Stadium der auch als Schwindsucht bezeichneten offenen Tbc höchst ansteckend; in der Statistik der Todesursachen stand sie an vorderer Stelle.

Das Vorbild für die 1938 erlassenen Paragraphen war 1930 in Thüringen geschaffen worden. Seither erlaubte die Landesseuchenverordnung dort die Zwangsasylierung von ansteckenden Tbc-Kranken, und deshalb wurde in der psychiatrischen Anstalt Stadtroda 1934 die erste »geschlossene Abteilung für asoziale Offentuberkulöse« in Deutschland eingerichtet.[370]   Der Begriff »asozialer Offentuberkulöser« war den Tuberkuloseärzten nicht von Hitler aufgenötigt worden, vielmehr hatten sie ihn 1931 selbst während einer Fachkonferenz auf der Insel Norderney geprägt.[371]  
Die Direktion der Anstalt Stadtroda übten nacheinander zwei Ärzte aus, die sich beide mit Eifer an den Euthanasiemorden beteiligten. Von 1933 bis 1939 leitete der spätere Jenaer Ordinarius für Psychiatrie und Neurologie Berthold Kihn die Anstalt, ihm folgte von 1939 bis 1945 Gerhard Kloos.[372]   Nach 1945 wurde Kihn Professor in Erlangen, Kloos in Göttingen. In den 1950er- und 1960er-Jahren benutzten viele westdeutsche Medizinstudenten »den Kloos«, um fürs Examen zu lernen – der 1944 erstmals aufgelegte Leitfaden »Grundriss der Psychiatrie und Neurologie« war zum handlichen und eingängigen Standardwerk geworden. Das galt in Maßen auch für die von Kloos verfasste, einst im Auftrag des Erbgesundheitsgerichts Jena geschriebene Anleitung zum Intelligenztest.[373]  
Die Abteilung für die zwangsweise in Stadtroda eingesperrten Tuberkulosekranken leitete Dr. Alfred Aschenbrenner. Ähnlich wie sein Chef Kloos publizierte auch er wissenschaftlich über »die Wirkung« seiner Verfahrensweisen. Anfangs ließen die Verantwortlichen in Stadtroda den Zwangseingewiesenen keinerlei medizinische Hilfe angedeihen, weil bei derart »antisozialen Elementen« jede Therapie an deren »unsolidem Lebenswandel scheitern würde«. Doch im Laufe der Zeit differenzierten die Ärzte. Viele ihrer Patienten stuften sie als »verbrecherische Elemente« ein, die »bewusst die Volksgesundheit schädigen« und daher »gegen die seuchenhygienischen Vorschriften fortgesetzt verstoßen« würden, etwa Tbc-kranke Prostituierte; andere Patienten bezeichneten sie gnädig als »sonst anständige Volksgenossen«, denen das Krankheitsbewusstsein fehle. Dazu zählten die Ärzte kinderreiche Mütter, »die aus falsch verstandenem Pflichtgefühl ihren Wirkungskreis in der Familie nicht verlassen« wollten, oder »gewisse einfältige, primitive Menschen«, die »an sich durchaus nicht böswillig sind«.
Hatten die Ärzte in Stadtroda bis 1939 eine Art Krankengefängnis verwaltet, das die Insassen nur auf der Bahre verließen, gliederten sie in der Ära Kloos das Haus der Zwangsasylierten in zwei Stationen auf. Auf die eine legten sie Patienten, deren Befund »Aussicht auf Entseuchung bot und bei denen sich aufgrund ihres sozialen Wertes therapeutische Maßnahmen lohnten«. Auf der anderen Station brachten sie jene unter, »bei denen eine Behandlung infolge der Schwere ihrer Erkrankung oder ihrer völligen sozialen Wertlosigkeit nicht in Frage kam«. Deshalb taten Aschenbrenner und Kloos »nichts, um den schicksalsmäßigen Ablauf der Erkrankung zu verzögern«.[374]  
Unter der Überschrift »Zwangsunterbringung von rücksichtslosen Offentuberkulösen«[375]   unterschied Kloos in einem 1942 erschienenen Aufsatz vier Gruppen. Die vierte Kategorie bezeichnete er als die »Böswilligen«, die Asozialen im eigentlichen Sinn. Bald nach seinem Amtsantritt hatte er 1940 harte Arbeit für solche Kranken eingeführt und verfolgte damit den alleinigen Zweck, »die restliche Arbeitskraft der zwangsweise hier untergebrachten Lungenkranken auszuwerten«. Zur selben Zeit ließ er im Keller Gefängniszellen einbauen, um dort »unverbesserliche Hetzer und Störenfriede« im Dunkeln hungernd und frierend einzusperren. Ausdrücklich hob Kloos hervor, er nehme bei den »Böswilligen« keine Rücksicht auf deren Gesundheitszustand, und berichtete stolz über sein »Stufensystem der Behandlung«: »Die charakterlich üblen und sozial verkommenen Tuberkulösen werden im Obergeschoss des gesicherten Hauses gehalten. (…) Die Insassen dieser Abteilung erhalten dieselbe Kostform wie die geisteskranken Anstaltspatienten. (…) Es wird überhaupt nichts getan, was den schicksalsmäßigen Ablauf ihres Lungenleidens entscheidend beeinflussen und ihr für die Volksgemeinschaft offenbar unnützes Leben verlängern könnte.«[376]  
Die »genaue Kenntnis des Vorlebens« und damit eine Grundlage für die Diagnose »böswillig« verschafften sich die Ärzte mit einem Fragebogen, den die einweisende Behörde auszufüllen hatte. Die knappen Auskünfte in den Antwortkästchen des Formulars ergaben »fast immer eine ausreichende Kenntnis des Charakters, des sozialen Wertes und des seuchenhygienischen Verhaltens der eingewiesenen Kranken«, wie Kloos einem interessierten Kollegen im besetzten Polen schrieb. Die sozialdiagnostischen Einstufungen orientierten sich an Fragen wie diesen: »Sind Geisteskrankheiten oder Psychopathien (Epilepsie, Schwachsinn, Trunksucht, unsittlicher Lebenswandel usw.) in der Familie vorgekommen? Ist der Kranke vorbestraft? Wann? Weshalb? Sittliche Führung? Kommunistische Betätigung?«[377]  
Hatten Kloos und Aschenbrenner das Urteil »asozial« gefällt, beschleunigten sie das Sterben der so gekennzeichneten Menschen mit passiven und aktiven Mitteln. Die »aussichtslosen« Patienten wurden, wie Kloos berichtete, »bei magerer Kost gehalten«. Weil er wusste, dass »der Verlauf des Lungenleidens dadurch erfahrungsgemäß nicht günstig beeinflusst wird«, sperrte Kloos regelmäßig »ganz unerträgliche Fälle zur Verbüßung von Disziplinarstrafen (Hausstrafen)« in die »drei ausbruchsicheren Gefängniszellen« im Keller. Das geschah mit besonderer Erlaubnis: »Der Herr Generalstaatsanwalt hat uns ermächtigt, Strafen bis zu einem halben Jahre selbst zu verhängen.« Um den Tod bestimmter Patienten herbeizuführen, verfügte Kloos: »Bei ausgesprochenen Verbrechern, die sich im Falle einer Besserung oder gar Heilung ihres Lungenleidens doch bloß wieder zum Schaden der Volksgemeinschaft betätigen würden«, sei »die Strafhaft durch Kostverschlechterung (Schleimdiät und dergleichen)« zu verschärfen.[378]  
Die sogenannte Schleimdiät wandte er auch bei Geisteskranken an. Medizinisch stand fest, und der Reichs-Tuberkulose-Ausschuss betonte das 1943 angesichts der Kriegslage, dass zur Behandlung der Tuberkulose insbesondere »eine in Zusammensetzung und Menge ausreichende Nahrung notwendig« sei.[379]   Doch ließ Direktor Kloos denjenigen, die er als sozial unerwünscht ansah, nicht allein die amtlichen Fleisch- und Milchzulagen wegnehmen, sondern ausreichende Lebensmittel überhaupt. Auf solche Weise sind in Stadtroda zwischen 1940 und 1945 Hunderte Patienten gequält und umgebracht worden. Ebendeshalb ging der Anstalt ein Ruf des Schreckens voraus, der Aschenbrenner mit Zufriedenheit erfüllte: »In manchen Fällen (genügt) bereits die bloße Androhung einer Verlegung nach Stadtroda, um die Kranken zu einem ordentlichen Verhalten zu veranlassen.«[380]  
Am 16. Oktober 1941 tagte die Arbeitsgruppe Arbeitstherapie und Asylierung des Reichs-Tuberkulose-Ausschusses in Stadtroda. Kloos begrüßte die versammelten Kollegen, um mit ihnen »am Ort der ältesten Erfahrungen auf dem Gebiet der Zwangsasylierung Offentuberkulöser« Richtlinien auszuarbeiten, die dann für möglichst viele Anstalten gelten sollten. Den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft führte Dr. Gottlieb Stork, Präsident der Landesversicherungsanstalt Hamburg. Die am Ende des Treffens verabschiedeten Richtlinien füllten 17 Seiten und wurden alsbald vertraulich in Umlauf gesetzt. Sie zielten auf die »Absonderung (Asylierung) der Offentuberkulösen« und unterschieden zwischen »Verhütungszweck«, »Abschreckungszweck«, »Erziehungszweck« und »therapeutischem Zweck«. Zwar müsse man versuchen, dass sich der einzelne Kranke möglichst freiwillig füge, schließlich sollte der Zwang »als Waffe im Tuberkuloseabwehrkampf« nur ausnahmsweise angewandt werden, »dann aber mit aller Schärfe«. Verantwortlich für »die rechtzeitige Erfassung der Abzusondernden« zeichneten die örtlichen Tuberkuloseberatungsstellen.[381]  
Für angepasste, als »sozial gutartig« bezeichnete Kranke, die ihre Arbeitsfähigkeit wiedererlangen konnten, betonten die versammelten Tuberkuloseärzte die Notwendigkeit vielfältiger Hilfen. Sie forderten für die »pflegerische Betreuung verständnisvolle und aufopfernde Hingabe der Schwestern«. Im Gegensatz dazu sollte »der Arzt bei den Gemeinschaftsunfähigen alle Maßnahmen unterlassen, die den schicksalsmäßigen Ablauf der Tuberkulose aufhalten könnten«. Neben Hinweisen zur Zwangsarbeit, zu Besuchsbeschränkungen, Postkontrollen, Nahrungsentzug und anstaltseigenen Gefängnisstrafen enthielten die Richtlinien eine – ebenfalls schon in Stadtroda erprobte – Empfehlung besonderer Art: Bei tätlichem Widerstand sei »sofort von der Schusswaffe Gebrauch« zu machen, und dementsprechend müsste »das Pflegepersonal, notfalls auch der Arzt, auf den Männerabteilungen mit Schusswaffen ausgerüstet sein«.
Für die Gruppe der »asozialen Tuberkulösen« enthielten die Richtlinien den an den Sprachgebrauch der Aktion T4 angelehnten Tarnbegriff »planwirtschaftliche Gestaltung«. Mehr noch: Die fraglichen Kranken wurden als »psychisch abnorme Menschen« definiert. Das erlaubte es, sie in die Psychiatrie zu überstellen und damit an die Mordmaschinerie der Aktion T4 auszuliefern. Deshalb empfahlen die versammelten Tuberkuloseärzte, die Isolierstationen für die »asozialen« Lungenkranken wie in Stadtroda an psychiatrische Anstalten anzugliedern. Schließlich handele es sich »bei den Zwangsabgesonderten vorwiegend um psychisch abnorme Menschen, Psychopathen usw., deren Behandlung und soziale sowie charakterologische Beurteilung psychiatrische Fachkenntnis und Erfahrung voraussetzt«.
Folgerichtig endeten die Richtlinien mit einem Appell an den im Reichsinnenministerium für die Euthanasiemorde verantwortlichen Beamten – an Herbert Linden.[382]   Ausgerechnet ihn baten die versammelten deutschen Tuberkuloseärzte um »neue, gegebenenfalls vorläufige Unterbringungsmöglichkeiten« für »asoziale« Tuberkulosekranke. Damit war die Zusammenarbeit zwischen dem Reichs-Tuberkulose-Ausschuss und den Institutionen der Euthanasie besiegelt. Im Jahr 1943 führte der abermals verfeinerte Meldebogen der Aktion T4 unter der laufenden Nummer 24 die Frage auf: »Asozial? Gemeinschaftsfeindlich?« Nummer 25 verlangte Auskunft über die gesetzlichen Gründe für eine bereits verfügte Zwangsunterbringung. Unter Nummer 26 sollte die Frage beantwortet werden, ob bei dem Gemeldeten ein »körperliches unheilbares Leiden« bestehe, und wenn ja, welches. Mit dieser Fragenkombination gelang es, Menschen herauszufischen, die als asoziale Tuberkulosekranke galten.[383]  
In den Planungsunterlagen der Aktion T4 fand das neue Arbeitsgebiet bereits Anfang 1942 seinen Niederschlag. Dort hieß es jetzt: »Die Asylierung asozialer offen Tuberkulöser hat sich im zunehmenden Maße als notwendig herausgestellt. Die hierfür bereitgestellte Bettenzahl deckt jedoch den Bedarf bei weitem nicht.«[384]   In den folgenden Monaten wurden in mindestens vier Anstalten Sonderabteilungen für »asoziale Tbc« eingerichtet: Eichberg bei Rüdesheim,[385]   Tiegenhof bei Gnesen[386]   , in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg und in der Anstalt Feldhof bei Graz.[387]   Wie in Stadtroda ermordeten Ärzte in allen diesen Anstalten ebenfalls erwachsene Geisteskranke und (im Auftrag des Reichsausschusses) behinderte Kinder.[388]   Eine Besonderheit ist für die Anstalt Stadtroda allerdings noch mitzuteilen. Im Februar 1945 kam der Verwaltungschef des Reichsausschusses, Hans Hefelmann, als »Leiter eines Flüchtlingslagers« dorthin. Ins bald amerikanisch besetzte Stadtroda führte er ganz besondere Flüchtlinge – Mitarbeiter der Kanzlei des Führers.[389]  




Denunzianten, Mörder und die Wahrheiten der Verrückten
Zu Direktor Kloos und seinem Amtsvorgänger Berthold Kihn seien noch drei Begebenheiten nachgetragen, die ein Licht auf die damaligen politischen und bürgerlichen Verhältnisse im Weichbild der Stadt Jena werfen. 1940 veröffentlichte Kloos den Aufsatz »Über den Witz der Schizophrenen«. Zu jener Zeit holten die Transporteure der Aktion T4 auch in Stadtroda Patienten ab, und Kloos förderte selbst das schnelle Sterben, insbesondere unter den tuberkulosekranken Patienten. In dem Aufsatz berichtete er über den Umweg »Witz« von den Wahrnehmungen, Gefühlen und Ängsten seiner Patienten und von seiner Rolle.
»Es entbehrt nicht einer ›grausamen Komik‹«, so Kloos, »wenn ein Schizophrener den Verfasser bei der Visite immer mit den Worten folgender Art begrüßte: ›Habe die Ehre, Herr Zahnstoßer, Herr Leichenbettfresser, Herr Lokomotivenschweiß- und Blutlachenfresser‹.« Ein anderer Patient wünschte ihm »fröhliche Verwesung«, ein Dritter bezeichnete sich selbst als »Bettleiche«. Worauf der mit fröhlicher Verwesung bedachte Chefarzt in seinem wissenschaftlichen Aufsatz erläuterte, derartige Aussprüche seien selbstverständlich nicht als »gute Witze« zu werten. Doch kam es ihm darauf nicht an. Angeblich wollte er lediglich die allgemeine »Witzfähigkeit« seiner Patienten untersuchen. Deshalb bezog er auch solche Witze ein, die »vom Standpunkt gesunder und geistig höher stehender Menschen nicht als gute anzusehen sind, ja vielleicht überhaupt kaum noch als Witze empfunden werden, aber von den Kranken offensichtlich als solche beabsichtigt waren«. Dazu rechnete er auch diesen »Witz«: »Ein ehemaliger Lehrer, der in der Anstaltsschreinerei mit dem Anfertigen von Särgen beschäftigt wurde, wandte sich einmal mit folgender Bemerkung an den Arzt: ›Sehen Sie, Herr Medizinalrat, ich liefere die Särge, und Sie liefern die passenden Leichen dazu!‹«
Einen gleichfalls auf den mörderischen Alltag in der Anstalt Stadtroda gerichteten Ausspruch erzählte Kloos so: »Ein gemütloser, asozialer Landstreicher (schizophrener Defektzustand) deutet auf einen Katatonen, der den Pflegern viel zu schaffen machte, weil er oft seine Kleider zerriss, und sagte zum Arzt, ihm vertraulich zublinzelnd und nachher laut herauslachend: ›Gelt, Herr Doktor, dem schneiden wir am besten die Gurgel durch, dann haben wir Ruh!‹« Heuchlerisch kommentierte Kloos und lieferte damit zugleich ein gutachterliches Todesurteil: »Für den Normalen ist das überhaupt kein Witz oder Scherz, sondern einfach ein abstoßend roher Gedanke, in dem die bei Schizophrenen schon oft beschriebene Gemütsverödung (›affektive Verblödung‹) und das Erlöschen der sozialen Sympathiegefühle zum Ausdruck kommt. Für das gesunde Empfinden hört im Allgemeinen das Komische dort auf, wo das Grausige anfängt.«[390]  

Im August 1942 veröffentlichte der längst im Ruhestand befindliche Arzt Georg Ilberg im Zentralblatt für die gesamte Neurologie und Psychiatrie eine kleine Notiz. Der entscheidende Satz lautete: »Wenn man heutzutage die Psychiatrie, das ist die Lehre von der kranken Seele und was mit ihr zusammenhängt, keineswegs selten für minderwertig und entbehrlich ansieht, ja die Erbkranken und mit ihnen oft die Geisteskranken überhaupt herabwürdigt, ja für die Vernichtung schwerer Fälle eintritt – natürlich soweit es sich nicht um Erkrankungen in der eigenen Familie handelt! –, so ist dies ein großes Unrecht.«[391]  
Empört informierte Kihn die Herren von der Aktion T4 über den Artikel, verbunden mit der Bitte, man möge auch Herbert Linden im Innenministerium von dem Vorfall unterrichten. Dieser antwortete alsbald voller Gelassenheit. Er fragte an, wer denn der verantwortliche Schriftleiter des Zentralblatts für die gesamte Neurologie und Psychiatrie sei, und kommentierte: »Man müsste meines Erachtens diesem Herrn eine Verwarnung zukommen lassen. Es geht selbstverständlich nicht an, dass Maßnahmen, die von Staats wegen durchgeführt werden, in einer derartigen Weise in der Öffentlichkeit kritisiert werden.«[392]  
Der Vorgang dokumentiert, dass die Euthanasiemorde in der deutschen Ärzteschaft vielerorts und öffentlich besprochen wurden, dass es nicht entfernt eine halbwegs funktionierende Geheimhaltung gab und das Risiko derer, die sich gegen das Morden aussprachen, relativ gering war. Ilberg war damals knapp 80 Jahre alt. Jahrelang hatte er die Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie herausgegeben und darin schon 1923 mit einem klaren Nein auf die Frage »Darf ein Arzt töten?« geantwortet.
Eine Kritik wird Kihn 1942 besonders getroffen haben. Ohne Namen zu nennen, hatte Ilberg thematisiert, dass Kollegen für die Vernichtung psychisch schwerkranker Menschen einträten, »soweit es sich nicht um Mitglieder der eigenen Familie« handle. Berthold Kihns erste Ehefrau war 1939 nach den Aussagen ihres Mannes in schwere Verwirrtheitszustände verfallen. Sie starb 1945 in Jena.[393]  

Ähnlich wie Johann Duken in Heidelberg beteiligte sich dessen Lehrer Jussuf Ibrahim, Chefarzt der Universitätskinderklinik Jena, aus vollem Herzen am Töten behinderter Kinder. Ibrahim leitete die Klinik bis 1954 und erfuhr in der DDR vielerlei Ehren. 1942 pflegte er offen und nicht in der üblichen verdeckten Form in einige Krankengeschichten der ihm anvertrauten Kinder zu schreiben: »Euthanasie beantragt!« Das hinterbrachte Gerhard Kloos den zuständigen Herren in der Kanzlei des Führers. Kloos, der eine Kinderfachabteilung des Reichsausschusses betrieb, bemängelte, Ibrahim habe die vorgesehene verdeckte Form nicht gewahrt. Der Fall wurde zu den Akten gelegt, nachdem der Jenaer Professor für Psychiatrie, Berthold Kihn, den Denunzianten Kloos als Wichtigtuer zurechtgewiesen und nach Berlin geschrieben hatte, die »Ungeschicklichkeit« Ibrahims sei »menschlich«, und im Übrigen habe man mit der Kinderklinik gerade in Fragen der Euthanasie »sehr schön zusammengearbeitet«.[394]  
Kihn wusste, wovon er sprach. Er hatte der Aktion T4 als Schnellgutachter gedient und zählte zu den geistigen Wegbereitern des Mordens. Als rühriger Nachwuchswissenschaftler hatte er 1932 den Artikel »Die Ausschaltung der Minderwertigen« veröffentlicht und darin bedauert, dass ein »für solche Fälle wohl etwas überzüchtetes ethisches Empfinden« die »Lebensvernichtung chronisch schwerster Verblödungsprozesse« und »unbrauchbaren Daseins« vorläufig nicht erlaube. Doch hoffte Kihn mit Blick auf das aus seiner Sicht gute Gestern auf ein besseres Morgen: »Jahrhundertelang ist man glimpflich mit den Hinfälligen verfahren, dann wieder hat man sehr brüsk durchgegriffen. Bald hat man die Schwierigkeiten von kurzer Hand erledigt mit dem Aussetzen im Taygetos, bald hat man, wie im alten Ägypten, eigene Ärztekommissionen eingesetzt, die über die Forterhaltung unbrauchbaren Lebens zu entscheiden hatten.«[395]  




Hilfe den Verletzten, Tod den Verrückten
Bestmögliche Ausnutzung vorhandener Betten
Nach dem Ende der schnell gewonnenen Feldzüge stellte sich Deutschland auf einen verlustreichen Abnutzungskrieg um. Zwar brachte die Frühjahrsoffensive 1942 im Süden der Sowjetunion noch einmal gewaltige Geländegewinne, nicht jedoch die Aussicht auf baldigen Sieg. Zur selben Zeit erweiterten die Westalliierten den Aktionsradius ihrer Bomber massiv. Die Luftangriffe trafen die Bevölkerung empfindlich. Um deren Laune halbwegs stabil zu halten, versuchte die Regierung mit allen Mitteln, für das Wohl verletzter Zivilisten zu sorgen. Das geschah auch auf Kosten der Insassen psychiatrischer Krankenhäuser. Von nun an wurden deren Betten immer häufiger mit körperlich Kranken und Verletzten belegt und deshalb Zehntausende psychisch Kranke, pflegebedürftige oder verwirrte Menschen in Sterbeanstalten deportiert oder umstandslos mit überdosierten Medikamenten getötet.
Dafür verantwortlich war Karl Brandt, den Hitler (neben Philipp Bouhler) im September 1939 mit der Oberaufsicht über die Aktion T4 betraut und am 28. Juli 1942 außerdem zum Bevollmächtigten für das Sanitäts- und Gesundheitswesen ernannt hatte. Hinfort war Brandt für »Sonderaufgaben« zuständig und für den »Ausgleich des Bedarfs an Ärzten, Krankenhäusern, Medikamenten usw. zwischen dem militärischen und zivilen Sektor«.[396]   Kaum hatte er dieses Amt angetreten, beauftragte er in Absprache mit Leonardo Conti, dem Reichsärzteführer und für Gesundheit verantwortlichen Staatssekretär, Ministerialdirigent Fritz Cropp, die medizinische Versorgung von zivilen Opfern des Bombenkriegs möglichst effektiv zu gestalten. Später erhielt Cropp den klangvollen Zusatztitel Generalreferent für Luftkriegsschäden. Im Übrigen leitete dieser seit 1940 die Medizinalabteilung des Reichsinnenministeriums und beaufsichtigte in dieser Eigenschaft auch die Arbeit von Herbert Linden und dessen mörderische Tätigkeit im Zusammenspiel mit der Aktion T4. Während es Brandt oblag, die Verteilung medizinischer Ressourcen zwischen Militär- und Zivilsektor auszugleichen und im Zweifelsfall mit der von Hitler verliehenen Autorität durchzusetzen, kam Cropp – im Auftrag Brandts – die Aufgabe zu, die katastrophenmedizinische Versorgung der von Bombenangriffen betroffenen Städte zu sichern. Das klang nur für naive Ohren harmlos, tatsächlich ging es um Leben und Tod.
Anfang August 1942 veranlasste Linden – wenn man so will: der Generalbevollmächtigte für Euthanasieangelegenheiten – eine Umfrage über die mögliche Nutzung von Heil- und Pflegeanstalten als Ausweichkrankenhäuser. Die zuständigen Behörden hatten ihm binnen zehn Tagen auf folgende Fragen zu antworten: »1. wie viele Geisteskranke in den Anstalten (einschließlich karitative und private) des dortigen Bezirks bei bestmöglicher Ausnutzung der vorhandenen Bettenzahl noch untergebracht werden können, 2. wie viele Geisteskranke darüber hinaus in Katastrophenfällen durch Herrichtung von Notlagern in a) heizbaren Gängen, Gemeinschaftsräumen usw. b) in Kapellen von Anstalten noch zusätzlich aufgenommen werden können, (…) 3. (nur für luftgefährdete Gebiete) welche Heil- und Pflegeanstalten im eingetretenen besonderen Katastrophenfall zu räumen sind, um als Hilfskrankenhaus Verwendung zu finden.« Linden schrieb: »Hierbei bitte ich, mir tunlichst solche Anstalten zu benennen, die als nicht besonders luftgefährdet anzusehen sind. Beim Eintritt eines Katastrophenfalles würde ich für sofortige Räumung dieser Anstalten sorgen, sodass innerhalb kürzester Frist die Überstellung der obdachlos gewordenen Kranken aus den zu räumenden Krankenhäusern in die zu schaffende Ausweichanstalt erfolgen kann.«[397]  
Als Ergebnis teilte Cropp den Landesbehörden bald darauf mit: Nach einem Luftangriff müssten die Geisteskranken »vorläufig« zusammengedrängt werden, sodann werde er sich »im Einvernehmen mit dem Reichsbeauftragten« für die Heil- und Pflegeanstalten, also mit Linden, um die »Beseitigung der vorläufig eingetretenen Überfüllung« kümmern und die »Geisteskranken in Anstalten weniger gefährdeter Länder, Reichsgaue und Provinzen abtransportieren« lassen.[398]   Cropp und Linden setzten alles daran, die »vorsorgliche Räumung von Anstalten« zu unterbinden. Warum? In der katastrophenmedizinischen Planung fungierten die Insassen der Anstalten als Platzhalter für den Bedarfsfall. Sie hatten die Betten warm zu halten. Nur so konnte sichergestellt werden, dass die Anstalten für Zwecke der Krankenversorgung in Betrieb blieben, das Personal als unabkömmlich galt und die Gebäude nicht zur Unzeit von der Wehrmacht in Beschlag genommen oder mit Menschen belegt wurden, denen das Obdach weggebombt worden war. Die Organisatoren der Aktion T4 hatten aus den Erfahrungen der ersten Mordphase Konsequenzen gezogen: Von den zwischen Januar 1940 und August 1941 »freigemachten« 70000 Anstaltsbetten waren 50000 zweckentfremdet worden.[399]  

Im August 1942 verlegte die Gekrat auf Anfrage der örtlichen Gauamtsleitung 370 sieche Patienten aus dem Raum Köln in die Anstalt Hadamar, um Ersatz für Krankenbetten zu gewinnen, die infolge gesteigerter Luftangriffe zerstört waren. Binnen zwei Monaten starben 160 der verlegten Kranken in Hadamar, obwohl dort die Vergasungsanlage mittlerweile abgebaut worden war. Damit war die zweite Phase der Euthanasiemorde eröffnet. Die Deportierten wurden mit Hilfe von Medikamenten »niedergeführt«, ausgehungert, so behandelt, dass sie eine Lungenentzündung bekommen mussten, oder gleich mit überdosierten Medikamenten vergiftet. Zur selben Zeit, im Juli 1942, entstanden im Raum Duisburg infolge des Bombenkrieges ähnliche Probleme, und der zuständige Medizinaldezernent in Düsseldorf, Josef Vogt, forderte den Abtransport von einigen Hundert Geisteskranken. Allerdings ohne Erfolg, deshalb mahnte Vogt Herbert Linden, für künftige Katastrophenfälle besser vorzusorgen, damit dann eine Heil- und Pflegeanstalt »in kürzester Zeit« geräumt und so Betten für die Versorgung von Verletzten gewonnen würden.[400]   Noch sahen sich Brandt und Linden in Berlin überfordert, aber sie lernten aus den lokalen Erfahrungen schnell. Vom Sommer 1942 an orientierten sich die Organisatoren und Praktiker des Mordens nicht länger an einem vorher festgelegten Plan, den sie gewissermaßen abarbeiteten, vielmehr deportierten sie die Pfleglinge zunehmend aufgrund des örtlichen, von schweren Luftangriffen verursachten Bedarfs. Aus diesem Kriterium ergab sich, wie viele Menschen mit Hilfe der bekannten T4-Busse oder der Bahn verlegt und später zum großen Teil ermordet wurden. Die Kombination von Katastrophenhilfe und Mord nannte man in der Verwaltungssprache vielfach »Aktion Brandt«.[401]  
Wie das in der Praxis aussah, sei an zwei Beispielen verdeutlicht. Am 25. Juni 1943 teilte der Geschäftsführer der Aktion T4 dem Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Gießen mit, er werde ihm Patienten aus dem Rheinland zuweisen, weil er von Karl Brandt beauftragt worden sei, »die Heil- und Pflegeanstalten der besonders luftgefährdeten Gebiete zu räumen«.[402]   Wenig später, am 2. Juli, berichtete der Oberpräsident von Ostpreußen, Brandt habe ihn »durch seinen Beauftragten ersucht, Betten für die Geisteskranken bereitzustellen, die aus den zu räumenden Irrenanstalten der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen überwiesen werden sollen«.[403]   Differenzierte Tötungskriterien, die zumindest entfernt auf medizinischen Diagnosen beruhten, verloren an Gewicht, ebenso der Gedanke, den deutschen Volkskörper von sogenannten lebensunwerten Individuen »zu befreien«. Es zählten die Arbeitsfähigkeit des Einzelnen und vor allem der Umfang katastrophenmedizinischer Erfordernisse. Folgerichtig verfügte die Medizinalabteilung im Reichsinnenministerium, dass vom 1. Februar 1943 an nicht mehr nur ausgewählte psychisch kranke Patienten mit bestimmten Krankheiten und längerer Verweildauer zu melden seien, sondern prinzipiell alle Insassen einer psychiatrischen Anstalt. Von Juni 1943 an waren an Lindens Kooperationspartner Cropp »sämtliche zivilen Krankenhausbetten (ohne Irrenanstalten und Siechenhäuser)« monatlich zu melden, darüber hinaus die »Zahl der durch Fliegerangriffe a) zerstörten Krankenhäuser, b) schwer beschädigten Krankenhäuser« und zudem die »Zahl der im überbezirklichen Ausgleich verlegten oder aufgenommenen (wohin oder woher?) a) Geisteskranken, b) Siechen, c) sonstigen Kranken«.[404]  




Schwestern und Pfleger richten über Patienten
Trotz der neuen Lage verwahrte sich Linden dagegen, die psychisch Kranken unterschiedslos Hunger und Elend preiszugeben. Zum Beispiel verlangte er vom Reichswirtschaftsminister, dass den Geisteskranken prinzipiell dieselbe Seifenmenge zustehe wie körperlich Kranken. Eine unterschiedliche Zuteilung sei erst dann gerechtfertigt, wenn der Krankheitsprozess zur »Verblödung (geistigem Tod)« und zur Arbeitsunfähigkeit geführt habe. Im Übrigen warnte er, die allzu sichtbare Diskriminierung der Geisteskranken könne »zu einer Erschwerung der Aufnahmebereitwilligkeit und damit zu einer erheblichen Gefährdung der Volksgemeinschaft führen«.[405]   Bereits im März 1942 hatte der Oberpräsident von Westfalen vermeldet, »in der Bevölkerung« mache sich »in erheblichem Maße die Tendenz bemerkbar, die Kranken eher in konfessionellen Anstalten unterzubringen« als in solchen der öffentlichen Hand.[406]   Als im Mai 1943 Verlegungen großen Stils veranlasst wurden, begriffen die meisten Leute deren Zweck sofort. »Die Erfahrungen haben gezeigt«, notierte Cropp, »dass Angehörige versuchen, diese Verlegungen zu vermeiden, und die Kranken auch gegen ärztlichen Rat für kurze Zeit nach Hause nehmen, um sie später nach der Verlegungsaktion wieder zurückzubringen.« Es sei daher – notfalls mit Hilfe der Polizei – zu verhindern, dass nicht geheilte Patienten vorzeitig entlassen würden.[407]  
Die Räumungen begannen im Rheinland, wurden dann in Hamburg, Bremen und Westfalen fortgesetzt und auf Berlin ausgedehnt. Selbstverständlich standen die so gewonnenen Krankenbetten nicht für jedermann bereit. Im Bericht über eine Inspektionsreise des Reichsgesundheitsführers Conti durch Mitteldeutschland hieß es knapp: »Für die ärztliche Betreuung der Kriegsgefangenen und Ostarbeiter im Katastrophenfalle brauchen besondere Maßnahmen nicht getroffen zu werden.«[408]  
Das bis zum Sommer 1941 gebräuchliche Verfahren der Aktion T4, die Kranken anhand von Meldebogen und den dort eingetragenen Kriterien (Aufenthaltsdauer, Diagnose, Prognose, Arbeitsfähigkeit) zu ermorden, muss gewiss als mechanisch, als ungenau und zutiefst inhuman eingestuft werden. Doch wäre es ein Irrtum zu glauben, dass diejenigen, die ihre Patienten gut kannten, jeden Tag mit ihnen zu tun hatten, weniger anfechtbar entschieden hätten. Allerdings legten Stationsärzte und -pfleger, im Krieg zunehmend Ärztinnen und Schwestern, eher subjektive Kriterien zugrunde. Ihnen lag daran, Patienten loszuwerden, die ihren halbwegs bequemen Berufsalltag, ihre moralischen, ästhetischen oder politischen Normen störten. Das zeigen die Diagnosen, die das Anstaltspersonal in Transportlisten eintrug, um »schwierige und belastende Kranke« in den Tod abzuschieben. Sie lauteten für die Männer und Frauen, die 1943 aus Hamburg-Langenhorn in die Mordanstalt Meseritz-Obrawalde deportiert wurden:
»Unangenehmer Patient«; »trägt sich mit Ausbruchsplänen«; »albern und vorlaut«; »hat sich gestern Abend homosexuell betätigt«; »für Kolonnenarbeiten nicht mehr brauchbar«; »gelegentlich verstimmt und reizbar«; »neuerdings triebhaft«; »gewalttätig, geringe Leistung, grimassiert, onaniert viel«; »was er putzt, bleibt schmutzig«; »ganz unbeschäftigt«; »wird bösartig und ausfallend, wenn sie sich in ihrem Handeln gestört fühlt«; »stößt raue, bösartige Laute aus«; »verlangt ihre sofortige Entlassung«; »will immer ihren Willen durchsetzen«; »unsauber«; »gewalttätig«; »sagt mit ängstlichem Gesichtsausdruck: Schwester, ich werde umgebracht«; »unruhig, schimpft auf den Ehemann«; »nachts zuweilen störend«; »macht viel dummes Zeug«; »zeitweise recht widerstrebend«; »völlig zerfahren«; »immer abweisend«; »eine geordnete Unterhaltung nicht möglich«; »überheblich, Nörgler, Hetzer, Konflikte mit seiner Umgebung«; »mürrisch und missgestimmt«; »zur Arbeit nicht zu gebrauchen«; »entwich heute von der Arbeit«; »unzufrieden«; »spuckt und stößt mit den Füßen«; »meistens sehr schwierig«; »völlig unselbständige Kranke«; »nässt Tag und Nacht ein«; »uneinsichtig, unvernünftig«; »äußert Vergiftungsideen«; »unlustig bei der Arbeit«; »wenig Ausdauer«; »schnippisch«; »unflätig«; »jammert«; »zeitweise unfreundlich«; »albern«; »verlangt uneinsichtig ihre Entlassung«, »unerträglich«; »schimpft«; »geschwätzig«; »sehr erotisch«; »beklagte sich heute bei ihrem Besuch über Benachteiligung beim Essen«; »streitsüchtig«; »bettflüchtig«; »von plötzlicher Reizbarkeit«; »queruliert«; »hat Tausend Wünsche«; »frech«; »läppisch«; »ruft oft: ›Heil Moskau!‹«; »dauernd in manischer Tour«; »schreibt immer an Hitler«; »schmuddelige Patientin«; »ganz unnütz in ihrer Haltung und in ihren Redensarten«.[409]  
Die voranstehenden Todesurteile verfassten nicht ein paar ausgesuchte Ärzte, die eine Mordzentrale betrieben, sondern Menschen, die täglich pflegerische Verantwortung für ihre Patienten trugen. Die Bemerkungen, mit denen sie ihre Entscheidungen begründeten, lassen keine speziellen volksgesundheitlichen oder eugenischen Zwecke erkennen. Sie folgten keiner Ideologie und keiner Rassenlehre, sondern allein der Logik eines Arbeitnehmers, der seinen beruflichen Alltag reibungsarm gestalten will.

Obwohl Linden nunmehr die Verlegungen steuerte, arbeiteten die Ärzte, Beamten, Angestellten und Busfahrer der Aktion T4 mit, und zwar als gut eingespieltes Team, nicht mehr in bestimmender, wohl aber kooperativer, gelegentlich auch ideengebender Weise. Im Sommer 1943 kurierte der ärztliche Leiter der Aktion T4, Paul Nitsche, in Heidelberg die Folgen einer Operation aus. Von dort schrieb er am 25. August an Max de Crinis: »Was unsere Aktion bei Prof. Br. (= Brandt) anlangt, so (…) hat er mir durch Herrn Blankenburg die Ermächtigung erteilt, im Sinne meines ihm mündlich gemachten E.-Vorschlages vorzugehen.«[410]   »E« oder »Eu« benutzte Nitsche häufig als Kürzel für Euthanasie. Zwei Monate später, am 30. Oktober, schrieb er an denselben Adressaten: »Sie erinnern sich, dass ich Prof. Br., als wir beide Ende Juni bei ihm waren, einen ganz konkreten Vorschlag in der E-Frage machte.« Nachdem Brandt zugestimmt habe, habe er, »in Verfolg des E-Auftrages von Prof. Br.«, am 17. August eine Anzahl »besonders ausgewählter praktischer Psychiater zu sich bestellt«.[411]  
Bei der von Nitsche einberufenen Zusammenkunft beschlossen die Versammelten, das dezentralisierte, lautlose Töten von Patienten mit Hilfe von Hunger und überdosierten Medikamenten stark auszuweiten. Offensichtlich bezog sich Gerhard Wischer, Direktor der Anstalt Waldheim in Sachsen, auf dieses Treffen, als er seinem Mentor Nitsche berichtete: »Im Übrigen geht die in Berlin besprochene Arbeit völlig reibungslos vor sich.« Wischer rechnete zunächst »mit einem monatlichen Durchschnitt von 20 bis 30 behandelten Patienten«, also von 20 bis 30 Morden, und berichtete zufrieden, bislang seien »irgendwelche Schwierigkeiten weder beim Personal noch von Seiten der Angehörigen aufgetreten«. Er musste einfach »flott arbeiten, um alles zu schaffen«, und dazu brauchte er die erforderlichen Medikamente. Deshalb bat er Nitsche, »zunächst einmal 100 Ampullen Epivan zu je 1,0 Gramm und 3000 Tabletten Luminal zu je 0,3 Gramm zu bestellen« und die Sendung an seine Privatanschrift zu adressieren, damit »in der Anstalt möglichst kein Aufsehen« erregt werde. Wenige Wochen später berichtete Wischer weiter, er habe »reichlich zu tun, da fast alle Neuaufnahmen aus der Gegend zwischen Leipzig, Chemnitz und Meißen zu mir kommen«, und fügte hinzu: »Ich könnte diese Aufnahmen natürlich niemals unterbringen, wenn ich nicht entsprechende Maßnahmen zum Freimachen von Plätzen durchführen würde, was ganz reibungslos geht. Es fehlt mir allerdings sehr an den erforderlichen Medikamenten.«[412]  
Im September 1943 wies der Provinzialverband den Direktor der Anstalt Gütersloh an, alle Patienten, die dort zwei verhältnismäßig unbehelligte Jahre hinter sich hatten, in drei Gruppen aufzuteilen. Die Patienten der Gruppe I und II waren ständig pflegebedürftig beziehungsweise nicht arbeitsfähig, die Patienten der Gruppe III für die Aufrechterhaltung des Anstaltsbetriebs verwendbar. Der Direktor schlug 457 Pfleglinge den Kategorien I und II zu, 816 der Kategorie III. Für das tägliche Funktionieren der Anstalt – zu der damals, wie andernorts auch, ein Reservelazarett gehörte – waren nach Angaben des Direktors nur 600 arbeitsfähige Patienten erforderlich. Abtransportiert wurden im November und Dezember 712 Gütersloher Patienten.[413]  
Auch in Bethel schuf Karl Brandt, den mit Anstaltsleiter Friedrich von Bodelschwingh gegenseitiger Respekt verband, auf diese Weise Lazarettraum: 1943 wurde dort zumindest das Haus Mahanaim geräumt, die Patienten verbrachte man über Gütersloh nach Meseritz-Obrawalde. Der Bruder der Patientin Hildegard F. schilderte diesen Transport 1947 der Staatsanwaltschaft Berlin: »Meine Schwester (…) wurde 1943 im Zuge der Lazarettraumbeschaffung von dem Krankenhaus Bethel bei Bielefeld, Haus Mahanaim, (…) ohne Willen und Wissen der Angehörigen, zunächst nach der Heil- und Pflegeanstalt Gütersloh bei Bielefeld und dann von dort wenig später ebenso eigenmächtig nach Meseritz-Obrawalde transportiert. (…) Der leitende Arzt der Gütersloher Anstalt erklärte mir damals, dass dieses alles nur im Zuge der Lazarettraumbeschaffung durchgeführt und vom ›Führer‹ so befohlen wäre.«[414]   Dieser Bruder berichtete von vielen Patienten, die damals von Bethel über Gütersloh in dieselbe Todesanstalt namens Meseritz-Obrawalde geschickt worden waren.
Zum Jahreswechsel 1943/44 meldete Wischer dem »sehr geehrten Herrn Professor Nitsche«: »Terrorangriff auf Leipzig, der sehr viel Durcheinander mit sich gebracht hat. Desgleichen viele Abgänge, die ganz reibungslos sich erledigen.« Die Medikamente waren inzwischen eingetroffen. Am 2. Dezember hatte Nitsche noch einmal bei seinem Geschäftsführer Allers nachgefragt: »Vor allem wüsste ich sehr gern, ob nunmehr den Direktoren, welche aufgrund der von mir am 17. August abgehaltenen Besprechung (betr. E-Auftrag Prof. Br.) den E-Auftrag erhalten haben«, die dafür »nötigen Medikamente« zugesandt worden sind. Aus diesen Angaben wollte Nitsche »ungefähr berechnen«, wie lange und in welchem Umfang die einzelnen Direktoren schon »im bewussten Sinne arbeiten«.[415]  
Die Organisation für die Beschaffung der Arzneigifte oblag dem Kriminaltechnischen Institut des Reichskriminalpolizeiamtes. Zuständig war dort der Chemiker Albert Widmann.[416]   Einige, wohl eher zufällig, vermutlich nicht annähernd vollständig erhaltene Dokumente belegen, welche Anstalten von Widmann direkt beliefert wurden: Uchtspringe, Kinderkrankenhaus Stuttgart-Nord, Görden, Ansbach, Eichberg, Großschweidnitz, Tiegenhof, Kalmenhof/Idstein.[417]   Daneben belieferte das Kriminaltechnische Institut den Reichsausschuss, die Reichsarbeitsgemeinschaft und den Reichsbeauftragten für die Heil- und Pflegeanstalten – also zentrale Institutionen der Euthanasiemorde, die ihrerseits dann die Gifte über ihre Botendienste an eine unbekannte Zahl von Anstalten verteilten. Unabhängig von solchen von Berlin aus gesteuerten Lieferungen versorgten sich die Ärzte einschlägiger Anstalten, wie etwa in Hadamar, über die örtlichen Apotheken oder behalfen sich gegen Kriegsende, ähnlich wie in einzelnen Konzentrationslagern, mit Luft- oder Benzineinspritzungen.[418]  

Im Januar 1944 teilte Nitsche seinem Heidelberger Freund Carl Schneider mit: »Ich (habe) die Absicht, bei meiner demnächstigen Anwesenheit in Berlin die Kollegen, die ich in Verfolg des E.-Auftrages von Professor Br. zum 17. August (1943) nach Berlin bestellt hatte – ich habe Ihnen ja ausführlich die ganze Sache erzählt, und Sie konnten damals nicht mit nach Berlin kommen –, nochmals alle nach Berlin zu bestellen, die Angelegenheit weiter zu fördern und ihren gegenwärtigen Stand einmal zunächst festzustellen.«[419]   Bald darauf wurden weitere Gruppen von Menschen in das neue Mordprogramm einbezogen. Am 24. Juli 1944 schrieb Curd Runckel an Nitsche, er habe mit Professor Brandt einen Plan zur Räumung von Erziehungs- und Fürsorgeheimen besprochen. Dabei ging es um die zumindest teilweise Verlegung von Fürsorgezöglingen in ganz bestimmte psychiatrische Anstalten zum Zweck des beschleunigten Sterbens. »Herr Professor Brandt hat mich gebeten«, schrieb Runckel, »Sie über diese Dinge zu informieren, und (hat) gleichzeitig eine Andeutung fallen lassen, ob es Ihnen möglich wäre, eine Aktivierung unserer spezifischen Therapie hierbei unauffällig in die Wege zu leiten.«[420]   Wenige Tage später vermerkte Nitsche zu dieser Anfrage freudig, damit komme »man unserem Wunsch« entgegen, »die E-Frage im Sinne unserer Wiener Verhandlungen mit Prof. Br. baldigst zu besprechen«. Nitsche bat seinen Kontaktmann Blankenburg in der Kanzlei des Führers, ein solches Treffen mit Brandt bald und »unter Hinzuziehung von Prof. de Crinis« herbeizuführen.[421]   Die »Wiener Verhandlungen« fanden vom 3. bis 5. Juli 1944 statt. Angesichts der immer aussichtsloseren Kriegslage, der immer knapper werdenden Mittel ging es darum, immer mehr Menschen zu töten, die als unbrauchbar oder störend galten. Vor dem Treffen hatte Herbert Linden im Hinblick auf die Wiener Tagung die Devise ausgegeben: »Seitens der Anstaltsärzte muss alles getan werden, um eine Verringerung des Bestandes der Geisteskranken zu erreichen.«[422]  




Krematorien für die Heilanstalten
Manchmal ging es nicht um Krankenbetten, sondern um Raumbeschaffung schlechthin. Als bei einem schweren Luftangriff am 26. August 1944 die meisten Kieler Universitätsgebäude in Schutt und Asche fielen, sollte die Universität verlegt werden, und zwar in die Landesheilanstalt Schleswig. Gesagt, getan, fuhren der Kurator der Universität, Dr. Kinder, und der Rektor, Professor Dr. Holzlöhner (ein Physiologe, der an den Unterkühlungsversuchen im Konzentrationslager Dachau mitgearbeitet hatte), gemeinsam zu Hitlers Vertrautem Karl Brandt nach Berlin, um mit ihm die Frage zu klären, »wohin die rund tausend Patienten verlegt werden sollten«. Der Angesprochene stimmte dem Plan zu, ließ aber die Frage offen, was mit den Patienten geschehen solle: »Wohin, konnte uns Prof. Brandt noch nicht sagen.« Weiter berichtete der Ministerialbeamte: »Nach meiner Rückkehr habe ich dann Dr. Grabow von der Landesheilanstalt Schleswig-Stadtfeld über das Ergebnis der Berliner Besprechung unterrichtet. Etwa zwei bis drei Wochen lang hörten wir gar nichts von dem Abtransport der Kranken. Eines Tages kam dann plötzlich die Nachricht, dass innerhalb von 24 Stunden 700 Kranke abtransportiert würden. Alsbald nach Durchführung des Transportes erschienen in den Zeitungen die ersten Todesnachrichten von Patienten aus Meseritz-Obrawalde.«[423]  
Dank des tüchtigen Staatsanwalts Dr. Dietrich Kuhlbrodt sind solche Deportationen für Hamburg besonders gut dokumentiert, auch wenn es nie gelang, einen der dafür Verantwortlichen zu verurteilen. Unter dem Codewort Gomorrha begann am 24. Juli 1943 der einwöchige britisch-amerikanische Großangriff auf Hamburg. Die Stadt glühte förmlich aus, etwa 34000 Menschen starben in den Flammen, Trümmern und Rauchgasen, mehr als Hunderttausend Menschen wurden verletzt. Am 7. August ging ein Transport mit 97 geisteskranken Frauen von Hamburg nach Hadamar. Er führte in den Tod. Die überlieferten Krankenakten zeigen, dass etwa 20 dieser Frauen alleinstehend gewesen waren, im Bombeninferno die Fassung verloren hatten und deshalb von niedergelassenen und beamteten Ärzten in die Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn eingewiesen worden waren. Drei Schicksale sollen hier genannt werden:
Marie R., geboren am 28. Dezember 1860 in Fichthorst (Westpreußen), wurde am 3. August 1943 ohne Diagnose in die Heil- und Pflegeanstalt Hamburg-Langenhorn aufgenommen und am 7. August 1943 nach Hadamar verlegt. Aus einer Akteneintragung geht hervor, dass sie auf dem Transport »an Erschöpfung bei Geisteskrankheit« verstarb.
Anna W., geborene Musfeldt, geboren am 9. November 1851 in Blomesche Wildnis, wurde am 27. Juli 1943 als Bombengeschädigte in verwirrtem Zustand eingewiesen. Sie starb am 26. August 1943 in Hadamar.
Amalie K., geborene Beckmann, geboren am 29. Juli 1866 in Lüdingworth, starb am 16. August 1943 in Hadamar. Ihr Sohn schrieb am 1. September an den Leiter des Mordzentrums: »Die Mutter hat sich am 31. 7. 1943 von ihrer Tochter getrennt, hat bei den derzeitigen Bombenangriffen auf Hamburg alles verloren. Die Mutter war bis zuletzt geistig rege und hat dem Hauswesen ohne Beschwernisse vorstehen können, sodass eine Aufnahme in eine Anstalt nicht erklärlich ist. Es wird um Mitteilung gebeten, woran die Mutter erkrankt und welches die Todesursache gewesen ist.« Die knappe Antwort lautete »Herzschwäche«.[424]  
Ähnliche Briefe gingen 1946/47 bei der Staatsanwaltschaft Berlin ein. Darin fragten die Angehörigen nach dem Schicksal von Familienmitgliedern, die nach Meseritz-Obrawalde deportiert worden waren. Sie erhofften sich Auskunft, weil die Berliner Justiz damals gegen Krankenschwestern und Ärztinnen der fraglichen Anstalt ermittelte. So fragte ein älterer Hamburger Herr: »Meine Tochter, die Prokuristin Elfriede Friederike Auguste Walsen, geboren am 28. Juni 1908 in Hannover, ist laut Sterbeurkunde Nr. 1838/1943 des Standesamtes Meseritz-Obrawalde am 4. Dezember 1943, 8 Uhr 30 Minuten, in der Krankenanstalt in Meseritz-Obrawalde, angeblich an Herzschwäche, verstorben. Nachdem im August 1943 in der Nähe meines Grundstücks eine Luftmine heruntergekommen war und das Obergeschoss, worin meine Tochter ihr Zimmer hatte, stark beschädigt wurde, war meine Tochter sehr schreckhaft geworden und klagte über Kopfschmerz und Schlaflosigkeit. Als Privatpatientin fand sie Aufnahme im Eppendorfer Krankenhaus in Hamburg, von wo aus sie – ohne mir davon Kenntnis zu geben – in die Krankenanstalt nach Meseritz-Obrawalde transportiert wurde. Auf Rückfrage wurde mir im Büro des Eppendorfer Krankenhauses gesagt, dass infolge der Luftangriffe auf Hamburg die Patienten in weniger gefährdete Gebiete verlegt worden seien, um Platz für die Opfer der Hamburger Luftangriffe zu schaffen.«[425]   Der Chefarzt der Universitätsnervenklinik, der diese Patientin nach Meseritz-Obrawalde verlegt hatte, war der später hochangesehene Professor Hans Bürger-Prinz.
Das überaus schnelle Sterben der beispielhaft genannten Frauen, die nach einem schweren Luftangriff in Verwirrungszustände verfallen waren, entsprach einer generellen Absicht. Das bestätigt die bald nach dem Krieg protokollierte Aussage des Kutschers der Anstalt Meseritz-Obrawalde. Dieser Mann wurde von 1936 bis 1940 zunächst als Kommunist inhaftiert, dann in Hamburg-Langenhorn als psychisch Kranker interniert und von dort im April 1943 nach Meseritz-Obrawalde überstellt. Er überlebte als Anstaltsarbeiter. »Ich erinnere mich an einen Transport aus Berlin«, so berichtete der Mann 1946, »in dem sich Patienten befanden, die aufgrund der Bombenangriffe auf Berlin einen schweren Schock erlitten hatten. Diese Patienten wurden gar nicht erst auf die einzelnen Häuser verteilt, sondern kamen direkt vom Zug in das Lazarett, wo man sie noch am selben Tag umbrachte. Ich weiß dies genau, weil anschließend wieder Massengräber mit Leichen gefüllt wurden. Ich konnte auch den Leichenwagen beobachten, der pausenlos die Toten aus dem Lazarett abholte.«[426]  
Vom Mord an älteren, situativ verwirrten und obdachlos gewordenen Menschen, insbesondere Frauen, war es ein kleiner Schritt, auch die Bewohner von Altenheimen in das Mordprogramm einzubeziehen. Das geschah in Hamburg bald nach den verheerenden Bombenangriffen am 6. August 1943. An diesem Tag verließ ein Transport mit 284 überwiegend älteren, größtenteils bettlägerigen Hamburgerinnen und Hamburgern den noch intakten, weit außerhalb gelegenen Bahnhof Ahrensburg. Nach zweitägiger Irrfahrt kamen 150 der Passagiere dieses Zuges in der Heil- und Pflegeanstalt Neuruppin an. Diese Anstalt hatte 1940/41 als Zwischenanstalt für Patienten gedient, die in den Gaskammern von Brandenburg und Bernburg ermordet werden sollten. Schon während der ersten 14 Tage starben neun Hamburger. Am 20. August »überschrieb« der Direktor Petzsch 38 Männer und fünf Tage später 16 Frauen aus dem Hamburger Transport in die psychiatrische Abteilung. Anfangs zeigte er diesen Vorgang dem Oberpräsidenten der Mark Brandenburg für jeden einzelnen Patienten an (»weiteres Verbleiben des veränderten geistigen Zustandes wegen in der Hospitalabteilung nicht mehr tragbar«), hernach überstellte er die Alten »im Interesse der Geschäftsvereinfachung« ohne weitere Formalitäten in die irrenärztlichen Sterbestationen seiner Anstalt. Am 6. November 1943 wurde die Anstalt Neuruppin geräumt, um für Berlin Bettenreserven bereitzustellen.[427]  
Bewohner von Altenheimen wurden auch nach Meseritz-Obrawalde transportiert. In der Anzeige, die zum Prozess gegen die Ärztin Hilde Wernicke und die Pflegerin Helene Wieczorek geführt hat, beschreibt der Anzeigende: »Die Oberpflegerin Erdmann aus Haus 6 bekam im Juni 1944 einen Transport alter Mütterchen, die in Stettin ausgebombt waren. Es waren etwa 500 alte, abgeklapperte Frauen. Die Erdmann musste sie auf Anweisung von Dr. Motz und Dr. Wernicke beseitigen. Das war nach so schweren, unverschuldeten Erlebnissen das Ende nach arbeitsreichem Leben.«[428]  
Ebenso konnten Soldaten der Euthanasie anheimfallen. Beispielsweise fragte 1946 eine Frau in Berlin-Moabit nach dem Verbleib ihres Ehemannes: »Am 21. 9. 43 ist mein Ehemann, der Marineobergefreite Arthur Plehp aus dem Marinelazarett Bedburg-Hau in die Landesheilanstalt Meseritz-Obrawalde aufgenommen worden, Aktennummer 12363.«[429]   Die Voraussetzung dafür, auch Soldaten zu ermorden, hatte der Chef des Heeressanitätswesens, Generalarzt Siegfried Handloser, geschaffen. In seinem Befehl vom 9. Februar 1943 »Über die Behandlung von Soldaten mit hysterischen und psychogenen Reaktionen« hatte er angeordnet: »Kriegshysteriker, die durch Behandlung nicht symptomfrei gemacht werden können, sind in den Lazarettabteilungen in Heil- und Pflegeanstalten unterzubringen.«
Im Reichsinnenministerium dirigierte Herbert Linden diese Morde im Einvernehmen mit seinem Dienstvorgesetzten und (hinsichtlich der jeweiligen Sonderaufträge) Partner Cropp, mit Paul Nitsche und der von ihm geleiteten Aktion T4. Cropp vertrat dabei als Generalbeauftragter für Luftkriegsschäden die positive Seite des schlagkräftigen Rettungswesens, die negative Seite besorgte Linden als Reichsbeauftragter für die Heil- und Pflegeanstalten. Er verschaffte Cropp auf seine Weise die nötigen materiellen Ressourcen, insbesondere die leeren Betten für die Neuverletzten. Bei der Organisation der Transporte, beim Beschaffen tödlicher Arzneigifte, hinsichtlich der politisch-moralischen Motivation von Anstaltsdirektoren und vor allem im Abrechnungswesen halfen die Leute von der Aktion T4, wo sie nur konnten. Nach außen traten sie unter den Briefköpfen der Gekrat auf, der Gemeinnützigen Stiftung für Anstaltspflege und zunehmend der Zentralverrechnungsstelle für die Heil- und Pflegeanstalten.[430]  
Wie eng die schnell ausgreifende Praxis des Mordens in einer Vielzahl psychiatrischer Anstalten mit der Katastrophenmedizin verbunden war, zeigt auch die Verwendung von sechs Millionen Reichsmark, die das Reichsfinanzministerium im März 1943 für Hilfs- und Ausweichkrankenhäuser vorgesehen hatte. Diese Mittel leitete Cropp am 21. September 1943 in voller Höhe an Herbert Linden weiter, den Reichsbeauftragten für die Heil- und Pflegeanstalten, der damit für bestimmte mörderisch beleumundete Anstalten Holzbaracken in Leichtbauweise errichten sollte, und zwar ausdrücklich »im Rahmen der Maßnahmen zur Freimachung westdeutscher Heilanstalten«.[431]   Eine Heil- und Pflegeanstalt beherbergte in dieser Zeit des Krieges in aller Regel ein Reservelazarett, ein Krankenhaus für körperlich Kranke, nichtmedizinische Institutionen und schließlich diejenigen, für die diese Anstalten eigentlich gebaut waren. Die Anstalten, die eben noch hochtrabend in Kliniken und Heilstätten umbenannt worden waren, wurden nun auch äußerlich zu Lagern, Direktoren und die ihnen untergeordneten Ärzte und Oberärzte zu einer weiß uniformierten Mischung aus Lagerkommandanten und Scharfrichtern.
Das Kriterium, anhand dessen Linden entschied, welche Anstalt er mit Baracken belieferte, ist eindeutig. Ausschlaggebend war für ihn die Bereitschaft der Anstaltsdirektoren, die vielen neueingelieferten Patienten so zu behandeln, dass sie möglichst schnell weniger wurden. Das, und nicht der Barackenbau selbst, macht die folgende Liste zu einem aussagekräftigen Dokument; in Klammern ist jeweils die Zahl der für 1943 geplanten Baracken angegeben: Meseritz-Obrawalde (6), Ueckermünde (6), Sachsenberg (2), Pfafferode (2), Altscherbitz (2), Uchtspringe (5), Troppau (10), Schussenried (4), Winnental (8), Zwiefalten (2), Günzburg (2), Kaufbeuren (4), Plagwitz (3), Bunzlau (5), Lüben (5), Bergstadt (2), Loben (12), Rybnik (1), Hildburghausen (4), Stadtroda (2), Königslutter (3), Ansbach (2), Erlangen (1), Kutzberg (3), Lohr (2), Mainkofen (2), Regensburg (2), Klagenfurt (2), Solbad-Hall (2), Konradstein (5), Tiegenhof (2), Warta (2).[432]  
Im Sommer 1944 ordnete Linden zusätzlich an, hölzerne Doppelstockbetten mit aufgeschüttetem Stroh in den Anstalten aufzustellen, auch in den dortigen Kapellen, Fluren und Abstellräumen.[433]   Mit einer weiteren Baumaßnahme führte Linden diese Entwicklung konsequent zu Ende. Zusammen mit den Mitarbeitern der Aktion T4 ließ er in deutschen Heil- und Pflegeanstalten Krematorien errichten. Im August 1944 wurde in Kaufbeuren eine Anlage der Berliner Firma Kori zur Verbrennung von Leichen eingebaut und bald in Betrieb genommen.[434]   Nachgewiesen ist der Baubeginn solcher Anlagen auch in anderen Anstalten. Einen Hinweis auf die zentrale Planung gab Theodor Steinmeyer, Direktor der Anstalt Pfafferode in Thüringen, in einem Brief an seinen Freund Friedrich Mennecke: »Ich soll übrigens den gleichen Bau errichtet bekommen wie Faltlhauser (Direktor von Kaufbeuren). Du weißt doch, was ich meine. Der Landhauptmann hat die Kosten bereitwillig übernommen, und es soll nun von Berlin aus in die Wege geleitet werden. Ich bin gespannt, ob alle zu überwindenden Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden können. Ich kann mir aber kaum noch anders helfen. Die Ostarbeiterzentrale macht sich da sehr bemerkbar.«[435]   (Pfafferode war eine der Sammelanstalten für geisteskranke Ostarbeiter.)

Anfang März 1945 befreiten Truppen der Roten Armee die Anstalt Meseritz-Obrawalde. Vom 16. bis 26. März führte die Militärärztliche Leitung der I. Weißrussischen Front eine gerichtsmedizinische Untersuchung, Exhumierungen und eingehende Zeugenvernehmungen durch. Die Berichterstatter fanden noch »etwa tausend zweifellos chronisch psychisch Kranke« vor und erkannten sofort, dass »das Krankenhaus Obrawalde tatsächlich eine nationale Einrichtung zur Vernichtung der deutschen Bevölkerung« gewesen war. Die sowjetischen Ärzte erstellten einen sorgfältigen, hundert Seiten langen Bericht mit anliegenden Beweisfotos, Zeugenvernehmungen und labormedizinischen Beweismitteln. Sie fanden auch die Baustelle einer Verbrennungsanlage vor »und eine Ofentür, die der von Majdanek ähnelte«. Tatsächlich war die Tür in Meseritz von derselben Firma geliefert worden – von der Firma Kori aus der Dennewitzstraße in Berlin-Schöneberg, die auf den Bau von Krematorien spezialisiert war. Der Ofen war noch im Bau, jedoch standen schon fünftausend Urnen bereit. Dieses Vorhaben hatte der Reichsbeauftragte für die Heil- und Pflegeanstalten nicht mehr vollenden können.[436]  
Die Akteure der Euthanasiemorde waren im Durchschnitt zwischen 30 und 40 Jahren alt. Sofern sie überhaupt an den eigenen Tod dachten, sollte er schnell eintreten und unkompliziert sein: Herztod, Kopfschuss – das ideale Ende, kurz und schmerzlos. Sterben kann man das nicht nennen. Von Herbert Linden überlieferte eine Zeugin, wie er darüber dachte. Die Wiener Krankenschwester Anny Wödl, Mutter des behinderten, noch dazu halbjüdischen Knaben Alfred, der, gerade sechs Jahre alt, am 22. Februar 1941 in der Wiener Klinik Am Spiegelgrund ermordet worden war, reiste einige Monate später nach Berlin, ging ins Innenministerium, drang bis zu Linden vor und stellte ihn wegen der Euthanasiemorde zur Rede: »Bitte, Dr. Linden, vielleicht ist das die Anschauung der Berliner, der Wiener geht daran zugrunde. Stellen Sie sich vor, wenn Sie krank würden und genau wüssten, man führt mich jetzt fort, um zu sterben.« Lachend antwortete der Angesprochene: »Oh, da wäre ich sehr froh.«[437]   Herbert Linden erschoss sich am 27. April 1945 in Berlin-Zehlendorf.




Was wussten die Leute über das Morden?
Anfang 1944 starb in Mühlhausen/Thüringen ein herzkranker Mann, weil er sich geweigert hatte, die vom Arzt verordnete Medizin einzunehmen. Nach Auskunft der Witwe hatte ihr Mann vermutet, »dass die Ärzte von der Regierung den Auftrag bekommen hätten, invalide Leute nicht mehr zu behandeln« und stattdessen »ihren vorzeitigen Tod herbeizuführen« – genau so, wie es mit den Geisteskranken schon lange geschehe. Dass die Meldung von dort stammte, dürfte nicht ganz zufällig gewesen sein. In der nahe gelegenen Landesheilanstalt Pfafferode wirkte Direktor Theodor Steinmeyer, einer der entschlossensten Massenmörder unter den deutschen Anstaltsdirektoren.
Der Vorfall kam der Reichsleitung der NSDAP zu Ohren, die daraufhin den Sicherheitsdienst bat, herauszufinden, wie weit solche Ansichten in der Bevölkerung verbreitet seien. Dem folgte am 28. März 1944 ein Rundschreiben, das Otto Ohlendorf an sämtliche SD-Abschnitte richtete. Er beauftragte seine Horcher und Kundschafter, der Frage nachzugehen, wo überall »Gerüchte über die Herbeiführung des vorzeitigen Todes bei alten Leuten« herumerzählt würden. In den nächsten Wochen gingen dazu Berichte ein, die insgesamt etwa 100 Seiten umfassten. Aus diesem Material formte der Sachbearbeiter »IIIB3b« (»Rasse- und Volksgesundheit«) am 1. September 1944 einen fünfseitigen Stimmungsbericht für Staatssekretär Leonardo Conti.[438]  
Aus der Erhebung lässt sich ablesen, ob und wie genau die Bevölkerung in den einzelnen Regionen über die Morde an Patienten unterrichtet war. Die Quelle erscheint umso aufschlussreicher, als das Thema »Euthanasie« in den »Meldungen aus dem Reich«, den zusammenfassenden SD-Berichten für das Spitzenpersonal von Partei und Staat, weitgehend tabu war. In der Tat wussten die Deutschen über die Zustände in den Landesnervenkliniken gut Bescheid. Offenbar wiesen vor allem die älteren auf das gewaltsame Sterben der psychisch Kranken hin, weil sie sich selbst bedroht fühlten.
Im Rheinland ging 1944 besonders in »kirchengebundenen Kreisen« die Meinung um, dass »neben älteren Leuten auch Geisteskranke« in den Krankenhäusern »eine Spritze oder auch Medizin verabreicht bekämen, die eine Lungenentzündung zur Folge hätte und in den meisten Fällen tödlich wirke«. In einem Nachtrag notierte der Düsseldorfer SD-Mitarbeiter vier Wochen später, das Gerücht sei in der Bevölkerung weiter verbreitet, als man noch vor einiger Zeit angenommen habe: »So wollte man von Listen erkrankter alter Menschen, insbesondere auch von geistig normalen Pflegefällen wissen, die abtransportiert worden wären und deren Angehörige später eine kurze Nachricht vom erfolgten Ableben mit der Anweisung zum Empfang der Urne mit der Asche bekommen hätten. In zwei Versionen hört man hin und wieder darüber reden, dass Medikamente verabfolgt würden, die nach kurzer Zeit ein Ableben des Betreffenden herbeiführen würden, ferner, dass heilkräftige Medikamente nicht mehr ausgegeben würden. Das gilt zum Beispiel für Insulin, von dem es heißt, dass es nur Erwerbstätigen und Personen unter 60 Jahren gegeben werden dürfe.« Letzteres stimmte, ebenso entsprachen die anderen, von den Lauschern eingefangenen Äußerungen der Wahrheit.
Von einer älteren Frau hieß es in dem SD-Rapport, sie sei nach einem Luftangriff auf Barmen als Bombengeschädigte – nicht als Verletzte – zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Von dort habe man sie erst in ein Altenpflegeheim und dann, »noch immer gesund«, in die Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen verlegt, »wo sie nach 14 Tagen starb«. Das gleiche Schicksal erlitt eine besonders rüstige dreiundachtzigjährige Frau nach demselben Bombenangriff.
In Remscheid kursierte die Geschichte einer anderen Frau, deren Mann infolge eines akuten Leidens »nicht mehr laufen konnte«. Nach seiner Verlegung aus dem Remscheider in ein Bonner Krankenhaus war er, als seine Frau ihn besuchen wollte, »plötzlich nicht mehr da«. »Weil sie glaubte, dass ihr Mann auf unnatürlichem Wege beseitigt worden« sei, drohte sie dem Chefarzt, »sie werde ihren Sohn an der Front von dem mysteriösen Verschwinden des Vaters unterrichten«. Und siehe da, »auf einmal hat sie ihren Mann wiederbekommen«. Ihren Verdacht bestätigte das erst recht. Dem Bericht zufolge schwor sie »Stein und Bein, dass ihr Mann auf der Todeskandidatenliste gestanden habe und dass man ihm aber die Spritze oder das Pülverchen nicht gegeben habe, da man plötzlich Sorge bekommen habe, dass die Sache herausgekommen wäre«. Fast entschuldigend fügte der Berichterstatter des SD hinzu, »dass diese Informationen aus katholischen Kreisen stammen«.
In Gelsenkirchen und Paderborn zeigten nicht nur alte Leute, sondern auch Lungenkranke »eine Abneigung gegen die Unterbringung in Heilstätten«, da sie nicht ohne Grund annahmen, sie könnten dort »durch irgendwelche Medikamente vorzeitig getötet werden«. Ein Heilgehilfe aus Bochum berichtete: »Vielfach behaupten Invaliden des Bergbaus, die eine Staublunge haben, dass ein Interesse vorläge, sie möglichst bald ›um die Ecke zu bringen‹.« Im Kreis Warendorf (SD-Abschnitt Münster) verweigerte ein 58-jähriger Mann die »vom Arzt für notwendig gehaltene Injektion«. Wie viele seiner Altersgenossen befürchtete er, es könne sich um eine Todesspritze handeln. Jenseits solch unmittelbarer Ängste wurde überall »immer deutlicher« darüber geredet, »dass Volksgenossen über 60 Jahre keine ärztliche Hilfe mehr erhalten sollen und somit zum Sterben bestimmt seien«. In Linz (Donau) beruhigten die SD-Spitzel ihre Berliner Vorgesetzten auf eigene Art: Die Behauptungen seien »bereits zu alt und zu bekannt, um eine größere abträgliche Wirkung erzielen zu können«.

Nicht wenige der heillos überlasteten Ärzte fragten, wenn sie zu Hausbesuchen angefordert wurden, »wie alt der Kranke sei«. Gelegentlich ließen sie sich zu Äußerungen wie dieser »verleiten«: »An der Front sterben heute täglich Hunderte gesunder und junger Menschen, da kommt es auf ein altes Menschenleben zu Hause nicht an.« Eine solche Praxis belegen die SD-Berichte aus Frankfurt (Oder), Kassel, Nürnberg und Hamburg. Von dort wurde mitgeteilt: »Auch die zum Teil primitive Unterbringung alter Leute aus den durch Luftterror zerstörten Städten« trage zur Depression bei, zumal unter den verlegten Rentnern »eine hohe Sterblichkeitsziffer, verursacht durch den Wechsel der gewohnten Verhältnisse, feststellbar« sei. Als ein Beauftragter des Gauleiters ein privates Nürnberger Altenheim für andere Zwecke beschlagnahmen wollte, protestierte die Leiterin mit der Frage: »Ja, aber wohin denn mit unseren Altchen?« und erhielt zur Antwort: »Die sollen halt zu Jesus gehen!«
Besonders beunruhigend wirkte in der Region Frankfurt (Oder) die Nähe zur Anstalt Meseritz-Obrawalde, wo in der zweiten Kriegshälfte mehr als 10000 psychisch Kranke ermordet wurden: »Darüber hinaus ist den Volksgenossen das Verfahren gegen Geisteskranke in Obrawalde nicht unbekannt geblieben, zumal in dem vorwiegend katholischen Kreis Meseritz die konfessionellen Kreise für eine Verbreitung gegnerischer Gräuelgeschichten sorgen.« Die Verbindungslinie zu den tatsächlichen Euthanasiemorden zogen die Ausgehorchten besonders dann, wenn alte Leute in ehemalige Heil- und Pflegeanstalten eingewiesen wurden, die jetzt als »Ausweichstellen« dienten. Derartige Berichte gingen aus Graz, Dresden, Hamburg und Kattowitz ein.
Von der SD-Außenstelle Rybnik in Oberschlesien berichteten die SD-Leute: »Noch heute werde von der Bevölkerung (davon) gesprochen, dass die Insassen der Heil- und Pflegeanstalten auf schnelle Art und Weise ›hinübergebracht‹ worden sind. Die Sterbeziffer in den Anstalten sei im Verhältnis zu früher sehr hoch.« In der Gegend um Weimar befürchteten »viele alte Leute«, in Altenheimen »einer Behandlung mit sogenannten ›Himmelfahrtsspritzen‹ ausgeliefert zu sein, wie sie in verschiedenen Irrenanstalten zahlreich verabreicht worden sein sollen«. In Nürnberg erfuhr der SD: »Hartnäckig wird weiterhin unter der Bevölkerung die Meinung vertreten, dass die unheilbar Schwerkranken in den Heil- und Nervenanstalten, zu denen die Altersirrsinnigen gehören, mit ärztlicher Hilfe von ihrem Leiden frühzeitig erlöst werden.«
Weniger bedeutsam scheinen solche Gerüchte 1944 in Wien gewesen zu sein. Interessanterweise griff der Berichterstatter auf das Jahr 1941 zurück. »Wie seinerzeit gemeldet, rief die Räumung der Irrenanstalten unter weiten Kreisen der Bevölkerung Erregung hervor und gab Anlass zu den verschiedensten Gerüchten über die Herbeiführung des Todes ihrer Insassen. Diese sowie die Räumung selbst sind inzwischen fast vollkommen in den Hintergrund getreten und werden nur noch gelegentlich in Erinnerung gerufen, so zum Beispiel anlässlich der Aufführung des Films ›Ich klage an‹.« Dieselben Schlussfolgerungen zogen die SD-Männer, die in Danzig den einschlägigen Gerüchten nachspürten.
Aus Dresden meldete ein praktischer Arzt in seiner Eigenschaft als Mitarbeiter des SD: »Es ist Tatsache, dass Gerüchte über die Herbeiführung des vorzeitigen Todes bei alten Leuten umlaufen.« Viele der Patienten, »vorwiegend in Kreisen von Arbeitern«, verträten die Ansicht, der »frühe Tod alter, nicht mehr arbeitsfähiger Menschen« sei »von diesem System ja gewollt«. Solche Mutmaßungen beruhten nach Meinung des ärztlichen Spitzels auf den »in der Öffentlichkeit vor etwa zwei Jahren stark erörterten Todesfällen in den Nervenklinken und Irrenanstalten«.
In Stettin fragte eine »78-jährige, geistig noch sehr rüstige Frau« den SD-Außenstellenleiter nach einem Fliegeralarm, »ob es wahr sei, dass alte Leute bei Verschlechterung der Ernährungslage mit der künstlichen Herbeiführung des Todes zu rechnen haben«. Als die Insassen der Augsburger Altersheime nach schweren Luftangriffen aufs Land evakuiert werden sollten, verweigerten sie den Abtransport – »man wolle sie bloß evakuieren, um sie loszuwerden«. Vertrauensleute des SD-Abschnitts Dessau wollten von einigen Alten verhaltenes Verständnis gehört haben. Diese wollten demnach niemandem zur Last zu fallen, »wenn so viele junge Menschen an den Fronten sterben müssten, könnten sie erst recht in ihrem hohen Alter abkommen«. In Weimar hielt der SD den misstrauischen, stets nach Kräftigungsmitteln und Diätzulagen verlangenden Senioren zugute: »Viele dieser alten Leute hängen darum besonders zäh am Leben, weil sie den Ausgang des jetzigen Krieges auf jeden Fall miterleben möchten.«
Die Berichterstatter notierten fast ausschließlich Meinungsäußerungen der betroffenen Generation. Empörung unter jüngeren, noch nicht im Rentenalter stehenden Volksgenossen teilten sie nicht mit. Die Ursache für die Auffassung der Alten, dass sie »dem heutigen Staat im Wege« seien, so wurde aus Königsberg gemeldet, läge zum einen in der »bevorzugten Behandlung von Kindern, werdenden Müttern und Jugendlichen«, zum anderen im Verhalten der Hitlerjugend: »Die Ausdrücke ›Friedhofsgemüse‹ und ›verkalkt‹ spielen dabei eine wesentliche Rolle.«
Ähnliches war in Dresden zu hören: »Als eine ganz wesentliche Bedingung für das Zustandekommen solcher Gerüchte ist die Verächtlichmachung, ja die Verwerfung der älteren Generationen, ja des Alters zu nennen, wie sie vor dem Kriege in besonderem Maße in Theorie und Praxis bei der HJ geübt wurde. Der Kampf gegen die Verkalkung mit Worten war teilweise so stark, dass der Eindruck entstehen konnte, als ob alles, was über 40 Jahre alt wäre, für den Aufbau dieses Staates nicht mehr geeignet oder gar verwerflich sei.« Solche Denk- und Verhaltensweisen seien durch die staatliche, »übermaßvolle Verherrlichung der Jugend« noch bestärkt worden: »Oft genug wurde von den Älteren und Eltern gesagt, dass sie gar nichts zu sagen hätten und dass die öffentliche Meinung allein von der Jugend in einem maßlosen Zustande beherrscht werde.« Dementsprechend fand das prinzipielle Misstrauen gegen die medizinische Versorgung »hauptsächlich in Kreisen der älteren Generation Verbreitung«. Auswirkungen »auf die übrigen Bevölkerungskreise« konnte der SD »kaum feststellen«.




Nachrichten aus den Sterbehäusern
Hier kann man uns unauffällig verhungern lassen
Am 3. September 1943 schrieb der damals 41-jährige Ernst Putzki aus der hessischen Sterbeanstalt Weilmünster an seine Mutter. Der Brief wurde abgefangen und in der Patientenakte abgelegt. Am 9. Januar 1945 wurde Ernst Putzki in Hadamar ermordet.
Dokumente!!! Liebe Mutter! Wir haben heute schon 4 Jahre Krieg und den 3. 9. 43. Wir geben Nachrichten! Euer Brief kam am Sonntag, d. 22. 8. hier an. Die Stachelbeeren bekam ich nicht. Das angekündigte Paket erhielt ich erst gestern und wurde wahrscheinlich zu Fuß hierher gebracht. Der Inhalt, 2 Pfund Äpfel u. eine faule matschige Masse von stinkendem Birnenmus, wurde mit Heißhunger überfallen. Um eine Handvoll zu faulem Zeug rissen sich andere Todeskandidaten drum. Meine Schilderungen aus Wunstorf wurden nicht geglaubt, aber diese muß man glauben, weil sich jeder von der Wahrheit überzeugen kann. Also: Nachdem ich an Paul 2, an Paula 1 Brief von Warstein schrieb, schickte ich Dir 6 Tage vor dem Transport die Nachricht von unserer Übersiedlung nach hier und bat noch um Deinen Besuch. Der Transport war am 26. Juli, und ich bin Montag genau 6 Wochen hier. Wir wurden nicht wegen der Flieger verlegt, sondern damit man uns in dieser wenig bevölkerten Gegend unauffällig verhungern lassen kann. Von den Warsteinern, die mit mir auf diese Siechenstation kamen, leben nur noch wenige. Die Menschen magern hier zum Skelett ab und sterben wie die Fliegen. Wöchentlich sterben rund 30 Personen. Man beerdigt die hautüberzogenen Knochen ohne Sarg. Die Bilder aus Indien oder Rusland von verhungerten Menschen habe ich in Wirklichkeit nun auch. Die Kost besteht aus täglich 2 Scheiben Brot mit Marmelade, selten Margarine oder auch trocken. Mittags u. abends je 3/4 Liter Wasser mit Kartoffelschnitzel u. holzigen Kohlabfällen. Die Menschen werden zu Tieren und essen alles, was man eben von anderen kriegen kann, so auch rohe Kartoffel und Runkel, ja wir wären noch anderer Dinge fähig zu essen wie die Gefangenen aus Rusland. Der Hungertod sitzt uns allen im Nacken, keiner weiß, wer der Nächste ist. Früher ließ man in dieser Gegend die Leute schneller töten und in der Morgendämmerung zur Verbrennung fahren. Als man bei der Bevölkerung auf Widerstand traf, da ließ man uns einfach verhungern. Wir leben in verkommenen Räumen ohne Radio, Zeitung und Bücher, ja, ohne irgendeine Beschäftigung. Wie sehne ich mich nach meiner Bastelei. Wir essen aus kaputtem Essgeschirr und sind in dünnen Lumpen gekleidet, in denen ich schon mehr als gefroren habe wie einen ganzen Winter in Hagen. Vor 5 Wochen habe ich zuletzt gebadet und ob wir in diesem Jahre noch baden, wissen wir nicht. Alle 14 Tage gibt es ein reines Hemd u. Strümpfe. Das ist Sozialismus der Tat! Euer Ernst.[3]  




Kein Einziger kommt mehr zurück
Theophil Henning wurde 1942 aus der Nähe von Bremen nach Hadamar verlegt und arbeitete dort auf dem Hofgut. Sein Brief vom 8. Dezember 1942 ist als Abschrift in den Akten des Hadamarprozesses überliefert. Der Adressat Gustav Gerdes, Elektromeister in Wesermünde, schickte ihn 1947 an das Frankfurter Gericht, das gegen die Mörder von Hadamar verhandelte. 1943 hatte die Verwaltung der Anstalt den letzten Brief von Gerdes an Theophil Henning mit dem Vermerk versehen »Zurück! Verstorben«. Der Adressat war am 25. Mai ermordet worden.[4]  
Lieber Gustav! Deinen lieben Brief samt Karte habe ich erhalten. Der Fehler lag darin, dass Du das Wort Landesheilanstalt weggelassen hast, denn ich habe in Hadamar keine eigene Wohnung, also musste die Karte zurückgehen. Bin in Hadamar selbst ja noch nicht so bekannt wie in Bremen-Ellen oder in Wesermünde. Sind ja erst ein gutes Vierteljahr hier; auch bin ich hier nicht in Familienpflege, wie es in Ellen zuerst der Fall war, da war ich bekannter als meine Pflegeeltern, jedes Kind kannte mich in Ellen wie in Bremerhaven oder vielmehr Wesermünde. Komme auch sehr wenig herunter nach Hadamar. Briefträger möchte ich in Hadamar schon gar nicht sein, und jeden Tag Tausende Treppenstufen hinauf- und hinunterklettern ist wahrhaftig kein Spaß. Von 127 Personen, die von Ellen hier angekommen sind, liegen bloß 82 auf dem Anstaltsfriedhof; da kannst Du Dir einen Begriff machen, also noch 45 über bis jetzt; wenn das so weitergeht, kommt kein einziger mehr zurück. Es sterben hier bald mehr als Soldaten im Felde. Die Aufgezählten sind nur Männer, die Frauen und Mädchen sind mindestens noch mal so viel. Von 82 waren viele als Kuhlengräber und Leichenträger hier beschäftigt. Wenn Du glaubst, dass Du allein so viel Arbeit hast, da irrst Du Dich aber, hier sind nur noch 5–6 Pfleger, die Arbeit machen alle die Patienten. Ein angestellter Schuhmacher, ein angestellter Fuhrmann auf dem Gutshof, ein angestellter Schlosser und ein Tischler, der zugleich Lastautofahrer ist. Ein Gärtner, ein Gutsverwalter, 1/2 Dtz. Pflegerinnen, die zugleich auch Köchinnen oder Wäscherinnen und Plätterinnen sind. In ganz Hadamar gibt es keinen Schmied oder Schlosser mehr. Viele kommen zu uns, auch Bauern aus der Umgegend, um Tat und Hilfe zu holen. Wir sind hier eben alles, nur Pferdebeschlag haben wir noch nicht gemacht. Radiogeräte kommen auch zu uns in die Reparatur, das heißt, wenn sie nicht schon lieber auf den Radiofriedhof gehen, wir sind auch nur Kurpfuscher manchmal. Schuster, Schneider und Besenbinder, auch Poet dazu. Ich glaube, Du hast um diese Zeit auch Geburtstag. Gratuliere schon im Voraus. Meine Schwester Ulli, also Emils Mutter, ist jetzt auch Witwe und bei Emil in Mandel bei Bad Kreuznach. Hat mir ein paar Brötchen und Kuchenmarken zum Geburtstag geschickt. Viele Grüße an Euch und alle Freunde dort, so viel meiner noch erinnern, von Eurem Theophil Henning. Alles Leben strömt aus Ihm, dem allein wahren Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, er sei hochgelobt in Ewigkeit. Amen.




Ein Überlebender berichtet im Herbst 1945 aus Hadamar
Karl Reich wurde 1941 nach Hadamar verschleppt. Dort arbeitete er auf den Feldern des Hofguts und überlebte. Als er von dem bevorstehenden Strafprozess gegen die einstigen ärztlichen, pflegerischen und administrativen Hadamarer Massenmörder erfuhr, schrieb er, noch immer Insasse der Anstalt, am 2. Oktober 1945 an die Staatsanwaltschaft in Wiesbaden (Rechtschreibung wie im Original, zahlreiche Satzzeichen ergänzt):
Wie ich erfahre, ist am 8. Okt. d.J. die Verhandlung – gegen Wahlmann, früher Direktor der Landes Heil Anstalt zu Hadamar, und seinen ehemaligen Verwaltungsbeamten Klein. Ich möchte Ihnen als Zeuge, und noch heute dort als Patient untergebracht, folgendes mitteilen. Im Jahre 1941 (April) wurde ich mit noch anderen Patienten, (trotz) des Protestes meines Bruder, den praktischen Tierarzte Dr. O. Reich zu Ülzen, aus der Anstalt von Lüneburg nach Herborn und Hadamar verlegt. Ich merkte sehr bald, dass die ganze Verlegung nichts anders war, als die Patienten zu töten (Euthanasieren). Dannach war hier auch alles abgestimmt, Unterkunft, Verpflegung und Behandlung waren die denkbar schlechteste. Herr Klein schrieb jede Woche die Küchenzettel aus, meistens eine Kohlsuppe, in denen Kartoffelschalen herrumschwammen, am Sonntage Pellkartoffeln mit einer dünnen Tunke. Häufig gab es bei dem Essen bei den Patienten, sehr unliebsame Darmstörungen. Oft wurden Patienten vom Gute fortgeholt, um in der Anstalt getötet zu werden. Auch gab es Schläge und Fußtritte, – ich selbst bin einmal von einem Pfleger sehr misshandelt worden, weil ich infolge eines Hexenschusses nicht arbeiten konnte. Als ich einmal Herrn Klein sagte, man könnte glauben, sie machen mit dem Essen dasselbe wie der Krankenhausverwalter Huller in Diez, der wegen Unterschlagung von Lebensmittel zum Tode verurteilt wurde, bekam ich 6 Wochen Haus Arrest. Kranke, die bei den ungenügenden Essen, am Sonntage in dem Umgegend bei fremden Leuten um Essen baten, mussten oft monatelang am jeden Sonntag zu Bette bleiben. (…) Klein war roh und rücksichtslos. Es war gut, dass uns die Amerikaner von diesem Hitler Wahnsinn befreiten. Ich möchte nun so gerne hier wieder fort und hatte den jetzigen Direktor, Herrn Altvater, oft darum gebeten, aber (er) tut oder will es nicht, obwohl ich nur krank gewesen bin, und schon 33 Jahre in den Anstalten verweilte, meine Verlegung nach der Lüneburger Anstalt erfolgte im Jahre 1912 – freiwillig auf Antrag meiner verstorbenen Frau Mutter, da ich infolge einer früheren Kinderkrankheit ertaubt bin. Obwohl die Raum- und Ernährungsfrage augenblicklich im Vordergrunde steht, würde ich in der Lüneburger Anstalt, wo ich heuer untergebracht wäre, sofort wieder aufgenommen (werden). Ich würde mich (freuen), wenn das Gericht mir dazu verhelfen könnte, um dass, was mir hier wiederfahren ist, es einigermaßen, wieder gut zu machen. Achtungsvoll Karl Reich (geboren am 6. April 1885 in Hannover).[5]  




Ich möchte nicht verbrannt werden
Maria Anazka verrichtete Zwangsarbeit bei einem Bauern im Allgäu, lief davon, wurde aufgegriffen und im Juni 1944 verwirrt in die Anstalt Kaufbeuren eingewiesen. Nach monatelangen Torturen mittels Elektroschocks versetzte ihr der Stationsarzt am 2. März 1945 die Todesspritze. Im Aufnahmebefund steht:
28. 6. 1944: Bei der Verbringung in die Abteilung macht sie keine Schwierigkeiten. Ließ sich willig baden. Der Körper, besonders die Füße, waren sehr schmutzig. Gibt an: »Ich bin Ukrainerin, bin beim Bauern Stetter gewesen.« Den Ort könne sie nicht sagen. »Acht Jahre zur Schule gegangen. Wo die Eltern leben, weiß ich nicht, wahrscheinlich in der Ukraine. Ich bin 20 Jahre alt. Jetzt bin ich im Krankenhaus.« Spricht gebrochen Deutsch. Abends wurde sie etwas unruhig und laut. Sie möchte arbeiten und wieder nach Hause, sie möchte nicht verbrannt werden. Hat die ganze Nacht ohne Medikamente geschlafen. In der Frühe versorgte sie sich selbst.
29. 6. 1944: Ängstlich, jammert zeitweise, lässt sich aber willig untersuchen. Zeitweise sehr verwirrt, ängstlich erregt. Drängt aus dem Bett, muss fixiert werden. Nahrungsaufnahme ist gut.
30. 6. 1944: Beginn einer Elektroschockkur. Ängstlich, schreit plötzlich auf, verkriecht sich unter der Bettdecke, ist kaum ansprechbar.[439]  




Wir kennen keine Liebe mehr
Frieda Fiebinger wurde am 16. August 1943 aus den Alsterdorfer Anstalten in Hamburg nach Wien deportiert, sie gehörte zu den 228 Frauen dieses Transports. Nur fünf der Patientinnen überlebten. Frieda Fiebinger starb ausgehungert und entkräftet am 10. Juni 1945 in Wien. Im November 1943 gelang es ihr, den folgenden Brief aus der Wiener Todesanstalt Am Steinhof an die Alsterdorfer Krankenschwester Alwine Wagener zu schicken.
Meine liebe Tante Alwine, nun möchte ich Dir einen Brief schreiben. Diesen Brief möchte ich Dir schon heimlich schreiben, was ich bis heute erlebt habe. Als wir abends in Wien angekommen sind, sind wir denselben Abend verteilt worden. Wir sind nach Haus 21 gekommen, wo Du uns den anderen Morgen gefunden hast. Da liegen wir noch heute. Wir sind sehr unfreundlich empfangen worden. Wir sind auf Erde gelegt. Die Erde war sehr unrein. Die Schwestern haben unser Zeug von unserem Leib gerissen und am anderen Morgen sind unsere Haare auch abgekommen. Ja, Du weißt es, wie ich jetzt aussehe, du hast mich schon gesehen. So sehen wir jetzt alle aus. Wir haben alle geweint. Die Schwestern haben die erste Zeit so sehr auf uns Hamburger geschimpft. Wir sollen wieder hin, wo wir hergekommen sind usw. Dass die Hamburger uns so was schicken, dass wir alle noch leben. So ein Elend, und wir alle unrein, und wir müssen alle getragen werden. Wir werden jetzt so lieblos behandelt, wir kennen keine Liebe mehr. Ja, das ist sehr traurig. Wir werden jeden Morgen in eine Sitzwanne gesetzt und abgewaschen. Nur das Gesicht und Hände. Weißt Du auch, womit wir immer abgewaschen werden? Mit einem unreinen Kissenbezug. Und unsere Zähne werden mit einer Zahnbürste gereinigt. Die geht von Mund zu Mund. Und das ist doch nicht schön. Ich werde immer ganz schlecht dabei. Ich kann Dir nicht alles erzählen, sonst wirst Du auch schlecht. Die Arbeitsmädchen bekommen hier kein Geld. Wir stehen schon morgens um 41/2 Uhr auf. Die Arbeitsmädchen bekommen hier keine Mittagsstunde. Die Kinder (Alsterdorfer Ausdruck für alle Patienten) müssen den ganzen Tag arbeiten bis abends um 20.00 Uhr, und die Mahlzeit ist hier morgens um 8.00 Uhr. Wir bekommen nur eine Schnitte trockenes Brot, und mittags bekommen wir wenig zu essen, und nachmittags bekommen wir auch so wie morgens. Und abends bekommen wir etwas Warmes, aber nur ganz wenig. Wir möchten uns mal wieder satt essen. Wir nehmen jetzt sehr ab, und unsere Trudel jammert immer nach Essen. Trudel wird jetzt oft sehr unfreundlich behandelt. Auch mit mir wird jetzt so umgegangen. Wir haben so schwer Verlangen nach Alsterdorf. Wenn nur die Stunde bald schlagen möchte. Und nun hat eine Schwester von Alsterdorf an ein Mädel geschrieben. Sie schrieb, wir kommen nicht wieder nach Alsterdorf. Nun ist hier eine so große Aufregung, dass wir jetzt alle krank werden. Elfi hat jetzt so sehr Verlangen nach ihrem Vater. Ich möchte Dir Elfis Zustand schreiben. Seit 10. 9. ist sie mit Zittern angefangen. Es ist immer schlimmer geworden. Mit einem Mal sagt sie: ›Oh Frieda, ich kann nicht mehr alleine essen.‹ Sie hat immer so Angst, wenn ein Alarm ist, dann werden alle Fenster geöffnet und wir bleiben allein im Bett. Nur alles, was laufen kann, geht allein in den Keller. Nun sei gegrüßt von Deiner Fritzi. Ich schreibe bald wieder.[440]  




Reportage nach der Nacht der Vernichtung
So bezeichnete der Arzt Gerhard Schmidt sein Buch »Selektion in der Heilanstalt«, das er 1945 konzipiert hatte. Der Autor war einige Wochen nach Kriegsende von der amerikanischen Besatzungsmacht als kommissarischer Direktor der Münchner Irrenanstalt Eglfing-Haar eingesetzt worden und löste den für seine Roheit weithin bekannten Dr. Hermann Pfannmüller ab. In den beiden Hungerhäusern der Anstalt fand Schmidt noch 95 Überlebende vor. Er sprach mit ihnen und beschrieb die Situation:
Der erste Eindruck, den man als Besucher im Hungerhaus noch Juni/Juli 1945 erhielt, war der eines Siechenasyls. Kein Lärm, keine Bewegung. Alle Intentionen waren gedämpft. Bekannt ist die nivellierende Lethargie infolge Fehl- und Unterernährung in Gefangenenlagern, wo »aus Offizieren wie Mannschaften je länger je mehr eine homogen-stumpf hintrottende Masse« wird, »die nur sich selbst gleicht, weder Spontaneität noch Aktivität zeigt und zu allem gedrängt und geschoben werden muss« (Erich Funk, 1949, Fortschr. Neur. u. Psychiatr.). Die Anstaltspfleglinge, primär lahm, indolent, autistisch, vegetierten unter der ermattenden Wirkung des Mangels nun gänzlich apathisch und initiativelos dahin. Hinzu kam, solange die Hungerhäuser ihrem Zweck dienten, der Einfluss dauernder Schlafmittelgaben. Mit der von einer Patientin erwähnten Relation: mehr Schlaftrunk – weniger Essen ist der subjektiv wohltuende, objektiv immer willenloser machende Effekt von Betäubungsmittel als zusätzlicher Noxe prägnant bezeichnet. Somatisch hatten alle Hungerhäusler im Grunde die gleichen Beschwerden und Klagen, die trotz objektiver Dringlichkeit asthenisch und selten spontan vorgebracht wurden. Alles drehte sich ohne Nachdruck, ohne Stoßkraft um Quantität und Qualität des Essens, um das erbärmliche Gewicht, um Missempfindungen und Hungersensationen.
Anschließend ließ Gerhard Schmidt die Hungerhäusler selbst zu Wort kommen. Er hatte die von ihren ärztlichen Mördern immer wieder als »leere Menschenhülsen« bezeichneten Männer und Frauen nach ihren Empfindungen befragt und danach, ob sie wüssten, warum sie hungern mussten. Auf letztere Frage antwortete etwa jeder Zehnte zutreffend.
Dieses Bröckel Brei. Davon wird man nicht satt. – Mit so einem Stück Brot, wie ein Kartenblatt so dünn. Das Wasser und das Brot ist nur, dass der Magen grad gefüllt ist. – Ach, matt, matt, matt. Eine Speise fehlt. Zu wenig Essen, zu wenig Essen. – Ich hab einen Heißhunger, eine Scheibe Brot für den ganzen Tag. – Ich hab immer Hunger …, der Hunger plagt mich fürchterlich. Das ist so schwer ums Herz. – Ich kann manchmal vor Hunger nicht in den Schlaf kommen. Kein Grund, warum es so wenig zu essen gibt. Nicht weniger als die andern auch, ich habe 50 Pfund abgenommen. – Dieses Warum kann ich nicht beurteilen. Man liegt hier, magert ab und weiß nicht, warum. Ich mache mir keine Gedanken. Wenn man denkt, schon falsch. – Jetzt ist ja Krieg, da muss man zufrieden sein. – Seit der Krieg ist und die Ernte zurück. – Es wird wohl kriegsbedingt sein. – Was wollen Sie von mir? Wo ich nur noch ein paar Tage lebe, wo wir nichts zu essen kriegen! 36 Kilogramm habe ich noch. Aber man kriegt nichts mehr, es ist zu viel Militär im Krankenhaus, und die brauchen alles. – Hunger hab ich schon, am liebsten möcht ich bald sterben. Aber mir ist das egal, ob ich eine Leiche bin … Wir werden langsam ausgehungert. – Mit 59 Kilogramm bin ich hierhergekommen, jetzt nur noch 44 Kilogramm, zumal in diesem Haus! Hier kriegt man nichts, weil man nicht schafft. – Ich bin ein schlechter Arbeiter, ich habe Papierarbeit getan, bekomme immer nur die schlechten Kartoffeln, die minderwertige Kost betreffs des Geschmacks. Man sagt mir, ich arbeite nicht. – Kein besseres Essen wert, hat man gesagt, seien Volksschädlinge. – Ich will weg! Ich kann mir das nicht bieten lassen. Man will mich aushungern. – Du brauchst nichts. Sie sagen, du brauchst mehr Schlafmittel, da brauchst du net so viel zu essen. Sie sagen, dass ich ein Zuchthausmensch bin.[441]  




Die Botschaften der Ermordeten
Die vergessenen Urnen vom Bodensee
Nahe bei Konstanz, im Kloster Reichenau, betete und arbeitete einst der Benediktinermönch Hermann. Von Kindesbeinen an gelähmt und schwer verkrüppelt, blieb er zeitlebens an einen Tragstuhl gebunden. Man nannte ihn Hermannus Contractus oder Hermann den Lahmen. Er lebte von 1013 bis 1054. »Seine Glieder waren auf so grausame Weise versteift«, berichtete ein Zeitgenosse, »dass er sich von der Stelle, an die man ihn setzte, ohne Hilfe nicht wegbewegen, nicht einmal auf die Seite drehen konnte.«
Hermann stammte aus einer oberschwäbischen Adelsfamilie. Seine Mutter Hiltrud hatte ihn mit sieben Jahren in das Kloster gegeben und darauf bestanden, dass ihr Sohn lesen und Latein lerne. Selbst das Schreiben gelang ihm mit größter Mühe, und so wurde Hermann zu einem der bedeutendsten Gelehrten seines Jahrhunderts. Er verfasste Studien zur Astronomie, zur Zeitrechnung, der Computistik, und zur Geschichte. Im Kloster fand er die Geborgenheit, die Bildung, den Zuspruch, die Hilfe und Gottergebenheit, derer er bedurfte, um im Leben zurechtzukommen und seine außerordentlichen geistigen Fähigkeiten zu verfeinern.
»Obwohl er an Mund, Zunge und Lippen gelähmt war und nur gebrochene und schwer verständliche Worte langsam hervorbringen konnte, war er seinen Schülern ein beredter und eifriger Lehrer.« So schilderte ihn Berthold, einer von Hermanns vielen, von weither angereisten Hörern. In seinem Buch »Mönche am Bodensee«, in weiteren Werken und Aufsätzen rückte der Konstanzer Historiker Arno Borst immer wieder Hermann den Lahmen in die erste Reihe seiner Betrachtungen, um mit ihm, als Bruder im Geiste, Zwiesprache zu halten.

Nachdem das Kloster Reichenau fast 1200 Jahre bestanden hatte, wurde es 1803 im Schwung des anbrechenden bürgerlichen Zeitalters aufgehoben, genauer gesagt, bemächtigten sich Staat und Volk der mobilen und immobilen Güter, die geistlichen erachtete man für nicht länger nützlich. Hinfort wurden Kosten und Nutzen sehr viel genauer bemessen.
110 Jahre später, 1913, eröffnete die badische Regierung im Weichbild der ehemaligen Reichsabtei die Großherzogliche Heil- und Pflegeanstalt auf der Reichenau. Die Direktoren sahen sich humanen Gedanken irrenärztlicher Fürsorge verpflichtet und genossen dafür weithin Anerkennung. Knapp drei Jahrzehnte nach der feierlichen Einweihung, im März 1941, übernahm das Deutsche Reich die mittlerweile geräumten Gebäude. Der neue Eigentümer nutzte sie als Nationalpolitische Erziehungsanstalt mit der Absicht, darin kerngesunde, begabte, durch und durch deutsche Knaben aus allen Schichten des Volkes zur künftigen Elite heranzubilden. Zuvor hatte die Regierung einige Hundert Patienten in andere Anstalten verlegen und 508 arbeitsunfähige Männer und Frauen in die Gaskammer überstellen lassen.
Seit 1949 dient die Anlage wieder ihrem vorherigen Zweck. Zunächst trug sie die 1942 in Mode gebrachte Bezeichnung Psychiatrisches Landeskrankenhaus. Heute heißt sie Zentrum für Psychiatrie, allerdings mit dem für die Gegenwart bemerkenswerten, der ursprünglichen Idee verpflichteten Beinamen »Fachkrankenhaus und psychiatrisches Pflegeheim«. Nicht alle Kranken sind heilbar. Viele bedürfen weniger der Therapie als des Schutzes, umsichtiger Pflege und Zuwendung.
Einen derart demütigen, nicht therapieversessenen Anspruch im Namen einer heutigen Klinik zu dokumentieren, spricht für die Direktion – und zu dieser gehörte viele Jahre lang der Facharzt für Nerven- und Gemütskrankheiten Heinz Faulstich. Auf dessen Arbeiten habe ich mich auf den vorangegangenen Seiten immer wieder berufen. Als Arzt entwickelte Faulstich sein Interesse an der Geschichte erst der lokalen und dann der deutschen Psychiatrie. Mit seinen beiden groß angelegten Alterswerken über die badischen Heil- und Pflegeanstalten bis 1945 und über das mit Arzneigiften beschleunigte Hungersterben in den deutschen Anstalten erweiterte er die Kenntnisse über die Grundlagen und Praktiken der Euthanasiemorde maßgeblich.
Aus seiner ärztlichen Erfahrung wusste dieser Historiker, dass die Angehörigen der zwischen 1939 und 1945 ermordeten Kranken nicht generell in den Status von Mitopfern erhoben werden können. »Das Verbleiben eines Menschen in der Psychiatrie«, so resümierte er, »hängt nicht selten auch davon ab, ob ihn draußen noch jemand erwartet oder zurückhaben will. In der damaligen Zeit konnte das Sichabwenden tödliche Folgen haben.«[442]   Solche Sätze geben den Arbeiten von Heinz Faulstich einen ganz eigenen Ton.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Reichenau, in Konstanz, erregten 1983 überraschend 192 Urnen allgemeines Aufsehen. Ein Beamter des städtischen Friedhofs hatte sie im Keller der Aussegnungshalle gefunden, und darauf standen die Namen von Menschen, die fast alle Opfer der Aktion T4 geworden waren.[443]   Nicht aus Nachlässigkeit waren die Urnen mehr als 40 Jahre lang unbeachtet in dem dunklen Gelass geblieben. Vielmehr hatte der Bürgermeister seinerzeit die Weisungen des Deutschen Gemeindetags vom 3. April 1940 befolgt, die sterblichen Reste für die Angehörigen bereitzuhalten.
Die Toten, auf deren Namen die Urnen lauten, waren vergast, verbrannt und später fast endgültig aus den öffentlichen und privaten Gedächtnissen getilgt worden. Mehr als 40 Jahre lang hatte niemand nach ihnen gefragt. Erst 1983 wurden sie aus der Anonymität erlöst, als Personen mit ihrem Leiden und Sterben gewürdigt. Die Toten stammten aus einem Umkreis von etwa 100 Kilometern, von der deutschen und österreichischen Seite des Bodensees, aus dem Hegau, dem Allgäu, aus Vorarlberg und Westtirol.[444]   Am Ende wurden sie beigesetzt und erhielten Grabsteine mit ihren Namen und Lebensdaten. Das unterscheidet sie von fast allen anderen Opfern der Aktion T4. Dass es schließlich dazu kam, war nicht den Anverwandten der Ermordeten zu verdanken, sondern den Stadträten von Konstanz – beflügelt vom Wandel des vergangenheitspolitischen Klimas, der zu Beginn der 1980er-Jahre in Deutschland eingesetzt hatte.
Die vergessenen Urnen weisen auf die unmittelbaren Mörder, zudem auf die Mittäterschaft des Konstanzer NS-Bürgermeisters und seiner nachgeordneten Beamten. Deren konformes Verhalten steht beispielhaft für alle, wirklich alle, deutschen Städte, größeren Friedhofsämter, Regional- und Ministerialverwaltungen jener Zeit. Dazu zählten auch Tausende Amtsärzte, Klinikdirektoren, Stationsärzte, Professoren, Fürsorgerinnen und Hebammen. Von minimalen Ausnahmen abgesehen, funktionierten sie reibungslos. Längst nicht alle fallen unter die oft benutzte, jedoch wichtige Fragen menschlichen Verhaltens verdeckende Kategorie des »Nazitäters« oder des »Rasseideologen«.
Für jeden vierten der Ermordeten konnten die Absender der Urnen, das Verwaltungspersonal der Todeszentren, aus den Akten nicht angeben, wo nahe Verwandte wohnten und ob es sie überhaupt gab. Deshalb vermerkten sie »Angehörige unbekannt«. Warum die bekannten Anverwandten, die vom Tod ihres Familienmitglieds informiert wurden, die Urnen nicht abholten und beisetzen ließen, wissen wir nicht. Viele werden schon vorher den Kontakt zu ihrem in der Anstalt verschwundenen Familienmitglied abgebrochen oder nur sporadisch als lästige Pflicht wahrgenommen haben. Andere wollten nicht an ihrem schlechten Gewissen rühren, wieder andere werden das Angebot, die Urne – gebührenfrei – entgegenzunehmen, für den teuflischen Witz eines mörderischen Staats gehalten oder sich des Toten geschämt haben. Womöglich ahnten nicht wenige, dass die Asche in dem Tongefäß mit einiger Wahrscheinlichkeit von einem anderen Ermordeten stammte. Wieder andere wussten nicht, wohin mit der Urne, weil die Feuerbestattung in katholisch geprägten Gegenden noch verpönt war. Vermutlich verteilten sich die Motive nicht auf die einzelnen Anverwandten, sondern mischten sich in deren Halbbewusstem und erzeugten reaktive Starre.
Weil so viele Urnen nicht allein in Konstanz, sondern allerorten verwaist blieben, begannen die Verwalter der Aktion T4 nach einiger Zeit, den Versand zu filtern. Hinfort verschickten sie die Aschepakete nicht mehr automatisch an das für Urnenbestattungen zugelassene, zuständige Friedhofsamt, sondern fragten bei den Angehörigen nach: »Falls Sie die Urne auf einem bestimmten Friedhof beisetzen lassen wollen – die Überführung erfolgt kostenlos –, bitten wir Sie unter Beifügung einer Einverständniserklärung der betreffenden Friedhofsverwaltung um Nachricht. Sollten Sie uns diese innerhalb 14 Tagen nicht zusenden, werden wir die Beisetzung anderweitig veranlassen.«[445]  
Wie das Dokument belegt, verhielten sich die Konstanzer Friedhofsinspektoren zwischen 1941 und 1983 nur auf den ersten Blick hin nachlässig und herzlos. In Wahrheit hatten sie sich einen Rest von Pietät bewahrt. Denn nicht abgeholte Urnen standen zur Zeit des Nationalsozialismus und noch danach zu Tausenden in den Abstellkammern städtischer Friedhöfe. Die dort Verantwortlichen hatten das Problem offenbar anders gelöst als die Kollegen am Bodensee und die Aschenreste auf diskrete Weise, ohne öffentliches Aufheben früher entsorgt – von niemandem beanstandet.




Die mitbeteiligten Angehörigen
Als sozialgeschichtliches Dokument verstanden, bezeugen die Konstanzer Urnen das Nichtverhalten, die Ratlosigkeit, die Gleichgültigkeit und die Kontaktabbrüche naher Verwandter. Statistisch abgesicherte Schlüsse lassen sich darauf nicht stützen, jedoch zwingt die zufällig ans Licht gekommene Geschichte zur Skepsis gegenüber all jenen, die aus Einzelfällen ableiten, es habe einen starken gesellschaftlichen und familiären Widerstand gegen die Morde an psychisch Kranken und Behinderten gegeben. So fand ich beispielsweise in den Akten der Zwischenanstalt Neuruppin nur drei Briefe, die als Proteste gewertet werden können. Die Akten sind unvollständig überliefert; ich habe sie gründlich, jedoch nicht systematisch nach Stellungnahmen von Angehörigen ausgewertet. Doch ein Ergebnis ergibt sich aus den Neuruppiner Dokumenten zweifelsfrei: Der Aufenthalt der zur Ermordung bestimmten Patienten in der Zwischenanstalt sollte entschlossenen Eltern, Geschwistern und Ehepartnern eine Interventionsfrist verschaffen. Wer sie mit Entschiedenheit nutzte – und das geschah sehr selten –, konnte seinen hirnverletzten Ehemann, seine geistig behinderte Tochter, seinen schizophrenen Bruder oder den verwirrten Schwiegervater vor dem Tod bewahren.
Verstörend wirken die Aussagen jener Hamburger Eltern, die zwischen 1942 und 1945 ausdrücklich die suggestiv gestellte Frage bejahten, ob ihr behindertes Kind einer »mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich endenden, vielleicht jedoch hilfreichen Therapie« unterzogen werden sollte. Diese Beispiele korrespondieren mit den Resultaten, die Ewald Meltzer mit seiner Umfrage von 1920 gewonnen hatte. Doch können sie nicht als repräsentativ gelten. Die Ärzte in den Kinderfachabteilungen des Reichsausschusses verfuhren viel zu unterschiedlich, und ohne Frage führten sie Hunderte Mütter und Väter hinters Licht, töteten Hunderte Kinder gegen den erklärten Willen ihrer Eltern.[446]   Das scheint in Hamburg nicht so gewesen zu sein. Am Beispiel des Arztes Hermann Knigge, der die Abteilung des Reichsausschusses in Langenhorn leitete, lässt sich zeigen, dass er die Eltern regelmäßig befragte, um ihr Einverständnis für »eine sehr riskante Therapie« zu erlangen, will sagen, ihr indirektes Ja. Lehnten sie ab, verzichtete Knigge auf die tödliche »Behandlung«. Das geschah nach Aktenlage in drei von vier Fällen. Die von Knigge gestellte Frage konnte nur mit Ja oder Nein beantwortet werden, für Stimmenthaltung und die Hinnahme eines »plötzlichen« Todes ließ sie wenig Raum. 25 Prozent der Eltern stimmten zu, 75 Prozent lehnten ab. Ergebnisse, die in eine ähnliche Richtung weisen, fand Petra Lutz 2011 für das Verhalten von Eltern, deren Kinder in den Todesabteilungen Ansbach und Eichberg ermordet worden waren. Maike Rotzoll und Gerrit Hohendorf berichteten 2002 davon, wie schwierig es für sie war, in den späten 1990-Jahren einen Kontakt zu den Angehörigen jener 21 Kinder herzustellen, die Carl Schneider 1942 bis 1945 zu Forschungszwecken hatte ermorden lassen. Nur fünf Familien überwanden die »erhebliche, mit Scham verbundene Hemmschwelle« und erklärten sich zu Gesprächen bereit.[447]  

Anders als die meisten anderen Historiker ging Heinz Faulstich auch der schwierigen Frage nach dem Verhalten der Angehörigen nicht aus dem Weg. Er untersuchte sie am Beispiel der Anstalt Reichenau. Bis auf elf haben sich sämtliche Kranken- und Personalakten der 508 Patienten erhalten, die 1940/41 in den Gaskammern sterben mussten. Faulstich wertete die 497 Akten aus und gelangte zu folgenden Daten:
Nach dem Schicksal der Verschleppten erkundigten sich brieflich 112 Angehörige, das sind 22,5 Prozent. Unter diesen Nachfragen fand Faulstich »insgesamt etwa 20 bis 30«, die er als Protestschreiben einstufte. Deutlich vernehmbar empörte sich jeder 20. oder 25. Angehörige. Auf die Deportation und den Tod von 77,5 Prozent der Reichenauer Kranken folgte keine dokumentierte Reaktion.
Als Grund dafür vermutete der erfahrene Anstaltsarzt vorangegangene »Kontaktabbrüche« und kommentierte: »Auch Angehörige sind nicht selten mitbeteiligt, wenn ein Mensch jahrelang in der Anstalt verbleibt. Das Ausgrenzen eines Menschen in der Psychiatrie ist – im Gegensatz zur Behauptung mancher Psychiatriekritiker – nicht das Werk obrigkeitshöriger Psychiater allein, sondern häufig auch ein Ausgrenzen aus Familie und sozialem Umfeld. Die damalige Praxis der Psychiatrie, Patienten wie Versatzstücke von einem Ende des Landes in das andere zu verschieben, tat ein Übriges, um vielleicht noch vorhandene, spärliche Kontakte zum Erliegen zu bringen.«[448]  
Das wussten auch die Akteure der T4. In deren Meldebogen sticht die Frage hervor: »Erhält Patient regelmäßig Besuch?« Im April 1941 erläuterte der damalige ärztliche Leiter der T4, Werner Heyde, deutschen Spitzenjuristen, wie er die Reaktionen der Angehörigen einschätzte: »Jetzt wird der Nachlass genau registriert, um den es den Angehörigen zumeist zu tun ist. In 80 Prozent der Fälle sind die Angehörigen einverstanden, 10 Prozent protestieren, 10 Prozent sind gleichgültig.«[449]  
Heyde wird sich auf ähnliche Reaktionen und Nichtreaktionen gestützt haben, wie sie für die Anstalt Reichenau überliefert sind – wobei Faulstich eine Protestquote von maximal sechs Prozent auszählte. Damit unterschreitet sein Ergebnis die Schätzung Heydes deutlich, und zwar für eine Anstalt mit einem wenig industrialisierten, ländlich und kleinstädtisch geprägten Einzugsgebiet mit weit überwiegend katholischer Bevölkerung. Für die großstädtischen und protestantisch dominierten Berliner Patienten liegt keine exakte Untersuchung vor. Eine höhere Quote deutlich formulierten Protests ist nach meinem Eindruck unwahrscheinlich. Meine Neuruppiner Stichprobe bezieht sich auf mehrere Tausend Patienten, die alle aus Berlin verlegt wurden: Drei Protestbriefen, die gegen das Morden gerichtet waren, stehen vier Beschwerden gegenüber, in denen es den Angehörigen ausschließlich um den Nachlass ging. Das passt zu Heydes Eindrücken.
Bernd Walter konnte für die westfälische Anstalt Warstein belegen, dass die dort arbeitenden Schwestern des Vinzentinerinnenordens den Angehörigen gezielt, sehr deutlich und auf verschiedenen Wegen nahelegten, die vom Abtransport bedrohten Kranken aus der Anstalt herauszunehmen. Das gelang in knapp vier Prozent der Fälle.[450]   Neben Faulstich hat sich die Historikerin Petra Lutz der Frage zugewandt, »warum so wenige Patienten durch ihre Angehörigen gerettet worden sind«. Die Arbeit ist nicht abgeschlossen. Doch hat Lutz schon mehrere Aufsätze zu ihrem Thema veröffentlicht. Der vorläufige Befund besagt, das weitverbreitete Schweigen der Angehörigen, habe »die Durchführung der Morde zumindest wesentlich erleichtert«: »Denn bei der Kommunikation zwischen Anstalten und Angehörigen handelte es sich keineswegs um eine ›Einbahnstraße‹, die den Angehörigen nur das Re-Agieren überließ. Die auf den unterschiedlichen Ebenen Verantwortlichen behielten die Reaktionen der Angehörigen durchaus aufmerksam im Blick. Nur boten diese im Allgemeinen keinen Anlass zur Beunruhigung. Es gab Fälle offenen Protests auch an nichtkonfessionellen Anstalten, aber diese blieben ausgesprochen selten.«[451]  
Die einander ähnelnden Angaben von Heyde, Faulstich und mir beziehen sich allein auf das Verhalten derjenigen, die mit dem plötzlichen, den Umständen nach merkwürdigen Tod eines oft schwierigen, allerhand Aufwand erfordernden Familienmitglieds konfrontiert wurden. Damit ist die Frage nach dem Ausmaß des Protests nicht erschöpft.
Wie im Vorangegangenen mehrfach belegt, vermochten energisch auftretende Angehörige immer wieder, Verwandte aus den Fängen der Aktion T4 zu befreien. Mit Sicherheit darf angenommen werden, dass viele Direktoren, die bis zu 30 Prozent der Patienten von den Todeslisten strichen und während der zweiten Kriegshälfte die Deportations- und Todeskandidaten weitgehend selbst aussuchten, eher solche Patienten verschonten, deren Angehörige vermutlich intensiv nachfragen würden.
Im Fall der auf diese Weise geretteten Patienten führte ein deutlicher, an Ärzte, Pfleger und Direktoren gerichteter Einspruch vielfach zum Erfolg. Weiter bestand häufig die objektive Möglichkeit, den psychisch kranken oder körperlich geschädigten Angehörigen für kurze oder längere Zeit nach Hause zu nehmen oder ihn in vergleichsweise sicheren kirchlichen oder privaten Pflegeheimen unterzubringen. Allerdings setzte das einigermaßen auskömmliche Lebensverhältnisse voraus. Quantitativ bedeutsamer werden das selbstverständliche oder demonstrative Besuchen und Nachfragen der Verwandtschaft gewesen sein. Diese stille, wohl am weitesten verbreitete Form faktischer Überlebenshilfe fällt weder unter die Kategorien Protest und Widerstand, noch führte sie zu einem präventiv verstandenen Entlassungsantrag für den Pflegling.
Solche Arten der Intervention können nur mit erheblichem Aufwand gemessen werden. Umso verdienstvoller ist die sozialstatistische Studie einer Forschungsgruppe, die anhand der Kranken- und Personalakten von 3002 Opfern der Aktion T4 auch das darin dokumentierte Verhalten der Angehörigen analysierte. Zum Vergleich wurde eine Stichprobe von 563 entsprechenden Akten aus elf verschiedenen Heil- und Pflegeanstalten herangezogen, die Auskunft über solche Patienten geben, die mit dem Leben davonkamen.
Für guten familiären Rückhalt der Patienten sprechen im Sinne der genannten Untersuchung Briefe, Überweisungen von Taschengeld, das Senden von Päckchen, Anträge auf Beurlaubung des Kranken an Festtagen, regelmäßige Besuche, insbesondere auch zu Weihnachten und Ostern, zum Geburts- und Namenstag. Auf der Grundlage solcher Anhaltspunkte konnte Petra Fuchs darlegen, dass im Fall der ermordeten Kranken in 19,2 Prozent der Fälle »ein enger Familienzusammenhalt« bestand, die Vergleichsgröße für die Überlebenden ergibt 39,4 Prozent.[452]   Das bedeutet: Leise Formen der Zugewandtheit seitens der Angehörigen erhöhten die Überlebenschancen eines Pfleglings beträchtlich.
Auch das bezogen die Organisatoren der Aktion T4 in ihr Kalkül ein. Indem sie die Patienten aus dem Rheinland an die Ostgrenze, Hamburger Pfleglinge nach Wien oder brandenburgische Patienten nach Bayern verschoben, wollten sie familiäre und andere soziale Bande absichtlich kappen – verstärkt in der zweiten Hälfte des Krieges. Die Lüge von der Verlegung auf Befehl des Reichsverteidigungskommissars musste die Hilfsreflexe der Verwandtschaft mindern, das Aufbegehren gegen die angeblich militärische Notwendigkeit als zwecklos erscheinen lassen. Der Krieg selbst fragmentierte die deutsche Gesellschaft zunehmend, riss die Familien auseinander, verengte die Aufmerksamkeit täglich stärker auf die noch gesunden Familienmitglieder – die Kinder, die Verwandten in den bombardierten Städten, die Ehemänner und Söhne an den Fronten. Mit jedem Monat verringerten die äußeren Umstände die Möglichkeiten des regelmäßigen und schützenden Kontakts der Familien zu ihren hilfsbedürftigen, in Anstalten untergebrachten Sorgenkindern und Sorgenerwachsenen. All das nutzten die Organisatoren der Euthanasiemorde aus.

Die Behauptung Heydes, dass lediglich zehn Prozent der Familien im Fall der Deportation und des gewaltsamen Todes eines ihrer Mitglieder protestiert hätten, erscheint plausibel. Über die innere Haltung und das praktische Verhalten der Angehörigen, die nicht schriftlich protestierten, ist damit nicht alles ausgesagt. Doch schloss Heyde daraus: »In 80 Prozent der Fälle sind die Angehörigen einverstanden, 10 Prozent sind gleichgültig.« Genaue Anhaltspunkte konnte er dafür kaum haben. Möglicherweise stützte er sich einfach auf die rechtfertigend immer wieder herangezogene Umfrage Meltzers, die das Einverständnis zur »schmerzlosen Abkürzung des Lebens« eines behinderten Kindes von 73 Prozent der Befragten ergeben hatte.
Wie auch immer, wichtiger erscheinen die Umstände, unter denen Heyde im April 1941 diese Feststellung traf, und die Zwecke, die er mit seiner Statistik verfolgte: Im Vollgefühl des Erfolgs präsentierte er die Ergebnisse und auch einige – selbstverständlich behobene – Schwierigkeiten den versammelten Generalstaatsanwälten und Oberlandesgerichtspräsidenten des Reiches. Ihnen musste er erklären, dass die Aktion T4 mit dem Rechtsempfinden des Volkes harmoniere. Bemerkenswerterweise vermied Heyde das Wort Zustimmung und sprach stattdessen von Einverständnis, ein Verhalten, das keine eigene Aktivität voraussetzt, das eher ein Kopfnicken und fließende Übergänge zur Gleichgültigkeit bezeichnet. Modifiziert man Heydes Satz, »80 Prozent der Angehörigen sind einverstanden«, und sagt stattdessen, »80 Prozent der betroffenen Angehörigen nahmen die Morde hin«, spricht einiges für diese Feststellung. Wobei auch das Wort Hinnahme ein undeutliches Verhalten beschreibt, das sich in vielerlei Formen äußert. Angesichts der standardisierten Nachricht vom Tod ihres nicht immer angenehmen Ehemanns mochte die eine Ehefrau gemurmelt haben, »vielleicht war es für ihn besser so«, und die andere: »Jetzt haben sie ihn totgespritzt, die da oben machen mit uns sowieso, was sie wollen.«
Für eine solche Interpretation spricht, dass Heyde, Nitsche, Linden, Hefelmann, de Crinis, Brack und die anderen leitenden Funktionäre der Aktion T4 zu keinem Zeitpunkt mit fast uneingeschränktem Einverständnis rechneten. Vielmehr setzten sie alles daran, den Angehörigen psychologische Brücken dafür zu bauen, dass sie wegsehen, sich einen natürlichen Tod des Ermordeten einreden und diesen schweigend hinnehmen konnten.
Um die zumindest christlich vorgeprägte Moral der Beteiligten nicht zu überfordern, legitimierten die Organisatoren der Aktion T4 ihr Tun informell für diejenigen, die auf staatlicher und ärztlicher Seite arbeitsteilig daran mitwirkten, mit einem nichtveröffentlichten Gesetz. Zugleich schirmten sie das Morden nach außen ab. Damit eröffneten sie den Angehörigen den Ausweg zwischen Nichtwissenwollen und Nichtwissenmüssen. Sofern Widerstand auftrat, reagierte die politische Führung sensibel und beschwichtigend. Für sie kam es allein darauf an, dass der Protest Einzelner privat oder amtsintern blieb und nicht zum öffentlichen Skandal wurde.




Im Bannkreis des Bösen
Will man die innere Dynamik des nationalsozialistischen Staats begreifen, müssen die gesellschaftlichen Dunkelzonen, die jenseits aller Ideologie bestanden, ins Auge gefasst werden. Die Morde an zunächst 70000 psychisch Kranken waren bis zum Sommer 1941 leichter vonstattengegangen, als die Organisatoren anfangs erwartet hatten. Oft wird gesagt, jene Männer von der Aktion T4, die erst Behinderte mittels Gas ermordeten und dann Juden, hätten die Euthanasiemorde zum Vorlauf des Holocaust werden lassen. Damit wird jedoch der entscheidende Zusammenhang hinter technischen und personellen Kontinuitäten verdeckt. Der Fall liegt weniger bequem.
Vor allem lehrte die Aktion T4 ihre Initiatoren: Ein solches Großverbrechen kann mitten in Deutschland durchgeführt werden. Weil die Deutschen den Mord an den eigenen Volksgenossen hinnahmen, gewannen die führenden Politiker die Zuversicht, sie könnten noch größere Verbrechen ohne bedeutenden Widerspruch begehen. Wer zulässt, dass die eigene an Schizophrenie leidende Tante in der Gaskammer stirbt oder der fünfjährige spastisch gelähmte Sohn die Todesspritze erhält, den wird das Schicksal der als Welt- und Volksfeinde verfemten Juden nicht kümmern, der wird gleichgültig bleiben, wenn zwei Millionen sowjetische Gefangene binnen sechs Monaten verhungern, damit deutsche Soldaten und deren Familien mehr zu essen haben.
Wie bei der Aktion T4 ging die NS-Führung auch bei der »Endlösung der Judenfrage« tastend und schrittweise vor. Sie nahm bestimmte Gruppen von der Deportation aus, an denen sich Widerstand hätte kristallisieren können: sogenannte Halbjuden und jüdische Ehepartner von Nichtjuden. Sie behandelte Veteranen des Ersten Weltkrieges und Alte zunächst etwas milder. Erst wurden Ostjuden ermordet, dann die deutschen und westeuropäischen Juden; erst die Männer, dann alle; erst diejenigen, die als arbeitsunfähig galten, dann jedoch alle. Zunächst sollte das Zentrum der Vernichtung in Weißrussland fernab entstehen, dann stellte sich heraus, das Projekt »Endlösung« könnte auch weiter im Westen, selbst auf annektiertem deutschen Boden, in Auschwitz, ins Werk gesetzt werden.
Die Vorsicht und das Austesten möglicher Widerstände und Grenzen folgten den Erfahrungen aus der Aktion T4. Im einen wie im anderen Fall ermöglichten Hitler, seine Mitführer und Berater dem Volk das Wegsehen, erfanden mäßig verhüllende Tarnbegriffe. An die Stelle des Begriffs »Verlegung« rückten sie die Begriffe »Evakuierung« und »Arbeitseinsatz im Osten«. All das geschah unter dem Stichwort »geheime Reichssache« mit dem einzigen Ziel, der eigenen Bevölkerung das Schweigen, das Hinnehmen zu erleichtern und sie damit zugleich umso fester an die Führung zu binden. Dafür war es erforderlich, dass in kontrollierter Weise spürbar blieb, dass jeder und jede Deutsche in den Sog ungeheuerlicher Verbrechen gerieten und halbbewusst in die Alternative Endsieg oder Untergang getrieben wurden – und sich hatten treiben lassen.
Zudem hatte das autoaggressive Moment der Aktion T4 die Mehrheit der Deutschen moralisch abgestumpft. Von Anfang an wohnte dem biopolitischen Programm Erbhygiene der Hang zur Selbstverstümmelung inne. Das galt für die Zwangssterilisierung von 350000 Deutschen während der ersten nationalsozialistischen Jahre und erst recht für die physische Vernichtung körperlich und geistig Gebrechlicher. Eine Gesellschaft, die sich selbst fortwährend derartige Schmerzen und Verluste zufügt, verroht, wird auch nach außen immer aggressiver. Sie verliert die Skrupel, empfindet es sogar als gerecht, wenn Ähnliches und Schlimmeres anderen Menschen angetan wird, zumal solchen, die als fremd oder feindlich gelten.

Die keinesfalls regimetreuen, jedoch staatsloyalen Protestanten Gerhard Braune, Friedrich von Bodelschwingh oder Theophil Wurm führten vertrauliche Gespräche und schrieben gegen die Morde flammende Briefe an staatliche Stellen.[453]   Sie bewirkten nichts. Öffentlich bekannt wurden ihre zahnlosen Eingaben erst nach dem 8. Mai 1945. Der Einzige, der, wenn auch spät, die Situation durchschaute und, von christlich-fundamentalen Grundsätzen geleitet, zu einem der Situation angemessenen und wirksamen Protest fand, war Clemens August Graf von Galen. Mit vollem persönlichem Einsatz und dem Gewicht seiner Autorität zerriss er für einen Moment den über das Morden gebreiteten Schleier des Schattenhaften und Undurchsichtigen. Vielfach gebrauchte er in seinen drei Predigten dafür die Begriffe Mord und Totschlag – im Sinne des Strafgesetzbuchs und des Fünften Gebots Gottes: Du sollst nicht töten! So und nur so brachte er die Führer des Staates in Bedrängnis und die vielen Deutschen in Verlegenheit, die lieber Nicht-so-genau-Wissende bleiben wollten.
Galens Erfolg hielt nicht lange vor. Der Beginn des totalen Krieges und die Mitte 1942 taktisch veränderten, noch undurchsichtigeren Formen des Mordens machten ihn wieder zunichte. Vor allem aber: Der Bischof von Münster blieb allein. Sieht man von der deutlich schwächeren Predigt des Berliner Bischofs Konrad von Preysing ab, so folgte kein weiterer katholischer Bischof seinem Beispiel. Die Spitzen der protestantischen Kirchen Deutschlands erwogen nicht einmal, ihren noch starken gesellschaftlichen Einfluss von den Kanzeln herab geltend zu machen. Nachdem Karl Brandt, Hitlers Beauftragter für die Euthanasieverbrechen, 1947 im Nürnberger Ärzteprozess zum Tode durch den Strang verurteilt worden war, reichte die Direktion der Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel ein Gnadengesuch ein.[454]  

Die allermeisten Deutschen hatten die Verbrechen hingenommen. Sie hatten sich in den Bannkreis des Bösen ziehen lassen. Deshalb schwiegen sie nach 1945 weiterhin. In den Wohn- und Schlafzimmern hingen die Fotos der gefallenen Ehemänner, Söhne und Brüder. Fotos der Onkel oder Großmütter, die als Pflegebedürftige, Demente oder psychisch Auffällige ums Leben gebracht worden waren, unterlagen einem ungeschriebenen Bilderverbot.
Doch sollten wir Heutigen uns nicht leichtfertig über die Eltern, Geschwister und Gatten erheben, die damals wankten. Sie lebten unter sehr viel schwierigeren Umständen. Anders als heute bestand, etwa im Fall der Geburt eines behinderten Kindes, keine Aussicht auf großzügige staatliche Hilfen, sondern die reale Bedrohung, dass die gesamte Familie als erblich belastet eingestuft und dauerhaft um ihre Zukunftschancen gebracht werden würde.
Schwer körperlich und geistig behinderte Menschen und solche, die psychisch aus der Bahn geraten, sind nicht selten eine Last. Sie machen diejenigen ratlos, die sich als gesund ansehen, stören deren Lebenspläne und Normalitätsbegriffe – manchmal in bedrohlicher Weise. Deshalb lösen sie Ratlosigkeit aus, Gedankenflucht und Abwendung, Angst und Abwehr, ziehen Aggressionen und Todeswünsche auf sich. Weil derartige Gefühle gegen nahestehende, noch dazu wehrlose Menschen gerichtet sind, erzeugen sie Gewissensnot und das Bedürfnis, das Unlösbare irgendwie zu lösen. Politik und gesellschaftliche Normen können solche Ambivalenzen und Anfechtungen, wie im Fall des NS-Staats, verstärken und ausnutzen oder, wie im heutigen Deutschland, stark abmildern – abschaffen lassen sich menschliche Dispositionen jedoch nicht. Wer die Aktion T4 allein als Verbrechen »der Nationalsozialisten« oder »der Täter« begreift, verschließt die Ohren vor den Botschaften der Ermordeten. Die Opfer der Euthanasie galten vielen als Last. Sie starben gewaltsam und von aller Welt verlassen.




Anhang
Nachbemerkung
Endlich, nach 32 Jahren
Mit der Arbeit an diesem Buch begann ich 1981. Nach kleineren Beiträgen zu ersten Ergebnissen folgten 1985 zwei umfangreiche, kompakte Aufsätze. Sie trugen richtungsweisende Titel: »Medizin gegen Unbrauchbare« und »Der saubere und der schmutzige Fortschritt«. In den nächsten zehn Jahren kamen mehrere kleine Studien und Kapitel in Büchern zu einzelnen Aspekten der Euthanasiemorde hinzu. Später beschäftigte mich das Thema, soweit es mit Fragen der Judenverfolgung zusammenhing, zuletzt im Schlusskapitel des Buches »Warum die Deutschen? Warum die Juden?« (2011). Gelegentlich hatte ich Vorträge zu halten oder mich journalistisch einzumischen, wenn irgendwo, zumal nach 1990 in der ehemaligen DDR, geschichtspolitische Streitigkeiten ausbrachen. Am Ende umfassten meine Arbeiten zu den Medizinverbrechen der NS-Zeit mehr als tausend Manuskriptseiten. Doch erfüllt sich der ursprüngliche Plan zur Monographie erst mit diesem Buch. Deshalb seien einige Hinweise zur Entstehungsgeschichte erlaubt.
In den frühen 1980er-Jahren bedurfte das Erforschen der Euthanasiemorde noch erheblicher Hartnäckigkeit und kriminalistischen Spürsinns. Die Archive waren teils verschlossen, die Akten zumeist nicht gesichert und verzeichnet, überall behaupteten Direktoren von Krankenhäusern und Archivare, die Einzelheiten über das Leben und den Tod der Ermordeten würden »unter das Arztgeheimnis« und Angaben über die Mörder unter gesetzliche Sperrfristen fallen. Aus heutiger Sicht herrschten unvorstellbare Zustände, Geheimniskrämerei, Inkompetenz und Unwillen.
Meine für das vorliegende Buch grundlegenden Texte stehen am Anfang des Literaturverzeichnisses. Selbstverständlich habe ich sie gründlich bearbeitet und ergänzt, den gesinnungsethisch motivierten, manchmal etwas lauten Ton ins Wohltemperierte abgesenkt. Ganze Textteile sind gestrichen. Nicht weil sich der Inhalt als überholt erwiesen hätte, sondern weil mir bestimmte Fragen heute weniger wichtig erscheinen. Ich verzichte auf ein allzu genaues Panorama der weit verästelten Verwaltung des Mordens, auf lokale Besonderheiten, interne Konflikte und Prioritäten, persönliche Reibereien zwischen den Verwaltern der Aktion T4 und Ähnliches. Desgleichen erscheint mir das penible Nachzeichnen der späteren Karrieren, der Ausflüchte, des fehlenden Schuldbewusstseins der Mörder weniger bedeutsam als noch vor 30 Jahren. All das hat sich inzwischen herumgesprochen. Dasselbe gilt für häufig untätige oder übertrieben nachsichtige Gerichte. Wer darüber mehr wissen will, findet genaue, übersichtlich dargestellte Angaben in den lexikographischen Arbeiten von Ernst Klee.
Was immer über fragwürdige Urteile und Freisprüche gesagt wird, Tatsache bleibt: Viele deutsche Staatsanwälte und Kriminalbeamte untersuchten diese Verbrechen seit 1946, verstärkt in den 1960er- und 1970er-Jahren, sehr viel energischer als damalige Historiker und Journalisten. Auch das öffentliche Interesse an strafrechtlich verfolgten Tätern blieb bis zu Beginn der 1980er-Jahre gering. Seither wurden Tausende Bände Ermittlungsakten der bundesdeutschen Nachkriegsjustiz als zentrale und unverzichtbare Quelle genutzt. Die Ermordeten selbst, ihre Lebensläufe und Schicksale, gelangten erst später und sehr zögerlich ins allgemeinere Blickfeld. Insofern habe auch ich die Gewichte gegenüber älteren Texten stark verschoben.
Der Abschnitt über die Morde an Geisteskranken in den deutsch besetzten Teilen der Sowjetunion verdankt sich einem Vortrag, den ich im Jahr 2011 hielt. Er stützt sich ausnahmsweise nur auf Sekundärliteratur. Meine 1985 veröffentlichten Spekulationen zu den Gründen des vorübergehenden Stopps der Aktion T4 im Sommer 1941 revidierte ich dank der Kritik und besserer Einsicht 1993 und 1995. Angeregt von den zwischenzeitlich erschienenen Arbeiten von Heinz Faulstich und Winfried Süß habe ich dieses Kapitel noch einmal gründlich durchdacht. Dabei geht es nicht allein um den Stopp der Morde an Geisteskranken in den Gaskammern, im Hintergrund stehen allgemeinere Fragen: Wie funktionierte der NS-Staat? Wie reagierten seine Führer auf die gesellschaftlichen Stimmungslagen und Krisen? Welche Chancen hatten welche Arten von Widerstand zu welchem Zeitpunkt?
Ein gut begründeter, gescheiterter Vorschlag
Warum erscheint das Buch erst jetzt? Nach einjährigen Vorarbeiten zu den Morden an behinderten Kindern und zu dem dafür zuständigen Reichsausschuss stellte ich im Oktober 1982 den Antrag auf ein Habilitationsstipendium bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Mein geschätzter Doktorvater Wolf-Dieter Narr sollte die Arbeit betreuen. Peter Steinbach schrieb eine höchst freundliche Empfehlung. Mein Thema lautete: »Die Entwicklung wissenschaftlicher Maßstäbe zur Begutachtung und Tötung behinderter deutscher Kinder in den Jahren 1939–1945. Vorschlag zur Aufhellung eines Tabus«. Der Titel kommt mir heute etwas geschwollen vor, aber auch nicht unpassend. Schon damals reduzierte ich das Thema nicht auf »die Nationalsozialisten«; ich fragte nach dokumentierten Tatsachen und nach schwerer greifbaren Tabus. Wer den Ablauf der Euthanasiemorde geschichtlich verstehen wolle, so steht es in dem Antrag, müsse das ambivalente Verhalten vieler Angehöriger im Auge behalten und sich darüber im Klaren sein, dass der Widerstand gegen die Morde im Wesentlichen von katholisch-konservativen Kräften getragen worden sei. Das 1982 entworfene Konzept hat in diesem Buch durchaus Spuren hinterlassen.
Nach neun Monaten lehnte die DFG mein Vorhaben ab. Deren zuständiger Referent, Sylvester Rostosky, hatte sich die Sache nicht leicht gemacht und für das finanziell wenig bedeutsame Vorhaben am Ende den Hauptausschuss der DFG und zuvor fünf Gutachter bemüht: Eberhard Jäckel, Karl Dietrich Bracher, Klaus Jürgen Gantzel, Ludwig von Friedeburg und Hartmut Boockmann. Das gewissenhaft geführte Verfahren ehrt die DFG.[6]  
Jäckel urteilte: »Die Darstellung des Forschungsvorhabens erscheint, für sich genommen, gut begründet. Die Erforschung der sogenannten Kindereuthanasie ist ein Desiderat, das trotz der sehr ungünstigen Quellenlage aufgegriffen werden sollte. Auch hat sich der Antragsteller recht gut in die Materie eingearbeitet. Zwar kann man bezweifeln, ob er als Politikwissenschaftler die historische Methode hinreichend beherrscht, aber dem Exposé als solchem könnte man zustimmen.« Sodann beschimpfte er meinen Betreuer Narr »als gedanklich und sprachlich anspruchslos« und gelangte zu dem Ergebnis: »Ich empfehle für mein Teil Ablehnung.«
Bracher schlug einen ähnlichen Ton an: »Das Forschungsvorhaben ist gut begründet. Es verdient Unterstützung.« Obwohl mein Entwurf auch von ihm für tadellos befunden wurde, meinte er: Aus den Unterlagen gehe »keineswegs hervor, dass der Antragsteller selbst über die notwendige Ausbildung und Fähigkeit verfügt, das auch quellenkritisch sehr schwierige Thema historisch zureichend zu behandeln.«
Als Nächster gutachtete der Hamburger Politikwissenschaftler Klaus Jürgen Gantzel. Er gewann meinem Antrag und meinen damals noch übersichtlichen Veröffentlichungen, einschließlich der Dissertation, viel Gutes ab und fasste meine Hintergedanken und Fragen präzise zusammen: »Das prima facie historische Thema des Vorhabens ist sehr interessant, insoweit es in einem noch unerforschten Teilgebiet einen Beitrag leisten will zur Analyse nationalsozialistischer Herrschaft. Enorme Relevanz und aktuelle Brisanz gewinnt es, wie der Antragsteller zu Recht betont, indem er herausarbeiten will, welche Argumentations- und Handlungsmuster die an der nationalsozialistischen Kinder-›Euthanasie‹ beteiligten Wissenschaftler beziehungsweise Ärzte bestimmt haben. Es geht ihm hier um die Überprüfung der ideologiekritischen Hypothese, dass ein bestimmtes medizinisches Selbstverständnis – die Utopie absoluter Gesundheit und der Glaube, menschliches Leiden allein naturwissenschaftlich ausschalten beziehungsweise überwinden zu können – fast zu einer Identität dieser Wissenschaft mit der NS-Herrschaft führte. (…) Durch Einbeziehung des Widerstands gegen die Kinder-›Euthanasie‹ fällt auch noch eine Differenzierung des häufig bloß abwertend gebrauchten Begriffs ›konservativ‹ ab.«
Nach weiteren, in politologischem Barock gehaltenen Lobesworten meinte Gantzel: »Überhaupt meine ich, dass wir es hier mit einem Nachwuchswissenschaftler zu tun haben, der nicht ohne Weiteres den üblichen Vorstellungen von wissenschaftlicher Karriere entspricht und bisher eigenwillige, jedoch durchaus sachgerechte Methoden verwendete. Ich sehe hier ein innovatives Forscherpotential, das gefördert werden sollte.«
Darauf erbat Referent Rostosky von Ludwig von Friedeburg, dem vormaligen hessischen Kulturminister, ein Obergutachten. Dieser stellte fest, alle Beteiligten »messen dem Vorhaben große Bedeutung zu«, alle »halten es für gut begründet«. Angesichts der Zweifel Brachers und Jäckels an meinen methodischen Fähigkeiten empfahl er, mir ein Forschungsstipendium zunächst für ein Jahr zu gewähren und dann auf der Grundlage eines Zwischenberichts über die weitere Förderung zu entscheiden. Rostosky machte sich den Vorschlag zu eigen und leitete die Angelegenheit dem Hauptausschuss der DFG zu.
Um die Sache gut vorzubereiten, übersandte er die Unterlagen an den einzigen Historiker, der damals Sitz und Stimme im Hauptausschuss hatte, an den Göttinger Mediävisten Hartmut Boockmann. Er trat Friedeburgs vermittelndem Vorschlag bei, »in der Hoffnung, diesen schwierigen Fall damit ein wenig gefördert zu haben«. Im Hauptausschuss der DFG treffen Kulturpolitiker und Professoren, insbesondere solche der Ingenieur- und Naturwissenschaften, sehr viele Entscheidungen in einer Sitzung. Am 27. Mai 1983 entschieden sie: »Der Antrag wird abgelehnt.«
Anschließend vergab Eberhard Jäckel an Volker Rieß eine Doktorarbeit zu den Euthanasiemorden, die nach vielen Jahren in thematisch reduzierter Form abgeschlossen wurde. Bald darauf folgte Hans-Ulrich Wehler mit einem ähnlichen Projekt. Zuvor hatte er Kurt Nowak eingeladen, den Autor der ersten gründlichen geschichtswissenschaftlichen Arbeit zu den Euthanasiemorden, um das Vorhaben zu diskutieren. Wie mir der freundschaftlich verbundene Kollege mitteilte, lag auch bei dieser Gelegenheit mein abgelehnter Antrag auf dem Tisch. Schlecht kann er nicht gewesen sein; nur mussten eben die richtigen Methodiker ran. Aus Wehlers Projekt entstand das Buch von Hans-Walter Schmuhl »Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie«, das 1987 erschien.
Gelungene geschichtspolitische Aktionen
Während des geheimnisvollen Hin und Her um den Antrag hatte ich weitergearbeitet, meine Fragen erweitert und Anträge auf Aktenbenutzung gestellt. 1983 gründete ich mit Gleichgesinnten – darunter Karl Heinz Roth, Ulrich Schultz, Angelika Ebbinghaus und Matthias Hamann – die wissenschaftlich-politische Reihe »Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik«, deren Bände eins und zwei 1985 ausgeliefert wurden. Ich wollte die Reihe »Der Wert des Menschen« nennen. Den anderen Mitgliedern unseres Kollegiums erschien das zu konservativ, doch fiel mir bis 1990 die Aufgabe zu, die ersten zehn Bände zu organisieren und zu redigieren. Das erforderte Energie. Wir finanzierten die Arbeit auf privater Basis, fanden im verlegerischen Kollektiv des Rotbuch Verlags engagierte Förderer und konnten für die Reihe mehr als 2000 Abonnenten gewinnen.
Während ich an inhaltlich weiter gespannten Projekten arbeitete und immer wieder überlegte, ob ich mich fortgesetzt mit solchen trüben Themen im Tiefparterre der deutschen Geschichte beschäftigen solle, veröffentlichte ich in dieser Reihe und an anderen Orten Quellen und Texte zur NS-Medizin, begleitete und beriet die Arbeitsgruppe, die die Geschichte der Wittenauer Heilstätten in Berlin erforschte. 1988/89 folgte gemeinsam mit Christian Pross die Ausstellung »Der Wert des Menschen – Medizin in Deutschland 1918–1945«. Auftraggeber war die plötzlich von einer linken Mehrheit geführte Ärztekammer Berlin, allerdings »in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer«, wie die sorgfältig austarierte Formel lautete. Zum ersten Mal stand auf einem Deutschen Ärztetag, dem 92., im Mai 1989 das Thema Medizin im Nationalsozialismus auf der Tagesordnung, mit unserer Ausstellung, einem Symposium und einem dicken, im Geist der Zeit schwarz eingebundenen Begleitband.
Zuvor, im Sommer 1987, hatte ich zusammen mit der Berliner Geschichtswerkstatt eine Ausstellung zur Aktion T4 konzipiert. Sie wurde am 1. September am organisatorischen Ort des Verbrechens, auf dem Gelände der einstigen Tiergartenstraße 4, eröffnet. Das Grundstück gehört heute teils zum Vorplatz, teils zum Baugrund der Berliner Philharmonie. Historisch beziehungsvoll benutzten wir als Ausstellungsraum einen alten, entkernten Doppeldeckerbus der Berliner Verkehrsgesellschaft. Während der Arbeit an der Ausstellung entstand ein heftiger Konflikt. Auf der Tafel »Widerstand und Zustimmung« hatte ich die folgende seinerzeit handschriftlich niedergelegte Erklärung eines Vaters eingefügt: »Ich bin mit der Beobachtung und mit der Euthanasie bei meinem Kinde Marlene H., geb. am 17. 3. 42 in Düsseldorf, z.Zt. im Kinderkrankenhaus Weimar, einverstanden, wenn von den ärztlichen Sachverständigen angenommen wird, dass aus dem Kind ein brauchbarer Mensch nicht wird. Hans H.«[7]   Einige Geschichtsaktivisten wollten das Dokument unterschlagen. Es wurde gezeigt.
Zur Eröffnung gab uns Heinz Galinski, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, die Ehre und hielt eine Rede. Der Begleitband verkaufte sich gut. Das ermutigte uns, ein Denkmal für die Ermordeten zu fordern. Klaus Hartung und ich entwarfen den Text, der schließlich mit leichten Änderungen beschlossen wurde:

»EHRE DEN VERGESSENEN OPFERN. An dieser Stelle, Tiergartenstraße 4, wurde ab 1940 der erste nationalsozialistische Massenmord organisiert, genannt nach dieser Adresse ›Aktion T4‹. Von 1939 bis 1945 wurden fast 200000 wehrlose Menschen umgebracht. Ihr Leben wurde als ›lebensunwert‹ bezeichnet, ihre Ermordung hieß ›Euthanasie‹. Sie starben in den Gaskammern von Grafeneck, Brandenburg, Hartheim, Pirna, Bernburg und Hadamar, sie starben durch Exekutionskommandos, durch geplanten Hunger und Gift. Die Täter waren Wissenschaftler, Ärzte, Pfleger, Angehörige der Justiz, der Polizei, der Gesundheits- und Arbeitsverwaltung. Die Opfer waren arm, verzweifelt, aufsässig oder hilfsbedürftig. Sie kamen aus psychiatrischen Kliniken und Kinderkrankenhäusern, aus Altenheimen und Fürsorgeanstalten, aus Lazaretten und Lagern. Die Zahl der Opfer ist groß, gering die Zahl der verurteilten Täter.«

In dem Text heißt es »fast 200000« Opfer, jedoch hatten wir in unserem Entwurf richtig geschrieben »mehr als 200000«. Die unangebrachte Korrektur veranlasste Reinhard Rürup, der als Experte im Auftrag des Senats von Berlin an dem Verfahren mitwirkte. Nach zwei Sitzungen mit der zuständigen Kulturverwaltung verfügte Senator Volker Hassemer (CDU) mit grüner Tinte: »Das wird jetzt so gemacht!« Am 1. September 1989 konnte die große, in den Boden vor der Philharmonie eingelassene Gedenktafel eingeweiht werden. Die Skulptur »Berlin Junction« von Richard Serra, die 1988 aus anderen Gründen in unmittelbarer Nähe aufgestellt worden war, widmete der Bildhauer den Menschen, die Opfer der Aktion T4 geworden waren.
Die Lust am Abschreiben
Obwohl ich für dieses Buch fast jeden Satz neu formuliert habe, fand ich den dokumentarischen und inhaltlichen Kern meiner alten Arbeiten frisch und überzeugend. So muss es, von mir meist unbemerkt, auch anderen ergangen sein, die im Lauf von 30 Jahren allerhand daraus abschrieben oder die Texte plünderten. Bei der Durchsicht der in den vergangenen 20 Jahren erschienenen Literatur irritierte mich, mit welcher Leichtigkeit manche Wissenschaftler oder Buchautoren Textteile abkupfern oder das Auffinden einzelner Quellen als eigene Leistung deklarieren. Ich muss das leidige Thema anschneiden, sonst könnte es so aussehen, als hätte ich mich nicht meiner früheren Texte bedient, sondern geistiger Leistungen anderer.
Hans-Walter Schmuhl, dessen 1987 erschienene Dissertation sich so deutlich auf die von Ernst Klee, Karl Heinz Roth und mir in den Jahren 1983 bis 1985 veröffentlichten Ergebnisse stützt, sprach damals von »den bahnbrechenden Forschungsbeiträgen von Götz Aly und Karl Heinz Roth«, die »unbekanntes Quellenmaterial« aufgetan und »bislang unbearbeitete Forschungsfelder erschlossen« hätten. Des ungeachtet griff auch er mit regelwidrigen Methoden in den Topf unserer Erkenntnisse und verwendete dabei ein doppeltes Verfahren. In einzelnen Kapiteln nannte er weithin und fast immer korrekt die Studien der anderen, sofern er gewisse Eigenleistungen beisteuern konnte. Wo das nicht der Fall war, haperte es an der zitierenden Fairness sofort. In seinem Kapitel über die Entstehung des Euthanasiegesetzes schreibt er korrekt, er habe es »in enger Anlehnung an Roth und Aly« verfasst. Aber das hätte er auch zu den Kapiteln »Aktion Brandt« oder »Propaganda zur ›Euthanasie‹« anmerken müssen. So schlachtete er beispielsweise in letzterem Kapitel Roths 1985 erschienenen Aufsatz »Filmpropaganda für die Vernichtung« auf vier Seiten aus, grob gegen die guten akademischen Sitten verstoßend. Um die Spuren zu verwischen, führte er Roths Arbeit im Literaturverzeichnis nicht auf. Womöglich stellte sich für Schmuhl das Problem, dass der Doktorgrad für eine eigenständige wissenschaftliche Leistung und nicht für ordentliche Zusammenfassungen vergeben wird. Das könnte sein Schwanken zwischen Zitieren und Paraphrasieren erklären, eine Vorgehensweise, die Schmuhls Doktorvater tolerierte.
Ich halte das Gesamtwerk von Hans-Walter Schmuhl für beachtlich und würde die Angelegenheit als verjährt ansehen, führten solche Untaten nicht häufig dazu, die Nichtzitierten und Geplünderten anschließend auszugrenzen. Leider folgte auch Schmuhl nach einiger Zeit diesem Verhaltensmuster. So veröffentlichte er 2011 in dem Forschungsbericht »Medizin und Nationalsozialismus« den 31 Seiten umfassenden Abschnitt »›Euthanasie‹ und Krankenmord«. Er nannte rund 300 Titel. Jedoch keine der von Roth und mir verfassten Schriften, die ihm einst für seine Arbeit als »bahnbrechend« erschienen waren und die er damals in offener und verdeckter Form sehr fleißig benutzt hatte. Stattdessen führte er 15 Mal in Folge eigene Studien an. Das geht zu weit.
Die Leitung des Forschungsberichts oblag einem Professor Robert Jütte, der vorweg bemerkte: Die Übersicht ziele nicht auf Vollständigkeit ab, vielmehr sei ihm und seinen Mitautoren an einer »Wertung im Sinne einer bibliographie raisonée« gelegen. Hübsch, so funktioniert ein beachtlicher Teil des zeitgeschichtlichen Betriebs im geschäftigen, selbstgenügsamen Stillstand, wobei die großen und kleinen Diebe mit abgesenkter Stimme mahnen, wie verwerflich die Exklusion anderer sei.
Ich erspare mir zu viele Details. Gern und zum Teil mehrfach genommen wurden meine Forschungen zum Arbeitshaus Rummelsburg, zu Carl Schneider, zur Deportation Hamburger Frauen und Mädchen nach Wien, zum Gutachten von Max Nonne, zum Deutschen Gemeindetag, zum Euthanasiegesetz, zur Hirnforschung, zur Aktion Brandt und zu Heinrich Hermann. Mein Text über das Deutsche Kinderkrankenhaus findet sich mit einer versteckten Vgl.-auch-Fußnote versehen, einem sogenannten Bauernopfer, fast wortgleich in einer akademischen Qualifikationsarbeit. Häufig wechselten Autorinnen und Autoren einfach die Archivsignaturen von Dokumenten, die sowohl in Gerichtsakten wie im Bundesarchiv liegen, die man nach amerikanischen Lesefilmen, nach alten (vor 1989 gültigen) oder neuen Bestandsbezeichnungen zitieren kann.
Einigen der Plünderer, insgesamt 15, schrieb ich nebenbei kurze E-Mails. Warum machen Sie so etwas? Einer der Angesprochenen antwortete: »Ihre Anfrage überrascht mich etwas, da ich mich im Wesentlichen auf Ihre Ausführungen beziehe.« Richtig, nur konnte das niemand erkennen. Eine Kollegin meinte, ich hätte keinen Eigentumsanspruch auf Quellen. Gewiss. Ich jedenfalls zitiere die Autorin so, wie es sich meiner Ansicht nach gehört. Einige der Befragten schwiegen, einer fauchte nach einer faulen Ausrede herrschaftlich: »Für mich ist die Angelegenheit damit erledigt.« Nur einer hat sich sofort entschuldigt und die (vergleichsweise harmlose) Angelegenheit bedauert, er sei genannt: Wolfgang U. Eckart aus Heidelberg. Es gibt sie noch, die guten Sitten. Selbstverständlich schreiben nicht alle Autoren die Ergebnisse anderer ab oder inkorporieren sie mit leichten Retuschen in ihre Werke. Dazu zählen nach meiner Lektüre für dieses Buch: Michael Schwartz, Thomas Schilter, Petra Lutz und Heinz Faulstich.
Ein weiteres, nicht seltenes Phänomen bedarf zumindest eines Beispiels. In seiner gewichtigen, etwas umständlichen, aber nicht schlechten Dissertation »Zwangssterilisierung und ›Euthanasie‹ im Saarland« gelangte Christoph Braß, heute Beamter im Bundesministerium für Bildung und Forschung, im Jahr 2004 am Ende zu einem »wesentlichen Ergebnis«: Den Anstaltsärzten sei im Zuge der »sogenannten ›Zwischenverlegung‹ (…) ein beträchtlicher Ermessensspielraum zugestanden« worden, und das widerlege die »gängige Vorstellung einer strikt zentralen Lenkung des Mordprogramms«. Keine Frage, man kann das Rad fünfmal neu erfinden, verehrter Herr Braß. Lesen Sie doch bitte meinen Aufsatz von 1989 »Die ›Aktion T4‹ und die Stadt Berlin«, jetzt die Seiten 71–74 in diesem Buch. Dort finden Sie alles über die Spielräume der Anstaltsdirektoren, dargestellt anhand der Zwischenanstalt Neuruppin, gestützt auf sehr viel bessere Quellen als die Ihren. Vor allem aber hätten Sie sich dann vielleicht eine unsinnige Schlussfolgerung erspart. Sie behaupten, die Mitwirkung der Anstaltsdirektoren habe diese zu »Rettern« gemacht. Davon kann keine Rede sein. Die Direktoren wollten nämlich nur eines: In die Gaskammern sollten die »Richtigen«, die arbeitsunfähigen und besonders lästigen Patienten, überstellt werden. Wer so wie Braß argumentiert, wird demnächst vorschlagen, die Selektionsärzte an der Rampe Auschwitz als Retter zu ehren.
Manchmal kommt es mir so vor, als würden viele deutsche Zeitgeschichtsforscher im eigenen Saft ersticken – publikumsscheu, gedankenarm und immer auf der Suche nach Drittmitteln und Druckkostenzuschüssen. Mich motivierten diese Zustände, es anders zu machen. Auch deshalb habe ich das Thema »Euthanasiemorde« nach vielen Jahren neu bearbeitet. Damit geht für mich eine lange Geschichte glücklich zu Ende. Womöglich war es für das Buch, meine weiteren Forschungen und meinen Lebensweg nicht schlecht, dass der Hauptausschuss der DFG seinerzeit das Projekt »zur Aufhellung eines Tabus« ablehnte. Wer weiß?
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